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sertation eine integrierte Betrachtung von Hochleis-
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schaftlichen Arbeit und die vielen ideenreichen Ge-

spräche möchte ich mich herzlich bei meinem Dok-
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Gelingen der Arbeit beigetragen haben. 

Auch bei meinen Kollegen und den wissenschaftli-

chen Hilfskräften am Lehrstuhl möchte ich mich für 

die freundschaftliche Stimmung und den positiven 

wissenschaftlichen Austausch sowie die nötige Ab-

lenkung neben der Arbeit bedanken. 

Bei meinen Eltern bedanke ich mich, dass sie mich 

gefördert und unterstützt und mir so diesen Weg 

möglich gemacht haben. 

Mein herzlichster Dank geht an meine Frau, die 

mich stets verständnisvoll motiviert und aufgebaut 

hat und mir damit half, die Arbeit erfolgreich abzu-

schließen. 



Kurzfassung – Abstract 

Ein Beitrag zur Entwicklung von einheitlichen 

Entwurfslösungen für Hochleistungsstraßen in 

urbanen Gebieten 

Im deutschen Straßennetz existieren Hochleis-

tungsstraßen, die sowohl dem Fernverkehr dienen 

als auch innerstädtische Verkehre auf sich ziehen 

und damit das nachgeordnete Straßennetz entlas-

ten. Dabei verfügen diese Straßen, die hohe Ver-

kehrsmengen abwickeln und entweder urban oder 

autobahnähnlich gestaltet sind, über breite Straßen-

querschnitte mit mindestens vier Fahrstreifen in bei-

den Fahrtrichtungen. Hochleistungsstraßen sind 

dabei keine eingeführte Kategorie in den Regelwer-

ken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen und entsprechende Entwurfsemp-

fehlungen existieren bislang nicht. Die im Bestand 

zu verzeichnenden Entwurfselemente weichen teil-

weise erheblich von den derzeit gültigen anerkann-

ten Regeln für bestehende Kategorien von Stadt-

straßen oder Autobahnen ab. 

Wesentliche Aufgabe dieser Arbeit war die Entwick-

lung von geeigneten Entwurfsparametern für Hoch-

leistungsstraßen, die die Anforderungen der Ver-

kehrssicherheit, der Fahrtgeschwindigkeit, des 

Lärmschutzes sowie der städtebaulichen und stadt-

planerischen Qualität möglichst weitgehend erfül-

len.  

Auf Basis einer Literaturanalyse erfolgte zunächst 

die Entwicklung einer Begriffsdefinition von urbanen 

und autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen. Da-

rauf aufbauend wurde eine Befragung von Städten 

mit mehr als 200.000 Einwohnern zu Straßen die-

ses Typs durchgeführt. Festzuhalten ist, dass zahl-

reiche Hochleistungsstraßen in vielen Städten we-

sentlicher Bestandteil des Straßennetzes sind. 

Auf Grundlage der Befragung der Städte wurde ein 

Untersuchungskollektiv von 13 Hochleistungsstra-

ßen für weiterführende Detailanalysen ausgewählt.  

Durch die Detailanalysen konnten Erkenntnisse zu 

den verschiedenen Analyse- und Wirkungsberei-

chen gewonnen werden. Dabei war grundsätzlich 

festzustellen, dass Hochleistungsstraßen ihre Ver-

kehrs- und Erschließungsfunktion weitestgehend 

leistungsfähig und sicher erfüllen.  

Niveaufreie Knotenpunkte erwiesen sich im Ver-

gleich zu niveaugleichen Knotenpunkten bei der 

Untersuchung der Fahrtgeschwindigkeit als auch 

der Verkehrssicherheit zunächst als vorteilhafter. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass an niveaufreien 

Knotenpunkten im Vergleich zu niveaugleichen 

Knotenpunkten der Fuß- und Radverkehr oftmals 

auf das umliegende Straßennetz verlagert ist und 

sich somit keine entsprechenden Auswirkungen auf 

die Fahrtgeschwindigkeit und die Verkehrssicher-

heit ergeben. Sofern jedoch Aspekte der Zugäng-

lichkeit für Verkehrsteilnehmer des nicht motorisier-

ten Individualverkehrs (NMIV), der städtebaulichen 

Integration oder Lärmschutzaspekten hinzugezo-

gen werden, sind niveaugleiche Knotenpunkte als 

geeigneter einzustufen.  

Vorfahrtgeregelte Einmündungen und Grund-

stückszufahrten mit geringen Verkehrsmengen 

wirkten sich nicht nachteilig auf die Fahrtgeschwin-

digkeit oder das Unfallgeschehen von Hochleis-

tungsstraßen aus. Auch hinsichtlich der Zugänglich-

keit für Verkehrsteilnehmer des NMIV und der städ-

tebaulichen Integration waren keine negativen Auf-

fälligkeiten festzustellen. 

Bei der Betrachtung der Lärmimmissionen der 

Hochleistungsstraßen erwiesen sich geschlossene 

Gebäudestellungen mit mehr als drei Geschossen 

auch im Hinblick auf städtebauliche Aspekte als ge-

eignet, die nachgelagerten Bereiche abzuschirmen. 

Die entwickelten Entwurfsparameter und Empfeh-

lungen sollen dazu beitragen, den bislang nicht 

existenten Straßentypus der Hochleistungsstraße in 

die Regelwerke der Forschungsgesellschaft für 

Straßen und Verkehrswesen einzuführen, wobei 

neben verkehrlichen Belangen auch städtebauliche 

sowie stadtplanerische Aspekte berücksichtigt wer-

den sollten. 

A contribution for the development of uniform 

design solutions for high capacity roads within 

built up areas 

In Germany, there are high capacity roads which are 

used by long-distance traffic and local traffic while 

relieving the subordinate road network. The cross-

section of these roads which are designed urban or 

motorway-like consists of at least four lanes in both 

directions, which enable them to handle high traffic 

volumes. High capacity roads are not a category in 

the existing guidelines of the German “Road and 

Transportation Research Association” and therefore 

there are no corresponding design recommenda-

tions. The existing design elements in some cases 

differ significantly from the currently valid rules for 

existing categories of urban streets or motorways. 

The main task of this research project was the de-

velopment of design parameters for high capacity 

roads in consideration of traffic safety, travel speed, 

noise protection measures as well as aspects of ur-

ban development and urban planning. 

At first, a terminology for urban and motorway-like 

high capacity roads was developed based on a lit-

erature research. On this basis, a survey on roads 



of this type was conducted among German munici-

palities with more than 200.000 inhabitants. It was 

determined that a large number of high capacity 

roads exist in the German road network. 

Based on the survey of the municipalities, a re-

search collective of 13 high-speed lines was finally 

selected for further detailed analyses. 

The detailed analyses provided insights into the dif-

ferent areas of analysis and impact. It was recog-

nizable that high capacity roads fulfill their traffic and 

development functions as far as possible efficiently 

and safely. 

Elevated intersections proved to be more beneficial 

compared to non elevated intersections regarding 

the analyses of the travel speed and traffic safety. It 

should be noted that at elevated intersections the 

pedestrian and bicycle traffic is often relocated to 

the surrounding road network and thus, compared 

to non elevated intersections, no corresponding ef-

fects on the travel speed and traffic safety occurred. 

However, if aspects of accessibility for road users of 

non-motorized individual traffic, urban planning inte-

gration or noise protection aspects are consulted, 

non elevated intersections are more suitable than 

elevated ones. 

Priority-controlled intersections and land accesses 

with low traffic volumes did not adversely affect the 

traffic speed or the traffic safety of high capacity 

roads. Furthermore there were no negative aspects 

of accessibility for road users of the non-motorized 

individual traffic and urban integration. 

When considering the noise emissions of high ca-

pacity roads, closed buildings with more than three 

floors also proved to be suitable, also with regard to 

urban planning aspects, for shielding the down-

stream areas. 

The developed design parameters and recommen-

dations were intended to introduce the so far non-

existent road type of the high capacity road into the 

existing guidelines of the German “Road and Trans-

portation Research Association” taking into account 

not only transport issues but also urban planning 

and urban development aspects. 

Diesem Bericht liegen Teile der im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

vertreten durch die Bundesanstalt für Straßenwesen, unter FE-Nr. 70.0927/2015 durchgeführten For-

schungsarbeit zugrunde.  

Die Verantwortung für den Inhalt liegt allein beim Autor. 

This report is based on parts of the research project carried out at the request of the Federal Ministry of 

Transport and Digital Infrastructure, represented by the Federal Highway Research Institute, under re-

search project No. 70.0927/2015. 

The author is solely responsible for the content.





 

Inhalt 

Vorwort ................................................................ III 

Kurzfassung – Abstract ..................................... IV 

1. Einleitung ................................................... 1 

1.1 Ausgangslage .............................................. 1 

1.2 Ziel und Motivation ...................................... 2 

1.3 Methodisches Vorgehen bei der 

Untersuchung .............................................. 2 
2. Definitionen und Entwurfsempfehlungen 

von Hochleistungsstraßen ....................... 6 

2.1 Hochleistungsstraßen in Deutschland ......... 6 

2.1.1 Gliederung der Verkehrswege .................... 6 

2.1.2 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 7 

2.1.3 Richtlinien für die Anlage von Autobahnen . 9 

2.1.4 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen

 ................................................................... 11 

2.2 Hochleistungsstraßen in der Schweiz ....... 13 

2.3 Hochleistungsstraßen in Österreich .......... 14 

2.4 Hochleistungsstraßen in den Vereinigten 

Staaten von Amerika ................................. 14 

2.5 Hochleistungsstraßen in England ............. 20 

2.6 Hochleistungsstraßen in Kanada .............. 25 

2.7 Hochleistungsstraßen in Neuseeland ....... 26 

2.8 Zusammenfassung .................................... 27 

3. Städtebauliche Integration von 

hochbelasteten Straßen.......................... 29 

4. Abgeleitete Definitionen für urbane und 

autobahnähnliche Hochleistungsstraßen

 ................................................................... 32 

5. Merkmale und Vorkommen 

hochbelasteter Straßen .......................... 33 

5.1 Durchführung der Befragung ..................... 33 

5.1.1 Erhebungsunterlagen ................................ 34 

5.2 Rückläufe .................................................. 35 

5.2.1 Plausibilitätsprüfung der Angaben der Städte

 ................................................................... 36 

5.2.2 Umrechnung der Verkehrsstärken ............ 37 
6. Auswertung der Befragung und 

eigenständig erhobener Informationen 

ausgewählter Straßenabschnitte von 

Hochleistungsstraßen ............................. 41 

6.1 Allgemeine Angaben ................................. 43 

6.2 Querschnitt ................................................ 44 

6.3 Knotenpunkte und 

Überquerungsmöglichkeiten...................... 46 

6.4 Umfeldnutzung und Lärmschutz ............... 47 

6.5 Planung und Besonderheiten .................... 48 

6.6 Datenverfügbarkeit .................................... 50 

6.7 Zusammenhang ausgewählter 

Merkmalsausprägungen ............................ 50 

7. Auswahl der Untersuchungsräume für 

die Detailanalyse ...................................... 53 

7.1 Typisierung und Auswahlkriterien .............. 53 

7.2 Ausgewählte Untersuchungsräume ........... 54 

7.3 Datenbeschaffung für die Detailanalysen der 

Straßenabschnitte ...................................... 56 
8. Entwicklung und Durchführung eines 

Bewertungsverfahrens für verkehrliche 

und städtebauliche Belange ................... 58 

8.1 Bewertungs- und Analyseverfahren für die 

Fahrtgeschwindigkeit von 

Hochleistungsstraßen ................................ 58 

8.2 Bewertungs- und Analyseverfahren zur 

Verkehrssicherheit von 

Hochleistungsstraßen ................................ 68 

8.3 Bewertungs- und Analyseverfahren für die 

Zugänglichkeit der Hochleistungsstraßen für 

Verkehrsteilnehmer des nicht motorisierten 

Individualverkehrs ...................................... 73 

8.4 Bewertungs- und Analyseverfahren für die 

Lärmimmissionen von Hochleistungsstraßen

 ................................................................... 76 

8.5 Bewertungs- und Analyseverfahren für die 

städtebauliche Integration von 

Hochleistungsstraßen ................................ 78 

8.6 Bewertungs- und Analyseverfahren zu den 

stadtplanerischen Aspekten von 

Hochleistungsstraßen ................................ 80 

9. Durchführung des angepassten 

Analyseverfahrens der 

Hochleistungsstraßen und 

Zusammenfassung von Erkenntnissen . 83 

9.1 Fahrtgeschwindigkeit ................................. 83 

9.1.1 Niveaugleiche Kreuzungen ........................ 83 

9.1.2 Fahrtgeschwindigkeit an niveaufreien 

Kreuzungen ................................................ 85 

9.1.3 Knotenpunkte mit Sonderform ................... 87 

9.1.4 Signalisierte Einmündungen ...................... 88 

9.1.5 Vorfahrtgeregelte Einmündungen .............. 88 

9.1.6 Signalisierte Fußgängerfurten und 

Grundstückszufahrten ................................ 90 

9.1.7 Untersuchung der Rückstaulängen der 

Knotenpunkte und signalisierten 

Fußgängerfurten ........................................ 90 

9.2 Verkehrssicherheit ..................................... 91 

9.2.1 Niveaugleiche Kreuzungen und signalisierte 

Einmündungen ........................................... 93 

9.2.2 Niveaufreie Kreuzungen ............................ 95 

9.2.3 Knotenpunkte mit Sonderformen ............. 100 



  

9.2.4 Streckenabschnitte mit und ohne 

Randeinfluss ............................................ 100 

9.3 Zugänglichkeit der Hochleistungsstraßen für 

Verkehrsteilnehmer des nicht motorisierten 

Individualverkehrs.................................... 104 

9.3.1 Fuß- und Radverkehrsführung im 

Längsverkehr ........................................... 104 

9.3.2 Fuß- und Radverkehrsführung im 

Querverkehr ............................................. 105 

9.3.3 Analyse der Fuß- und Radverkehrsführung 

hinsichtlich Komfortaspekten ................... 108 

9.3.4 Analyse der Haltestellenabstände des 

ÖPNV ...................................................... 112 

9.4 Lärmausbreitung ...................................... 112 

9.4.1 Knotenpunkte .......................................... 112 

9.4.2 Streckenabschnitte ohne geschlossene 

Gebäudestellungen ................................. 113 

9.4.3 Streckenabschnitte mit geschlossener 

Gebäudestellung ..................................... 115 

9.4.4 Streckenabschnitte mit einer 

Lärmschutzwand und weiteren 

Schallschutzmaßnahmen ........................ 119 

9.5 Städtebaulichen Integration und 

stadtplanerische Aspekte ........................ 122 

9.5.1 Städtebauliche Integration ...................... 122 

9.5.2 Stadtplanerische Aspekte ....................... 127 

10. Zusammenfassung wesentlicher 

Erkenntnisse des durchgeführten 

Analyseverfahrens der 

Hochleistungsstraßen .......................... 128 

11. Zusammenfassung von Erkenntnissen 

und Ableitung von 

Handlungsempfehlungen für 

Hochleistungsstraßen .......................... 133 

12. Anpassung der Regelwerke und weiterer 

Forschungsbedarf hinsichtlich der 

Anforderungen von 

Hochleistungsstraßen .......................... 138 

13. Resümee ................................................ 156 

Literatur- und Quellenverzeichnis ................. 157 

Abkürzungen .................................................... 160 

Abbildungsverzeichnis ................................... 161 

Tabellenverzeichnis ........................................ 165 

Anhang ............................................................. 168 

 

  



1 

1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Im Straßennetz innerhalb bebauter Gebiete existie-

ren hochbelastete Straßen, auf denen geringere zu-

lässige Höchstgeschwindigkeiten (50-100 km/h) als 

auf Autobahnen angeordnet sind, die sowohl dem 

Fernverkehr dienen als auch innerstädtische Ver-

kehre auf sich ziehen und damit nachgeordnete 

Siedlungsbereiche entlasten. In Österreich spricht 

man in diesem Zusammenhang von sogenannten 

„Hochleistungsstraßen“. (FSV 2012) 

In Deutschland wird der Begriff Hochleistungsstra-

ßen allerdings zur Definition von Autobahnen her-

angezogen: „Autobahnen sind Hochleistungsstra-

ßen“ (FGSV 2008b: 8). In den Richtlinien für die An-

lage von Stadtstraßen (RASt 2006) wird der Begriff 

nicht verwendet und es gibt dort auch keine ver-

gleichbare Kategorie für Straßen mit einer derarti-

gen Charakteristik. „Für Hochleistungsstraßen in-

nerorts fehlt ein den „Autobahnen“ vergleichbarer 

Begriff; der Begriff „Stadtautobahn“ trifft nur für ei-

nen kleinen Teil der Hochleistungsstraßen innerorts 

zu und zudem für den Teil, der städtebaulich am we-

nigsten integriert werden kann.“ (FGSV AK) 

Als Arbeitstitel wird im Folgenden für Stadtstraßen 

innerhalb bebauter Gebiete, die von allen Verkehrs-

teilnehmern genutzt werden können, der Begriff „Ur-

bane Hochleistungsstraße“ verwendet (vgl. Bild 1). 

Für Straßen, die dem motorisierten Verkehr vorbe-

halten sind und die keine Anlagen für den Fuß- und 

Radverkehr vorsehen (ggf. über Parallelerschlie-

ßung), wird der Begriff „autobahnähnliche Hochleis-

tungsstraßen“ verwendet (vgl. Bild 2). 

 

Bild 1: urbane Hochleistungsstraße (F. Huber) 

 

Bild 2: autobahnähnliche Hochleistungsstraße (D. Schmitt) 

Der Arbeitsausschuss „Straßenraumgestaltung“ der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-

wesen (FGSV) hat sich intensiv mit der Frage der 

städtebaulichen Integration von Hochleistungsstra-

ßen befasst. Dies bezog sich vor allem auf Fragen 

der Gestaltung von städtebaulichen und hochbauli-

chen, aktiven und passiven Lärmschutzeinrichtun-

gen und der Bebauungsstrukturen zu beiden Seiten 

der Straßen sowie deren Überbauung. Allerdings 

wurde deutlich, dass sich vorhandene urbane Hoch-

leistungsstraßen, zumeist in Großstädten, die auf-

grund der baulichen Gegebenheiten Entwurfspara-

meter aufweisen, die vom Regelwerk der FGSV ab-

weichen, besser in die Stadtstrukturen integrieren 

lassen als Straßen nach Standards der Richtlinien 

für die Anlage von Autobahnen. Als Defizit wurde 

vom Arbeitsausschuss das Fehlen von verkehrs-

technischen und verkehrssicherheitstechnischen 

Kenntnissen zu diesen abweichenden Entwurfspa-

rametern erkannt. (FGSV AK) 

„Eine besondere Beachtung erfordern Hochleis-

tungsstraßen in den Übergangsbereichen zwischen 

„innerorts“ und „außerorts“, in Bereichen z. B., in de-

nen die Straße zwar nicht angebaut ist, in denen 

aber schon Bebauung erkennbar und damit ein Be-

zug zur Bebauung vorhanden ist.“ (FGSV AK) 

„Die Typischen Entwurfssituationen der RASt 06 

enthalten als höchstbelastete Straßenkategorie 

„größer 2.600 Kfz/Spitzenstunde“. Derartige Belas-

tungen werden in Verbindungsstraßen und Ge-

werbe- und Industriestraßen für möglich gehalten. 

Die „Hochleistungsstraßen innerhalb bebauter Ge-

biete“ bis zu einer Belastung von etwa 3.500 

Kfz/Spitzenstunde können diesen Typischen Ent-

wurfssituationen zugeordnet werden, für Straßen 

mit höheren Belastungen erscheint die Einführung 

einer zusätzlichen Typischen Entwurfssituation und 

entsprechende Ausführungen für den freien Ent-

wurfsweg erforderlich.“ (FGSV AK) 
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1.2 Ziel und Motivation 

Auch heute noch werden hoch leistungsfähige Stra-

ßen in bebauten Gebieten nach unterschiedlichem 

Planungsrecht neu gebaut oder umgebaut. Die 

Nachhaltigkeit dieser Straßen spielt angesichts der 

Schuldenbremse für öffentliche Haushalte bzw. der 

Knappheit der finanziellen Ressourcen eine immer 

größere Rolle. Straßen müssen sparsam geplant 

und gebaut werden. Dies würde den Einsatz städte-

baulich angepasster Entwurfselemente aus Kosten-

gründen sinnvoll machen. 

Die wachsende Sensibilität der Bürger gegenüber 

solchen Maßnahmen führt zu einem steigenden Be-

darf an guter städtebaulicher Integration. Es stellt 

sich die Frage, ob „Hochleistungsstraßen“ einen 

Beitrag zur Lösung dieser neuen Aufgaben darstel-

len können, indem sie die Kombination von Pla-

nungs- und Entwurfsparametern sowie Ausstat-

tungsmerkmalen aus verschiedenen Regelwerken 

und – in gewissen Grenzen und mit jeweiliger Be-

gründung – aus der Örtlichkeit abgeleiteten Anpas-

sungen der Planungs- und Entwurfsparameter zu-

lassen.  

Für die verkehrssicherheitstechnische und ver-

kehrstechnische Bewertung solcher Straßen wer-

den Kenntnisse benötigt, ob sie sicherheitstech-

nisch auffällig sind und wie es um die Leistungsfä-

higkeit der „situativ angepassten Trassierungs- und 

Entwurfselemente“ im Verkehrsalltag bestellt ist. 

Aus Sicht der Städte wäre zu untersuchen, ob mit 

einer sensiblen Integration von Hochleistungsstra-

ßen in das stadträumliche Umfeld Abwertungsten-

denzen - verursacht durch Lärm und Zäsurwirkung 

der Straße - entgegengewirkt, und ob durch z.B. 

eine höhere Repräsentativität des Straßenraums 

eine Stabilisierung des stadträumlichen Umfeldes 

erreicht werden kann. 

Die bessere Integration hochleistungsfähiger Stra-

ßen mit unterschiedlichen Betroffenheiten in sensib-

len Gebieten soll einen wichtigen Beitrag für die 

Weiterentwicklung der Entwurfsregelwerke, speziell 

der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, dar-

stellen.  

Als Ergebnis werden Hinweise darauf erwartet, wel-

che Entwurfsparameter sich mit welchen verkehrli-

chen Parametern kombinieren lassen, ohne dass 

hierdurch die Verkehrssicherheit, die städtebauliche 

Integration oder der Umweltschutz vernachlässigt 

werden.  

Dabei sollen zum einen Entwurfshinweise für neue 

urbane Hochleistungsstraßen entwickelt werden, 

zum anderen Einzelmaßnahmen zur Verbesserung 

der Situation von urbanen und autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen im Bestand gegeben werden. 

Diese Hinweise zu den Einsatz- und Entwurfsbedin-

gungen sollen Eingang in die technischen Regel-

werke finden können. 

Hierzu soll/sollen: 

- Wissen zu Hochleistungsstraßen innerhalb 

bebauter Gebiete aus der Literatur zusam-

mengetragen werden (Definition, Vorkom-

men), 

- ein Begriff für stark belastete Straßen inner-

halb bebauter Gebiete geprägt werden, 

- Hochleistungsstraßen definiert werden, 

- Untertypen von Hochleistungsstraßen ab-

geleitet und kennzeichnende Entwurfsele-

mente herausgearbeitet werden, 

- durch eine Befragung von Städten (> 

200.000 Einwohner) das Vorkommen von 

urbanen und autobahnähnlichen Hochleis-

tungsstraßen mit Hilfe eines Fragenkata-

logs eruiert werden, 

- zehn hochbelastete Straßenabschnitte in 

verschiedenen Städten in Deutschland 

nach einem Kriterienkatalog ausgesucht 

werden, 

- die Beispielfälle umfangreich analysiert, 

eingeteilt und kategorisiert werden, 

- verkehrstechnische (Leistungsfähigkeit, 

Verlässlichkeit) und sicherheitstechnische 

Analysen der Trassierungs- und Ent-

wurfselemente durchgeführt werden, 

- stadtplanerische und städtebauliche As-

pekte (Lärmschutz, städtebauliche Integra-

tion) analysiert, untersucht und bewertet 

werden, ob die Beispielfälle durch Entwurf-

sparameter gekennzeichnet sind, die von 

den Vorgaben der Regelwerke abweichen, 

- Hinweise zur planungsrechtlichen Behand-

lung von Hochleistungsstraßen erarbeitet 

werden, 

- Merkmale städtebaulich gut gestalteter und 

Parameter von verkehrstechnisch gut funk-

tionierenden hochbelasteten Straßen inner-

halb bebauter Gebiete herausgearbeitet 

werden und  

- Entwurfslösungen und Einzelmaßnahmen 

abgeleitet werden.  

1.3 Methodisches Vorgehen bei der 
Untersuchung 

Die Arbeit wurde in neun aufeinander aufbauende 

Arbeitsschritte (AS) und zwei Arbeitsphasen geglie-

dert. Die erste Phase (AS 1 - AS 5) diente den vor-

bereitenden Arbeiten und der Datenbeschaffung. 

Die Analyse- und Aufbereitungsphase (AS 6 - AS 9) 
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diente der Datenaufbereitung, -analyse und -aus-

wertung sowie der Ableitung der Ergebnisse. 

Der Aufbau der Untersuchung ist Bild 3 zu entneh-

men. 

Dabei wurden die städtebaulichen und stadtplaneri-

schen Aspekte vom Lehr- und Forschungsgebiet für 

Umweltverträgliche Infrastrukturplanung, Stadtbau-

wesen der Bergischen Universität Wuppertal und 

dem Büro für Stadtplanung und Stadtforschung, 

Orange Edge, untersucht. Wesentliche Erkennt-

nisse dieser Teile wurden zusammenfassend nach-

richtlich übernommen, um im Rahmen der Disserta-

tion eine integrierte Bewertung und Betrachtung von 

Hochleistungsstraßen durchzuführen und entspre-

chende Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

AS 1 Literaturanalyse 

Die Untersuchung stützt sich auf eine Literatur-

recherche und -auswertung zu hochbelasteten Stra-

ßen in innerstädtischen Gebieten und deren ver-

kehrlicher, verkehrssicherheitstechnischer und 

städtebaulicher Beurteilung. Die Literaturrecherche 

und -analyse wertet nationale und internationale 

Richtlinien, Empfehlungen und Forschungserkennt-

nisse aus, die für die Bewertung von Hochleistungs-

straßen relevant sind.  

Nationale Regelwerke wurden insbesondere hin-

sichtlich ihrer Anwendungsbereiche und der ent-

sprechenden Lücken zum Bereich der stark belas-

teten Straßen innerhalb bebauter Gebiete analy-

siert. 

AS 2 Erste Definition des Straßentyps Hochleis-

tungsstraßen innerhalb bebauter Gebiete 

Aus den Erkenntnissen der Literaturanalyse wurde 

eine erste Definition des oder der Straßentypen ab-

geleitet, die dem Bild einer innerhalb bebauter Ge-

biete liegenden Hochleistungsstraße zugeordnet 

werden kann. Die Merkmale dieser Straßen wurden 

beschrieben und besonders interessierende ver-

kehrliche, verkehrssicherheitstechnische, städte-

bauliche und planungsrechtliche Fragen im Kontext 

mit diesem Straßentyp abgeleitet. Es wurde ein Fra-

genkatalog zu diesen Straßen entwickelt, der als 

Grundlage für die Befragung und die Entwicklung 

des Bewertungsverfahrens diente. 

AS 3 Befragung von deutschen Städten über 

200.000 Einwohner 

Aus dem entwickelten Typen- und Fragenkatalog 

wurde ein Erhebungsbogen für hochbelastete Stra-

ßen entwickelt. Der Erhebungsbogen umfasst An-

gaben zum Querschnitt, zu Knotenpunkten und 

Überquerungsmöglichkeiten, zur Umfeld(nutzung) 

und zum Lärmschutz, zu Planungen und Besonder-

heiten sowie zu besonderen Problemen/Auffällig-

keiten. Hierbei wurde auch die Datenverfügbarkeit 

abgefragt (Karten-, Bildgrundlagen, Unfalldaten 

etc.). 

Der Erhebungsbogen wurde schließlich, nach tele-

fonischem Erstkontakt, verbunden mit einer kurzen 

Darstellung der Aufgabenstellung der Arbeit und 

dessen Zielsetzung, an alle 39 Städte in Deutsch-

land über 200.000 Einwohnern versendet.  

AS 4 Auswertung der Befragung der Städte und 

Auswahl der Untersuchungsräume 

Es erfolgte eine Auswertung des Rücklaufs und die 

Erstellung einer ersten Übersicht über hoch belas-

tete Straßen in Städten über 200.000 Einwohnern. 

Aus dieser Übersicht wurde eine Beurteilung der 

Bedeutung, der Merkmale und der Probleme abge-

leitet. Zudem wurde ein Typenkatalog von hochbe-

lasteten Straßen erstellt. 

Weiterhin wurden aus dem Rücklaufmaterial 13 Bei-

spiele für eine vertiefte Beurteilung ausgewählt. 

AS 5 Datenbeschaffung 

Die Städte der 13 Untersuchungsbeispiele wurden 

angeschrieben und um Mitwirkung gebeten. Ihnen 

wurde ein Katalog der benötigten Daten- und Kar-

tenunterlagen übergeben. Außerdem wurden Daten 

z.B. zur Verkehrsbelastung, zum Unfallgeschehen 

und zu Bodenrichtwerten recherchiert. 

So wurden folgende Daten zusammengetragen: 

- Lagepläne, Höhenpläne, Querschnitte, ggf. 

Signalzeitenpläne / Signallagepläne, 

- Verkehrsbelastungen, 

- Unfalldaten (mind. 3 Jahre), 

- Bildaufnahmen aus der Befahrung zur Zu-

standserfassung und –bewertung (ZEB), 

- Luftbilder, 

- Bodenrichtwerte/ Bodenpreise und 

- Sozialstrukturdaten. 

 

AS 6 Entwicklung einer integrierten verkehrli-

chen und städtebaulichen Bewertung 

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes wurden die the-

oretischen Grundlagen für ein Verfahren, welches 

eine verkehrliche und städtebauliche Beurteilung 

der Untersuchungsstraßen ermöglicht, entwickelt. 

Hierzu wurden zunächst Kriterien, Indikatoren und 

Merkmalsausprägungen definiert, die als verkehrli-

che und städtebauliche Merkmale erfasst bzw. ana-

lysiert werden sollten.  
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Dabei wurden die folgenden Bereiche betrachtet 

werden: 

- Entwurfsparameter, 

- Verkehrsablauf /-fluss, 

- Zugänglichkeit für Verkehrsteilnehmer des 

nicht motorisierten Individualverkehrs, 

- Verkehrssicherheit, 

- Lärmschutz, 

- städtebauliche Einbindung, 

- stadtplanerische Aspekte. 

AS 7 Analyse der Untersuchungsbeispiele 

Für die 13 ausgewählten Untersuchungsbeispiele 

wurden die folgenden Analyseschritte für beispiel-

hafte Abschnitte/Knotenpunkte durchgeführt: 

- Analyse der Fahrtgeschwindigkeit, 

- Analyse der Verkehrssicherheit, 

- Analyse der Zugänglichkeit für Verkehrsteil-

nehmer des nicht motorisierten Individual-

verkehrs 

- Analyse des Lärmschutzes, 

- Analyse der städtebaulichen Einbindung, 

- Analyse der stadtplanerischen Aspekte. 

 

AS 8 Auswertung und integrierte Beurteilung 

der Analysen 

Die Ergebnisse der fachlichen Analysen aus AP 7 

wurden zusammengetragen. Die Entwurfselemente 

wurden hinsichtlich der Fahrtgeschwindigkeit, der 

Verkehrssicherheit, dem Lärmschutz sowie der 

städtebaulichen Integration separat sowie auch in-

tegriert bewertet. So erfolgte sowohl die Beurteilung 

der Einzelkategorien als auch deren Zusammenfüh-

rung zu einer Gesamtbewertung. 

AS 9 Ableitung von Handlungsempfehlungen 

Erarbeitung von neuen Entwurfslösungen und 

Handlungsempfehlungen 

Die Ergebnisse aus AP 7 und AP 8 wurden so auf-

bereitet, dass sich daraus Maßgaben für die Weiter-

entwicklung der Regelwerke der FGSV ableiten lie-

ßen. Darauf aufbauend erfolgte eine Erarbeitung 

von Entwurfslösungen für hochbelastete Straßen. 

Die Vor- und Nachteile einer Entwurfslösung wur-

den hier im Vergleich zu anderen verdeutlicht. So 

konnten im Ergebnis für konkrete Rahmenbedin-

gungen in der Praxis die sowohl unter verkehrli-

chen, als auch unter städtebaulichen Gesichtspunk-

ten optimalen Gestaltungslösungen abgeleitet wer-

den.  
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Bild 3: Methodisches Vorgehen der Untersuchung
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2. Definitionen und Entwurfsemp-
fehlungen von Hochleistungs-
straßen 

2.1 Hochleistungsstraßen in 
Deutschland 

Der Begriff Hochleistungsstraße wird in den Richtli-

nien für die Anlage von Autobahnen (RAA) zur De-

finition von Autobahnen herangezogen. Die RAA 

definieren: „Autobahnen sind Hochleistungsstra-

ßen“ (FGSV 2008b: 8). 

„Autobahnen im Sinne der RAA sind alle anbau-

freien, zweibahnig mehrstreifigen und durchgehend 

planfrei geführten Straßen, die nur für den schnellen 

Kraftfahrzeugverkehr bestimmt sind. Dazu gehören 

auch autobahnähnliche Straßen und Stadtautobah-

nen. Dies gilt unabhängig von der Beschilderung 

nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der 

Widmung nach Straßenrecht.“ (FGSV 2008b: 7) 

In den Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen 

(RASt 2006) wird der Begriff nicht verwendet und es 

gibt dort auch keine vergleichbare Kategorie für 

Straßen mit einer derartigen Charakteristik. 

2.1.1 Gliederung der Verkehrswege 

Die Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN 

08) geben Hinweise zur funktionalen Gliederung 

des Verkehrsnetzes. Dazu wird die Verbindungsbe-

deutung eines Verkehrsweges bestimmt und Kate-

goriengruppen der Verkehrswege festgelegt. 

(FGSV 2008a) 

Die Verbindungsbedeutung wird anhand der folgen-

den sechs Verbindungsfunktionsstufen verdeutlicht: 

- „kontinental: Verbindung zwischen Metro-

polregionen, 

- großräumig: Verbindung von Oberzentren 

zu Metropolregionen und zwischen Ober-

zentren, 

- überregional: Verbindung von Mittelzentren 

zu Oberzentren und zwischen Mittelzen-

tren, 

- regional: Verbindung von Grundzentren zu 

Mittelzentren und zwischen Grundzentren, 

- nahräumig: Verbindung von Gemein-

den/Gemeindeteilen ohne zentralörtliche 

Funktion zu Grundzentren und Verbindung 

zwischen Gemeinden/Gemeindeteilen 

ohne zentralörtliche Funktion, 

- kleinräumig: Verbindung von Grundstücken 

zu Gemeinden/Gemeindeteilen ohne zent-

ralörtliche Funktion.“ (FGSV 2008a: 12) 

Die RIN 08 unterscheiden folgende, in Bild 4 darge-

stellte, Kategoriengruppen der Verkehrswege für 

den Kfz-Verkehr: 

- Kategoriengruppe AS (Autobahnen), 

- Kategoriengruppe LS (Landstraßen), 

- Kategoriengruppe VS (anbaufreie Haupt-

verkehrsstraßen), 

- Kategoriengruppe HS (angebaute Haupt-

verkehrsstraßen), 

- Kategoriengruppe ES (Erschließungsstra-

ßen) (FGSV 2008a: 14). 

 

Bild 4: Kategoriengruppen der Verkehrswege für den Kfz-Ver-

kehr (FGSV 2008a: 14) 

„Die Kategoriengruppe AS (Autobahnen) umfasst 

anbaufreie, zweibahnige Straßen mit planfreien und 

teilplanfreien Knotenpunkten außerhalb, im Vorfeld 

und innerhalb bebauter Gebiete, die ausschließlich 

vom schnellen Kraftfahrzeugverkehr benutzt wer-

den dürfen. Eine Zufahrt ist nur über spezielle An-

schlussstellen möglich. Es handelt sich im Wesent-

lichen um mit Zeichen 330 StVO (Autobahnen) be-

schilderte Straßen mit blauer Wegweisung. Dazu 

zählen aber auch mit Zeichen 331 StVO (Kraftfahr-

straße) beschilderte zweibahnige, planfrei geführte, 

autobahnähnliche Straßen mit in der Regel gelber - 

bei Stadtautobahnen auch weißer - Wegweisung. 

Nur bei Stadtautobahnen ist die zulässige Höchst-

geschwindigkeit regelmäßig auf 80 km/h oder 100 

km/h beschränkt. Hinsichtlich der straßenrechtli-

chen Widmung handelt es sich in der Regel um 

Bundesfern- oder Landes- bzw. Staatsstraßen.“ 

(FGSV 2008a: 14) 

„Die Kategoriengruppe VS (anbaufreie Hauptver-

kehrsstraßen) umfasst anbaufreie Straßen im Vor-

feld oder innerhalb bebauter Gebiete. Diese Stra-

ßen übernehmen im Wesentlichen Verbindungs-

funktionen (Verbindungsstraßen). Im Vorfeld be-

bauter Gebiete handelt es sich um die Fortsetzung 

der Straßen der Kategoriengruppe LS bei der Annä-

herung an größere zusammenhängend bebaute 

Gebiete. Die Straßenseitenräume sind häufig ge-

prägt von einer lockeren Bebauung mit Einrichtun-
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gen der tertiären Nutzung, deshalb bleibt die Er-

schließungsfunktion gering. Die Straßen sind ein-

bahnig oder zweibahnig, die Verknüpfung mit dem 

übrigen Straßennetz erfolgt überwiegend durch 

plangleiche Knotenpunkte mit Licht-signalanlage o-

der Kreisverkehren. Die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit beträgt im Vorfeld bebauter Gebiete in der 

Regel 70 km/h und innerhalb bebauter Gebiete in 

der Regel 50 km/h. Hinsichtlich der straßenrechtli-

chen Widmung kann es sich um Bundes-, Landes- 

bzw. Staats-, Kreis- oder Gemeindestraßen han-

deln.“ (FGSV 2008a: 14f) 

„Die Kategoriengruppe HS (angebaute Hauptver-

kehrsstraßen) umfasst angebaute Straßen inner-

halb bebauter Gebiete, die im Wesentlichen der 

Verbindung dienen bzw. den Verkehr aus Erschlie-

ßungsstraßen sammeln. Sie übernehmen in der Re-

gel auch die Linien des öffentlichen Personenver-

kehrs. Sie können auch Bestandteile zwischenge-

meindlicher Verbindungen sein (Ortsdurchfahrten). 

Die Straßen sind einbahnig oder zweibahnig ausge-

bildet. Die Verknüpfung mit Straßen der gleichen 

Kategoriengruppe erfolgt im Allgemeinen durch 

plangleiche Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage o-

der Kreisverkehren. Da die angrenzenden bauli-

chen Nutzungen unmittelbar von der Straße er-

schlossen werden, sind die Straßen durch Flächen 

des ruhenden Verkehrs geprägt. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit beträgt in der Regel 

50 km/h. Hinsichtlich der straßenrechtlichen Wid-

mung kann es sich um Bundes-, Landes- bzw. 

Staats-, Kreis- oder Gemeindestraßen handeln.“ 

(FGSV 2008a: 15) 

Durch eine Verknüpfung der Verbindungsfunktions-

stufe mit der Kategoriengruppe ergeben sich die in 

Bild 5 dargestellten Verkehrswegekategorien. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll geprüft wer-

den, ob neue Verkehrswegekategorien für die Ein-

ordnung von urbanen und autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen nötig sind. Dies könnten die 

Verkehrswegekategorien VS I, HS II sein. Dabei 

wird besonders auf die bisherige Einschätzung der 

RIN 08 dieser Verkehrswegekategorien als „proble-

matisch aufgrund von Konflikten aus Funktions-

überlagerungen“ bzw. als „nicht vorkommend oder 

nicht vertretbar “ eingegangen (FGSV 2008a: 15). 

Bild 5: Verknüpfungsmatrix zur Ableitung der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr (FGSV 2008a: 15) 

2.1.2 Richtlinien für die Anlage von Stadt-

straßen 

Die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt) die Ausgestaltung und den Entwurf von Er-

schließungsstraßen und angebauten sowie anbau-

freien Hauptverkehrsstraßen, die über plangleiche 

Knotenpunkte verfügen und den Kategoriengrup-

pen ES, HS und VS der RIN zugeordnet werden 

können (FGSV 2006: 13). 

Dabei existiert in den RASt die Möglichkeit Ent-

wurfsempfehlungen für Straßenquerschnitte entwe-

der über die typischen Entwurfssituationen abzulei-

ten, oder einen individuellen Entwurfsvorgang 

durchzuführen, bei dem eine spezifische Auswahl 

einzelner Entwurfselemente erfolgt. 

Typische Entwurfssituationen: 

In den RASt werden folgende 12 Typische Ent-

wurfssituationen dargestellt: 

- Wohnweg, 

- Wohnstraße, 

- Sammelstraße, 

- Quartiersstraße, 

- dörfliche Hauptstraße, 

- örtliche Einfahrtsstraße, 

- örtliche Geschäftsstraße, 

- Hauptgeschäftsstraße, 

- Gewerbestraße, 
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- Industriestraße, 

- Verbindungsstraße und 

- anbaufreie Straße. (FGSV 2006: 33) 

„Es kann davon ausgegangen werden, dass mit die-

sen Typischen Entwurfssituationen ein Großteil 

(70 % bis 80 %) der in der Praxis auftretenden Ent-

wurfsaufgaben abgedeckt sind“ (FGSV 2006: 33). 

Bild 6 ist die Lage der typischen Entwurfssituation in 

der Stadt zu entnehmen. 

 

Bild 6: Typische Entwurfssituationen (FGSV 2006: 17) 

Für jede Typische Entwurfssituation werden meh-

rere Querschnitte dargestellt. Insgesamt sind 96 

Querschnitte aufgeführt. Auffällig dabei ist, dass nur 

Querschnitte mit maximal vier Geradeaus-Fahr-

streifen aufgeführt sind. (FGSV 2006: 36-62) 

Die Identifizierung des jeweils empfohlenen Quer-

schnitts für eine Typische Entwurfssituation erfolgt 

durch eine Fallunterscheidung anhand 

- des Nutzungsanspruchs des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV), 

- des Nutzungsanspruchs des Kraftfahrzeug-

verkehrs und 

- der verfügbaren oder geplanten Straßen-

raumbreite. 

Bei der Fallunterscheidung nach dem Nutzungsan-

spruch des Kraftfahrzeugverkehrs wird der Quer-

schnitt anhand der Kraftfahrzeugstärke ausgewählt. 

„Hier werden fünf sich teilweise überlappende Klas-

sen für die Kraftfahrzeugverkehrsstärke in der Spit-

zenstunde (…), bezogen auf den Querschnitt 

- < 400 Kfz/h, 

- 400 Kfz/h - 1000 Kfz/h, 

- 800 Kfz/h - 1800 Kfz/h, 

- 1600 Kfz/h - 2600 Kfz/h, 

- > 2600 Kfz/h 

unterschieden“ (FGSV 2006: 33). 

Für die Verkehrsbelastung über 2600 Kfz/h sind 

nach der textlichen Beschreibung nur die Typische 

Entwurfssituation „Örtliche Geschäftsstraße“ vorge-

sehen (FGSV 2006: 48). Im Rahmen der graphi-

schen Darstellung werden 12 weitere Querschnitte 

gleichzeitig der Verkehrsbelastungsklasse 

1600 Kfz/h - 2600 Kfz/h sowie der Klasse über 

2600 Kfz/h zugeordnet. Die Zuordnung der Quer-

schnitte ist der folgenden Tab. 1 zu entnehmen. 

(FGSV 2006: 49ff) 

Typische Ent-

wurfssituation 

Verkehrsstärken 

1600 - 2600 Kfz/h > 2600 Kfz/h 

Örtliche  

Geschäftsstraße 
2 2 

Gewerbestraße 1 

Industriestraße 1 

Verbindungs-

straße 
5 

Anbaufreie Straße 3 

Tab. 1: Anzahl der Querschnitte mit Verkehrsstärken über 1600 

Kfz/h je Entwurfssituation (FGSV 2006: 49-62) 

In Bild 7 und Bild 8 werden die empfohlenen Quer-

schnitte für die Typische Entwurfssituation „Örtliche 

Geschäftsstraße“ mit Linienbusverkehr bzw. mit 

Straßenbahn und einer Verkehrsbelastung von über 

2600 Kfz/h dargestellt. 

 

Bild 7: Empfohlene Querschnitte für die Typische Entwurfssitua-

tion „Örtliche Geschäftsstraße“ mit Linienbusverkehr 

und über 2600 Kfz/h (FGSV 2006: 49) 
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Bild 8: Empfohlene Querschnitte für die Typische Entwurfssitua-

tion „Örtliche Geschäftsstraße“ mit Straßenbahn und 

über 2600 Kfz/h (FGSV 2006: 50) 

Individueller Entwurfsvorgang: 

Neben den Typischen Entwurfssituationen geben 

die RASt 06 Hinweise für den Individuellen Ent-

wurfsvorgang. Es werden die verschiedenen Ent-

wurfselemente vorgestellt und beschrieben. So wer-

den Standardbreiten für vierstreifige Fahrbahnen 

mit und ohne Mittelstreifen angegeben. (FGSV 

2006) 

„Vierstreifige Fahrbahnen mit Mittelstreifen beste-

hen aus zweistreifigen Richtungsfahrbahnen, die im 

Allgemeinen zwischen 5,50 m und 7,00 m, in der 

Regel 6,50 m breit sind“ (FGSV 2006: 70). Tab. 2 

stellt die Breiten für die verschiedenen Anwen-

dungsbereiche dar. 

„Anhaltswerte für die Kapazität von vierstreifigen 

Streckenabschnitten liegen zwischen 1800 Kfz/h 

und 2600 Kfz/h je Richtung“ (FGSV 2006: 70). 

Anwendungsbereich Breite 

Regelfall 6,50 m 

geringe Häufigkeit Bus-  

oder Lkw-Verkehr 

6,00 m (5,50 m bei geringer 

Flächenverfügbarkeit) 

Bus- oder Lkw-Verkehr  

dominierend 

7,00 m (nur in Fällen, in de-

nen das permanente Neben-

einanderfahren gewährleistet 

werden soll) 

Tab. 2: Zweistreifige Richtungsfahrbahnen mit Standardbreiten 

(FGSV 2006: 70) 

„Bei vierstreifigen Fahrbahnen ohne Mittelstreifen 

ergeben sich mit analogen Fahrstreifenbreiten wie 

bei den vierstreifigen Fahrbahnen mit Mittelstreifen 

Fahrbahnbreiten von 13,00 m sowie 12,00 m. Sie 

sind einsetzbar bei erheblich eingeschränkter Flä-

chenverfügbarkeit und geringen Bus- / Schwerver-

kehrsstärken. Sie sind schlecht überquerbar und 

nur zweckmäßig, wenn ihre große Kapazität auch in 

den angrenzenden Knotenpunkten vorhanden ist 

und zumindest punktuell Mittelinseln (gegebenen-

falls in Verbindung mit Einengungen) unterzubrin-

gen sind. 

Wegen der fehlenden baulichen Richtungstrennung 

sind unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten die 

Verkehrszusammensetzung und das erwartbare 

Geschwindigkeitsniveau besonders zu beachten.“ 

(FGSV 2006: 70) 

Hinweise zu sechsstreifigen Fahrbahnen erfolgen 

nicht. 

Zusammenfassung und Folgerungen:  

In den typischen Entwurfssituationen der RASt 06 

finden sich 4-streifige Querschnitte für Belastungen 

von > 2.600 Kfz/h, bezogen auf den Querschnitt, 

wieder (FGSV 2006: 49ff). Jedoch fehlen Entwurfs-

situationen für Stadtstraßen mit vier durchgehenden 

Geradeaus-Fahrstreifen und Verkehrsbelastungen 

deutlich über 2.600 Kfz/h im Querschnitt. Allerdings 

wird für vierstreifige Streckenabschnitte eine maxi-

male Kapazität von 2.600 Kfz/h je Richtung und so-

mit 5.200 Kfz/h im Querschnitt angegeben (FGSV 

2006: 70). 

Weder bei den typischen Entwurfssituationen noch 

im individuellen Entwurfsvorgang werden Hinweise 

für Stadtstraßen mit sechs durchgehenden Gerade-

aus-Fahrstreifen gegeben.  

Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen geprüft wer-

den, ob  

- eine neue typische Entwurfssituation not-

wendig ist,  

- die Einsatzgrenzen von bestehenden 4-

streifigen Querschnitten angepasst werden 

müssen, 

- neue 4-streifige Querschnitte für Belastun-

gen über 2.600 Kfz/h bis maximal 

5.200 Kfz/h im Querschnitt empfohlen wer-

den können, 

- neue 6-streifige Querschnitte empfohlen 

werden können. 

Ggf. erfolgt dann eine Beschreibung, die sich an der 

folgenden Gliederung der RASt orientiert: 

- Charakterisierung, 

- typische Randbedingungen und Anforde-

rungen, 

- besondere Hinweise, 

- Lageplan und Beispielfotos. 

2.1.3 Richtlinien für die Anlage von Auto-

bahnen 

„Die „Richtlinien für die Anlage von Autobahnen" 

(RAA 08) behandeln den Entwurf von Autobahnen. 
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Autobahnen im Sinne der RAA 08 sind alle anbau-

freien, zweibahnig mehrstreifigen und durchgehend 

planfrei geführten Straßen, die nur für den schnellen 

Kraftfahrzeugverkehr bestimmt sind. Dazu gehören 

auch autobahnähnliche Straßen und Stadtautobah-

nen. Dies gilt unabhängig von der Beschilderung 

nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und der 

Widmung nach Straßenrecht.  

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um mit Zei-

chen Z 330 StVO (Autobahn) beschilderte Autobah-

nen mit blauer Wegweisung. Autobahnen können 

aber auch mit Z 331 StVO (Kraftfahrstraße) beschil-

dert sein und blaue oder gelbe Wegweisung aufwei-

sen. Hinsichtlich der straßenrechtlichen Widmung 

kann es sich auch um Bundes-, Landes-, Kreis- o-

der Gemeindestraßen handeln.“ (FGSV 2008b: 7) 

Die RAA 08 beinhalten Entwurfsklassen für die 

Straßen der Kategorie AS. Diese dienen der Ein-

heitlichkeit von Autobahnen vergleichbarer Netz-

funktion und Verkehrsbedeutung. Die Straßenkate-

gorie, die Lage zu bebauten Gebieten und die Wid-

mung ermöglichen unter Verwendung der Tab. 3 

eine Einordnung in die entsprechende Entwurfs-

klasse. (FGSV 2008b: 16) 

„In der Praxis können sich die jeweiligen verkehrli-

chen Funktionen überlagern, so dass eine klare Ab-

grenzung nicht in jedem Einzelfall möglich ist. Maß-

gebend sind die Festlegungen gemäß den RIN.“ 

(FGSV 2008b: 16) 

Die Entwurfsklassen legen 

- den Regelquerschnitt,  

- die Grenz- und Richtwerte der Entwurfsele-

mente,  

- die Grundform und Abstände der Knoten-

punkte und  

- gegebenenfalls die Anordnung einer zuläs-

sigen Höchstgeschwindigkeit 

fest (vgl. Tab. 4) (FGSV 2008b: 17). 

Die EKA 3 ist speziell für beschränkte Flächenver-

fügbarkeit in bebauten Gebieten vorgesehen. Die 

Regelquerschnitte sind geringer bemessen, die 

Grenz- und Richtwerte der einzelnen Entwurfsele-

mente (z.B. Mindestradien von Kreisbögen, Art und 

Länge der Ausfahrt) sind für geringere Geschwin-

digkeiten ausgelegt. (FGSV 2008b: 23, 27 ,71) 

„Stadtautobahnen führen weitgehend durch bebau-

tes, städtisches Gebiet. Sie sind in der Regel Be-

standteil des städtischen Hauptstraßennetzes und 

können als Verbindung vom städtischen Straßen-

netz zum übergeordneten Fernverkehrsnetz in das 

Netz der Fern- oder Überregionalautobahnen inte-

griert sein. Sie unterliegen fast immer Restriktionen 

aus dem bebauten Umfeld und werden nach der 

EKA 3 entworfen.“ (FGSV 2008b: 16) 

 

 

Straßenkategorie AS 0 / AS I AS II 

Lage zu bebauten 

Gebieten 

außerhalb oder innerhalb außerhalb oder 

innerhalb 

außerhalb innerhalb 

Straßenwidmung  BAB nicht BAB BAB nicht BAB alle 

Bezeichnung Fernautobahn Autobahnähnliche 

Straße 

Überregionalauto-

bahn 

Autobahnähnliche 

Straße 

Stadtautobahn 

Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 2 EKA 1B EKA 2 EKA 3 

Tab. 3: Entwurfsklassen für Straßen der Kategorie AS (FGSV 2008b: 16) 

Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 1 B EKA 2 EKA 3 

Bezeichnung Fernautobahn 
Überregionalauto-

bahn 

Autobahnähnliche 

Straße 
Stadtautobahn 

Beschilderung 
Z 330 StVO  

(Autobahn) 

Z 331 StVO  

(Kraftfahrtstraße) 

Z 330 oder  

Z 331 StVO 

Wegweisung blau gelb blau, gelb 

zulässige  

Höchstgeschwindigkeit* 
keine keine ≤ 100 km/h 

Empfohlene  

Knotenpunktabstände 
> 8000 m > 5000 m > 5000 m keine 

Verkehrsführung in  

Arbeitsstellen vierstreifiger 

Straßen 

4+0 in der Regel erforderlich 4+0 nicht zwingend erforderlich 

Tab. 4: Entwurfsklassen und Gestaltungsmerkmale (FGSV 2008b: 17) 
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Die Einsatzbereiche der Regelquerschnitte (RQ) für 

Autobahnen der EKA 3 in Bild 9 zeigen, dass der 

RQ 25 (vgl. Bild 10) ab einer Verkehrsstärke ab 

20.000 Kfz/24 Std. eingesetzt werden kann (FGSV 

2008b: 23). 

 

Bild 9: Einsatzbereiche der Regelquerschnitte für Autobahnen 

der EKA 3 (FGSV 2008b: 23) 

 

Bild 10: Regelquerschnitt RQ 25 für Autobahnen der EKA 3 

(FGSV 2008b: 23) 

Die RAA 08 geben den Hinweis, dass bei Autobah-

nen der EKA 3 „besonders auf ihre Integration in 

das städtebauliche Umfeld“ (FGSV 2008b: 18) zu 

achten ist. Als Hilfestellung werden Standardlösun-

gen zu Führungsmöglichkeiten von Stadtautobah-

nen im dicht besiedelten Gebiet dargestellt. 

Die Standardlösungen zeigen Querschnitte für 

Stadtautobahnen mit parallelen Erschließungsstra-

ßen und umfassen dabei die folgenden Varianten: 

- ebenerdig mit Lärmschutzwänden, 

- ebenerdig mit Lärmschutz-Riegelbebau-

ung, 

- halbe Tieflage mit Trog, 

- volle Tieflage mit Trog, 

- volle Tieflage mit Trog und Kragenplatten, 

- Tunnel. (FGSV 2008b: 102f) 

Die Standardlösung „Ebenerdig mit Lärmschutz-

wänden“ ist exemplarisch in Bild 11 dargestellt. 

 

Bild 11: Querschnittslösung für Stadtautobahnen mit parallelen 

Erschließungsstraßen und Lärmschutzwänden (FGSV 

2008b: 102) 

Die Querschnittsanordnungen „unterscheiden sich 

durch: 

- ihre Breitenentwicklung, 

- die Höhenlage der Stadtautobahn, 

- den baulichen Aufwand (keine, teilweise, 

volle Überdeckelung) und durch 

- die Art des Schallschutzes.“ (FGSV 

2008b: 102) 

Die RAA 08 führen an, dass eine Überbauung einer 

in Tieflage gebauten Stadtautobahn nicht zu emp-

fehlen ist, da hohe Bau- und Erhaltungsaufwendun-

gen für den Immissionsschutz verursacht werden 

und sich rechtliche Probleme ergeben können. 

(FGSV 2008b: 102) 

2.1.4 Richtlinien für die Anlage von Land-

straßen 

In den „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen“ 

(RAL 12) werden Entwurfshinweise für die Anlage 

von Landstraßen gegeben. Dabei werden Landstra-

ßen als „anbaufreie einbahnige Straßen mit plan-

gleichen oder planfreien Knotenpunkten außerhalb 

bebauter Gebiete“ (FGSV 2012: 11) definiert.  

Ziel der Herausgabe dieses Regelwerks ist die 

Standardisierung des Entwurfs sicherer und funkti-

onsgerechter Landstraßen und der entsprechenden 

Integration in das Straßennetz gemäß den RIN 08. 

Die RAL 12 gelten dabei für Landstraßen der Kate-

gorien LS I bis LS IV der RIN 08 (vgl. Tab. 5) und 

können sowohl zwei, drei- oder auch vierstreifig ge-

plant werden. (FGSV 2012: 11)  

In Abhängigkeit der Straßenkategorie differenziert 

die RAL 12 zwischen den Entwurfsklassen 1 bis 4 

(FGSV 2012:18). Eine Zuordnung der Entwurfsklas-

sen von Landstraßen in Abhängigkeit der Straßen-

kategorie ist in der nachfolgenden Tab. 5 ersichtlich.  

Straßenkategorie Entwurfsklasse 

LS I EKL 1 

LS II EKL 2 

LS III EKL 3 

LS IV EKL 4 

Tab. 5: Entwurfsklassen für Landstraßen in Abhängigkeit von 

der Straßenkategorie (FGSV 2011: 19) 

Die Entwurfsklasse bestimmt unmittelbar: 

- die Betriebsform,  

- den Regelquerschnitt einschließlich des 

Überholprinzips,  

- die Elemente der Linienführung,  

- die Führungsform des Verkehrs in Knoten-

punkten und weitere Betriebsmerkmale. 

(FGSV 2012:19) 
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Straßen der EKL 1 bis EKL 3, insbesondere bei ei-

ner Bündelung der Verbindungen in einzelnen Netz-

teilen oder aufgrund der Nähe zu größeren Sied-

lungsräumen, können eine hohe Verkehrsnach-

frage aufweisen. In solchen Fällen empfiehlt die 

RAL 12, auf Grundlage der Verfahren des Hand-

buchs für die Bemessung von Straßenverkehrsan-

lagen (HBS) zu prüfen, ob eine ausreichende Ver-

kehrsqualität bei einem einbahnig geplanten Quer-

schnitt vorhanden ist. Sollte ein Abschnitt der an-

sonsten einbahnigen Straße einen zweibahnigen 

Querschnitt erfordern (maximale Länge 15 Km), so 

darf die Verkehrsstärke von 30.000 Kfz/24 h für eine 

Planung des Querschnitts nach den Vorgaben der 

RAL 12 nicht überschritten werden.  

Die Gestaltungsmerkmale werden dabei der höher-

rangigen Entwurfsklasse der angrenzenden einbah-

nigen Straßen angepasst dabei jedoch mindestens 

entsprechend der EKL 2 ausgebaut. Der zweibah-

nige Querschnitt ist nach den Entwurfsvorgaben der 

RAA zu planen, falls der o.g. Fall nicht eingehalten 

werden kann. (FGSV 2012: 22). 

Für Straßen mit zweibahnigen Querschnitten und 

sehr hoher Verkehrsnachfrage empfiehlt die RAL 12 

den Regelquerschnitt RQ 21 (vgl. Bild 12), welcher 

bei Verkehrsstärken bis höchstens 30.000 Kfz/24 h 

und nur für kurze Netzabschnitte (maximal 15 Km 

Länge) und ansonsten einbahnigen Straßen in Be-

tracht kommt. Dabei sollte der Querschnitt nach 

Möglichkeit als Kraftfahrtstraße betrieben werden, 

wobei der nicht motorisierte Verkehr auszuschlie-

ßen ist. Außerdem sind aufgrund des fehlenden 

Seitenstreifens Nothaltebuchten in regelmäßigen 

Abständen auf beiden Richtungsfahrbahnen einzu-

planen. (FGSV 2012: 29) 

 

Bild 12: Regelquerschnitt RQ 21(FGSV 2011: 29)

  



13 

2.2 Hochleistungsstraßen in der 
Schweiz 

Der Schweizerische Verband der Strassen- und 

Verkehrsfachleute (VSS) legt den Begriff Hochleis-

tungsstraße in den Schweizer Normen (SN) folgen-

dermaßen fest:  

„Hochleistungsstrassen sind dem Motorfahrzeug-

verkehr vorbehaltene Strassen, die übergeordnete 

Netzfunktionen erfüllen. Durch den entsprechenden 

hohen Ausbaugrad und die Zulassungsbeschrän-

kung auf Motorfahrzeuge ermöglichen diese Stras-

sen eine hohe Verkehrsleistung und Verkehrssi-

cherheit bei hohen Geschwindigkeiten. 

Die Konzentration des Verkehrs auf diese Strassen 

bedingt eine besondere Beachtung des Umwelt-

schutzes und die Eingliederung der Strasse in ihre 

Umgebung. 

Bezüglich der Lage wird unterschieden zwischen 

Hochleistungsstrassen ausserhalb und innerhalb 

besiedelter Gebiete.“ (VSS 1992: 1) 

Bei Hochleistungsstraßen außerhalb besiedelter 

Gebiete wird nach Hochleistungsstraßen mit und 

ohne bauliche Richtungstrennung unterschieden. 

Bei vorhandener baulicher Richtungstrennung be-

steht ein reduzierter Typ. Der reduzierte Typ ist auf 

den Anwendungsbereich von ca. 

10.000 - 20.000 Kfz/Tag begrenzt. (VSS 1992: 5,7) 

Bei Hochleistungsstraßen innerhalb besiedelter Ge-

biete wird ebenfalls zwischen Hochleistungsstraßen 

mit und ohne bauliche Richtungstrennung, sowie 

zwischen dem Grundtyp und der reduzierten Form 

unterschieden. Der reduzierte Typ findet Anwen-

dung, „wo hohe Transportleistung erforderlich ist, 

infolge der Bebauung oder anderer Verkehrsträger 

jedoch beschränkte Platzverhältnisse vorhanden 

sind.“ (VSS 1992: 7f)  

Es existieren somit folgende vier Typen: 

- Hochleistungsstraßen mit baulicher Rich-

tungstrennung (Grundtyp), 

- Hochleistungsstraßen mit baulicher Rich-

tungstrennung (Reduzierter Typ), 

- Hochleistungsstraßen ohne bauliche Rich-

tungstrennung (Grundtyp), 

- Hochleistungsstraßen ohne bauliche Rich-

tungstrennung (Reduzierter Typ). (VSS 

1992: 6) 

Die folgenden Tab. 6 und Tab. 7 zeigen die Ausbau-

geschwindigkeit, die Anzahl der Fahrstreifen und 

die Art der Signalisierung für die verschiedenen Ty-

pen der Hochleistungsstraßen außerhalb und inner-

halb besiedelter Gebiete. 

 HLS mit bauli-

cher Richtungs-

trennung 

Grundtyp 

(Reduzierter 

Typ) 

HLS ohne bauli-

che Richtungs-

trennung 

Grundtyp 

Ausbau- 

geschwindigkeit 

80-120 km/h 80-100 km/h 

Fahrstreifen Mindestens 4 

(4) 

2  

Signalisierung mit 

Signal 

Autobahn Autostraße 

Tab. 6: Typen der Hochleistungsstraßen (HLS) außerhalb be-

siedelter Gebiete in der Schweiz (VSS 1992: 4) 

 HLS mit bauli-

cher Rich-

tungstrennung 

Grundtyp 

(Reduzierter 

Typ) 

HLS ohne bau-

liche Rich-

tungstrennung 

Grundtyp 

(Reduzierter 

Typ) 

Ausbau- 

geschwindigkeit 

80-120 km/h 

(60-100 km/h) 

60-80 km/h 

Fahrstreifen Mindestens 4 2 oder 4 

Signalisierung mit 

Signal 

Autobahn Autostraße 

Tab. 7: Typen der Hochleistungsstraßen (HLS) innerhalb besie-

delter Gebiete in der Schweiz (VSS 1992:6) 

Tab. 8 zeigt zusammenfassend die wichtigsten 

Merkmale des Straßentyps Hochleistungsstraße in-

nerhalb besiedelter Gebiete in der Schweiz. 

Merkmale 

Verbindungsbedeutung keine Angabe 

Lage zur bebauten Um-

gebung 

innerhalb 

Belastung keine Angabe 

Betriebsgeschwindigkeit Autobahn: keine Angabe 

Autostraße: 50 – 80 km/h 

Fahrstreifenanzahl Autobahn: mind. 4 

Autostraße: 2- oder 4-streifig 

Kreuzungen Kreuzungsfrei 

Standstreifen Autobahn: mit 

Autostraße: ohne 

Mitteltrennung Autobahn: mit 

Autostraße: ohne 

Funktion Durchleiten des Durchgangsver-

kehres 

Verkehrsteilnehmer Nur Motorfahrzeugverkehr 

Verkehrsorganisation Nur Motorfahrzeugverkehr 

Tab. 8: Übersicht Hochleistungsstraßen innerhalb besiedelter 

Gebiete Schweiz (VSS 1992: 2) 
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2.3 Hochleistungsstraßen in Öster-
reich 

Der Straßentyp Hochleistungsstraße wird in Öster-

reich in den Richtlinien und Vorschriften für das 

Straßenwesen (RVS) der Forschungsgesellschaft 

Straße - Schiene - Verkehr (FSV) beschrieben. 

Die folgende Tab. 9 zeigt die Einteilung von Inner-

ortsstraßen in Österreich. 

Funktion Bedeutung 

nach Reise-

weite 

Straßentyp 

Durchleiten Überregionaler 

Verkehr 

Hochleistungsstraße 

Verbinden Regionaler  

Verkehr 

Hauptstraße 

Sammeln Örtlicher  

Verkehr 

Sammelstraße 

Erschließen Lokaler Verkehr Anliegerstraße 

Tab. 9: Maßgebliche räumliche Funktionen und Einteilung von 

Innerortsstraßen (FSV 2012) 

In Österreich existieren acht Kategorien zur Einstu-

fung von Straßen nach der Art ihrer Verbindung: 

- Kategorie I: Transnationales Netz 

- Kategorie Ia: Transnationaler Netzabschnitt 

im Ballungsraum 

- Kategorie II: Transregionales Netz 

- Kategorie IIa: Transregionaler Netzab-

schnitt im Ballungsraum 

- Kategorie III: Zentralörtliches Netz 

- Kategorie IV Regionales Netz 

- Kategorie V: Gemeinde Verbindungen 

- Kategorie VI: Innerörtliches Netz (FSV 

2012: 3) 

Hochleistungsstraßen sind der Kategorie IIa (Trans-

regionaler Netzabschnitt im Ballungsraum) und III 

(Zentralörtliches Netz) zugeordnet und sind inner-

orts der Straßentyp der höchsten Kategorie (FSV 

2012). 

Folgende Bemessungsgrundsätze gelten für Hoch-

leistungsstraßen in Österreich: 

- „großer Baufluchtlinienabstand 

- alle Verkehrs- und Fahrzeugarten, nichtmo-

torisierter Verkehr mit getrennten Verkehrs-

flächen (Trennungsprinzip) 

- Fußgänger und Radverkehr getrennt vom 

motorisierten IV, möglichst getrennte 

ÖPNV-Trasse 

- Vzul = 50 bis 80 km/h 

- niveaugleiche Kreuzungen mit VLSA [Ver-

kehrslichtsignalanlage] (Vzul < 70 km/h) 

wenn anbaufrei ggf. auch niveaufreie Kreu-

zungen 

- Fahrfläche mit >= 2 Fahrstreifen, bei >= 4 

Fahrstreifen möglichst mit getrennten Rich-

tungsfahrbahnen 

- Querungshilfen für Fußgänger bei ange-

bauten Straßen 

- Randparken nur bei angebauten Straßen 

- Anschluss von Nebenstraßen möglich 

- Bus-Haltestellen mit Haltebucht oder in Ne-

benfahrbahn“ (FSV 2001: 2) 

Tab. 10 fasst die wichtigsten Merkmale des Stra-

ßentyps Hochleistungsstraße in Österreich zusam-

men. 

Merkmale 

Verbindungsbedeutung Transregionaler Netzab-

schnitt im Ballungsraum 

Zentralörtliches Netz 

Lage zur bebauten Umge-

bung 

innerhalb 

Belastung keine Angaben 

Zulässige Höchstgeschwin-

digkeit 

50 – 80 km/h 

Fahrstreifenanzahl > 2-streifig 

Kreuzungen Plangleich, bei anbaufrei ggf. 

planfrei, 

Standstreifen keine Angeben 

Mitteltrennung bei >= 4 Fahrstreifen 

Funktion Durchleiten 

Verkehrsteilnehmer Alle Verkehrs- und Fahrzeug-

arten 

Verkehrsorganisation Trennen der Kfz vom Fahr-

rad- und Fußgängerverkehr 

Tab. 10: Übersicht Hochleistungsstraßen Österreich (FSV 

2001) 

 
2.4 Hochleistungsstraßen in den 

Vereinigten Staaten von Ame-
rika 

In den Vereinigten Staaten von Amerika existieren 

die Arterial Corridor Guidelines, welche Entwurfs-

empfehlungen für verkehrlich hoch belastete Stra-

ßen beinhalten. Ob in den Vereinigten Staaten von 

Amerika weitere Entwurfsempfehlungen für ver-

kehrlich hochbelastete Stadtstraßen existieren, 

konnte aufgrund fehlender Zugriffe auf entspre-

chende Regelwerke nicht herausgefunden werden. 

Die „Arterial Corridor Guidelines“ der Region 

Durham basieren auf dem Transportation Master 

Plan, 2003 der Stadt Durham, eine Stadt im Osten 

der USA im Staat North Carolina. Der Transporta-

tion Master Plan wurde u.a. entworfen, um für die 

zukünftigen Transportbedürfnisse Richtlinien zu de-
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finieren um die daraus resultierenden Anforderun-

gen an die Infrastruktur angepasst planen zu kön-

nen. (USI 2007 a: 1) 

Dazu wurden im Jahr 2007 Richtlinien unter dem 

Namen „Arterial Corridor Guidelines“ veröffentlicht. 

Die darin enthaltenen Empfehlungen sollen den 

Planungsprozess dieser Straßentypen unterstützen 

und bestehende Richtlinien ergänzen (USI 2007 a: 

1). Arterial Roads werden dabei in die Typen A, B 

und C unterschieden, dabei werden auch Angaben 

zu den jeweils abwickelbaren Verkehrsstärken ge-

macht. Die Verkehrsstärken sind dabei in der Ein-

heit Average Annual Daily Traffic (AADT) angege-

ben. Der AADT ist dabei der jährliche durchschnitt-

liche tägliche Verkehr. Bei der Erhebung der Ver-

kehrsbelastungen erfolgt eine Summierung der 

Werte, welche durch 365 Tage geteilt wird, sodass 

daraus der AADT berechnet werden kann. Der 

AADT ist dabei als Verkehrsstärke für beide Fahrt-

richtungen zu verstehen. (Brown 2017) 

Den Typ A Arterial Roads werden Verkehrsstärken 

größer 10.000 AADT, Typ B Arterial Roads Ver-

kehrsstärken zwischen 5.000 und 40.000 AADT und 

Typ C 4.000 bis 20.000 AADT zugeordnet (vgl. Tab. 

11). (USI 2007 b: 11, Table 4). 

Weiterhin werden die empfohlenen Eigenschaften 

der verschiedenen Typen der Arterial Roads be-

schrieben. Diese Empfehlungen sind in der nachfol-

genden Tab. 12 zusammengefasst.  

In den Arterial Corridor Guidelines werden für ver-

schiedene Straßentypen außerdem Entwurfsemp-

fehlungen für typische Querschnitte gegeben (USI 

2007 a: 49 ff.), wobei nachfolgend die Entwurfsemp-

fehlungen zusammengefasst wurden, die einer in-

nerstädtischen hoch leistungsfähigen Stadtstraße 

entsprechen. So wurden die Entwurfsquerschnitte 

von Straßen innerhalb bebauter Gebiete mit min-

destens vier Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen 

betrachtet. Außerdem wurden nur Entwurfsempfeh-

lungen dargestellt, die dem Typ B, mit einer abwi-

ckelbaren Verkehrsstärke von bis zu 40.000 AADT, 

zugeordnet wurden. Daher wurden nachfolgend die 

Entwurfsempfehlungen für „Main Streets“, „Com-

mercial Streets“ sowie „Movement Focused Streets“ 

dargestellt. 

Main Streets sind in kleineren Dörfern, gewachse-

nen Städten und sich neu entwickelnden Städten 

vorzufinden. Im Seitenraum sind überwiegend Ein-

zelhandelsgeschäfte angesiedelt und es muss eine 

entsprechende Berücksichtigung des Fußverkehrs 

erfolgen. Bei diesen Straßentypen können die äu-

ßeren Fahrstreifen auch als Parkstreifen ausgebaut 

werden, wodurch Radverkehrsanlagen auf der 

Fahrbahn in diesem Fall nicht mehr eingeplant wer-

den sollten. Diese Straßentypen werden dem Typ B 

oder C der Arterial Roads zugeordnet. (USI 2007 a: 

58)  

Ein empfohlener Querschnitt einer Main Street ist in 

Bild 13 dargestellt
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Criteria 
Arterial Classes 

Type A Arterial Type B Arterial Type C Arterial 

Traffic Service Objec-
tive 

Traffic movement primary consid-
eration 
 
Predominantly serves inter-re-
gional and inter municipal trips 

Traffic movement major consid-
eration 
 
Predominantly serves inter- and 
intra-municipal trips 

Traffic movement slightly more 
important than land access 
 
Predominantly serves intra-mu-
nicipal trips 

Land Service/Access 

Rigid/Progressive access control 
 
Permit private access generally 
located a minimum of 200m apart 
in Urban Areas 
 
Permit large scale commercial 
and industrial developments, 
mixed use developments and 
higher density developments with 
shared or combined access 

Incremental/Progressive Ac-
cess Control 
 
Permit private access generally 
located a minimum of 80m 
apart in Urban Areas 
 
Promote higher densities with 
shared or combined access 

Limited Access Control 
 
Promote higher densities with 
shared or combined access, or 
limit to single detached dwelling 
unit frontage 

Typical Daily Traffic 
Volume 

>10,000 AADT 5,000-40,000 AADT 4,000-20,000 AADT 

Tab. 11: Empfohlenes Klassifizierungssystem für Arterial Roads (USI 2007b: 11) 
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Criteria 
Arterial Classes 

Type A Arterial Type B Arterial Type C Arterial 

Flow Characteristics 
Uninterrupted flow except at traf-
fic control signals 

Uninterrupted flow except at 
traffic control signals 

Uninterrupted flow except at traf-
fic control signals and pedestrian 
crossings 

Travel Speed 70 km/h urban, 80 km/h rural 60 km/h urban, 80 km/h rural 50-60 km/h 

Goods Movement Generally no restrictions Generally no restrictions Generally no restrictions 

Connectivity 
Connects with freeways and arte-
rials 

Connects with freeways, arteri-
als and collectors 

Connects with arterials, collec-
tors and limited road access 

Transit 
May serve as major and minor 
transit corridors, and as regional 
transit spines 

May serve as major transit cor-
ridors, and as regional transit 
spines 

May serve as minor transit corri-
dors, and as local transit corri-
dors and connectors to regional 
transit spines 

Cycling and Pedes-
trian Provisions 

Cycling provisions to be deter-
mined through completion of the 
Regional Cycling Plan Study 
 
Sidewalk on both sides with sepa-
ration from traffic lane preferred 
for pedestrians 

Cycling provisions to be deter-
mined through completion of 
the Regional Cycle Plan Study 
 
Sidewalk on both sides for pe-
destrians  

Cycling provisions to be deter-
mined through completion of the 
Regional Cycling Plan Study 
 
Sidewalks on both sides for pe-
destrians, however, may not be 
required in industrial areas 

Parking 
Prohibited or peak hour re-
strictions 

Prohibited or peak hour re-
strictions 

Not recommended where traffic 
movement is impacted or it be-
comes a safety issue 

Minimum Intersection 
Spacing 

700m intersection spacing in 
north-south direction 
*300m/500m intersection spacing 
in east-west direction 
 
Signalized intersections where re-
quired 

525m major intersection spac-
ing in north-south direction 
*300m/500m major intersection 
spacing in east-west direction 
 
Some minor intersections (T-
type) mid-block subject to pos-
sible future control, if necessary 
to maintain corridor progression 
 
Signalized intersections where 
required 

300m intersection spacing 
 
Some minor intersections with 
future control provisions, if nec-
essary due to capacity and 
queuing considerations. 
 
Signalized intersections where 
required but not consecutive 

Right-of-Way Width 

36-45m right-of-way 
 
36m for ultimate 2-4 lane cross-
section 
40m for ultimate 4-lane cross-
section with channelized right turn 
lanes at intersections 
45m for ultimate 6-lane cross-
section 
 
Maintain width through corridor 
for alignment of utilities and 
boulevard features 
 
4-6 lanes within the Urban Area 
and 2-4 lanes outside the Urban 
Area 

30-36m right-of-way 
 
36m for ultimate 4-lane cross-
section 
 
Existing/Future 4 lanes within 
the Urban Area and 2-4 lanes 
within the rural area 

26-30m right-of-way, dependent 
on transit facilities, on street 
parking and established devel-
opment (i.e. downtown) 
 
2-4 lane cross-section within the 
Urban Area 

Continuity 
Continuous across regional areas 
or larger municipal areas 

Typically continuous across 
several municipalities 

Typically continuous within a sin-
gle municipality with few span-
ning two or more; may be 
shorter and discontinuous sec-
tions when serving major traffic 
generators. 

Tab. 12: Empfohlene Eigenschaften von Arterial Roads (USI 2007 b: 12) 
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Bild 13: Querschnitt einer Main Street mit vier Fahrstreifen (USI 2007 a: 58) 

Commercial Streets weisen unterschiedliche Um-

feldnutzungsformen auf. Dabei ermöglichen diese 

Straßentypen mit Querschnittsbreiten von 30 bis 

36 m neben einer Fahrbahn mit 4 Fahrstreifen in 

beide Fahrtrichtungen teilweise eine Anordnung 

von Radverkehrsanlagen. Parkstände auf der Fahr-

bahn sind hingegen verboten. Diese Straßen sind 

dabei allen Typen von Arterial Roads zugeordnet. 

(USI 2007 a: 61) 

Eine Empfehlung eines Entwurfsquerschnitts einer 

Commercial Street mit vier Fahrstreifen in beide 

Fahrtrichtungen ist in Bild 14 dargestellt.  

Bei Movement Focused Streets steht der Verkehrs-

fluss bei hohen Verkehrsmengen im Vordergrund. 

Dabei sind sehr breite Querschnitte zwischen 36 bis 

50 m notwendig, um entsprechende Fahrbahnen für 

den Individualverkehr unterzubringen. Parkstände 

können nicht auf der Fahrbahn untergebracht wer-

den und sind abgerückt im Seitenraum unterzubrin-

gen. Gehwege sind mit 2,00 m Breite trotz der 

hauptsächlichen Nutzung durch Einzelhandel ge-

ring bemessen. (USI 2007 a: 65) Allerdings lässt 

sich aus Bild 14 erkennen, dass zwischen der Fahr-

bahn und dem Gehweg neben einem 1,50 m breiten 

Radfahrstreifen ein 3,00 m breiter „Boulevard“, der 

abschnittsweise begrünt und abschnittsweise mit-

genutzt werden kann, angeordnet ist. Auch zu den 

Grundstücksflächen ist ein Zwischenstreifen („bor-

der“, mindestens 2,00 m Breite) vorgesehen, so 

dass der Seitenraum mit mindestens 8,00 m Breite 

insgesamt großzügig bemessen ist. (USI 2007 a: 49 

ff.). Eine empfohlene Entwurfssituation einer Move-

ment Focused Street mit vier Fahrstreifen und ei-

nem Mittelstreifen ist in Bild 15 dargestellt und eine 

empfohlene Entwurfssituation dieses Straßentyps 

mit sechs Fahrstreifen und Mittelstreifen ist in Bild 

16 abgebildet.  

Weitere empfohlene Entwurfssituationen aus den 

„Arterial Corridor Guidelines“ wurden nicht betrach-

tet, da diese Empfehlungen für einen Ausbau der 

Straßen aufweisen, die keine hohen Verkehrsmen-

gen abwickeln können und somit nicht der Funktion 

einer innerstädtischen hoch leistungsfähigen Stadt-

straße entsprechen (USI 2007 a: 49 ff.)
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Bild 14 Querschnitt einer Commercial Road mit vier Fahrstreifen (USI 2007 a: 62) 

 

Bild 15: Querschnitt einer Movement Focused Street mit vier Fahrstreifen und einem Mittelstreifen (USI 2007 a: 66) 
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Bild 16: Empfohlener Querschnitt einer Movement Focused Street mit sechs Fahrstreifen und einem Mittelstreifen (USI 2007 a: 68) 

 

2.5 Hochleistungsstraßen in Eng-
land 

In England sind im „Design Manual for Roads and 

Bridges“, dem Regelwerk für Fernstraßen und Brü-

cken des Vereinigten Königreiches, Informationen 

zur Verkehrsabwicklung von innerstädtischen hoch 

leistungsfähigen Straßen enthalten. Ob in England 

weitere Regelwerke zu innerstädtischen Stadtstra-

ßen existieren, konnte im Rahmen der Literatur-

recherche nicht ermittelt werden. 

Dabei wird im innerstädtischen Bereich zwischen 

„Urban Motorways (UM)“, die als Stadtautobahnen 

beschrieben werden können und „Urban All-Pur-

pose Roads (UAP)“, die vergleichbar zu hoch leis-

tungsfähigen Stadtstraßen sind, unterschieden. (HA 

1999: Chapter 2: 1) 

Die Eigenschaften bzw. Merkmalsausprägungen 

dieser Straßentypen wurden in der folgenden Tab. 

13 zusammengefasst. 

Ein UM ist dabei als Durchgangsstraße mit plan-

freien Knotenpunkten und einem autobahnähnli-

chen Ausbau mit Seitenstreifen bzw. Banketten ein-

gestuft. Die UM sind für Geschwindigkeiten von 

rund 100 Km/h oder weniger ausgelegt und dabei 

nur dem MIV vorbehalten. (HA 1999: Chapter 2: 2) 

Dies ist insofern mit einer deutschen Stadtautobahn 

vergleichbar.  

Bei der Betrachtung der UAP ist festzustellen, dass 

für die UAP verschiedene Untertypen gebildet wur-

den, welche die Funktion des jeweiligen Straßen-

typs beschreiben. Die Merkmalsausprägungen der 

jeweiligen Untertypen der UAP können einer deut-

schen hoch leistungsfähigen Stadtstraße zugeord-

net werden, wobei der Untertyp UAP 1 als auto-

bahnähnlich eingestuft werden kann und die Unter-

typen UAP 2 – 4 einen Hauptverkehrsstraßencha-

rakter aufweisen. (HA 1999: Chapter 2: 2) 

Weiterhin sind zu den UM und UAP entsprechende 

Kapazitäten je Fahrtrichtung und Spitzenstunde bei 

einem Schwerverkehrsanteil von weniger als 15 % 

vermerkt. Diese sind in der folgenden Tab. 14 dar-

gestellt. Dabei wird zwischen Straßenquerschnitten 

mit einer Fahrbahn und zwei Richtungsfahrstreifen 

sowie Straßenquerschnitten mit getrennten Fahr-

bahnen je Richtung unterschieden. Bei der Darstel-

lung der Kapazitäten der Straßenquerschnitte mit 

einer Richtungsfahrbahn ist zu berücksichtigen, 

dass diese für die Fahrbahn mit dem höheren Ver-

kehrsaufkommen (60 %) aufgelistet sind, wobei an-

genommen wurde, dass eine Verteilung des Ge-

samtverkehrsaufkommens von 60/40 vorliegt. 
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Feature 

ROAD TYPE 

Urban Motorway Urban All-purpose 

UM UAP1 UAP2 UAP3 UAP4 

General Descrip-
tion 

Through route with 
grade seperated 

junctions, 
hardshoulders or 

hardstrips, and mo-
torway restrictions. 

High standard sin-
gle/dual carriage-
way road carrying 

predominantly 
through traffic with 

limited access.  

Good standard sin-
gle/dual carriage-

way road with front-
age access and 

more than two side 
roads per km. 

Variable standard 
road carrying mixed 
traffic with frontage 
access, side roads, 
bus stops and at-
grade pedestrian 

crossings. 

Busy high street 
carrying predomi-
nantly local traffic 

with frontage activ-
ity including loading 

and unloading. 

Speed limit 60 mph or less 

40 to 60 mph for 
dual, and generally 
40 mph for single 

carriageway 

Generally 40 mph 30 mph to 40 mph 30 mph 

Side Roads None 0 to 2 per km More than 2 per km More than 2 per km More than 2 per km 

Access to road-
side develop-

ment 

None. Grade sepa-
rated for major only 

Limited access 
Access to residen-

tial properties 
Frontage access 

Unlimited access to 
houses, shops & 

businesses 

Parking and 
loading 

none restricted restricted unrestricted unrestricted 

Pedestrian 
crossings 

Grade separated 
Mostly grade sepa-

rated 
Some at-grade Some at-grade Frequent at-grade 

Bus stops none In lay-bys At kerbside At kerbside At kerbside 

Tab. 13: Innerstädtische Straßentypen und Eigenschaften, die diese charakterisieren (HA 1999, Chapter 2: 2) 

 

  

Two-way Single Carriageway – Busiest direction flow 
(Assumes a 60/40 directional split) 

Dual Carriageway 

Total number of lanes Number of Lanes in each direction 

 2 2-3 3 3-4 4 4+ 2 3 4 

Carriage-
way width 

6.1m 
6.75
m 

7.3m 9.0m 10.0m 12.3m 13.5m 14.6m 18.0m 6.75m 7.3m 11.0m 14.6m 

Road 
type 

UM Not applicable  4000 5600 7200 

UA
P1 

1020 1320 1590 1860 2010 2550 2800 3050 3300 3350 3600 5200 * 

 
UA
P2 

1020 1260 1470 1550 1650 1700 1900 2100 2700 2950 3200 4800 * 

 
UA
P3 

900 1110 1300 1530 1620 * * * * 2300 2600 3300 * 

 
UA
P4 

750 1140 1140 1320 1410 * * * * * * * * 

Tab. 14: Innerstädtische Straßentypen mit entsprechenden Verkehrsbelastungen in der Spitzenstunde (HA 1999, Chapter 3: 2) 

 

Wie in Tab. 14 ersichtlich ist, sind für UM nur Kapa-

zitäten von Straßenquerschnitten mit getrennten 

Fahrbahnen angegeben. Dabei werden für Straßen-

abschnitte mit zwei Fahrstreifen und einer Straßen-

raumbreite von 7,3 m je Fahrtrichtung Kapazitäten 

von 4.000 Kfz in der Spitzenstunde angegeben. Bei 

vier Fahrstreifen je Fahrtrichtung reichen die Kapa-

zitäten bei einer Straßenraumbreite von 14,6 m bis 

zu 7.200 Kfz in der Spitzenstunde je Richtungsfahr-

bahn. 

Für die Untertypen UAP 1-3 werden hingegen ne-

ben Kapazitäten für Straßenabschnitte mit zwei ge-

trennten Fahrbahnen auch entsprechende Kapazi-

täten für Straßenabschnitte mit einer Fahrbahn dar-

gestellt. Straßenabschnitte mit einer Fahrstreifen-

anzahl von mehr als vier Fahrstreifen im gesamten 

Querschnitt sollen gemäß Tab. 14 3.300 Kfz in der 

Spitzenstunde abwickeln können. (HA 1999: Chap-

ter 3: 2) Die in Tab. 14 dargestellten Kapazitäten 

gelten sowohl für neu zu planende urbane Straßen-

abschnitte, als auch für die Sanierung von beste-

henden Straßenabschnitten. Dabei stellen die an-

gegebenen Kapazitäten Richtwerte dar, um eine ak-

zeptable Verkehrsabwicklungsqualität in urbanen 

Räumen zu gewährleisten. (HA 1999: Chapter 4: 1)  
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Lösungsvorschläge für typische Entwurfssituatio-

nen für die verschiedenen Typen der urbanen Stra-

ßen konnten im Rahmen der Literaturrecherche des 

„Design Manual for Roads and Bridges“ nicht gefun-

den werden (HA 1999). 

Neben den DMRB-Regelwerken existieren weitere 

Regelwerke und Empfehlungen zur städtischen 

Verkehrsplanung. Die im „Design Manual for Roads 

and Bridges“ definierten Typen von urbanen Stra-

ßen werden darin jedoch nicht weiter berücksichtigt 

und für die beschriebenen Straßen werden neue 

Typen definiert. 

Im Leitfaden „Design and Construction of Roads 

and Accesses to Adoptable Standards”, einer Emp-

fehlung der Stadt Newcastle in England zum Ent-

wurf und Bau von Straßen, werden die Anforderun-

gen und Eigenschaften von verschiedenen Stra-

ßentypen zusammengefasst (Murphy 2011). 

Dabei werden die folgenden Straßentypen betrach-

tet: 

- Principal Roads,  

- Classified Roads, 

- Local Distributor Roads,  

- Collector Streets,  

- Residential Streets, 

- Shared Surface Streets,  

- Home Zones (Murphy 2011: 9). 

Principal Roads sind als Straßen definiert, die einen 

besonderen Status haben und ein hohes Verkehrs-

aufkommen, unter Berücksichtigung des Schwer-

verkehrs, abwickeln sollen. Häufig verbinden sie 

städtische Räume mit Fernstraßen. Dabei werden 

alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt, davon ein-

geschlossen sind der Fußgängerverkehr, der Rad-

verkehr und der ÖPNV. (Murphy 2011: 11) 

Eine Principal Road ist daher als vergleichbar mit 

einer hoch leistungsfähigen innerstädtischen 

Straße einzustufen und wird daher im Rahmen der 

weiteren Literaturrecherche genauer betrachtet. Die 

weiteren Straßentypen wurden hingegen außer 

Acht gelassen. 

Die empfohlenen Eigenschaften bzw. Anforderun-

gen der Entwurfselemente von „Principal Roads“ 

sind in der folgenden Tab. 15 zusammengefasst. 

Weiterhin sind im Leitfaden der Stadt Newcastle zu 

„Principal Roads“ Entwurfsquerschnitte für Straßen 

mit getrennten Fahrbahnen und für Straßen mit ei-

ner Fahrbahn enthalten (Murphy 2011: 13). Diese 

sind im folgenden Bild 17 und Bild 18 ersichtlich. 

Eine Angabe zur Verkehrsabwicklungskapazität 

von „Principal Roads“ ist im Leitfaden nicht enthal-

ten. (Murphy 2011)
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Principal Road Features 

Carriageway (Dual) 

Dimensions 
7.30m Standard Width (3.65m Lanes) 
8.80m including Cycle Lane 
8.80m including No Car Lane 
Materials 
Bituminous: All Locations 

Footway 

Dimensions 
2.00m Standard Width 
3.00m including Cycle Lane 
Materials 
Urban: Flagstones / Bituminous 
Residential: Flagstones/ Bituminous 
Industrial: Bituminous 
Rural: Bituminous 

Verge 

Dimensions 
2.00m Minimum Width 
Materials 
Urban: Hard/ Soft Landscape 
Residential: Hard/ Soft Landscape 
Industrial: Soft Landscape 
Rural: Soft Landscape 

Central Reserve 

Dimensions 
3.00m Minimum Width 
Materials 
Urban: Hard/Soft Landscape 
Residential: Hard/ Soft Landscape 
Industrial: Soft Landscape 
Rural: Soft Landscape 

Parking Bays Not Appropriate 

Bus Lay-bys 

Dimensions 
3.50m Standard Width 
Materials 
Bituminous: All Locations 

Cycle Lanes / Cycle Routes 

Dimensions 
1.50m Minimum Width (On-Street Lane) 
3.50m Minimum Width (Segregated Route) 
3.00m Minimum Width (Shared Route) 
Materials 
To Match Footway or Carriageway 

Lighting Lighting Columns 

Tab. 15: Anforderungen/Eigenschaften der Entwurfselemente von „Principal Roads“, Abbildungsüberschrift wurde geändert (Murphy 

2011 :12) 
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Bild 17: Entwurfsquerschnitt für „Principal Roads“ mit zwei getrennten Fahrbahnen (Murphy 2011 :13) 

 

Bild 18: Entwurfsquerschnitt für „Principal Roads“ ohne Mitteltrennung (Murphy 2011 :13) 

  



25 

2.6 Hochleistungsstraßen in Ka-
nada 

In Kanada existiert für die Planung der geometri-

schen Eigenschaften von Straßen das Regelwerk 

„Geometric Design Guide for Canadian Roads” der 

Transportation Association of Canada. Entwurfs-

empfehlungen für innerstädtische hochleistungsfä-

hige Straßen sind darin jedoch nicht enthalten. 

(TAC, 1999)  

Entsprechende Entwurfsempfehlungen für ver-

schiedene Querschnitte von urbanen und regiona-

len Straßen sind hingegen in der Richtlinie der Re-

gion Ottawa-Carleton „Regional Road Corridor De-

sign Guidelines“ enthalten (ROC, 2000). 

Ob in Kanada weitere Regelwerke zu innerstädti-

schen Straßen existieren, konnte im Rahmen der Li-

teraturrecherche nicht ermittelt werden. 

Die Regional Road Corridor Design Guidelines un-

terscheiden die folgenden Straßentypen: 

- Urban Core, 

- Urban Resiential, 

- Urban Main Street, 

- Suburban Commercial, 

- Suburban Residential, 

- Suburban Buisiness/Institutional (ROC, 

2000: 36). 

Außerdem werden die in Tab. 16 ersichtlichen An-

forderungen für Entwurfselemente in urbanen und 

suburbanen Gebieten definiert. 

Für die verschiedenen Straßentypen werden weiter-

hin Entwurfsempfehlungen und Umgestaltungs-

maßnahmen für unterschiedliche Beispielquer-

schnitte gegeben, wobei jedoch keine Informatio-

nen zur Verkehrsabwicklungskapazität enthalten 

sind (ROC, 2000: 38 ff.).  

Nachfolgend wurden ausgewählte Entwurfsemp-

fehlungen der verschiedenen Straßentypen darge-

stellt, von denen aufgrund der verfügbaren Fahr-

streifenanzahl davon auszugehen war, dass diese 

hohe Verkehrsmengen abwickeln können und somit 

einer innerstädtischen hoch leistungsfähigen Stadt-

straße entsprechen. 

Straßen, die den „Urban Core Roads“ zugeordnet 

werden, weisen historisch bedingt eher enge Stra-

ßenquerschnitte von 20 – 26 m auf. Weiterhin ist an 

diesen Straßen von unterschiedlichen Umfeldnut-

zungen auszugehen und es werden alle Verkehrs-

teilnehmer berücksichtigt, wobei vermerkt ist, dass 

ein hohes Verkehrsaufkommen aller Verkehrsarten 

anzunehmen ist (ROC, 2000: 38). Die Entwurfs-

empfehlung einer „Urban Core Road“ mit einem 

26 m breiten Straßenquerschnitt ist in Bild 19 er-

sichtlich.  

 

Bild 19: Entwurfsempfehlung einer „Urban Core Road“ mit ei-

nem Strraßenquerschnitt von 26 m (ROC, 2000: 39) 

„Urban Residential Roads“ weisen ebenfalls, histo-

risch bedingt, eher enge Straßenquerschnitte auf, 

wobei von einer unterschiedlichen Randbebauung 

mit verschiedener Nutzungsfunktion auszugehen 

ist. Dabei sind die Straßenquerschnitte 26 - 38 m 

breit und es ist von einem hohen Verkehrsaufkom-

men aller Verkehrsteilnehmer auszugehen. (ROC, 

2000: 40) 

Bild 20 verdeutlicht die Entwurfsempfehlung einer 

„Urban Residential Roads“ bei einem verfügbaren 

Straßenquerschnitt von 29 – 35 m. 

 

Bild 20: Entwurfsempfehlung einer „Urban Residential Road“ 

mit einem Strraßenquerschnitt von 29 - 35 m; Quelle: 

(ROC, 2000: 41) 

Zusätzlich zu den Straßentypen im innerstädtischen 

Gebiet, werden in den „Regional Road Corridor De-

sign Guidelines“ weiterhin Entwurfsempfehlungen 

für Straßen in Vororten gegeben.  

„Suburban Commercial Roads“ verfügen über einen 

besonders breiten Querschnitt und können dabei 

mit 4 bis 6 Fahrstreifen ausgebaut sein. Dabei kön-

nen diese Straßentypen hohe Verkehrsmengen des 

MIV, bei gleichzeitigem Vorhandensein eines mo-
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deraten Aufkommens von Rad- und Fußverkehr ab-

wickeln. Die typischen Querschnittsbreiten für die-

sen Straßentyp liegen bei 37,5 bis 43,5m. Außer-

dem ist im Regelfall eine Mitteltrennung der Fahr-

streifen vorzusehen und ausreichend Raum für den 

Fuß- und Radverkehr bereitzustellen. (ROC, 2000: 

44 ff.) 

Eine Empfehlung eines typischen Straßenquer-

schnitts dieses Straßenabschnittes sind in Bild 21 

dargestellt. 

 

Bild 21: Entwurfsempfehlung einer „Suburban Business/Indust-

rial Road“ mit einem Straßenquerschnitt von 37,5-

43,5 m (ROC, 2000: 45) 

 

ROW Component 

URBAN 

SUBURBAN 

Constrained Unconstrained 

Adjacent Lands/ Neighbourhood Compo-
nents 

   

Building Height-to-Width Ratio 1:1 to 1:2 1:1 to 1:3 1:3 to 1:6 

Building Setbacks 0m 0 – 6m 0 – 6m+ 

Road Edge Components    

Sidewalk 2.0m+ 2 – 3.0m+ 2.0m 

Sidewalk Offset (from buildings) 0.25m 0.25 – 0.5m 0.5m 

Streetlight/ Utility Post Curb Offset 0.75m 1.0 – 1.5m 1.5m+ 

Tree Offset from Curb 0.75m 0.75 – 1.5m 2.75m+ 

Inner Boulevard N/A 2.0 – 3.0m 2.0 – 4.0m 

Outer Boulevard N/A N/A 0 – 3.0m 

Roadway Components    

Curb Offset (separating any lane from curb 
face) 

0 – 0.25m 0.25m 0.25m 

Dedicated cycling Lane* N/A 1.5 – 2.0m 2 – 2.5m 

Shared Curb Lane (shared cycling&vehicles, 
part-time or full-time vehicle parking)* 

4.0 – 4.5m 4.25 – 4.5m 4.5 

Curb-side Parking* 
(full-time vehicle parking, no cycling) 

2.5m 2.75m N/A 

Vehicle Non-Curb Lanes 
(no parking, no cycling) 

3.25m 3.25m 3.5m 

Vehicle Curb Lane* 
(no parking, no cycling) 

3.5m 3.5m 3.75m 

Medians N/A 0, 1.5, 5.0m 0, 1.5, 5.0m 

Right-of-Way (ROW) Width 20m or less 23, 26, 30m 30, 34, 37.5, 44.5m 

Corridor Width 20.5m or less 26 – 32m 34 – 50m+ 

*Note: 0.25m curb offset is included.    

Tab. 16: Anforderungen für Entwurfselemente in urbanen und suburbanen Gebieten (ROC,2000: 37)

2.7 Hochleistungsstraßen in Neu-
seeland 

In Neuseeland existiert der „Regional Arterial Road 

Plan“ der Stadt Auckland, der ein Regelwerk für ur-

bane Hauptverkehrsstraßen darstellt (ARTA 2009: 

1). 

Der „Regional Arterial Road Plan“ beschreibt unter 

anderem „Strategic Routes“ und die „Regional Arte-

rial Routes“ die den Kriterien einer hoch leistungs-

fähigen Stadtstraße am nächsten kommen.  

Beide dieser Straßentypen, die explizit nicht als Au-

tobahnen eingestuft werden, wickeln vornehmlich 
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Durchgangsverkehre, bei einer zulässigen Höchst-

geschwindigkeit von 50 bis 80 km/h, ab. Diese Stra-

ßentypen können eine Fahrstreifenanzahl von 2 – 6 

Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen aufweisen, 

wodurch mehr als 40.000 Kfz/24h abgewickelt wer-

den können. (ARTA 2009: 9) 

Auf Regional Routes müssen Verkehrsmittel des 

ÖPNV berücksichtigt werden, wobei Priorisierungs-

maßnahmen des ÖPNV einzuplanen sind (z.B. Bus-

spuren). Auf Strategic Routes ist diese Vorgabe 

nicht verpflichtend einzuhalten, jedoch sollte der 

ÖPNV nach Möglichkeit ebenfalls berücksichtigt 

werden. (ARTA 2009: 9) 

Fuß- und Radverkehrsanlagen sollten gemäß dem 

„Regional Arterial Road Plan“ getrennt vom Fahr-

zeugverkehr geführt werden, wobei an Regional Ar-

terial Routes Parkstände zu berücksichtigen sind 

(ARTA 2009: 9) 

Verweise zu entsprechenden Entwurfsregelwerken 

sind im Regional Arterial Road Plan nicht enthalten. 

Im Rahmen der internationalen Literaturrecherche 

konnten weiterhin keine Entwurfsregelwerke für die 

beschriebenen Straßentypen gefunden werden. 

2.8 Zusammenfassung 

In Deutschland und auch in der Schweiz werden un-

ter dem Begriff „Hochleistungsstraße“ Autobahnen 

verstanden (VSS 1992: 1; FGSV 2008b: 8). 

In deutschen Regelwerken findet sich lediglich die 

Aussage, dass Autobahnen Hochleitungsstraßen 

sind (FGSV 2008b: 8). In der Schweiz sind Hochlei-

tungsstraßen allein für den Motorfahrzeugverkehr 

vorgesehen. 

In Österreich wird der Begriff für einen grundlegend 

anderen Straßentyp benutzt. Hier ist eine Hochleis-

tungsstraße innerorts der Straßentyp der höchsten 

Kategorie. Es sind alle Verkehrsteilnehmer zuläs-

sig, eine Trennung von Fußgänger- / Radverkehr 

zum motorisierten Verkehr ist vorgesehen (Tren-

nungsprinzip). In angebauten Bereichen erfolgt eine 

plangleiche Ausführung der Knotenpunkte. (FSV 

2001) 

Die Entwurfsempfehlungen aus dem weiteren inter-

nationalen Ausland enthalten zwar Empfehlungen 

für Straßentypen mit hohen Verkehrsmengen, der 

übersetzte Begriff „Hochleistungsstraße“ wird im 

Kontext dieser Entwurfsempfehlungen jedoch nicht 

verwendet.  

Jedoch wurden die dargestellten Entwurfsempfeh-

lungen der verschiedenen Straßentypen bei der 

Entwicklung von Handlungsempfehlungen für 

Hochleistungsstraßen in Deutschland, im Rahmen 

der Bearbeitung des neunten Arbeitsschrittes, er-

neut aufgegriffen. 

Um eine klare Abgrenzung zu Autobahnen schaf-

fen, wurden im weiteren Verlauf der Arbeit die fol-

genden Begrifflichkeiten verwendet:  

- autobahnähnliche Hochleistungsstraßen 

für Straßen, die dem motorisierten Verkehr 

vorbehalten sind und die keine Anlagen für 

den Fuß- und Radverkehr (ggf. nur über Pa-

rallelerschließung) vorsehen (vgl. Bild 23), 

- urbane Hochleistungsstraßen für Stadtstra-

ßen innerhalb bebauter Gebiete die von al-

len Verkehrsteilnehmern genutzt werden 

können (vgl. Bild 24). 

Die Analyse der Regelwerke für die Planung von 

hochbelasteten Straßen innerhalb bebauter Ge-

biete (RIN, RASt, RAA, RAL) stellte eine zu füllende 

Lücke zwischen den Richtlinien für Stadtstraßen 

und den Richtlinien für Autobahnen dar (vgl. Bild 

22).  

Die RAL gelten lediglich für Straßen außerhalb be-

bauter Gebiete und wurden daher im Rahmen die-

ser Arbeit, welche Straßen innerhalb bebauter Ge-

biete betrachtet, zunächst nicht näher untersucht. 

Im neunten Arbeitspaket wurden die Entwurfsemp-

fehlungen der RAL jedoch betrachtet und es wurde 

überprüft, inwieweit diese einen Beitrag zur Ent-

wicklung der Handlungsempfehlungen für Hochleis-

tungsstraßen liefern. 

 

Bild 22: potenziell vorhandene Lücke zwischen RASt und RAA 

In den typischen Entwurfssituationen der RASt 06 

finden sich 4-streifige Querschnitte für Belastungen 

von >2.600 Kfz/h, bezogen auf den Querschnitt, 

wieder (FGSV 2006:49 ff.) Jedoch fehlen Entwurfs-

situationen für Stadtstraßen mit vier durchgehenden 

Geradeaus-Fahrstreifen und Verkehrsbelastungen 

deutlich über 2.600 Kfz/h im Querschnitt. Allerdings 
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wird für vierstreifige Streckenabschnitte eine maxi-

male Kapazität von 2.600 Kfz/h je Richtung und so-

mit 5.200 Kfz/h im Querschnitt angegeben (FGSV 

2006: 70). 

Weder bei den typischen Entwurfssituationen noch 

im individuellen Entwurfsvorgang werden Hinweise 

für Stadtstraßen mit sechs durchgehenden Gerade-

aus-Fahrstreifen gegeben.  

In den RAA wird speziell für Autobahnen innerhalb 

bebauter Gebiete die Entwurfsklasse 3 eingeführt. 

Die EKA 3 ist speziell für beschränkte Flächenver-

fügbarkeit in bebauten Gebieten vorgesehen. Die 

Regelquerschnitte sind, im Vergleich zu den an-

sonsten empfohlenen Klassen, geringer bemessen, 

die Grenz- und Richtwerte der einzelnen Ent-

wurfselemente (z.B. Mindestradien von Kreisbögen, 

Art und Länge der Ausfahrt) sind für geringere Ge-

schwindigkeiten ausgelegt. (FGSV 2008b: 23, 27 

,71) 

Der kleinste Regelquerschnitt der EKA 3 (RQ 25) 

kann ab einer Verkehrsstärke ab 20.000 Kfz/24h 

eingesetzt werden (FGSV 2008b: 23). 

In der Realität existiert eine Vielzahl von Stadtstra-

ßen mit vierstreifigen Streckenabschnitten und ho-

hen Belastungen deutlich über 2.600 Kfz/h oder mit 

sechsstreifigen Streckenabschnitten. Für diese 

Straßen liegen jedoch keine detaillierten Empfeh-

lungen für den Entwurf und die Gestaltung vor.  

Für die verkehrssicherheitstechnische und ver-

kehrstechnische Bewertung solcher Straßen wer-

den Kenntnisse benötigt, ob sie sicherheitstech-

nisch auffällig sind und wie es um die Leistungsfä-

higkeit der „situativ angepassten Trassierungs- und 

Entwurfselemente“ im Verkehrsalltag bestellt ist. 

Aus Sicht der Städte wäre zu untersuchen, ob mit 

einer sensiblen Integration von Hochleistungsstra-

ßen in das stadträumliche Umfeld Abwertungsten-

denzen - verursacht durch Lärm und Zäsurwirkung 

der Straße - entgegengewirkt, und ob durch z.B. 

eine höhere Repräsentativität des Straßenraums 

eine Stabilisierung des stadträumlichen Umfeldes 

erreicht werden kann. 

Die bessere Integration hochleistungsfähiger Stra-

ßen mit unterschiedlichen Betroffenheiten in sensib-

len Gebieten soll einen wichtigen Beitrag für die 

Weiterentwicklung der Entwurfsregelwerke, speziell 

der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, dar-

stellen.  

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde geprüft, ob  

- neue Verkehrswegekategorien gemäß RIN 

für die Einordnung von hochbelasteten 

Straßen nötig sind, 

- eine neue typische Entwurfssituation not-

wendig ist,  

- die Einsatzgrenzen von bestehenden 4-

streifigen Querschnitten angepasst werden 

müssen, 

- neue 4-streifige Querschnitte für Belastun-

gen über 2.600 Kfz/h bis maximal 

5.200 Kfz/h im Querschnitt empfohlen wer-

den können, 

- neue 6-streifige Querschnitte empfohlen 

werden können. 

Dazu wurden Detailanalysen von urbanen und au-

tobahnähnlichen Hochleistungsstraßen durchge-

führt.  

Die Vor- und Nachteile verschiedener Entwurfslö-

sungen wurden gegenübergestellt, um die Unter-

schiede zu verdeutlichen. So konnten im Ergebnis 

für konkrete Rahmenbedingungen in der Praxis die 

sowohl unter verkehrlichen, als auch unter städte-

baulichen Gesichtspunkten, optimalen Gestaltungs-

lösungen abgeleitet werden. 

Darauf aufbauend wurde geprüft, ob neue Ver-

kehrswegekategorien gemäß RIN für die Einord-

nung von urbanen und autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen nötig sind. Dies waren die Ver-

kehrswegekategorien VS I sowie HS II. Dabei 

wurde auch auf die bisherige Einschätzung der RIN 

dieser Verkehrswegekategorien als „problematisch 

aufgrund von Konflikten aus Funktionsüberlagerun-

gen“ bzw. als „nicht vorkommend oder nicht vertret-

bar“ eingegangen (FGSV 2008a: 15).

 

Bild 23: autobahnähnliche Hochleistungsstraße (D. Schmitt) 

 

Bild 24: urbane Hochleistungsstraße (F. Huber)
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3. Städtebauliche Integration von 
hochbelasteten Straßen 

Das nachfolgende Kapitel wurde vom Lehr- und 

Forschungsgebiet für Umweltverträgliche Infra-

strukturplanung, Stadtbauwesen der Bergischen 

Universität Wuppertal und dem Büro für Stadtpla-

nung und Stadtforschung, Orange Edge erarbeitet. 

Wie bereits dargelegt, dienen die hochbelasteten 

Straßen innerhalb bebauter Gebiete nicht nur den 

übergeordneten Verkehren mit Fernverkehrsbedeu-

tung, sondern auch Verkehren mit Ortsbezug. Da-

mit sind diese Straßen Orte „des ersten Erkennens 

von Städten“, da sie oft als Übergangselemente 

zwischen Autobahnen mit Fernverkehrsbezug und 

Stadtstraßen mit überwiegendem Ortsbezug fungie-

ren. In bebauten Bereichen sind urbane und auto-

bahnähnliche Hochleistungsstraßen Teile von: 

- Radialen, 

- Ringstraßen, 

- Verbindungsstraßen zwischen großen Stadttei-

len. (vgl. Bild 25) 

 

Bild 25: Lage im Stadtkörper (Orange Edge) 

Stadtentwicklungsgeschichtlich sind hochbelastete 

Stadtstraßen zumeist dadurch entstanden, dass 

ehemals vor der Stadt liegende Zufahrts- oder Ring-

straßen von der nach außen wachsenden Bebau-

ung „übersprungen“ worden und gleichzeitig an die 

wachsenden verkehrlichen Erfordernisse durch 

Ausbau angepasst worden sind. 

Hochbelastete Straßen innerhalb bebauter Gebiete 

sind zumeist sehr bedeutsame und sehr lange Stra-

ßen im Stadtkörper. Von ihnen gehen massive Wir-

kungen auf die anliegende Bebauung aus, die den 

Wert dieser Immobilien maßgeblich beeinflussen. 

Für Wohnimmobilien sind die Umweltauswirkungen 

mit einer erheblichen Entwertung verbunden. Für 

Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien führt die 

gute Erreich- und Wahrnehmbarkeit zu einer erheb-

lichen Wertsteigerung. Die gute städtebauliche In-

tegration ist für eine positive Adressbildung und 

eine dauerhafte Werthaltigkeit der Immobilien damit 

von grundlegender Bedeutung. Es entsteht zuneh-

mend Bebauung, wobei diese Bauten von der 

Hochleistungsstraße aus gut wahrgenommen wer-

den sollen. 

Die städtebauliche Integration von urbanen Hoch-

leistungsstraßen erfolgt zumeist durch eine plan-

gleiche Ausbildung der Knoten, die spezifische Ge-

staltung der Straßenmittel- und -seitenräume mit 

Längsverkehren des Umweltverbundes und durch 

den Querbezug zur Bebauung, die sich zur Straße 

hin orientiert, seltener von dieser Straße abwendet 

oder hinter passiven Lärmschutzeinrichtungen ver-

schwindet. Der Bezug (Orientierung von Haupträu-

men, Fassadengestaltung mit wesentlichen Fens-

teröffnungen, kein zu großer Abstand zwischen 

Straßenbegrenzungs- und Baulinie) der die Seiten-

räume bildenden Bebauung zur Straße ist ein we-

sentliches Merkmal von Urbanität. Lärmschutz-

wände und -wälle zerstören diesen städtebaulichen 

Kontext weitgehend. 

Durch die Lärmschutzmaßnahmen unterscheiden 

sich urbane und autobahnähnliche Hochleistungs-

straßen kategorisch von Autobahnen, verfügen je-

doch nicht über den engen Bezug von Seitenräu-

men und Bebauung zur Straße wie die Stadtstra-

ßen, da sie oft z.B. über Parallelerschließung ange-

bunden sind. Durch die Nutzung besonderer Ent-

wurfselemente fügen sich die Straßen in den räum-

lichen Kontext der Bebauung, die den Straßenraum 

bildet und in die Maßstäblichkeit des anliegenden 

Grün- und Freiraums besser ein. 

Der Arbeitsausschuss Straßenraumgestaltung der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-

wesen (FGSV) hat sich intensiv mit der Frage der 

städtebaulichen Integration von Autobahnen, und 

autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen (und Ein-

zelfällen von urbanen Hochleistungsstraßen) be-

fasst (Arbeitskreis 2.8.1 Städtebauliche Integration 

von Hochleistungsstraßen). Dies bezog sich vor al-

lem auf Fragen der Gestaltung von städtebaulichen 

und hochbaulichen, aktiven und passiven Lärm-

schutzeinrichtungen und der Bebauungsstrukturen 

zu beiden Seiten der Straßen sowie deren Überbau-

ung. Aus den untersuchten Projekten wurden Ge-

staltungstypologien abgeleitet: 

- Gestaltung der Lärmschutzwand, 

- Funktionserweiterung der Lärmschutzwand, 

- Einhausung und Deckelung, 

- Unterbauung, 

- Überbauung, 

- regionale Gestaltungskonzepte und 

- städtebauliche Gestaltungskonzepte. (FGSV 

AK) 

Diese Gestaltungstypen sind in Bild 26 in einer fikti-

ven Stadtlandschaft dargestellt. 
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Bild 26: Fiktive Stadtlandschaft des integrierten Lärmschutzes (Orange Edge) 

Im Rahmen dieser Untersuchung sind besonders 

die städtebaulichen Gestaltungskonzepte von Inte-

resse, bei denen die Funktion des Schallschutzes 

über städtebauliche und architektonische Maßnah-

men sichergestellt wird. Im Folgenden werden diese 

Gestaltungskonzepte aufgeführt und skizziert, die 

als Beispiele im Bereich aktiver Lärmschutzmaß-

nahmen von Hochleistungsstraßen gelten: 

1. Beispiele im Bestand: 

- Schallschutz als Wand vor den Gebäuden. 

„Diese sind dann einseitig orientiert und der 

Schallschutz muss die Funktion des Identi-

fikationsmerkmals übernehmen“ (vgl. Bild 

27). 

- Eine Integration des Schallschutzes in die 

Bebauung ist in Bild 28 dargestellt. 

2. Beispiele im Neubaubereich: 

- Eine Anordnung von Nebengebäuden zur 

Straße hin sichert den Schallschutz (vgl. 

Bild 29). 

- Gebäude dienen als Schallschutz für die 

dahinterliegende Bebauung. „Mit der In-

tegration des Schallschutzes in Gebäude 

kann weitestgehend eine Verbindung von 

Stadt- und Straßenraum auch bei Hochleis-

tungsstraßen erreicht werden. Die schallun-

empfindlichen Funktionsteile sind dann 

durch die Lärmschutzwand „durchgesteckt“ 

(FGSV AK) (vgl. Bild 30). 

Im Bestandsbereich wird bei Schallschutzmaßnah-

men vor allem mit passiven Maßnahmen (Schall-

schutzfenster, Verstärkung von Außenwänden, Au-

ßentüren und Dächern, Schließung von Balkonen 

und Loggien, Schließung von Baulücken) oder mit 

kompensatorischen Maßnahmen (Stadtbegrünung) 

gearbeitet (vgl. Bild 31). 

Der Mittlere Ring in München stellt dabei eine ge-

lungene Lärmschutzbebauung im Bestand dar. 

Diese Erkenntnisse sollen im weiteren Verlauf der 

Untersuchung auf urbane und autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen übertragen, um verkehrs-

technische und verkehrssicherheitstechnische 

Kenntnissen ergänzt und weiter ausgearbeitet wer-

den. 
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Bild 27: Schallschutz als Wand vor Gebäuden (Orange Edge)  

xx 

 

Bild 28: Schallschutz der in die bestehende Bebauung integriert 

wurde (Orange Edge) 

 

Bild 29: Schallschutz durch Anordnung von Nebengebäuden 

(Orange Edge) 

 

Bild 30: Gebäude als Lärmschutz für dahinterliegende Bebau-

ung (Orange Edge) 

 

Bild 31: Hochleistungsstraße mit boulevardähnlichen, städti-

schen Charakter (Orange Edge) 
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4. Abgeleitete Definitionen für ur-
bane und autobahnähnliche 
Hochleistungsstraßen 

Auf Grundlage der Literaturrecherche wurden die 

folgenden ersten Definitionen von urbanen Hoch-

leistungsstraßen und autobahnähnlichen Hochleis-

tungsstraßen abgeleitet. 

Urbane sowie autobahnähnliche Hochleistungs-

straßen 

- liegen innerhalb bebauter Gebiete, 

- haben eine hohe verkehrliche Belastung 

von über rd. 3.500 Kfz/Spitzenstunde oder 

rd. 35.000 DTV in beide Fahrtrichtungen, 

- verfügen über mindestens vier Fahrstreifen 

auf einer oder zwei Fahrbahnen und 

- haben ein an die städtebauliche Situation 

angepasstes Geschwindigkeitsniveau 

(50 – 80 km/h). 

Urbane Hochleistungsstraßen 

- sind Stadtstraßen, 

- haben Anlagen für den Fußverkehr und/o-

der Radverkehr, 

- haben überwiegend plangleiche Knoten-

punkte, 

- sind überwiegend angebaut. 

Autobahnähnliche Hochleistungsstraßen 

- sind dem motorisierten Verkehr vorbehal-

ten, 

- haben überwiegend planfreie Knoten-

punkte, 

- sind anbaufrei, mit Parallelerschließung o-

der rückwärtiger Erschließung. 

Neben den Definitionskriterien sind diese ergänzen-

den Merkmale zur Beschreibung des Straßentyps 

Hochleistungsstraße sinnvoll: 

Urbane und autobahnähnliche Hochleistungsstra-

ßen sind Straßen mit Verkehrsbelastungen, die zum 

einen ortsbezogenen Verkehren (Quell-/ Ziel- und 

Binnenverkehren) dienen und die ortsbezogene Er-

schließungsfunktionen von Siedlungen und Nutzun-

gen in den Seitenräumen zu übernehmen haben. 

Zum anderen werden Fernverkehre über diese 

Straßen abgewickelt. Diese Straßen werden somit 

der Verbindungsfunktionsstufe I oder II (großräumig 

oder überregional) der RIN 08 zugeordnet. (FGSV 

2008a: 14) 

Hochbelastete Straßen innerhalb bebauter Gebiete 

können in der räumlichen Abfolge Planungs- und 

Entwurfsparameter sowie Ausstattungsmerkmale 

aufweisen, die zum einen Autobahncharakter und 

zum anderen Stadtstraßencharakter haben und die 

an die Örtlichkeit angepasst sind. Sie kombinieren 

möglicherweise planfreie und plangleiche Knoten-

punkte, wobei die Bebauung teils anbaufrei, teils 

angebaut mit Parallelerschließung ausgeführt ist.  

  



33 

5. Merkmale und Vorkommen 
hochbelasteter Straßen 

5.1 Durchführung der Befragung 

Aufbauend auf der Literaturrecherche wurde ein 

Fragenkatalog zu urbanen und autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen entwickelt, der als Grundlage 

für die Erhebung und die Entwicklung des Bewer-

tungsverfahrens dient. 

Dabei wurden besonders interessierende verkehrli-

che, verkehrssicherheitstechnische, städtebauli-

che, stadtplanerische, stadtgestalterische und pla-

nungsrechtliche Fragen zusammengestellt. 

Verkehrliche und verkehrssicherheitstechni-

sche Fragestellungen 

Allgemeine Informationen: 

- Welche Verkehrsbelastungen liegen auf 

der Straße vor? 

- Handelt es sich bei der Straße um eine Ein-

/Ausfahrtsstraße oder eine Ringstraße? 

- Welche Verbindungsfunktionsstufe hat die 

Straße? 

Angaben zum Querschnitt: 

- Über wie viele durchgehende Geradeaus-

Fahrstreifen je Fahrtrichtung verfügt die 

Straße? 

- Werden die beiden Fahrtrichtungen vonei-

nander getrennt? 

- Ist im Seitenraum ein Parkstreifen oder ein 

Seitenstreifen vorhanden? 

- Sind Fußgänger und/oder Radfahrer im 

Straßenraum erlaubt und wie werden sie 

geführt? 

- Ist ÖPNV im Straßenraum vorhanden? 

Knotenpunkte und Überquerungsmöglichkeiten: 

- Wie sind die Knotenpunkte im Streckenver-

lauf ausgebildet? 

- Welche Überquerungsmöglichkeiten für 

Fußgänger/Radfahrer auf der Strecke sind 

vorhanden? 

Unfallsituation: 

- Sind der Streckenabschnitt oder die darin 

enthaltenen Knotenpunkte unfallauffällig? 

Stadtplanerische und städtebauliche, stadtge-

stalterische Fragestellungen 

Umfeld(nutzung) und Lärmschutz: 

- Ist Bebauung im Umfeld der Straße vorhan-

den und wie erfolgt die Erschließung? 

- Welche Nutzungen finden sich im Umfeld 

der Straße? 

- Sind aktive Lärmschutzmaßnahmen vor-

handen? 

Planungsrechtliche Fragestellungen 

- Wurde diese Straße in den letzten zehn 

Jahren umgebaut? 

- Bestehen für diese Straße verkehrstechni-

sche oder städtebauliche Planungsabsich-

ten? 

- Gibt es besondere Probleme/Auffälligkeiten 

o. Ä. auf dieser Straße? 

Informationen über die Verbreitung und Merkmale 

von urbanen und autobahnähnlichen Hochleis-

tungsstraßen, wurden im Juli und August 2016 im 

Rahmen einer bundesweiten Abfrage erhoben. Um 

die bundesweite Befragung rational durchführen zu 

können, wurde unterstellt, dass entsprechende 

Hochleistungsstraßen hauptsächlich in Städten mit 

höheren Einwohnerzahlen existieren. Daher wur-

den bundesweit 39 Städte mit über 200.000 Ein-

wohnern zum Vorkommen und Merkmalen entspre-

chender Hochleistungsstraßen befragt (vgl. Bild 

32). 

Dabei ist anzumerken, dass bei der Befragung nicht 

alle bundesweit vorhandenen Straßenabschnitte er-

fasst werden konnten, die der Definition einer Hoch-

leistungsstraße entsprechen. Somit stellt die Befra-

gung zum Vorkommen und Merkmalen von urbanen 

und autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen 

keine repräsentative Befragung dar und kann nur 

als grober Überblick angesehen werden. 

In einem ersten Schritt wurden für die Befragung 

Ansprechpartner bei den Verkehrsplanungsämtern 

der Städte ermittelt und ein telefonischer Erstkon-

takt hergestellt. Dabei wurden das generelle Vor-

handensein von hochbelasteten Straßen innerhalb 

bebauter Gebiete und die Teilnahmebereitschaft 

abgefragt. Anschließend erfolgte eine schriftliche 

Abfrage (E-Mail) von Merkmalen von Hochleis-

tungsstraßen, wobei die Informationen mittels eines 

entwickelten Erhebungsbogens ermittelt wurden. 

Für das Beantworten der Erhebungsbögen wurde 

den Ansprechpartnern eine Rückmeldefrist von ca. 

drei bis vier Wochen gewährt. Sobald diese Frist 

verstrichen war und bislang keine Rückmeldung er-

folgte, wurden die Ansprechpartner telefonisch oder 

per E-Mail an die Beantwortung der Erhebungsbö-

gen erinnert. 

Die Abfrage von hochbelasteten Straßen umfasst 

autobahnähnliche sowie urbane Hochleistungsstra-

ßen, um ggf. die Definition zu schärfen oder anzu-

passen.  
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Bild 32: Städte über 200.000 Einwohnern in Deutschland 

Die Merkmale, die bei der Abfrage für ggf. zu mel-

dende Hochleistungsstraßen angegeben wurden, 

waren die folgenden.  

- Die Straßen liegen innerhalb bebauter Ge-

biete, 

- sind Stadtstraßen oder autobahnähnliche 

Straßen, 

- verfügen über sechs durchgehende Gera-

deaus-Fahrstreifen oder 

- verfügen über vier durchgehende Gerade-

aus-Fahrstreifen und haben eine hohe ver-

kehrliche Belastung von über 3.500 

Kfz/ Spitzenstunde bzw. über 35.000 

Kfz/24 Std. 

 

Dabei ist anzumerken, dass im Rahmen der Befra-

gung nur Straßenabschnitte erfasst wurden, welche 

die definierte Verkehrsbelastung von über 3.500 Kfz 

in der Spitzenstunde oder einem DTV von 

35.000Kfz/24 Std. aufweisen. Die eigentliche Leis-

tungsfähigkeit der Straßenabschnitte wurde hinge-

gen nicht abgefragt. 

5.1.1 Erhebungsunterlagen 

Aus dem Fragenkatalog wurde ein Erhebungsbo-

gen entwickelt (vgl. Anhang 1), um die relevanten 

Daten für die hochbelasteten Straßen der Städte 

über 200.000 Einwohnern systematisch ermitteln zu 

können. Ergänzend wurden Erläuterungen und Be-

arbeitungshinweise erarbeitet (vgl. Anhang 2). 

Vor der Befragung wurden die Erhebungsunterla-

gen im Juli 2016 einem Pretest durch eine ausge-

wählte Kommune unterzogen. Dabei wurden der Er-

hebungsbogen sowie die Hinweise zum Erhebungs-

bogen hinsichtlich der 

- Verständlichkeit der Erläuterungen, 

- Verständlichkeit des Erhebungsbogens, 

- Systematik des Erhebungsbogens, 

- Verständlichkeit der Fragen, 

- Sinnhaftigkeit der Antwortmöglichkeiten, 

- Vollständigkeit der erhobenen Daten und 

- Dauer der Bearbeitung 

überprüft und ggf. angepasst. 

Der Erhebungsbogen beinhaltet Abfragen zu sechs 

Themenbereichen und ist für jede hochbelastete 

Straße gesondert auszufüllen. Die folgende Tab. 17 

gibt einen Überblick über die abgefragten Angaben. 

Allgemeine Informationen 

Stadt 

Straßenname 

Straßenabschnitt 

Klassifizierung und Nummer 

zul. Geschwindigkeit 

Verkehrsstärke 

Lage 

Straßenbaulastträger 

Angaben zum Querschnitt 

Anzahl der durchgehenden Geradeaus-Fahrstreifen je Fahrt-

richtung 

Mitteltrennung der Fahrtrichtungen 

Seitenstreifen 

Parkstreifen 

Führung des Fußverkehrs 

Führung des Radverkehrs 

Führung des ÖPNV 

Knotenpunkte und Überquerungsmöglichkeiten 

Ausbildung der Knotenpunkte 

Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger/Radfahrer auf der 

Strecke 

Umfeld(nutzung) und Lärmschutz 

Bebauung 

Erschließung der Bebauung 

Umfeldnutzung 

Entwicklungstendenz der Umfeldnutzung 

Lärmschutz 

Planungen und Besonderheiten 

Zurückliegender Umbau 

verkehrstechnische oder städtebauliche Planungsabsichten 

besondere Probleme/Auffälligkeiten 

Fortgesetzte Tabelle auf nächster Seite 
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Fortgesetzte Tabelle 

Datenverfügbarkeit 

Lageplan 

Höhenplan 

Querschnitt 

Signalzeitenpläne/Signallagepläne 

Bodenrichtwerte/Bodenpreise 

Sozialstrukturdaten 

Unfalldaten (mind. 3 Jahre) 

Bildaufnahmen Luftbilder 

Verkehrsbelastung - DTV 

Verkehrsbelastung - Tagesganglinie 

Tab. 17: Abgefragte Daten im Erhebungsbogen 

5.2 Rückläufe 

Der Rücklauf der Erhebungsbögen der Städte mit 

mehr als 200.000 Einwohnern ist in Tab. 18 ersicht-

lich. Es wurden im Rahmen dieser Arbeit nur Erhe-

bungsbögen berücksichtigt, welche bis zum 

30.09.2016 zur Verfügung standen.  

In Tab. 18 ist neben dem Vorhandensein der Rück-

antwort der jeweiligen Kommunen  auch die ange-

gebene Anzahl der hochbelasteten Straßen ver-

merkt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verein-

zelte Städte aus aufwandsgründen teilweise nur 

exemplarische Erhebungsbögen ausfüllen konnten, 

sich im Stadtgebiet jedoch mehr Hochleistungsstra-

ßen befinden.  

Die Stadt Köln reichte eine Übersicht über den DTV 

von hochbelasteten Straßen innerhalb bebauter 

Gebiete ein. Eine weitere Beantwortung der Erhe-

bungsbögen seitens der Stadt Köln war jedoch nicht 

möglich.  

Auch den Städten München und Berlin war es nicht 

möglich, die Erhebungsbögen für alle den Kriterien 

entsprechende Straßenabschnitte auszufüllen. Die 

Stadt München beantwortete jedoch einen Erhe-

bungsbogen, die Stadt Berlin drei Erhebungsbögen 

exemplarisch für entsprechend hochbelastete Stra-

ßen.  

Die Stadt Chemnitz meldete, dass eine Unterstüt-

zung der Forschungsarbeit nicht möglich sei. 

Bei den Städten Berlin, Köln und München erfolgte 

eine eigenständige Ermittlung der im jeweiligen 

Stadtgebiet vorhandenen hochbelasteten Straßen. 

Zusätzlich wurde für ausgesuchte hochbelastete 

Straßen der Stadt Köln eine eigenständige Erhe-

bung der erforderlichen Informationen durchgeführt, 

welche in die Auswertung der Befragung einfloss. 

In Tab. 18 ist weiterhin ersichtlich, von welchen 

Städten keine Rückmeldung erfolgte bzw. welche 

Städte die Forschungsarbeit nicht unterstützten.  

Tab. 18 stellt außerdem die Städte dar, welche mel-

deten, dass sich im jeweiligen Stadtgebiet keine 

den Kriterien entsprechenden hochbelasteten Stra-

ßen befinden. Die Städte sind nachfolgend aufge-

führt: 

- Aachen, 

- Duisburg, 

- Düsseldorf, 

- Lübeck, 

- Mainz, 

- Mönchengladbach, 

- Oberhausen. 

Bei diesen Städten existieren zwar Straßenab-

schnitte innerhalb bebauter Gebiete, diese verfügen 

jedoch nicht über eine Verkehrsbelastung von über 

35.000 Kfz/24h oder über 3.500 Kfz in der Spitzen-

stunde.  

Generell ist anzumerken, dass in größeren Städten 

hochbelastete Straßenabschnitte existieren. Bei der 

Befragung der Städte über 200.000 Einwohner 

konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die An-

zahl der genannten Straßenabschnitte der Anzahl 

der tatsächlich existierenden hochbelasteten Stra-

ßen entspricht. In Berlin, Köln sowie München exis-

tieren eine Vielzahl solch hochbelasteter Stadtstra-

ßen, jedoch wurden bei der Befragung nur exemp-

larische Beispiele genannt. Weiterhin ist anzumer-

ken, dass von einigen Städten keine Rückmeldung 

erfolgte, wie viele solcher hochbelasteten Straßen 

im jeweiligen Stadtgebiet existieren. Insgesamt 

muss daher bei der Betrachtung der durchgeführten 

Befragung berücksichtigt werden, dass die darge-

stellte Anzahl gemeldeter hochbelasteter Straßen-

abschnitte nicht der tatsächlich existierenden An-

zahl entspricht.
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Stadt Antwort 

erhalten 

Anzahl gemeldeter 

hochbelasteter 

Straßen 

Aachen + 0 

Augsburg -  

Berlin + 3* 

Bielefeld + 1 

Bochum + 1 

Bonn + 1 

Braunschweig + 1 

Bremen -  

Chemnitz -  

Dortmund + 2 

Dresden -  

Duisburg + 0 

Düsseldorf + 0 

Erfurt -  

Essen + 8 

Frankfurt am 

Main 

+ 3 

Freiburg -  

Gelsenkirchen + 1 

Halle (Saale) -  

Hamburg -  

Hannover -  

Karlsruhe -  

Kiel + 1 

Köln + 0* 

Krefeld + 1 

Leipzig + 1 

Lübeck + 0 

Magdeburg -  

Mainz + 0 

Mannheim + 1 

Mönchenglad-

bach 

+ 0 

München + 1* 

Münster + 1 

Nürnberg + 4 

Oberhausen + 0 

Rostock + 1 

Stuttgart + 3 

Wiesbaden + 2 

Wuppertal -  

Gesamt  37 

Legende:  

+ : Ja / - : Nein  / * : nur exemplarische Antwort der jeweiligen. 

Stadt vorhanden, die Anzahl der hochbelasteten Straßen 

wurde nachfolgend eigenständig erhoben 

Tab. 18: Rückläufe der Erhebung 

5.2.1 Plausibilitätsprüfung der Angaben 

der Städte 

Um die von den Städten eingereichten Informatio-

nen auf Plausibilität zu überprüfen, wurden die Mel-

dungen der Städte, welche laut deren Angaben 

über keine den Kriterien entsprechenden hochbe-

lasteten Straßen verfügen, überprüft.  

Die folgenden Städte gaben an, über keine den Kri-

terien entsprechenden innerstädtischen hochbelas-

teten Straßen zu verfügen: 

- Aachen, 

- Bochum, 

- Duisburg, 

- Düsseldorf, 

- Lübeck, 

- Mainz, 

- Mönchengladbach, 

- Oberhausen. 

Um eine eigenständige Überprüfung der Angaben 

der Städte durchführen zu können, wurde zu Beginn 

überprüft, ob sich im Stadtgebiet der jeweiligen 

Stadt Straßenabschnitte befinden, welche innerhalb 

bebauter Gebiete liegen und über zwei, bzw. drei 

oder mehr Fahrstreifen je Fahrtrichtung verfügen. 

Dabei wurden nur Straßenabschnitte betrachtet, die 

hochbelastete Stadtstraßen oder autobahnähnliche 

Straßen sind. Diese Analyse erfolgte durch eine 

Sichtung von Luftbildern der jeweiligen Stadtge-

biete.  

Im Anschluss erfolgte eine Erhebung der Verkehrs-

belastungen der in den Städten liegenden hochbe-

lasteten Straßen. Dazu wurde eine Recherche im 

Geoportal der jeweiligen Stadt sowie eine Analyse 

der automatischen Zählstellen der Bundesanstalt 

für Straßenwesen (BASt) sowie eine Analyse der 

manuellen Straßenverkehrszählung der BASt 

durchgeführt. Bei der Analyse der automatischen 

Zählstellen sowie der manuellen Straßenverkehrs-

zählung der BASt wurden nur Verkehrsbelastungen 

von 2010 - 2015 recherchiert, da ältere Daten zu 

Verkehrsbelastungen die Vergleichbarkeit mit ande-

ren Straßenabschnitten verfälschen. 

Für die Städte Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Mön-

chengladbach und Oberhausen, welche sich im 

Bundesland Nordrhein-Westfalen befinden, erfolgte 

zusätzlich eine Recherche nach Verkehrsbelastun-

gen in der Straßeninformationsbank Nordrhein-

Westfalen (NWSIB). 

Die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung sind in der 

nachfolgenden Tab. 19 abgebildet. 
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Stadt Straßenab-

schnitte in-

nerhalb be-

bauter  

Gebiete 

mit: 

DTV > 

35.000 

 

Datenverfügbarkeit 

über das Portal 

des/der: 

2 

FS 

3  

oder 

mehr 

FS 

Bun-

des-

lan-

des 

Stadt 

AZS

/ 

SVZ 

Aachen Ja Nein Ja kur-

zes 

Teil-

stück 

der B1 

+ - + 

Duisburg Ja Nein Nein + - + 

Düsseldorf Ja Nein k.A. + - + 

Lübeck Ja Nein k.A. - - - 

Mainz Ja Nein k.A. - - - 

Mönchen-

galdbach 

Ja Nein Nein + - + 

Ober-hau-

sen 

Ja Nein Ja, 

Teil-

stück 

der 

Mühl-

heimer 

Straße 

+ - + 

Legende:  

+ : gegeben / - : nicht gegeben 

 

Begriffsdefinitionen: 

Portal des Bundeslandes: NWSIB 

Portal der Stadt: Geoportal der jwl. Stadt 

AZS: Automatische Zählstellen des Bundes 

SVZ: Straßenverkehrszählung des Bundes 

FS: Fahrstreifen je Fahrtrichtung 

DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

Tab. 19: Plausibilitätsprüfung zum Vorhandensein von hochbe-

lasteten Straßen 

Bei der Untersuchung der Verkehrsbelastungen der 

Straßenabschnitte wurde im Stadtgebiet von 

Aachen ein kurzes Teilstück der B1 mit einer Ver-

kehrsbelastung von 36.503 Kfz/24h ermittelt 

(NWSIB). Diese Verkehrsbelastung wurde jedoch 

im Jahr 2010 erhoben und es könnte möglich sein, 

dass der Stadt Aachen aktuellere Daten zur Ver-

kehrsbelastung dieses Streckenabschnitts vorlie-

gen und dieser damit nicht unter die für hochbelas-

tete Straßen definierten Kriterien fällt. Auch im Ge-

oportal der Stadt Aachen sind keine Informationen 

zu Verkehrsbelastungen enthalten (Geoportal der 

Stadt Aachen). Daher wurde für die weitere Bear-

beitung der Arbeit angenommen, dass die Stadt 

Aachen über keine hochbelasteten Straßen verfügt. 

Auch im Stadtgebiet Oberhausens, auf der Mülhei-

mer Straße, im Abschnitt Essener Straße bis Ebert-

straße/Falkenstraße, wurde ein DTV von 47.673 

Kfz/24h ermittelt (NWSIB). Auch in diesem Fall lag 

nur eine Verkehrsbelastung der Straßenverkehrs-

zählung aus dem Jahre 2010 vor. Daher konnte 

nicht ausgeschlossen werden, dass der Stadt Ober-

hausen aktuellere Verkehrsbelastungen vorliegen 

und die Verkehrsbelastung dieses Straßenab-

schnitts unter dem definierten DTV liegen könnte. 

Die restlichen Straßenabschnitte mit zwei Fahrstrei-

fen je Fahrtrichtung wiesen einen DTV von unter 

35.000 auf und wurden daher nicht weiter betrachtet 

(NWSIB). 

5.2.2 Umrechnung der Verkehrsstärken 

Die Verkehrsstärken der Streckenabschnitte wur-

den seitens der Kommunen in einer nicht einheitli-

chen Maßangabe angegeben, sodass diese, sofern 

nicht anderweitig recherchierbar (Geoportale der 

Städte und Länder), für die weitere Bearbeitung der 

Dissertation aus Vergleichbarkeitszwecken in den 

DTV umgerechnet werden mussten. 

Die Städte reichten Verkehrsstärken der Strecken-

abschnitte in den folgenden Maßeinheiten ein: 

- durchschnittliche Verkehrsstärke in der 

Spitzenstunde (Kfz/Sp.h), 

- durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV), 

- durchschnittlicher täglicher Verkehr an 

Werktagen (DTVw), 

- Kraftfahrzeugbelastung je 16 Stunden 

(Kfz/16h). 

Nur vereinzelte Kommunen gaben im Rahmen der 

Befragung an, ob die genannte Verkehrsstärke den 

Schwerverkehrsanteil beinhaltet. Daher konnte 

keine differenzierte Umrechnung der Verkehrsstär-

ken zwischen dem Verkehrsanteil der Kraftfahr-

zeuge und dem Schwerverkehrsanteil erfolgen. Aus 

diesem Grund wurde die Umrechnung der Ver-

kehrsstärken anhand des Verkehrsanteils des Kraft-

fahrzeugverkehrs durchgeführt. 

 



38 

Um die durchschnittliche Verkehrsstärke der Spit-

zenstunde in den DTV umzurechnen, wurde die in 

der Praxis gebräuchliche Umrechnungsformel: 

𝐷𝑇𝑉 = 𝐷𝑉 𝑆𝑝. h *10 

angewendet. (Pinkofsky 2006: 68) 

Mit Hilfe dieser Umrechnungsformel erfolgte die 

Umrechnung der angegebenen Verkehrsstärken in 

den DTV, welche in der nachfolgenden Tab. 20 er-

sichtlich ist. 

Stadt/Straßenab-

schnitt 

DV / Sp h. Umgerechneter 

DTV 

Gelsenkirchen :  

Kurt-Schumacher-

Straße 

3.700 37.000 

Frankfurt :  

Theodor-Heuss-Allee 

5.253 52.530 

Tab. 20: Umrechnung Sp. h in DTV 

Die Umrechnung des DTVw auf den DTV erfolgte 

unter Zuhilfenahme der in den Hochrechnungsver-

fahren für Kurzzeitzählungen auf Hauptverkehrs-

straßen in Großstädten enthaltenen Hochrech-

nungsformeln des DTVw und des DTV (FSS 2008: 

120 f.). Die dort beschriebene Formel für den DTVw 

lautet wie folgt: 

𝐷𝑇𝑉𝑊5,𝐾𝑓𝑧 =  𝑇𝑉𝐾𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑓𝑊5,𝐾𝑓𝑧 

Wird diese Formel umgestellt, so lässt sich der Ta-
gesverkehr (𝑇𝑉𝐾𝑓𝑧) errechnen.  

𝐷𝑇𝑉𝑊5,𝐾𝑓𝑧 =  𝑇𝑉𝐾𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑓𝑊5,𝐾𝑓𝑧 

<=>
𝐷𝑇𝑉𝑊5,𝐾𝑓𝑧

𝑠𝑓𝑊5,𝐾𝑓𝑧

= 𝑇𝑉𝐾𝑓𝑧 

                                                      
1 Die Formel welche in FSS 2008: 121 vermerkt ist, 
enthält einen Fehler und wurde in korrigierter Form 
für die Berechnung des DTV verwendet. 

Da die Kommunen bei der Angabe der Verkehrs-

stärken keine Informationen über den Monat anga-

ben, in der die Zählung stattgefunden hat, wurde ein 

gemittelter Saisonfaktor über alle Zählmonate von 
𝑠𝑓𝑊5,𝐾𝑓𝑧 = 0,98 angenommen (FSS 2008: 121, Ta-

belle A-9). 

Um die Umrechnung des DTVw auf den DTV durch-

führen zu können, wurde nun die in den Hochrech-

nungsverfahren für Kurzzeitzählungen auf Haupt-

verkehrsstraßen in Großstädten vermerkte Formel 

für den DTV genutzt. 

𝐷𝑇𝑉𝑡,𝐾𝑓𝑧 =  𝑇𝑉 𝐾𝑓𝑧 ∗ 𝑤𝑓 𝐾𝑓𝑧 ∗ 𝑠𝑓𝐷𝑇𝑉,𝐾𝑓𝑧
1 

Dabei wird für den Wochenfaktor (𝑤𝑓 𝐾𝑓𝑧) eine Be-

lastungsklasse von über 2.600 Kfz in der Spitzen-
stunde angenommen, sodass sich ein 𝑤𝑓 𝐾𝑓𝑧 von 

0,91 ergibt (FSS 2008: 121 , Tabelle A-9). Für die 
Ermittlung des Saisonfaktors 𝑠𝑓𝐷𝑇𝑉,𝐾𝑓𝑧 , wofür der 

Monat, in der die Zählung stattgefunden hat, be-

kannt sein muss, wurde aufgrund fehlender Infor-

mationen wiederum ein gemittelter Saisonfaktor 
über alle Zählmonate von 𝑠𝑓𝐷𝑇𝑉,𝐾𝑓𝑧 = 0,96 ange-

nommen (FSS 2008: 121 , Tabelle A-10). 

Diese Umrechnungsformel wurde für die Umrech-

nung der Verkehrsstärke für die eingereichten Stra-

ßenabschnitte der Stadt Berlin, der Stadt Bochum, 

für den Straßenabschnitt Auguststraße / Stoben-

straße der Stadt Braunschweig, den Straßenab-

schnitt Rheinlanddamm / Westfalendamm der Stadt 

Dortmund, für alle Straßenabschnitte der Stadt Es-

sen und für den Straßenabschnitt Maximilianallee in 

Leipzig angewendet.  

Der umgerechnete DTV der Straßenabschnitte ist in 

Tab. 21 abgebildet. 

  



39 

 
Stadt/Straßenab-

schnitt 
DTVw * sf W5 (Kfz) TV Kfz wf Kfz sf DTV, Kfz 

DTV Kfz/24h 
(gerundet) 

Bochum:   

Universitätsstraße 
35.000 - 0,98 35.714 0,91 0,96 31.200 

38.000 0,98 38.776 0,91 0,96 33.900 

Braunschweig:    

Augustastraße / Sto-
benstraße 

35.400 0,98 36.122 0,91 0,96 31.600 

Rebenring 
38.500 - 

0,98 
39.286 0,91 0,96 34.300 

52.000 53.061 0,91 0,96 46.400 

Berlin:    

Gertraudenstraße 69.500 0,98 70.918 0,91 0,96 62.000 

Bismarckstraße 48.000 0,98 48.980 0,91 0,96 42.800 

Landsberger Allee 
52.000 - 

0,98 
53.061 0,91 0,96 46.400 

55.000 56.122 0,91 0,96 49.000 

Dortmund:    

Rheinlanddamm 
/ Westfalendamm 

80.000 - 
0,98 

81.633 0,91 0,96 71.300 

95.000 96.939 0,91 0,96 84.700 

Essen:   

Alfredstraße 47.000 0,98 47.959 0,91 0,96 41.900 

Bottroper Straße 46.000 0,98 46.939 0,91 0,96 41.000 

Breydener Straße 39.000 0,98 39.796 0,91 0,96 34.800 

Gladbecker Straße 45.000 0,98 45.918 0,91 0,96 40.100 

Hans-Böckler-Straße 42.000 0,98 42.857 0,91 0,96 37.400 

Hindenburgstraße 40.000 0,98 40.816 0,91 0,96 35.700 

Helbingstraße 40.000 0,98 40.816 0,91 0,96 35.700 

Ruhrallee 60.000 0,98 61.224 0,91 0,96 53.500 

Wuppertaler Straße 47.000 0,98 47.959 0,91 0,96 41.900 

Leipzig:   

Maximilianallee 39.500 0,98 40.306 0,91 0,96 35.200 

*: Es ist unbekannt, ob die Verkehrsstärke von den Kommunen inklusive oder exklusive Schwerverkehrsanteil angegeben wurde. 
Aus diesem Grund wurde der DTV nur für den Kfz-Verkehr berechnet. 

Tab. 21: Umrechnung DTVw in DTV
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In Tab. 21 ist ersichtlich, dass einige von den Kom-

munen genannte Straßenabschnitte nicht mehr den 

definierten Verkehrsbelastungskriterien einer Hoch-

leistungsstraße entsprechen. Straßenabschnitte mit 

einer Verkehrsbelastung größer 34.000 DTV wur-

den hingegen berücksichtigt, da es aufgrund von 

Annahmen bei der Umrechnung der Verkehrsstär-

ken zu Abweichungen gekommen sein konnte. 

Somit wurde der Straßenabschnitt Universitäts-

straße in Bochum sowie der Straßenabschnitt Au-

gustastraße / Stobenstraße bei der Auswertung der 

Befragung zunächst nicht berücksichtigt.  

Die Stadt Nürnberg gab die Verkehrsstärke der 

Straßenabschnitte in Kfz/16h an, wobei eine durch-

gängige Zählung von 06:00 bis 22:00 Uhr durchge-

führt wurde (Verkehrszählung Stadt Nürnberg 2016: 

2). Eine solche Angabe der Verkehrsstärke dient 

der Darstellung der Verkehrsbelastung am Tage, 

welche ca. 80 % des gesamten Verkehrsaufkom-

mens beschreibt. Um diese Verkehrsstärke in den 

DTV umzurechnen, wurde ebenfalls, die in den 

Hochrechnungsverfahren für Kurzzeitzählungen auf 

Hauptverkehrsstraßen in Großstädten angegebene 

Formel für die Hochrechnung auf den DTV verwen-

det (FSS 2008: 121). 

Dabei wurde für den Wochenfaktor (𝑤𝑓 𝐾𝑓𝑧) eine 

Belastungsklasse von über 2.600 Kfz in der Spit-

zenstunde angenommen (FSS 2008: 121 , Tabelle 

A-9). Es ist bekannt, dass die Stadt Nürnberg Ver-

kehrszählungen im Juli durchführt (Verkehrszäh-

lung Stadt Nürnberg 2016: 2), daher kann ein Sai-

sonfaktor von 0,97 angenommen (FSS 2008: 121, 

Tabelle A-10) werden. Der umgerechnete DTV der 

Straßenabschnitte der Stadt Nürnberg ist in der 

nachfolgenden Tab. 22 dargestellt. 

Dabei ist ersichtlich, dass die Äußere Bayreuther 

Straße und der Nordwestring nicht mehr den defi-

nierten Anforderungen einer Hochleistungsstraße 

entsprechen. Für die nachfolgende Auswertung der 

Befragung wurde die Äußere Bayreuther Straße 

nicht berücksichtigt, der Nordwestring mit einem 

DTV von 34.500 Kfz wurde hingegen in die Auswer-

tung der Befragung aufgenommen, da die errech-

nete Verkehrsbelastung nahe an der definierten 

Verkehrsbelastung der betrachteten Straßentypen 

liegt. 

 

Stadt/Straßenabschnitt Kfz/16h (06:00 – 
22:00 Uhr) * 

  
wf Kfz sf DTV, Kfz DTV Kfz (gerundet) 

Nürnberg: 

Äußere Bayreuther Straße 36.000 0,91 0,96 31.400 

Erlanger Straße 42.000 0,91 0,96 36.700 

Frankenschnellweg 53.500 0,91 0,96 46.700 

Nordwestring 39.500 0,91 0,96 34.500 

*: Die Stadt Nürnberg hat die Verkehrsstärke nur in Kfz/16 h angegeben, eine Angabe über den Schwerverkehrsanteil erfolgte 
nicht. Aus diesem Grund wurde der DTV nur für den Kfz-Verkehr berechnet. 

Tab. 22: Umrechnung Kfz/16h in DTV 
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6. Auswertung der Befragung und 
eigenständig erhobener Infor-
mationen ausgewählter Stra-
ßenabschnitte von Hochleis-
tungsstraßen 

Es erfolgte eine Auswertung des Rücklaufs und die 

Erstellung einer ersten Übersicht über Hochleis-

tungsstraßen. Aus dieser Übersicht wurde eine Be-

urteilung der Bedeutung, der Merkmale und der 

Probleme von Hochleistungsstraßen abgeleitet.  

Insgesamt wurden 48 Straßenabschnitte ausgewer-

tet, welche entweder von den Städten oder vom Be-

arbeiter dieser Dissertation eigenständig beantwor-

tet wurden. Dabei wurden nur Erhebungsbögen be-

rücksichtigt, welche bis zum 30.09.2016 zur Verfü-

gung standen. 

In Bild 33 ist die räumliche Verteilung der gemelde-

ten und eigenständig erhobenen hochbelasteten 

Straßenabschnitte in Städten mit über 200.000 Ein-

wohnern dargestellt. Dabei ist davon auszugehen, 

dass in Deutschland weitaus mehr hochbelastete 

innerstädtische Straßen existieren, diese im Rah-

men der Befragung der Kommunen jedoch aus Auf-

wandsgründen nicht genannt wurden. Neben der 

räumlichen Verteilung, ist weiterhin die Anzahl der 

hochbelasteten Straßenabschnitte im jeweiligen 

Stadtgebiet und Angaben über Städte, von denen 

keine Rückmeldung / Unterstützung erfolgte, ver-

merkt. Außerdem ist in Bild 33 die eigenständig er-

hobene Anzahl der hochbelasteten Straßenab-

schnitte für die Städte Berlin, Köln und München er-

sichtlich. Um die Anzahl der hochbelasteten Stra-

ßenabschnitte zu ermitteln, wurden initial Luftbilder 

der Städte betrachtet, um die Straßenabschnitte in-

nerhalb bebauter Gebiete ermitteln zu können, wel-

che über mindestens zwei Fahrstreifen je Fahrtrich-

tung verfügen. Im Anschluss wurden zu den jeweili-

gen Straßenabschnitten der dazugehörige DTV re-

cherchiert. Neben der Stadt Köln, welche diese An-

gaben bereits im Rahmen der Befragung einge-

reicht hatte, wurden für die Städte Berlin und Mün-

chen für die Ermittlung des DTV die Geoportale der 

Städte (Geoportal der Stadt Berlin und München) 
durchsucht.  

Zusätzlich wurde für elf ausgewählte Straßenab-

schnitte der Stadt Köln eine eigenständige Erhe-

bung der Informationen durchgeführt. Dabei muss 

berücksichtigt werden, dass in diesen Fällen keine 

Angaben über einen erfolgten Umbau, Planungsab-

sichten, Probleme und Auffälligkeiten sowie die Da-

tenverfügbarkeit getroffen werden konnten.  
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Bild 33: Übersicht über die Ergebnisse der Befragung der Städte Deutschlands mit über 200.000 Einwohnern  
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6.1 Allgemeine Angaben 

Bei der Betrachtung der nachfolgenden Balkendia-

gramme ist zu berücksichtigen, dass Prozentange-

ben lediglich bei einer Grundgesamtheit von 48 

Nennungen, die der Anzahl der betrachteten Stra-

ßenabschnitte entspricht, erfolgten. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit aller unter-

suchten Straßenabschnitte variiert zwischen 30 – 

100 km/h. Dabei weisen rund 73 % der Straßenab-

schnitte eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 

50 km/h auf. (vgl. Bild 34)  

 

Bild 34: Übersicht der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 

hochbelasteten Straßen 

Eine Übersicht des DTV der hochbelasteten Stra-

ßen ist in Bild 35 dargestellt. Bei rund 60 % der Stra-

ßenabschnitte ist ein DTV von 34.000 bis 

50.000 Kfz/24h vorhanden. Ein DTV von 50.000 bis 

65.000 Kfz/24h liegt bei rund 25 % der Straßenab-

schnitte vor. Weitere rund 14 % der Straßenab-

schnitte verfügen über einen DTV von mehr als 

65.000 Kfz/24h.  

 

Bild 35: Übersicht der Verkehrsstärken auf hochbelasteten Stra-

ßen 

Bild 36 verdeutlicht, dass sich 52 der Straßenab-

schnitte auf einer Ein- und/oder Ausfahrtstraße und 

18 der Straßenabschnitte auf einer Ringstraße be-

finden. Bei vier Straßenabschnitten wurde angege-

ben, dass es sich dabei sowohl um eine Ein- / Aus-

fahrtstraße, als auch um eine Ringstraße handelt. 

 

Bild 36: Übersicht der Lage von hochbelasteten Straßen 
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6.2 Querschnitt 

In Bild 37 ist ersichtlich, dass 35 der Straßenab-

schnitte über zwei Fahrstreifen, 21 der Straßenab-

schnitte über drei Fahrstreifen und 2 Straßenab-

schnitte über mehr als drei Fahrstreifen je Fahrtrich-

tung verfügen. Bei acht Straßenabschnitten wurden 

von den Städten Mehrfachnennungen angegeben, 

sodass die Anzahl der Nennungen bei 58 liegt. 

 

Bild 37: Übersicht der Anzahl der Fahrstreifen auf hochbelaste-

ten Straßen 

Bild 38 stellt die vorhandene Mitteltrennung der ge-

nannten Straßenabschnitte der Städte dar, wobei 

eine Mitteltrennung durch Grünstreifen auf 34 Stra-

ßenabschnitten existiert. Bei 15 der Straßenab-

schnitte erfolgt die Mitteltrennung durch eine Mar-

kierung und bei 8 durch Schutzplanken bzw. 

Schutzwände. Bei weiteren 9 der Streckenab-

schnitte kann die Mitteltrennung der Kategorie 

„Sonstiges“ zugeordnet werden. Bei sechs Straßen-

abschnitten wurde angegeben, dass eine Mitteltren-

nung durch den Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) erfolgt, bei weiteren zwei Straßenabschnit-

ten erfolgt die Mitteltrennung durch bauliche Maß-

nahmen. Für 16 Straßenabschnitte erfolgten Mehr-

fachnennungen, sodass insgesamt zu dieser Frage 

66 Nennungen vorliegen.  

 

Bild 38: Übersicht der Mitteltrennung der Fahrtrichtungen der 

hochbelasteten Straßen 

Wie in Bild 39 ersichtlich ist, existieren auf rund 

92 % der Straßenabschnitte keine Seitenstreifen. 

Lediglich rund 8 % der Straßenabschnitte verfügen 

über einen Seitenstreifen.  

 

Bild 39: Übersicht des Vorhandenseins eines Seitenstreifens 

auf hochbelasteten Straßen 

Ein Parkstreifen befindet sich auf 37 der Straßenab-

schnitte. Auf 16 Straßenabschnitten existiert kein 

Parkstreifen. Bei fünf Straßenabschnitten wurde an-

gegeben, dass Parkstände nur teilweise vorhanden 

sind, dadurch liegt die Anzahl der Nennungen bei 

53. (vgl. Bild 40) 
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Bild 40: Übersicht des Vorhandenseins von Parkstreifen auf 

hochbelasteten Straßen 

Um die Angabe von gleichzeitig vorhandenen Sei-

tenstreifen und Parkstreifen zu überprüfen, erfolgte 

eine entsprechende Plausibilitätsprüfung der An-

gabe der Stadt Essen für den Straßenabschnitt 

Bottroper Straße durch die Analyse von Luftbildern. 

Dabei stellte sich heraus, dass in diesem Straßen-

abschnitt vereinzelt Parkstreifen, jedoch keine Sei-

tenstreifen vorhanden sind. Die Bildaufnahmen die-

ses Straßenabschnitts stammen aus September 

2008 bzw. aus November 2009 und stellen dem-

nach nicht den aktuellen Zustand dar. Nachträglich 

durchgeführte Umbauten des Straßenabschnitts 

sind daher nicht auszuschließen. 

Das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung wurde bei 

der Auswertung der Erhebungsbögen berücksich-

tigt. 

Im folgenden Abschnitt wurde die Auswertung der 

Informationen zum Fuß- und Radverkehr sowie zum 

öffentlichen Personennahverkehr beschrieben. 

Die Angaben zu den Führungsformen des Fußver-

kehrs auf den Straßenabschnitten sind in Bild 41 zu-

sammengefasst. Bei 49 der Straßenabschnitte sind 

Fußverkehrsanlagen vorhanden, wobei eine Füh-

rung bei 36 der Straßenabschnitte durch einen stra-

ßenbegleitenden Gehweg und bei 13 durch einen 

baulich getrennten Gehweg erfolgt. Zehn der Stra-

ßenabschnitte verfügen über keine Fußverkehrsan-

lagen. Die Anzahl der Nennungen liegt bei dieser 

Erhebung bei 59, da bei neun Straßenabschnitten 

nur teilweise Fußverkehrsanlagen existieren oder 

neben straßenbegleitenden Gehwegen auch bau-

lich getrennte Gehwege vorhanden sind. 

 

Bild 41: Übersicht der Führungsformen des Fußverkehrs auf 

hochbelasteten Straßen 

Bild 42 verdeutlicht die Führung des Radverkehrs 

auf hochbelasteten Straßen. Dabei ist auffällig, 

dass auf 40 Straßenabschnitten Radverkehrsanla-

gen vorhanden sind, wobei auf sechs der Straßen-

abschnitte die Führung über Schutzstreifen bzw. 

Radfahrstreifen erfolgt und bei 24 der Straßenab-

schnitte über einen straßenbegleitenden Radweg. 

Bei zehn Straßenabschnitten wird der Radverkehr 

über einen baulich getrennten Radweg geführt. Auf 

18 Straßenabschnitten existieren keine Radver-

kehrsanlagen. Zehn der Städte gaben für ihre Stra-

ßenabschnitte Mischformen der Radverkehrsfüh-

rung an, sodass die Anzahl der Nennungen bei 58 

liegt. 

 

Bild 42: Übersicht der Führungsformen des Radverkehrs auf 

hochbelasteten Straßen 
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In Bild 43 ist die Auswertung der Informationen zu 

den Führungsformen des öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV) ersichtlich. ÖPNV ist bei 43 

der Straßenabschnitte vorhanden. Dabei erfolgt 

eine Führung bei 21 Straßenabschnitten durch Lini-

enbusverkehr mit Haltestellen bzw. bei zehn über 

einen besonderen Bahnkörper in Mittellage. Bei 

zwölf der Straßenabschnitte wird der ÖPNV über 

Bussonderfahrstreifen, straßenbündige Bahnkörper 

oder sonstige Führungsformen geleitet. Bei 14 Stra-

ßenabschnitten ist kein ÖPNV vorhanden. Auch bei 

dieser Frage gaben die Städte für die jeweiligen 

Straßenabschnitte Mehrfachnennungen an, sodass 

insgesamt 57 Nennungen vorliegen.  

 

Bild 43: Übersicht der Führungsformen des ÖPNV auf hochbe-

lasteten Straßen 

 

6.3 Knotenpunkte und Überque-
rungsmöglichkeiten 

Bei 52 der hochbelasteten Straßen sind Überque-

rungsmöglichkeiten für Fußgänger vorhanden. Da-

bei erfolgt die Straßenüberquerung bei 40 Straßen-

abschnitten durch lichtsignalgeregelte Fußgänger-

furten. Bei acht der Straßenabschnitte sind Brücken 

für die Straßenüberquerung eingerichtet und in vier 

Fällen existieren Tunnel für die Unterquerung der 

hochbelasteten Straßenabschnitte. Lediglich ein 

Straßenabschnitt verfügt über keine Überquerungs-

möglichkeiten für Fußgänger (vgl. Bild 44). 

Bei fünf Straßenabschnitten gaben die jeweiligen 

Städte an, dass eine Überquerungsmöglichkeit für 

Fußgänger durch verschiedene Überquerungshil-

fen möglich ist, sodass insgesamt 53 Nennungen 

vorliegen. 

 

Bild 44: Übersicht der Überquerungsmöglichkeiten für Fußgän-

ger auf hochbelasteten Straßen 

Bei 42 der Straßenabschnitte sind die Knoten-

punkte plangleich ausgeführt, bei zwölf Straßenab-

schnitten existiert eine planfreie Ausgestaltung der 

Kontenpunkte. Bei sieben Straßenabschnitten 

wurde von den jeweiligen Städten angegeben, dass 

die Ausbildungsform der Knotenpunkte teilweise 

planfrei, teilweise plangleich ist. Daher liegt die An-

zahl der Nennungen bei 54. (vgl. Bild 45) 

 

Bild 45: Übersicht der Ausbildungsform der Knotenpunkte auf 

hochbelasteten Straßen 
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6.4 Umfeldnutzung und Lärmschutz 

Wie in Bild 46 ersichtlich ist, sind 39 der Straßenab-

schnitte angebaut und 18 der Straßenabschnitte an-

baufrei. Bei neun der Straßenabschnitte erfolgten 

Mehrfachnennungen, sodass insgesamt 57 Nen-

nungen berücksichtigt wurden. 

 

Bild 46: Übersicht der Bebauung an hochbelasteten Straßen 

Die Bebauung ist, wie in Bild 47 ersichtlich, dabei 

auf 32 Straßenabschnitten direkt erschlossen. Bei 

19 Straßenabschnitten erfolgt die Erschließung 

rückwärtig und sechs sind über die Parallelfahrbahn 

angeschlossen. Sechs Straßenabschnitte sind laut 

Angaben der jeweiligen Städte nicht erschlossen, 

da keine anliegende Bebauung existiert. Bei weite-

ren 13 Straßenabschnitten wurde von den Städten 

angegeben, dass die Bebauung verschiedenartig 

erschlossen ist, sodass die Anzahl der Nennungen 

insgesamt bei 57 liegt. 

 

Bild 47: Übersicht der Erschließung der Bebauung an hochbe-

lasteten Straßen 

Die Umfeldnutzungsformen der hochbelasteten 

Straßen sind in Bild 48 dargestellt. 38 der Straßen-

abschnitte liegen im Umfeld von Wohnbebauung, 

32 im Umfeld von Gewerbe- bzw. Industriegebieten 

und 24 im Umfeld von Einzelhandelsgeschäften. 

Bei 21 Straßenabschnitten existiert in der näheren 

Umgebung Freizeit- und Naturraum. 14 Straßenab-

schnitte konnten der Kategorie „Sonstiges“ zuge-

ordnet werden, wobei von den Städten eine Umfeld-

nutzungsform durch Kultur- und Bildungsstätten so-

wie Gastronomiebetrieben angegeben wurde. Da 

vielfach mehrere Umfeldnutzungsformen an den 

Straßenabschnitten vorhanden sind, liegt die An-

zahl der Nennungen bei 129. 

 

Bild 48: Übersicht der Umfeldnutzung an hochbelasteten Stra-

ßen 
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Im nachfolgenden Bild 49 ist auffällig, dass keine 

der Städte für die jeweiligen Straßenabschnitte eine 

absteigende Entwicklungstendenz angegeben ha-

ben. Für rund 44 % der Straßenabschnitte wurde 

von den Städten eine stagnierende und bei rund    

25 % der Straßenabschnitte eine aufsteigende Ent-

wicklungstendenz der Umfeldnutzung angegeben. 

Keine Angabe zur Entwicklungstendenz war bei 

rund 31 % der Straßenabschnitte möglich, da ent-

weder entsprechende Angaben von den Städten 

ausgelassen wurden oder keine Angaben im Rah-

men der eigenständigen Erhebung der Informatio-

nen ermittelt werden konnten.  

 

Bild 49: Übersicht der Entwicklungstendenz der Umfeldnutzung 

an hochbelasteten Straßen 

Wie Bild 50 verdeutlicht existieren auf rund 69 % der 

Straßenabschnitte keine aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen. Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz sind 

nur bei rund 8 % der Straßenabschnitte vorhanden. 

Keine Angabe zum Lärmschutz konnte bei elf der 

eigenständig analysierten Straßenabschnitte der 

Stadt Köln erfolgen, da keine weiteren Informatio-

nen vorlagen und Luftbilder keine Aussage über das 

Vorhandensein aktiver Lärmschutzmaßnahmen zu-

lassen. 

 

Bild 50: Übersicht der Lärmschutzmaßnahmen an hochbelaste-

ten Straßen 

 

6.5 Planung und Besonderheiten 

Rund 71 % der Straßenabschnitte wurden in den 

letzten zehn Jahren nicht umgebaut. Lediglich bei 

rund 6 % der Straßenabschnitte ist ein 

entsprechender Umbau erfolgt. Bei weiteren rund 

23 % der hochbelasteten Straßenabschnitte, 

welche sich im Stadtgebiet von Köln befinden, war 

keine Angabe über einen Umbau möglich, da keine 

weiteren Informationen vorlagen und eine 

eigenständige Recherche nicht möglich war. (vgl. 

Bild 51) 

 

Bild 51: Übersicht von Umbauten der hochbelasteten Straßen 
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Planungsabsichten sind bei rund 33 % der Straßen-

abschnitte vorhanden. Bei 44 % der Straßenab-

schnitte gaben die Städte an, keine weiteren städ-

tebaulichen oder verkehrstechnischen Planungsab-

sichten zu haben. Bei den eigenständig analysier-

ten Straßenabschnitten der Stadt Köln konnten 

keine Angaben zu entsprechenden Planungsab-

sichten getätigt werden, da diesbezüglich keine In-

formationen vorlagen. (vgl. Bild 52) 

 

Bild 52: Übersicht der städtebaulichen und/oder verkehrstechni-

schen Planungsabsichten  

Neben den städtebaulichen und verkehrstechni-

schen Planungsabsichten wurde darum gebeten, 

falls entsprechende Planungsabsichten vorliegen, 

diese zu skizzieren. Die skizzierten Planungsab-

sichten wurden kategorisiert, um diese übersichtlich 

darstellen zu können. Die kategorisierten Planungs-

absichten sind in Tab. 23 aufgelistet. Zu berücksich-

tigen ist dabei, dass die Städte teilweise mehrere 

Planungsabsichten nannten. 

Kategorisierte Planungsabsicht Anzahl der HLS 

Untertunnelung 4 

Deckenerneuerung 2 

Leistungsfähigkeitssteigerung MIV durch 

Ausbau des Streckenabschnitts 

3 

Förderung Radverkehr 4 

Förderung Fußverkehr 2 

Förderung ÖPNV 1 

Städtebauliche Umgestaltung 1 

Tab. 23: Übersicht der kategorisierten Planungsabsichten der 

Städte mit hochbelasteten Straßen 

Bei 21 Straßenabschnitten sind Probleme bzw. Auf-

fälligkeiten vorhanden, diese werden nachfolgend in 

kategorisierter Form genannt. Bei rund 13 der Stra-

ßenabschnitte sind laut Angabe der Städte keine 

Probleme bzw. Auffälligkeiten vorhanden. In 11 Fäl-

len konnte keine Angabe getätigt werden, da durch 

die eigenständige Erhebung der Straßenabschnitte 

im Stadtgebiet von Köln keine weiteren Informatio-

nen vorlagen. Bei weiteren drei Straßenabschnitten 

der Stadt Frankfurt wurden keine Angaben genannt. 

Aus diesem Grund liegt die Anzahl der Nennungen 

bei 45. (vgl. Bild 53) 

 

Bild 53: Übersicht des Vorhandenseins von Problemen bzw. 

Auffälligkeiten an hochbelasteten Straßen 

In Tab. 24 sind die von den Städten skizzierten und 

kategorisierten Probleme und/oder Auffälligkeiten 

aufgelistet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass teil-

weise mehrere Probleme von den Städten genannt 

wurden. Eine Zuordnung der Probleme zu Proble-

men auf den Streckenabschnitten oder an Knoten-

punkten erfolgte seitens der Städte nicht, daher 

können die aufgelisteten Probleme nur als generelle 

Probleme auf hochbelasteten Straßen angesehen 

werden. 

Kategorisiertes Problem Anzahl der HLS 

Leistungsfähigkeit 13 

Lärmschutz 13 

Luftreinhaltung 8 

Notwendiger Ausbau von Radver-

kehrsanlagen 

1 

Trennwirkung 1 

Städtebauliche Qualität 1 

Unfälle mit Fußgängern 2 

Tab. 24: Übersicht der kategorisierten Probleme bzw. Auffällig-

keiten der Städte mit hochbelasteten Straßen 
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6.6 Datenverfügbarkeit 

Die in Bild 54 dargestellte Zusammenfassung über 

bereitstellbare Unterlagen zu den Straßenabschnit-

ten kann nur einen groben Überblick über die ver-

fügbaren Unterlagen bieten, da für einzelne Stra-

ßenabschnitte viele Unterlagen bereitgestellt wer-

den können, für andere Straßenabschnitte hinge-

gen nur eine geringe Auswahl von den Städten 

überlassen werden kann.  

Beim Betrachten von Bild 54 wird deutlich, dass für 

alle Streckenabschnitte Informationen über die Ver-

kehrsbelastung vorhanden sind, auch wenn diese, 

wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben wurde, über eine 

unterschiedliche Maßangabe verfügen, welche je-

doch auf den DTV umgerechnet werden kann. Wei-

terhin sind bei 31 der Straßenabschnitte Luftbilder 

und bei weiteren 28 Signalzeitenpläne bzw. Signal-

lagepläne vorhanden. Bei Straßenabschnitten, bei 

denen keine Luftbilder zur Verfügung stehen, konn-

ten diese eigenständig beschafft werden. Unfallda-

ten liegen für 22 der Straßenabschnitte vor, für die 

weiteren Straßenabschnitte wurden die Unfalldaten 

bei den Polizeidienststellen der jeweiligen Länder 

angefragt. 

Bei 17 der Straßenabschnitte liegen Lagepläne so-

wie bei 21 Straßenabschnitten Bodenrichtwerte und 

–preise vor. Querschnitte, Verkehrsbelastung-Ta-

gesganglinien, Bildaufnahmen sowie Sozialstruk-

turdaten sind nur für wenige Straßenabschnitte ver-

fügbar.  

Auch bei der Abfrage der zur Verfügung stehenden 

Unterlagen sind Mehrfachnennungen für die jewei-

ligen Straßenabschnitte getätigt worden, sodass 

insgesamt 199 Nennungen vorliegen. 

 

 

Bild 54: Übersicht der zur Verfügung stehenden Unterlagen der Städte mit hochbelasteten Straßen 

6.7 Zusammenhang ausgewählter 
Merkmalsausprägungen 

Um einen Zusammenhang zwischen den einzelnen 

Merkmalsausprägungen darstellen zu können, wur-

den bestimmte Merkmale der von den Städten ge-

nannten Straßenabschnitte miteinander verglichen. 

Dabei wurde zunächst die klassifizierte Verkehrs-

stärke der Straßenabschnitte mit: 

- der Anzahl der Fahrstreifen je Fahrtrich-

tung,  

- der Art der Mitteltrennung, 

- dem Vorhandensein von Seitenstreifen, 

- dem Vorhandensein von Parkstreifen, 

- der Führungsform des Fuß- und Radver-

kehrs, sowie des ÖPNV, 

- Überquerungsmöglichkeiten für Fußgän-

ger, 

- der Umfeldnutzung, 

- der Erschließung der Bebauung, 

- sowie der Ausbildung der Knotenpunkte  

verglichen. 
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Dabei stellte sich heraus, dass sich Zusammen-

hänge, aufgrund der zu geringen Stichprobenanz-

ahl von Straßenabschnitten mit Verkehrsstärken 

über 65.000 Kfz/24h, nur für vereinzelte Merkmals-

ausprägungen ableiten ließen. Die Merkmalsaus-

prägungen bei denen sich ein Zusammenhang er-

kennen lies, wurden nachfolgend beschrieben. 

In Bild 55 ist der Zusammenhang zwischen der Ver-

kehrsstärke und dem Vorhandensein eines Seiten-

streifens ersichtlich. Dabei wird deutlich, dass in der 

Verkehrsstärkenklasse zwischen 34.000 und 

50.000 Kfz/24h rund 10 % der Straßenabschnitte 

über einen Seitenstreifen verfügen. In der darauffol-

genden Klasse zwischen 50.000 bis 65.000 Kfz/24h 

liegt dieser Anteil bei 8 %. In den Verkehrsstärke-

klassen über 65.000 Kfz/24h waren keine Seiten-

streifen auf den Straßenabschnitten vorhanden. Da-

bei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die 

Stichprobenanzahl (unter 3 Nennungen) dieser 

Straßenabschnitte zu klein ist, um valide Erkennt-

nisse abzuleiten. 

 

  

 

Bild 55: Zusammenhang zwischen der Verkehrsstärke und dem Anteil der vorhandenen Seitenstreifen der Hochleistungsstraßen 

 

In Bild 56 ist ersichtlich, dass Parkstreifen lediglich 

bei Straßenabschnitten mit Verkehrsbelastungen 

zwischen 34.000 bis 65.000 Kfz/24h vorhanden 

sind. Der Anteil der Straßenabschnitte in der Kate-

gorie 34.000 bis 50.000 Kfz/24h, welche über einen 

Parkstreifen verfügen, liegt bei 41%. Straßenab-

schnitte, welche eine Verkehrsbelastung von 

50.000 bis 65.000 Kfz/24h aufweisen, verfügen in 

15 % der Fälle über Parkstreifen im Seitenraum. 

Aufgrund der unzureichenden Stichprobenanzahl 

der Verkehrsstärkeklassen größer 65.000 Kfz/24h 

lassen sich keine fundierten Ergebnisse ableiten. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Vorhan-

densein von Parkstreifen mit steigender Verkehrs-

stärke abnimmt.  

 

10%

8%

0% 0% 0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

34.000-50.000
Kfz/24h (n=29)

50.000-65.000
Kfz/24h (n=13)

65.000-80.000
Kfz/24h (n=3)

80.000-95.000
Kfz/24h (n=2)

95.000-110.000
Kfz/24h (n=1)

P
ro

z
e
n

tu
a

le
r 

A
n

te
il

Seitenstreifen vorhanden nach DTV [Kfz/24 Std.]



52 

 

Bild 56: Zusammenhang zwischen der Verkehrsstärke und dem Anteil der vorhandenen Parkstreifen der Hochleistungsstraßen
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7. Auswahl der Untersuchungs-
räume für die Detailanalyse 

7.1 Typisierung und Auswahlkrite-
rien 

Aus dem Rücklaufmaterial wurden Beispiele für 

eine vertiefte Beurteilung abgeleitet. 13 dieser Un-

tersuchungsstrecken wurden im weiteren Verlauf 

des Projektes detailliert analysiert. Das Vorgehen 

sowie die Auswahlkriterien werden im Folgenden 

beschrieben. 

Anhand der Entwurfsparameter erfolgte eine Eintei-

lung der erhobenen hochbelasteten Straßen in zu-

nächst zwei Typen:  

- autobahnähnliche Hochleistungsstraßen 

(vgl. Bild 57) und  

- urbane Hochleistungsstraßen (vgl. Bild 58). 

Diese Einteilung erfolgte anhand der Entwurfspara-

meter: 

- Fußgänger/Radfahrer im Seitenraum 

(keine/Führungsformen); 

- Seitenstreifen (vorhanden/nicht vorhan-

den); 

- Mitteltrennung (keine/weich/hart); 

- Knotenpunkte (plangleich/planfrei), 

- Erschließung der Bebauung (direkt, rück-

wärtig, parallel). 

36 der erhobenen hochbelasteten Straßen wurden 

dem Typ urbane Hochleistungsstraße zugeordnet 

und 11 erhobene Straßen dem Typ autobahnähnli-

che Hochleistungsstraße. Bei einer erhobenen 

Straße konnte eine Einstufung in die Typen anhand 

der genannten Kriterien nicht erfolgen, da ein dau-

ernder Wechsel zwischen den Typen vorliegt. Bei 

vier hochbelasteten Straßen lag die Belastung nach 

Umrechnung der von den Städten angegebenen 

Verkehrsstärken in dem DTV deutlich unter 35.000 

Kfz/h (vgl. Kapitel 5.2.2).  

Die autobahnähnlichen und urbanen Hochleis-

tungsstraßen wurden über den Parameter „Ver-

kehrsbelastung“ in Klassen eingeteilt (vgl. Tab. 25). 

Bei 13 erhobenen Straßen war eine Zuordnung zu 

einer Belastungsklasse nicht möglich, da die Ver-

kehrsbelastungen mit einer Spannweite angegeben 

wurden. 

 

Bild 57: Autobahnähnliche Hochleistungsstraße (D. Schmitt) 

 

Bild 58: Urbane Hochleistungsstraße (D. Schmitt) 
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Klasse Verkehrsbelastung 

[DTV] von…bis.. 

Anzahl Strecken-

abschnitte 

Anzahl auto-

bahnähnliche 

HLS 

Anzahl urbane 

HLS 

Zuordnung nicht 

möglich 

1 34 - 40.000 10 1 9 0 

2 40 - 45.000 9 2 7 0 

3 45 - 50.000 3 2 1 0 

4 50 - 55.000 4 1 3 0 

5 55 - 60.000 2 0 2 0 

6 60 - 65.000 2 1 1 0 

7 65 - 70.000 1 0 1 0 

8 > 70.000 4 1 3 0 

Zuordnung nicht möglich 13 3 9 1 

Gesamt 48 11 36 1 

Tab. 25: Gruppierung der hochbelasteten Straßen anhand der Verkehrsbelastung 

 

Die Gruppen dienen als Grundlage zur Auswahl von 

Untersuchungspaaren, auf denen ähnliche Ver-

kehrsbelastungen herrschen, die sich aber in ihren 

Entwurfsparametern deutlich unterscheiden.  

Im Rahmen der Auswahl der Untersuchungsstre-

cken, fiel die Universitätsstraße in Bochum als auch 

die Äußere Bayreuther Straße in Nürnberg als inte-

ressanter Straßenabschnitt auf. Trotz eines gerin-

gen DTV von 31.200 - 33.900 ist die Universitäts-

straße autobahnähnlich ausgebaut. Die Äußere 

Bayreuther Straße ist hingegen bei einem DTV von 

31.400 als urbane Hochleistungsstraße einzustu-

fen. Die Straßenabschnitte wurden trotz des zu ge-

ringen DTV als Untersuchungsraum ausgewählt. 

Außerdem wurden die Landsberger Allee in Berlin 

sowie B 38 in Mannheim aufgrund von besonderem 

Interesse als Untersuchungsstrecken ausgewählt. 

Um innerhalb der Gruppen Untersuchungspaare bil-

den zu können, wurden die folgenden Kriterien be-

rücksichtigt: 

- räumliche Verteilung in Deutschland, 

- Qualität der städtebaulichen Einbindung 

sowie 

- Datenverfügbarkeit. 

Sofern in der Belastungsklasse keine geeigneten 

Untersuchungspaare zu finden waren, wurde auf 

die Straßen zurückgegriffen, bei denen die Ver-

kehrsbelastung in größeren Spannweiten angege-

ben war. 

7.2 Ausgewählte Untersuchungs-
räume 

Anhand der Auswertung der Befragung der Kom-

munen wurden die in Tab. 26 dargestellten Unter-

suchungsstrecken ausgewählt, um diese, abhängig 

von den bereitgestellten Unterlagen, einer De-

tailanalyse zu unterziehen.  

Zusätzlich wurde der Kaiserwörthdamm in Ludwigs-

hafen ausgewählt, um je nach Verfügbarkeit rele-

vanter Daten eine Detailanalyse dieses Straßenab-

schnitts durchzuführen.  
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 Typ Stadt Straße  Anzahl Fahr-

streifen 

Klasse Verkehrsbelas-

tung [DTV] (ge-

rundet) 

1 autobahnähnlich Bochum Universitätsstraße 6 - 31.200 – 33.900 

urban Essen Hindenburgstraße 4 - 6 - 35.700 

2 autobahnähnlich Nürnberg Äußere Bayreuther Straße 4 2 31.400 

urban Rostock Lübeckerstr. – Am Strande 4 2 40.000 

3 autobahnähnlich Bielefeld Ostwestfalendamm 6 3 48.000 

urban Mannheim Luisenring 6 - 30.000 – 55.000 

4 autobahnähnlich Nürnberg Erlanger Straße 4 4 36.700 

urban Essen Ruhrallee 4 4 53.500 

5 autobahnähnlich Münster  B 51 4 3 48.500 

 urban Berlin Landsberger Allee 6 - 46.400 – 49.000 

6 autobahnähnlich Mannheim B38 4 - 60.000 

 urban Berlin Gertraudenstraße 6 5 62.000 

7 autobahnähnlich Nürnberg Frankenschnellweg 4 6 46.700 

urban München Innsbrucker Ring 6 7 67.000 

8 autobahnähnlich Köln Östlicher Zubringer 6 8 80.200 

urban Frankfurt am Main Miquelallee 4 - 6 8 83.200 

urban Dortmund Rheinlanddamm (B1) 4 8 71.300 – 84.700 

9 autobahnähnlich Ludwigshafen B44 4 - - 

Tab. 26: Untersuchungsräume von Hochleistungsstraßen, die je nach Datenverfügbarkeit einer Detailanalyse unterzogen werden 

sollen  
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7.3 Datenbeschaffung für die De-
tailanalysen der Straßenab-
schnitte 

Für die Straßenabschnitte, die für eine Detailana-

lyse ausgewählt wurden, erfolgte eine Anfrage zur 

Datenbeschaffung bei den jeweiligen Kommunen. 

Um die Kommunen bei der Bereitstellung der Unter-

lagen zu entlasten, wurden nur Unterlagen ange-

fragt, die nicht selbständig erhoben werden konn-

ten. Eine Übersicht über die angefragten sowie die 

von den Kommunen bereitgestellten Unterlagen ist 

in Tab. 27 ersichtlich. 

Weiterhin sind in Tab. 27 13 Straßenabschnitte ge-

kennzeichnet, die schließlich aufgrund der zur Ver-

fügung gestellten Unterlagen für die Detailanalyse 

ausgewählt wurden. Dabei wurden Straßenab-

schnitte ausgewählt, bei denen mindestens Lage-

pläne, Signalzeiten- sowie Signallagepläne, Ver-

kehrsbelastungsdaten und Unfalldaten vorhanden 

waren.  

Die Erlanger Straße in Nürnberg wurde nicht in die 

Detailanalyse aufgenommen, da an diesem Stra-

ßenabschnitt Umbaumaßnahmen stattfinden bzw. 

stattgefunden haben und daher eine Detailanalyse 

nicht möglich ist. 

Da für viele der Straßenabschnitte keine entspre-

chenden Daten bereitgestellt werden konnten, und 

diese demnach nicht für die Detailanalyse ausge-

wählt wurden, war ein paarweiser Vergleich der 

Straßenabschnitte mit ähnlichen Verkehrsbelastun-

gen nicht mehr möglich. 

Die Hochleistungsstraßen des Untersuchungskol-

lektivs wurden nachfolgend mit einem (a) gekenn-

zeichnet, sofern diese einen autobahnähnlichen 

Charakter aufwiesen und mit einem (u) gekenn-

zeichnet, wenn es sich um urbane Hochleistungs-

straßen handelte. 
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Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

               1 

Berlin 
Gertraudenstraße 
(u) 

               2 

Bielefeld 
Ostwestfalendamm 
(a) 

                3 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

                4 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

                5 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

                6 

Essen Ruhrallee (u)                 7 

Frankfurt am 
Main 

Miquelallee (u)                 8 

Hannover 
Vahrenwalder 
Straße (u) 

                  

Karlsruhe Brauerstraße (u)                   

Köln 
Östlicher Zubringer 
(a) 

                  

Ludwigs- 
hafen 

Kaiserwörthdamm /  
B 44 (a) 

                9 

Mannheim Luisenring (u)                   

Mannheim B38 (a)                 10 

München 
Innsbrucker Ring 
(u) 

                  

Münster  B 51 (a)                   

Hannover Westschnellweg (a)                   

Hannover Südschnellweg (a)                   

Hannover 
Messeschnellweg 
(a) 

                  

Nürnberg 
Äußere Bayreuther 
Straße (a) 

                11 

Nürnberg Erlanger Straße (a)                  * 

Nürnberg 
Frankenschnellweg 
(a) 

                12 

Rostock 
Lübeckerstr – Am 
Strande (u) 

                13 

Saarbrücken A 620 (a)                   

Stuttgart 
Konrad-Adenauer-
Straße / B14 (u) 

                  

Legende: 

 1-13: Ausgewählte 
Straßenabschnitte 
für die Detailana-
lyse 

Unterlagen vorhanden 
Unterlagen werden nachge-

reicht / nicht relevant 
Unterlagen nicht vorhanden / 
keine Unterstützung möglich 

 * : nicht ausgewählt, da Umbaumaßnahmen durchgeführt wurden 

Tab. 27: Übersicht der bereitgestellten Unterlagen der Kommunen und Auswahl der Straßenabschnitte für die Detailanalyse 
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8. Entwicklung und Durchführung 
eines Bewertungsverfahrens 
für verkehrliche und städtebau-
liche Belange 

Um Erkenntnisse für Hochleistungsstraßen abzulei-

ten wurde zunächst ein Bewertungsverfahren ent-

wickelt, mit dem ein gesamter Straßenabschnitt ei-

ner Hochleistungsstraße untersucht wurde. Um die 

so gesammelten Erkenntnisse zu präzisieren bzw. 

weitere Auffälligkeiten abzuleiten, erfolgte im An-

schluss eine Detailanalyse bestimmter Entwurfsele-

mente und Ausgestaltungen im jeweiligen Straßen-

abschnitt. 

1.       Verkehrssicherheit, 
2.       Fahrtgeschwindigkeit, 
3.       Lärmimmissionen, 
4.       Städtebauliche Integration, 
5.       Stadtplanerische Aspekte, 
6.       Zugänglichkeit für Verkehrsteilnehmer des 

nicht motorisierten Individualverkehrs. 
 

Für die Bereiche der Entwurfsparameter, der Regel-

werkskonformität sowie der planungsrechtlichen 

Aspekte wurden zunächst keine eigenständigen Be-

wertungsverfahren entwickelt. Die Entwurfspara-

meter sowie die Regelwerkskonformität der Stra-

ßenabschnitte wurden in den Bewertungsverfahren 

der Verkehrssicherheit, der Zugänglichkeit für alle 

Verkehrsteilnehmer, sowie der städtebaulichen In-

tegration betrachtet. Weitere Analysen zu den Ent-

wurfsparametern bzw. zur Regelwerkskonformität 

wurden nicht durchgeführt, da die Entwurfsparame-

ter der Hochleistungsstraßen weder den RASt 06 

noch den RAA 08 zugeordnet werden konnten. 

Die Anforderungen der planungsrechtlichen As-

pekte wurden einleitend im Rahmen der Entwick-

lung von Handlungsempfehlungen dargestellt, je-

doch erfolgt dafür an dieser Stelle keine gesonderte 

Bewertung. 

Weiterhin erfolgte im Rahmen dieser Arbeit keine 

Untersuchung der Schadstoffemissionen, die durch 

Hochleistungsstraßen entstehen. 

8.1 Bewertungs- und Analysever-
fahren für die Fahrtgeschwin-
digkeit von Hochleistungsstra-
ßen 

Bewertungsverfahren für die Fahrtgeschwindig-

keit eines gesamten Straßenabschnitts einer 

Hochleistungsstraße 

Für die Bewertung der Fahrtgeschwindigkeiten der 

Straßenabschnitte wurden Floating-Car-Data 

(FCD) untersucht. „Als Floating Car Data (FCD) 

werden Informationen bezeichnet, welche von Fahr-

zeugen während des Fahrverlaufs gewonnen und 

zeitnah übermittelt werden“ (FSS 2017: 15). FCD 

werden dabei von zwei grundsätzlichen Hauptnut-

zergruppen verwendet. Zum einen nutzen FCD Un-

ternehmen, um ihre Fahrzeugflotten zu überwachen 

und zu organisieren, zum anderen werden diese 

Daten aber von Navigationsdienstleistern verwen-

det, um die aktuellen Verkehrssituationen bewerten 

zu können. In anonymisierter Form werden diese 

schließlich über längere Zeiträume gespeichert und 

können damit für weitere Analysen genutzt werden. 

(FSS 2017: 15) 

 

Es wurde unterstellt, dass die hauptsächlich durch 

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

von über 3,5 Tonnen erzeugten FCD (FSS 2017: 

15) im Vergleich zu Fahrzeugen mit einem zulässi-

gen Gesamtgewicht von unter 3,5 Tonnen im inner-

städtischen Bereich keinen Einfluss auf die Fahrt-

geschwindigkeit haben. Dabei wurde davon ausge-

gangen, dass die Fahrzeuge über und unter 3,5 

Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ein ähnliches 

Fahrverhalten in innerstädtischen Gebieten aufwei-

sen. 

Das Lehr- und Forschungsgebiet Güterverkehrspla-

nung und Transportlogistik (LuF GUT) der Bergi-

schen Universität Wuppertal verfügt unter anderem 

über einen FCD-Datensatz aus dem Jahre 2012, 

der deutschlandweit rund 1,77 Mrd. FCD enthält. 

Dieser Datensatz wurde im Rahmen der Analysen 

der Fahrtgeschwindigkeit auf den Hochleistungs-

straßen bereitgestellt und ausgewertet. 

Da keine Empfehlungen für die Auswertung von 

Verkehrszählungen oder -messungen existieren, 

wurden für die Auswertung der FCD die Vorgaben 

der Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE) 

(FGSV 2012b) verwendet. Entsprechend der Vor-

gaben der EVE, wurden für die Analyse der FCD die 

Monate März bis Oktober betrachtet. Die Analyse 

der FCD erfolgte dabei von montags bis donners-

tags in Normalwochen. (FGSV EVE 2012: 27 f.) 

Normalwochen sind dabei als „Wochen außerhalb 

von Schulferien und als Wochen ohne Feiertage, 

sowie vor Feier- und Ferientagen“ (FGSV 2012b: 

27) definiert. 

Weiterhin erfolgte die Auswertung der FCD für die 

Zeiten mit dem höchsten Verkehrsaufkommen, wel-

ches in den morgendlichen und abendlichen Spit-

zenstunden zu verzeichnen ist. Die EVE verweisen 

diesbezüglich auf empfohlene Analysezeiträume für 

Innerortsstraßen, wobei differenziert wird, ob die 

Spitzenstunde vor oder nach 07:00 Uhr liegt (FGSV 
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2012b: 28). Bei den zu untersuchenden Hochleis-

tungsstraßen lagen die Spitzenstunden alle nach 

07:00 Uhr. Aus diesem Grund wurden die FCD im 

morgendlichen Spitzenzeitraum zwischen 07:00 

und 11:00 Uhr und im abendlichen Spitzenzeitraum 

zwischen 15:00 und 19:00 Uhr untersucht. (FGSV 

2012b: 28) 

Die Analyse der FCD erfolgte zunächst bezogen auf 

den zu betrachtenden Straßenabschnitt der Hoch-

leistungsstraßen.  

Um die FCD, die auf den Hochleistungsstraßen er-

zeugt wurden, auswählen zu können, wurden zu-

nächst die Geokoordinaten der Straßenabschnitte 

ermittelt. Die Geokoordinaten wurden dabei so an-

gepasst, dass der jeweilige Straßenabschnitt linien-

haft abgebildet wurde. Entlang der Geokoordinaten 

wurde unter Verwendung eines Geoinformations-

systems ein Puffer gebildet, der der Straßenbreite 

des jeweiligen Straßenabschnitts entspricht. Die da-

rin enthaltenen FCD wurden schließlich für die wei-

teren Analysen ausgewählt. 

Da die Straßenabschnitte oftmals durch Knoten-

punkte begrenzt sind und der Verkehrsablauf auch 

im Vorlauf der an den Straßenabschnitt abgrenzen-

den Knotenpunkte ermittelt werden sollte, wurden 

die Analysebereiche vor und hinter den begrenzen-

den Knotenpunkten pauschal um maximal 200 m 

erweitert. Dabei wurde angenommen, dass der Ein-

fluss der begrenzenden Knotenpunkte auf die 

Fahrtgeschwindigkeit abgebildet wurde. 

Um die Fahrtgeschwindigkeit auf den Straßenab-

schnitten der Hochleistungsstraßen zu untersu-

chen, wurden Geschwindigkeitsganglinien für die 

Geschwindigkeit dargestellt, die von den ersten 

50 % der Fahrzeuge nicht überschritten wurde 

(V50). Es wurde unterstellt, dass damit die durch-

schnittliche Fahrtgeschwindigkeit auf den Hochleis-

tungsstraßen realistisch dargestellt wird. Um dar-

stellen zu können, in welchem Bereich die ermittel-

ten Fahrtgeschwindigkeiten streuen, wurden zu-

sätzlich Ganglinien für gemessene Geschwindigkei-

ten erstellt, die von 15 % der Messungen nicht über-

schritten wurden (V15). Zusätzlich wurde darge-

stellt, welche Fahrtgeschwindigkeit von 85 % der 

Fahrzeuge nicht überschritten wurde (V85). 

Dabei wurden diese Ganglinien in Fahrtgeschwin-

digkeitsdiagrammen getrennt nach der jeweiligen 

Fahrtrichtung dargestellt. 

Für die Darstellung der Ganglinien auf den unter-

suchten Hochleistungsstraßen in Fahrtgeschwin-

digkeitsdiagrammen wurden die FCD auf den Stra-

ßenabschnitten der Hochleistungsstraßen in Inter-

valle eingeteilt. FCD von Straßenabschnitten mit ei-

ner Länge (inklusive der Einflussbereiche der Kno-

tenpunkte) bis zu 900 m wurden in 10 m Intervallen 

zusammengefasst. Bei einer Länge der Straßenab-

schnitte von 900 bis 2000 m wurden 20 m Intervalle 

gewählt und FCD von Straßenabschnitten, die län-

ger als 2000 m sind, wurden in 25 m Intervallen zu-

sammengefasst. Dabei waren bei allen Straßenab-

schnitten Stichprobengrößen größer 30 vorhanden.  

Um eine Geschwindigkeitsreduzierung von Stra-

ßenkreuzungen und größeren Einmündungen in-

nerhalb der Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme dar-

stellen zu können, wurden die Kreuzungsmitten 

bzw. Einmündungsmitten kenntlich gemacht. Da 

nicht für alle Einmündungen Verkehrsbelastungsda-

ten vorlagen, wurden Einmündungen betrachtet, 

von denen auszugehen war, dass diese eine Aus-

wirkung auf den Verkehrsfluss des zu betrachten-

den Straßenabschnitts haben. Dabei wurden Ein-

mündungen betrachtet, die eine Verbindung zu grö-

ßeren Wohn- oder Gewerbe-/bzw. Industriegebie-

ten herstellen oder die den betrachteten Straßenab-

schnitt mit anderen Hauptverkehrsstraßen verbin-

den. 

Die Straßenkreuzungen bzw. größeren Einmündun-

gen der Straßenabschnitte wurden innerhalb der 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme mit den nachfol-

gend aufgeführten Piktogrammen kenntlich ge-

macht: 

- niveaugleiche Kreuzungen, 

- niveaugleiche Kreisverkehre,  

- niveaufreie Kreuzungen, 

- lichtsignalgeregelte Einmündungen, 

- vorfahrtgeregelte Einmündungen, 

- lichtsignalgeregelte Fußgängerfurten. 

 

Um eine Bewertung der V50 der Straßenabschnitte 

der Hochleistungsstraßen durchzuführen, wurde 

diese mit den anzunehmenden angestrebten mittle-

ren Pkw-Fahrtgeschwindigkeiten für angebaute und 

anbaufreie Hauptverkehrsstraßen des Handbuchs 

für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

(HBS 15) (FGSV 2015: S6-11) verglichen. 

Ein Netzabschnitt einer Hauptverkehrsstraße wird 

gemäß HBS 15 „durch Knotenpunkte begrenzt, an 

denen die betrachtete Hauptverkehrsstraße mit ei-

ner Hauptverkehrsstraße gleichrangiger oder hö-

herrangiger Verbindungsfunktionsstufe oder mit 

Landstraßen oder Autobahnen verknüpft wird. Des 

Weiteren beginnen bzw. enden Netzabschnitte von 

Hauptverkehrsstraßen an Stellen, an denen sich die 

Kategoriengruppe ändert, z. B. am Beginn und 

Ende von Ortsdurchfahrten. Diese Stellen werden 

als fiktive Knotenpunkte behandelt.“ (FGSV 2015: 

6-7) 
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Ein Netzabschnitt einer Hauptverkehrsstraße be-

steht dabei aus mehreren Hauptknotenpunkten, die 

sich auf mehreren Strecken befinden können, wobei 

Nebenknotenpunkte ebenfalls Bestandteile der 

Strecken sind (FSGV 2015: 6-7). 

Ein Verfahren, das eine Bewertung der Angebots-

qualität von Straßenabschnitten ermöglicht, die in-

nerhalb von Netzabschnitten liegen, existiert jedoch 

nicht. Daher konnten die im HBS 15 beschriebenen 

Verfahren zur Ermittlung der Angebotsqualität eines 

Netzabschnittes nur in abgewandelter Form ver-

wendet werden. 

So existiert im HBS 15 ein Berechnungsverfahren, 

um die angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwindig-

keit für Netzabschnitte zu ermitteln (FGSV 2015: 

S6-11). Weiterhin ist in den RIN 08 die angestrebte 

mittlere Pkw-Fahrtgeschwindigkeit differenziert 

nach den Kategoriengruppen zusammengefasst. 

Diese gilt dabei ebenfalls für Netzabschnitte. (FGSV 

2008a: 23)  

Ein Berechnungsverfahren oder eine Zusammen-

fassung von angestrebten mittleren Pkw-Fahrtge-

schwindigkeiten für Straßenabschnitte innerhalb 

von Netzabschnitten existiert jedoch auch in diesem 

Fall nicht.  

Daher wurde für die weitere Bearbeitung der Arbeit 

unterstellt, dass die angestrebte mittlere Pkw-Fahrt-

geschwindigkeit, wie Sie nach dem HBS 15 berech-

net oder nach den RIN 08 ermittelt werden kann, 

eine Geschwindigkeit darstellt, die nach Möglichkeit 

durchgängig auf einem Netzabschnitt erzielt werden 

sollte. Das Berechnungsverfahren des HBS 15 er-

möglicht dabei die Ermittlung einer konkreten anzu-

strebenden mittleren Fahrtgeschwindigkeit, wohin-

gegen die angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwin-

digkeit, die in den RIN 08 vermerkt ist, eine Ge-

schwindigkeitsspanne angibt. Aus diesem Grund 

wurde die angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwin-

digkeit nach dem Berechnungsverfahren des HBS 

15 ermittelt. Dabei wurde weiterhin angenommen, 

dass die angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwin-

digkeit zwar leichten Schwankungen im Verlauf des 

Netzabschnittes unterliegen kann, diese jedoch ins-

gesamt auf dem Netzabschnitt und somit auch auf 

dem betrachteten Straßenabschnitt als Richtgröße 

verwendet werden sollte.  

Weiterhin wurde unterstellt, dass die berechnete 

mittlere Pkw-Fahrtgeschwindigkeit für einen Netz-

abschnitt auch für den zu betrachteten Streckenab-

schnitt gilt und somit als Bewertungsgrundlage im 

Vergleich zur mittleren Fahrgeschwindigkeit dienen 

kann. 

Um die angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwindig-

keit der zu betrachtenden Straßenabschnitte ermit-

teln zu können, wurden die im HBS 15 enthaltenen 

Formeln verwendet, die eine Berechnung der ange-

strebten mittleren Pkw-Fahrtgeschwindigkeit mit 

Hilfe der Straßenkategorie sowie der dazugehöri-

gen Länge des Netzabschnittes ermöglichen 

(FGSV 2015: S6-11). 

 

Tab. 28: Angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwindigkeit V vs,n 

bzw. V hs,n in Abhängigkeit von der Straßenkategorie 

(FGSV 2015: S6-11) 

Für die Berechnung der angestrebten mittleren 

Fahrtgeschwindigkeit wie sie durch die in Tab. 28 

ersichtlichen Formeln des HBS 15 möglich ist, muss 

neben der Straßenkategorie des zu betrachtenden 

Straßenabschnitts, weiterhin die Länge des Netzab-

schnitts bekannt sein.  

„Die Länge eines Netzabschnitts ergibt sich aus den 

Längen der einzelnen Strecken und entspricht dem 

Abstand zwischen den ihn begrenzenden Knoten-

punkten oder Kategoriengruppenwechseln.“ (FGSV 

2015: S6-7)  

Um schließlich die im HBS 15 vermerkten Formeln 

nutzen zu können, mussten neben der Straßenka-

tegorie des Netzabschnittes, auf dem sich der zu 

untersuchende Straßenabschnitt befindet, außer-

dem die Straßenkategorien aller anschließenden 

Straßen bekannt sein. Diese Informationen lagen 

nicht vor und eine Ermittlung dieser Informationen 

nach dem Verfahren der RIN 08 wäre sehr umfang-

reich und zeitaufwendig, da für jeden betrachteten 

Straßenabschnitt eine Umlegung des angrenzen-

den Straßennetzes erfolgen müsste. (FGSV 2008a) 

Aus diesem Grund wurde die Straßenkategorie, so-
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wie die Länge der Netzabschnitte der zu untersu-

chenden Straßenabschnitte durch das nachfolgend 

beschriebene Vorgehen abgeschätzt. 

Die RIN 08 unterscheidet die Straßenkategorien VS 

und HS wie folgt:  

„Die Kategoriengruppe VS (anbaufreie Hauptver-

kehrsstraßen) umfasst anbaufreie Straßen im Vor-

feld oder innerhalb bebauter Gebiete. Diese Stra-

ßen übernehmen im Wesentlichen Verbindungs-

funktionen (Verbindungsstraßen). Im Vorfeld be-

bauter Gebiete handelt es sich um die Fortsetzung 

der Straßen der Kategoriengruppe LS bei der Annä-

herung an größere, zusammenhängend bebaute 

Gebiete. Die Straßenseitenräume sind häufig ge-

prägt von einer lockeren Bebauung mit Einrichtun-

gen der tertiären Nutzung, deshalb bleibt die Er-

schließungsfunktion gering. Die Straßen sind ein-

bahnig oder zweibahnig, die Verknüpfung mit dem 

übrigen Straßennetz erfolgt überwiegend durch 

plangleiche Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage o-

der Kreisverkehren. Die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit beträgt im Vorfeld bebauter Gebiete in der 

Regel 70 km/h und innerhalb bebauter Gebiete in 

der Regel 50 km/h. Hinsichtlich der straßenrechtli-

chen Widmung kann es sich um Bundes-, Landes- 

bzw. Staats-, Kreis- oder Gemeindestraßen han-

deln.“ (FGSV 2008a: 13) 

„Die Kategoriengruppe HS (angebaute Hauptver-

kehrsstraßen) umfasst angebaute Straßen inner-

halb bebauter Gebiete, die im Wesentlichen der 

Verbindung dienen bzw. den Verkehr aus Erschlie-

ßungsstraßen sammeln. Sie übernehmen in der Re-

gel auch die Linien des öffentlichen Personenver-

kehrs. Sie können auch Bestandteile zwischenge-

meindlicher Verbindungen sein (Ortsdurchfahrten). 

Die Straßen sind einbahnig oder zweibahnig ausge-

bildet. Die Verknüpfung mit Straßen der gleichen 

Kategoriengruppe erfolgt im Allgemeinen durch 

plangleiche Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage o-

der Kreisverkehren. Da die angrenzenden bauli-

chen Nutzungen unmittelbar von der Straße er-

schlossen werden, sind die Straßen durch Flächen 

des ruhenden Verkehrs geprägt. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit beträgt in der Regel 50 

km/h. Hinsichtlich der straßenrechtlichen Widmung 

kann es sich um Bundes-, Landes- bzw. Staats-, 

Kreis- oder Gemeindestraßen handeln.“ (FGSV 

2008a: 14) 

Um abschätzen zu können, welcher Straßenkatego-

rie der entsprechende Straßenabschnitt zuzuord-

nen ist, wurde überprüft, welche grundlegenden 

Charakteristika der jeweilige Straßenabschnitt auf-

weist. Dabei wurden die im HBS 15 enthaltenen De-

finitionen von Straßenabschnitten der Straßenkate-

gorie VS und HS zu Grunde gelegt und die Straßen-

abschnitte entsprechend der folgenden Merkmals-

ausprägungen analysiert: 

- Ist die Bebauung im Straßenseitenraum an-

gebaut oder anbaufrei? 

- Sind Erschließungsstraßen vorhanden? 

- Wie hoch ist die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit? 

- Sind Parkflächen im Straßenseitenraum 

vorhanden? 

- Ist ÖPNV im Straßenraum vorhanden? 

Dabei wurden Straßenabschnitte, die über anbau-

freie Straßenseitenräume verfügen und weder eine 

Anbindung an Erschließungsstraßen, noch Parkflä-

chen oder ÖPNV im Straßenraum aufweisen, der 

Straßenkategorie VS zugeordnet. Straßenab-

schnitte, die über einen angebauten Straßenseiten-

raum verfügen und weiterhin an Erschließungsstra-

ßen angebunden sind und über Parkflächen sowie 

ÖPNV im Straßenraum verfügen, wurden der Stra-

ßenkategorie HS zugeordnet. 

Weiterhin wurde ermittelt, welche Verbindungsfunk-

tionsstufe für den zu betrachtenden Straßenab-

schnitt anzunehmen ist, indem analysiert wurde, 

welche Verbindungen der betrachtete Straßenab-

schnitt zu zentralen Orten ermöglicht. Unter Ver-

wendung der in Tab. 29 ersichtlichen Verbindungs-

funktionsstufen für Verbindungen wurde schließlich 

eine Verbindungsfunktionsstufe für den zu untersu-

chenden Straßenabschnitt abgeschätzt.
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Tab. 29: Verbindungsfunktionsstufen für Verbindungen (FGSV 2008a, S. 12) 

 

Bei einigen der zu untersuchenden Straßenab-

schnitte der Hochleistungsstraßen war festzustel-

len, dass sich ein Konflikt zwischen der Verbin-

dungsfunktionsstufe und der Straßenkategorie 

ergab. Einige der Straßenabschnitte, die der Stra-

ßenkategorie HS zugeordnet wurden, für die gemäß 

RIN 08 maximal eine regionale Verbindungsfunkti-

onsstufe III zulässig ist (FGSV 2008a: 15), verbin-

den teilweise Oberzentren mit Mittelzentren oder 

Mittelzentren mit Mittelzentren, sodass die ange-

nommene Verbindungsfunktionsstufe nicht der ei-

gentlichen Verbindungsfunktion der Straßenab-

schnitte entspricht. Da die RIN 08 eine Einstufung 

der Kategoriengruppe HS in die Verbindungsfunkti-

onsstufe II als problematisch einstuft, da Konflikte 

aus Funktionsüberlagerungen auftreten können 

(FGSV 2008a: 15), wurden die betreffenden Stra-

ßenabschnitte schließlich der Verkehrswegekate-

gorie HS III zugeordnet. Bei einigen Straßenab-

schnitten, die der Kategoriengruppe VS II zugeord-

net wurden, war ebenfalls festzustellen, dass der 

Ausbau und das vorhandene Geschwindigkeitsni-

veau einer Stadtautobahn der Kategoriengruppe AS 

II ähnelt. Weiterhin waren auch großräumige Ver-

bindungen festzustellen. Da diese Straßen jedoch 

explizit nicht als Autobahnen gewidmet sind, und 

die Entwurfsparameter nicht denen der RAA ent-

sprechen, wurden diese Straßen der Kategorien-

gruppe VS II zugeordnet. Eine Einstufung von Stra-

ßenabschnitten zur Kategoriengruppe VS I wurde 

ebenfalls nicht durchgeführt, da diese als Problema-

tisch einzustufen ist, da Konflikte aus Funktions-

überlagerungen auftreten können (FGSV 2008a: 

15). 

Die Ergebnisse der Abschätzung der Verbindungs-

funktionsstufe und der Verkehrswegekategorie für 

die betrachteten Straßenabschnitte sind in Tab. 30 

ersichtlich. Weiterhin ist in der Tab. 31 die berech-

nete angestrebte Fahrtgeschwindigkeit für den je-

weiligen Netzabschnitt, auf dem sich der zu be-

trachtende Straßenabschnitt befindet, dargestellt.
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Tab. 30: Ermittlung der Annahme der Verbindungsfunktionsstufe und der Straßenkategorie

Lfd. 

Nr. 

Straßenab-

schnitt 

anbaufrei 

/  

angebaut 

V Zul. Parkflächen 

vorhanden? 

Anschluss an Er-

schließungsstra-

ßen vorhanden? 

Verbindung (MZ-

OZ; MZ-MZ / GZ-

MZ; 

MZ-MZ) 

Annahme der 

Straßenkate-

gorie  

1 
Berlin Gertraud-

enstraße (u) 

angebaut 50 

km/h 

Ja Ja Mitte - Außenbe-

zirke 

HS III * 

2 

Berlin  

Landsberger Al-

lee (u) 

angebaut 50 

km/h 

z.T. Ja Mitte - Berlin Mar-

zahn 

HS III * 

3 

Bielefeld Ost-

westfalendamm 

(a) 

anbaufrei 100, 

80, 60 

km/h 

Nein Nein Zentrum - 

Außenbezirke 

VS II * 

4 
Bochum Univer-

sitätsstraße (a) 

anbaufrei 70 

km/h 

Nein nur indirekt Bochum nach A44 VS II * 

5 

Dortmund Rhein-

landdamm (u) 

angebaut / 

z. t. an-

baufrei 

50 

km/h 

Nein Ja A40 - A44 VS II * 

6 
Essen Hinden-

burgstraße (u) 

angebaut 50 

km/h 

z.T. Ja Innenstadtring HS III* 

7 
Essen  

Ruhrallee (u) 

angebaut 50 

km/h 

Ja Ja A 44 - A 52 - Innen-

stadt 

HS III* 

8 
Frankfurt  

Miquelallee (u) 

angebaut 50 

km/h 

Nein Ja A 66 - Ringstraße HS III* 

9.1 

Ludwigshafen 

Kaiserwörth-

damm (Abschn. 

B38 bis Shell-

straße) (u) 

angebaut 50 

km/h 

Nein Ja Saarlandstraße - 

autobahnänlich 

HS III* 

9.2 

Ludwigshafen 

Kaiserwörth-

damm (Abschn. 

Shellstraße bis 

B9) (a) 

anbaufrei 100 

km/h 

Nein Nein Ludwigshafen - 

Speyer 

VS II * 

10 

Mannheim  

B38 (a) 

anbaufrei 70, 50, 

100 

km/h 

Nein nur indirekt Zentrum - A6 VS II * 

11 

Nürnberg  

Äußere Bay-

reuther Straße 

(a) 

anbaufrei 50, 

100 

km/h 

Nein Nein Nürnberg - Grun-

dzentren 

VS II 

12 
Nürnberg Frank-

enschnellweg (a) 

anbaufrei 80 

km/h 

Nein Nein Nürnberg - Erlan-

gen 

VS II * 

13 

Rostock  

Lübecker Straße 

/ Am Strande (u) 

angebaut 50, 60 

km/h 

Nein Ja Innenstadtring HS III 

*= angepasst aufgrund von Konflikten zw. Verbindungsfunktionsstufe und Straßenkategorie 
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Tab. 31: Ermittlung der angestrebten Fahrtgeschwindigkeiten der Netzabschnitte, auf denen sich die zu betrachtenden Straßenab-

schnitte befinden 

 

Das HBS 15 empfiehlt zur Bewertung der Angebots-

qualität auf Netzabschnitten einen Fahrtgeschwin-

digkeitsindex für den jeweiligen Netzabschnitt zu er-

rechnen und diesen mit den Stufen der Angebots-

qualität eines Netzabschnittes zu vergleichen. Der 

Fahrtgeschwindigkeitsindex wird dabei durch die 

Division der zu erwartenden mittleren Pkw-Fahrtge-

schwindigkeit auf dem Netzabschnitt in der Bemes-

sungsstunde und der berechneten angestrebten 

mittleren Fahrtgeschwindigkeit des Netzabschnittes 

ermittelt. (FGSV 2015: S6-4 f.) 

Die Berechnung des Fahrtgeschwindigkeitsindexes 

beruht daher auf einer Betrachtung des gesamten 

Netzabschnittes. Da jedoch eine Bewertung der 

Lfd. 

Nr. 
Straßenabschnitt 

Netzabschnitt: Länge des Netzab-

schnittes 

Angestrebte mittlere PKW-

Fahrgeschwindigkeit gem. 

HBS 15 
von: bis: 

1 
Berlin Gertraudenstraße 

(u) 

Schöne-

berger Ufer 
Alexanderstraße 4,07 km 23,1 km/h 

2 
Berlin  

Landsberger Allee (u) 

Danziger 

Straße 

Weißenseer 

Weg 
2,06 km 22,4 km/h 

3 
Bielefeld Ostwest-

falendamm (a) 
A 33 

Walter-Rathe-

nau-Straße 
8,55 km 46,9 km/h 

4 
Bochum Universi-

tätsstraße (a) 

Nordhausen 

Ring 
A42 4,6 km 46,0 km/h 

5 
Dortmund Rhein-

landdamm (u) 
A 40 B236 5,19 km 46,2 km/h 

6 
Essen Hindenburgstraße 

(u) 

Berliner 

Platz 
Kruppstraße 1,17 km 21,4 km/h 

7 
Essen  

Ruhrallee (u) 
A 52 A 44 4,57 km 23,2 km/h 

8 
Frankfurt  

Miquelallee (u) 
A 66 

Friedberger 

Landstraße 
2,39 km 22,6 km/h 

9.1 

Ludwigshafen Kaiser-

wörthdamm (Abschn. B38 

bis Shellstraße) (u) 

B 38 Shellstraße 1,27 km 21,6 km/h 

9.2 

Ludwigshafen Kaiser-

wörthdamm (Abschn. 

Shellstraße bis B9) (a) 

Shellstraße B 9 3,68 km 45,5 km/h 

10 
Mannheim  

B38 (a) 

Frie-

drichsring 
A 6 7,54 km 46,8 km/h 

11 

Nürnberg  

Äußere Bayreuther 

Straße (a) 

A 3 
Hintermayr-

straße 
4,67 km 46,0 km/h 

12 
Nürnberg Franken-

schnellweg (a) 
A 73 

Südwesttan-

gente 
7,56 km 46,8 km/h 

13 

Rostock  

Lübecker Straße / Am 

Strande (u) 

B 103 A 19 9,52 km 23,6 km/h 
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Fahrtgeschwindigkeit der genannten Straßenab-

schnitte erfolgen soll, konnte das Verfahren zur Be-

rechnung des Fahrtgeschwindigkeitsindexes für 

Netzabschnitte nicht angewendet werden.  

Daher erfolgte die Bewertung der Fahrtgeschwin-

digkeit der Straßenabschnitte in Abhängigkeit der 

Abweichung zwischen der angestrebten Fahrtge-

schwindigkeit des Netzabschnittes im Vergleich zur 

V50 des Straßenabschnitts. Da die Fahrtgeschwin-

digkeit des jeweiligen Straßenabschnitts bewertet 

werden sollte, wurden schließlich die berechneten 

Abweichungen beider Fahrtrichtungen gemittelt. 

Die ermittelten Abweichungen der Straßenab-

schnitte wurden schließlich der Größe nach sortiert. 

Die dadurch erstellte Rangfolge sollte schließlich 

als Bewertung der Fahrtgeschwindigkeit der unter-

suchten Straßenabschnitte angesehen werden und 

ist in Tab. 32 dargestellt. 
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Rang nach 

Differenz 

VHS,N / 

VVS,N und 

Ø V-50  

Stadt Straßenabschnitt Typ 

VHS,N / 

VVS,N in 

km/h 

 Ø V-50 in km/h, 

beide Fahrtrich-

tungen gemit-

telt 

Differenz VHS,N / 

VVS,N und Ø V-50 ge-

mittelt 

1 Mannheim B38 
autobahn-

ähnlich 
46,8 * 71,4 -24,6 

2 Bielefeld Ostwestfalendamm  
autobahn-

ähnlich 
46,9 * 70,1 -23,2 

3 Nürnberg Frankenschnellweg  
autobahn-

ähnlich 
46,8 * 69,95 -23,15 

4 Bochum Universitätsstraße 
autobahn-

ähnlich 
46,0 * 63,8 -17,8 

5 Nürnberg Äußere Bayreuther Str. 
autobahn-

ähnlich 
46,0 * 63,1 -17,1 

6 Rostock Lübecker Str. urban 23,6 40,05 -16,45 

7 Essen Ruhrallee urban 23,2 * 38,35 -15,15 

8 
Ludwigsha-

fen 
Kaiserwörthdamm 

autobahn-

ähnlich 
45,5 * 60,4 -14,9 

9 Berlin Landsberger Allee urban 22,4 * 33,6 -11,2 

10 Essen Hindenburgstraße urban 21,4 * 31,55 -10,15 

11 Frankfurt Miquelallee urban 22,6 * 25,95 -3,35 

12 Dortmund Rheinlanddamm urban 46,2 * 47,85 -1,65 

13 Berlin Gertraudenstraße urban 23,1 * 23 0,1 

* = angepasst aufgrund von Konflikten zw. Verbindungsfunktionsstufe und Straßenkategorie 

Tab. 32: Rangfolge der Straßenabschnitte der Hochleistungsstraßen nach Differenz zw. VHS,N / VVS,N und Ø V-50 gemittelt 
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Unter Verwendung der gebildeten Rangfolge war 

schließlich angedacht, Erkenntnisse aus den vor-

handenen V50, der innerhalb der Straßenabschnitte 

liegenden Knotenpunkte, Einmündungen und Stre-

ckenabschnitte, abzuleiten. Festzuhalten ist dabei, 

dass die ermittelten Geschwindigkeiten in allen un-

tersuchten Abschnitten allesamt den angestrebten 

Geschwindigkeiten entsprechen bzw. darüber lie-

gen, so dass die sich ergebende Rangfolge in die-

ser Hinsicht möglicherweise nicht besonders aus-

schlaggebend und zu relativieren ist. 

Da durch dieses Bewertungsverfahren lediglich 

eine erste Tendenz zur Fahrtgeschwindigkeit der 

Hochleistungsstraßen ermittelt werden konnte, er-

folgten die nachfolgend beschriebenen Detailanaly-

sen, wobei die Straßenabschnitte in charakteristi-

sche Streckenabschnitte und Hauptknoten unterteilt 

wurden. 

Detailanalyseverfahren zur Untersuchung der 

Fahrtgeschwindigkeit auf den Hochleistungs-

straßen 

Die FCD wurden entsprechend des zuvor beschrie-

benen Verfahrens ausgewertet, wobei als Bewer-

tungsgrundlage für Stauungen und stockenden Ver-

kehr auf den Hochleistungsstraßen die Geschwin-

digkeit herangezogen wurde, die von den ersten 

15% der Fahrzeuge nicht überschritten wurde 

(V15). Dabei wurde davon ausgegangen, dass 

diese die Fahrtgeschwindigkeit darstellt, die sich bei 

etwaigen Stauerscheinungen in kurzen morgendli-

chen und abendlichen Spitzenzeiträumen ergibt. 

Die auf den Straßenabschnitten erzielte V15 wurde 

schließlich neben anderen Kenngrößen, in die zu-

vor beschriebenen Fahrtgeschwindigkeitsdia-

gramme übertragen. In Bild 59 ist exemplarisch das 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Rheinland-

damms in Dortmund (u) in Fahrtrichtung Unna dar-

gestellt. Alle weiteren Fahrtgeschwindigkeitsdia-

gramme der untersuchten Hochleistungsstraßen 

befinden sich im Anhang 4. 

Um abzuleiten, ob auf bestimmten Teilabschnitten 

Stauungen oder stockender Verkehr auftritt, wurden 

Bereiche des jeweiligen Straßenabschnitts unter-

sucht, bei denen sich entsprechend niedrige Fahrt-

geschwindigkeiten ergaben.  

Es wurde angenommen, dass sich Stauungen oder 

stockender Verkehr auf den Hochleistungsstraßen 

ereignen, sofern die V15 unter 20 km/h liegt.  

Für die weitere Analyse der Fahrtgeschwindigkeiten 

auf den Hochleistungsstraßen wurden die zuvor er-

stellten Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme verwen-

det und dabei die V15 betrachtet. Sofern vor und 

nach einer Kreuzung, einer Einmündung oder einer 

signalisierten Fußgängerfurt die V15 höher war als 

im Bereich des Knotenpunkts oder der Fußgänger-

furt und die V15 dort unter 20 km/h lag, war davon 

auszugehen, dass die Geschwindigkeitsreduzie-

rung auf den jeweiligen Knotenpunkt oder den sig-

nalisierten Fußgängerfurten zurückzuführen ist. 

Dies wurde nachfolgend als eindeutig dem Knoten-

punkt oder der signalisierten Fußgängerfurt zuzu-

ordnende Fahrtgeschwindigkeitsreduzierung be-

schrieben und in den Tabellen in Kapitel 9 mit einer 

roten Einfärbung kenntlich gemacht. 

Bei einigen Knotenpunkten oder signalisierten Fuß-

gängerfurten war die Reduzierung der V15 nicht 

eindeutig zuzuordnen. So lag die V15 bereits vor 

den jeweils betrachteten Knotenpunkten oder Fuß-

gängerfurten unter 20 km/h bzw. es war keine wei-

tere Fahrtgeschwindigkeitsreduzierung im Bereich 

des Knotenpunktes oder der Fußgängerfurt festzu-

stellen. Diese Art der Fahrtgeschwindigkeitsredu-

zierung wurde als solche definiert, die nicht eindeu-

tig dem Knotenpunkt oder der signalisierten Fuß-

gängerfurt zuzuordnen ist. Dabei könnte dieses 

Fahrtgeschwindigkeitsverhalten auch durch einen 

Rückstau eines nachgelagerten Knotenpunktes ent-

standen sein. Sofern dies zutraf, wurde dies in den 

nachfolgenden Abschnitten beschrieben und in den 

entsprechenden Tabellen in Kapitel 9 mit einer gel-

ben Einfärbung gekennzeichnet. 

Wenn im Bereich des betrachteten Knotenpunktes 

oder der Fußgängerfurt keine Fahrtgeschwindig-

keitsreduzierung der V15 im Vergleich zu den vor- 

und nachgelagerten Streckenabschnitten festzu-

stellen war und die V15 über 20 km/h lag, wurde un-

terstellt, dass der jeweilige Knotenpunkt bzw. die 

Fußgängerfurt keinen Einfluss auf die Fahrtge-

schwindigkeit hatten. In diesem Fall erfolgte in den 

Tabellen eine Einfärbung in grüner Farbe. 

Mithilfe dieses Vorgehens konnten die Knoten-

punkte und Fußgängerfurten schließlich fahrtrich-

tungsbezogen hinsichtlich deren Einfluss auf die 

Fahrtgeschwindigkeit untersucht werden. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass nur für wenige der unter-

suchten Knotenpunkte seitens der Kommunen ge-

eignete Verkehrsbelastungsdaten oder Signal-

zeitenpläne bereitgestellt wurden und daher bei al-

len untersuchten Knotenpunkten und Fußgänger-

furten auf eine entsprechende Analyse verzichtet 

wurde.  

Dieses Verfahren wurde schließlich für alle zu un-

tersuchenden Hochleistungsstraßen angewendet 

und die Erkenntnisse der verschiedenen Knoten-

punktformen und Fußgängerfurten gegenüberge-

stellt, um daraus grundsätzliche Auffälligkeiten ab-

zuleiten. Dabei wurden alle Bereiche der Hochleis-

tungsstraßen einer Detailanalyse unterzogen, um 
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ermitteln zu können, ob sich bestimmte Ausgestal-

tungen positiv oder negativ auf die Fahrtgeschwin-

digkeit auswirken. 

Weiterhin wurde die Fahrtgeschwindigkeit der an 

die Hochleistungsstraßen anliegenden Straßen be-

trachtet, um auch bei diesen Straßen zu überprüfen, 

ob sich Fahrtgeschwindigkeiten ermitteln lassen, 

die auf Stauungen oder stockenden Verkehr im Be-

trachtungszeitraum hinweisen. Dieses Verfahren 

wurde jedoch nicht verwendet, um daraus Erkennt-

nisse für Hochleistungsstraßen abzuleiten. Das me-

thodische Vorgehen und die Ergebnisse dieses Ver-

fahrens sind im Anhang 3 zusammengefasst. 

 

Bild 59: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Rheinlanddamms in Dortmund (u) in Fahrtrichtung Unna 

 

8.2 Bewertungs- und Analysever-
fahren zur Verkehrssicherheit 
von Hochleistungsstraßen 

Bewertungsverfahren zur Verkehrssicherheit ei-

nes gesamten Straßenabschnitts einer Hoch-

leistungsstraße 

Bei dieser Bewertung wurde das Unfallgeschehen 

der Straßenabschnitte im Zeitraum von 2013 bis 

2015 untersucht. Dabei erfolgte keine Zuordnung 

der Unfälle zu Knotenpunkten oder der freien Stre-

cke, sondern eine Untersuchung der Verkehrssi-

cherheit eines gesamten Straßenabschnitts.  

Um die Verkehrssicherheit der Straßenabschnitte 

der Hochleistungsstraßen in einem ersten Vergleich 

beurteilen zu können, wurden die Unfallkostendich-

ten (UKD) und das Sicherheitspotential (SIPO) ge-

mäß den Empfehlungen für die Sicherheitsanalyse 

von Straßennetzen (ESN) berechnet (FGSV 2003: 

5 ff.).  

Das SIPO eines Straßenabschnitts ist dabei defi-

niert als „Unterschied zwischen den Unfallkosten 

(Anzahl und Schwere der Unfälle), die bei richtli-

niengerechtem Ausbau zu erwarten wären, und von 

den vorhandenen Unfallkosten. […] Kenngröße für 

das Sicherheitspotential SIPO ist die Differenz zwi-

schen der vorhandenen Unfallkostendichte UKD ei-

nes Netzabschnittes im Betrachtungszeitraum und 

der Grundunfallkostendichte g UKD.“ (FGSV 2003: 

8 f.)  
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Das Sicherheitspotential wird daher folgenderma-

ßen berechnet (FGSV 2003: 9): 

 

𝑆𝐼𝑃𝑂 = 𝑈𝐾𝐷 − 𝑔𝑈𝐾𝐷 

 

Die vorhandene Unfallkostendichte (UKD) berech-

net sich aus den mittleren jährlichen Unfallkosten 

(Uka) dividiert durch die Länge des jeweiligen Ab-

schnitts (FGSV 2003: 9). Daher ist die UKD nach 

der folgenden Formel zu berechnen (FGSV 2003: 

9): 

𝑈𝐾𝐷 =
𝑈𝐾𝑎

1000 ∗ 𝐿
     

[in 1000€ pro Kilometer und Jahr] 

Die mittleren jährlichen Unfallkosten (UKa) können, 

in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Un-

falldaten auf zwei verschiedene Arten errechnet 

werden. Dabei wird differenziert, ob alle polizeilich 

registrierten Unfälle, bzw. Unfälle mit allen Unfallka-

tegorien, oder ob nur Unfälle mit Personenschaden 

und schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden be-

kannt sind. (FGSV 2003: 6 f.) 

Bei allen zu untersuchenden Straßenabschnitten, 

bis auf den Straßenabschnitt Gertraudenstraße in 

Berlin (u), waren die Unfallkategorien 1 bis 4 und 6 

bekannt. Beim Straßenabschnitt Gertraudenstraße 

in Berlin (u) wurden lediglich die Unfallkategorien 1 

bis 3 und 5 erfasst, sodass für diesen Straßenab-

schnitt die Berechnung der UKa nach einem alter-

nativen Berechnungsverfahren durchgeführt wer-

den musste. 

Für die Straßenabschnitte, für die Unfalldaten der 

Unfallkategorien 1 bis 4 und 6 vorhanden waren, er-

folgte die Berechnung der Uka nach der in den ESN 

vermerkten Formel. So wurden die UKa für diese 

Straßenabschnitte durch eine Addition der UKa für 

Personenschäden (UKa (P)) und der UKa für Un-

fälle mit Sachschaden (UKa (S)) nach der folgenden 

Formel berechnet (FGSV 2003: 6): 

 

𝑈𝐾𝑎 (𝑃, 𝑆) = 𝑈𝐾𝑎  (𝑃) + 𝑈𝐾𝑎  (𝑆) 

 

Wobei die UKa (P) nach der Formel (FGSV 2003: 

6): 

 

𝑈𝐾𝑎 (𝑃) =  
𝑈 (𝑆𝑃) ∗ 𝑊𝑈 (𝑆𝑃) + 𝑈 (𝐿𝑉) ∗ 𝑊𝑈 (𝐿𝑉)

𝑡
 

 

und UKa (S) nach der Formel (FGSV 2003: 6): 

𝑈𝐾𝑎 (𝑆) =  
𝑈 (𝑆𝑆) ∗ 𝑊𝑈 (𝑆𝑆) + 𝑈 (𝐿𝑆) ∗ 𝑊𝑈 (𝐿𝑆)

𝑡
 

berechnet wurden. 

Die Anzahl der Unfälle der jeweiligen Unfallkatego-

rie wurde dabei aus den zur Verfügung gestellten 

Unfalldaten ermittelt. Um die Unfallkostensätze er-

mitteln zu können, wurden die Unfallkostensätze mit 

dem Preisstand 2015 verwendet. 

Dabei ist anzumerken, dass für die zu betrachten-

den Straßenabschnitte, die teils als urban, teils als 

autobahnähnlich zu beschreiben sind, eine Zuord-

nung von Unfallkostensätzen, die differenzierte 

Kostensätze für Autobahnen und Hauptverkehrs-

straßen ausweisen, nur schwierig möglich ist. Eine 

urbane oder autobahnähnliche Hochleistungs-

straße kann strenggenommen weder den Unfallkos-

tensätzen für Hauptverkehrsstraßen, noch den Kos-

tensätzen für Autobahnen zugeordnet werden. Eine 

Ableitung von spezifischen Unfallkostensätzen und 

Grundunfallkostenraten für Hochleistungsstraßen 

war im Rahmen der Arbeit nicht geplant, zumal 

keine Informationen zu leichten Sachschadenunfäl-

len vorlagen und der Untersuchungsumfang be-

grenzt ist. Um eine Berechnung des SIPO und da-

mit einen Vergleich der Verkehrssicherheit der Stra-

ßenabschnitte zu ermöglichen, wurden sowohl au-

tobahnähnlichen, als auch urbanen Hochleistungs-

straßen pauschal Unfallkostensätze für innerörtli-

che Verkehrsstraßen zugeordnet.  

Die Grundunfallkostendichte, die ebenfalls für die 

Berechnung des SIPO ermittelt werden muss, „stellt 

diejenige zu erwartende mittlere jährliche Anzahl 

und Schwere von Straßenverkehrsunfällen je Kilo-

meter dar, die bei der Gestaltung entsprechend der 

Entwurfsrichtlinien und bei der vorhandenen Ver-

kehrsstärke DTV erreicht werden kann.“ (FGSV 

2003: 9) 

Die Grundunfallkostendichte errechnet sich dabei 

durch die Multiplikation der Grundunfallkostenrate 

(gUKR) und der Verkehrsstärke DTV nach der fol-

genden Formel (FGSV 2003: 9): 

𝑔𝑈𝐾𝐷 =
𝑔𝑈𝐾𝑅 ∗ 𝐷𝑇𝑉 ∗ 365

106
 

[in 1000€ pro Kilometer und Jahr] 

Grundunfallkostenraten gUKR sind in den ESN an-

gegeben und in der nachfolgenden Tabelle zusam-

mengefasst. 
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Tab. 33: Grundunfallkostenraten nach den ESN (FGSV 2003, S. 

9) 

Auch bei der Ermittlung der Grundunfallkostenraten 

bestand das Problem, dass die autobahnähnlichen 

und urbanen Hochleistungsstraßen weder zu den 

Grundunfallkostenraten von Autobahnen, noch zu 

Grundunfallkostenraten für Verkehrsstraßen inner-

orts passten. Aus diesem Grund wurde das Verfah-

ren, das auch für die Ermittlung der Unfallkostens-

ätze angewendet wurde, angewendet. So wurden 

urbanen und autobahnähnlichen Hochleistungs-

straßen Grundunfallkostenraten für innerörtliche 

Verkehrsstraßen zugeordnet. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die so errechneten Sicherheitspo-

tentiale mit Unfallkostensätzen mit dem Preisstand 

2015 und Grundunfallkostenraten mit dem Preis-

stand 2000 errechnet wurden und es so zu Verzer-

rungen der Ergebnisse gekommen sein könnte. 

Der durchschnittliche tägliche Verkehr, der eben-

falls für die Berechnung der gUKD notwendig ist, 

wurde den zur Verfügung gestellten Verkehrsbelas-

tungsdaten der Hochleistungsstraßen entnommen. 

Für den Straßenabschnitt Gertraudenstraße in Ber-

lin (u), für den lediglich Unfalldaten für die Katego-

rien 1 bis 3 und 5 erhoben wurden, erfolgte eine Be-

rechnung der UKa (S) nach einer, in den ESN be-

schriebenen, alternativen Berechnungsweise. Die 

ESN empfehlen für den Fall, dass Unfälle mit 

schwerem Sachschaden und Unfälle mit leichtem 

Sachschaden nicht differenziert werden können, die 

Unfallkosten aller Unfälle mit Sachschaden mit Hilfe 

der Formel für die Abschätzung der mittleren Unfall-

kostensätze zu berechnen (FGSV 2003: 6). Die For-

mel zur Berechnung der UKa (S), für den oben ge-

nannten Fall, ist gemäß ESN folgendermaßen defi-

niert (FGSV 2003: 6): 

𝑈𝐾𝑎 (𝑆) =  
𝑈 (𝑆) ∗ 𝑊𝑈 (𝑆)

𝑡
 

 

Für den Straßenabschnitt Berlin Gertraudenstraße 

(u) erfolgte die weitere Berechnung des SIPO nach 

demselben Verfahren, das für die Berechnung für 

Unfälle mit allen Unfallkategorien angewendet 

wurde, wobei für die Grundunfallkostenrate der 

Wert für die Unfallkategorie 1 bis 4 und 6 verwendet 

wurde. 

Die so errechneten UKD und SIPO der Hochleis-

tungsstraßen sind der Tab. 34 zu entnehmen. Die 

Rangfolge ist anhand der Höhe der UKD dargestellt.  

Rückschlüsse auf die Verkehrssicherheit der unter-

suchten Abschnitte sind aufgrund der Heterogenität 

der Voraussetzungen – insbesondere der Charak-

teristik der Strecken und Knotenpunkte und der un-

terschiedlichen Art und Anzahl der Interaktions- 

bzw. Konfliktpunkte – auf dieser Grundlage nicht 

möglich.  

Aus diesem Grund erfolgte eine Detailanalyse des 

Unfallgeschehens an Knotenpunkten und Strecken-

abschnitten, die nachfolgend beschrieben wird. 
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Rang nach UKD Stadt Straßenabschnitt Typ 

UKD in t€/km/a * SIPO in t€/km/a * 

Verkehrsstraßen Verkehrsstraßen 

1 Nürnberg Frankenschnellweg autobahnähnlich 53 - 627 

2 Nürnberg Äußere Bayreuther Straße autobahnähnlich 71 - 386    

3 
Ludwigs-
hafen 

Kaiserwörthdamm autobahnähnlich 84 - 271    

4 Bochum Universitätsstraße autobahnähnlich 139 - 191    

5 
Mann-
heim 

B38 autobahnähnlich 178 - 457    

6 Essen Ruhrallee urban 206 - 336    

7 Bielefeld Ostwestfahlendamm autobahnähnlich 276 - 232    

8 Rostock Lübecker Straße urban 389 - 34    

9 Dortmund Rheinlanddamm urban 426 - 365    

10 Essen Hindenburgstraße urban 768   406    

11 Berlin Landsberger Allee urban 1289   812    

12 Berlin Gertraudenstraße urban 1324   695    

13 Frankfurt  Miquelallee urban 1536   655    

Legende:  * U (LS) wurde für die Berechnung nicht berücksichtigt, da diese Unfallart nicht bei allen Straßenabschnitten 
erfasst wurde 

Tab. 34: Rangfolge der Hochleistungsstraßen nach Unfallkostendichte mit Kostensätzen für Verkehrsstraßen

Detailanalyseverfahren zur Untersuchung der 

Verkehrssicherheit einer Hochleistungsstraße 

durch die Unterteilung in Streckenabschnitte 

und Knotenpunkte 

Für die Analyse der Verkehrssicherheit der Hoch-

leistungsstraßen wurde das bereits im vorherigen 

Kapitel beschriebene Unfallgeschehen der Hoch-

leistungsstraßen im Zeitraum von 2013 bis 2015 un-

tersucht. Die Unfalldaten wurden dabei in das Sys-

tem der elektronischen Unfalltypensteckkarte 

(EUSKa) implementiert und überprüft, inwieweit 

diese Knotenpunkten und Streckenabschnitten zu-

geordnet werden konnten. 

Bei den Knotenpunkten wurde unterschieden, ob 

die Knotenpunkte eine niveaufreie oder niveauglei-

che Ausgestaltung aufweisen, oder ob eine Sonder-

form vorhanden ist. 

 

Bei den Streckenabschnitten wurde unterschieden, 

ob ein Randeinfluss vorhanden ist oder nicht. Ein 

Randeinfluss an Streckenabschnitten ist vorhan-

den, sobald der Seitenraum des Streckenabschnitts 

durch die nachfolgend aufgeführten Eigenschaften 

geprägt ist: 

- Parallelerschließung,  

- Ein- und Ausfahrten mit und ohne Ein- und 

Ausfädelungsstreifen,  

- Einmündungen,  

- Grundstückszufahrten. 

Dabei wurde je Fahrtrichtung untersucht, inwieweit 

entsprechende Streckenabschnitte vorhanden sind 

und es wurde ein neuer Streckenabschnitt definiert, 

sofern sich der anliegende Randeinfluss ändert. Es 

ist weiterhin zu berücksichtigen, dass ein Strecken-

abschnitt auch verschiedenartige, sehr dicht anei-

nander liegende Randeinflüsse aufweisen kann. In 

diesem Fall wurden dem betreffenden Streckenab-

schnitt die jeweils vorhandenen Randeinflüsse zu-

sammengefasst zugeordnet. 

Für die Zuordnung von Unfällen zu Knotenpunkten 

sowie zu Streckenabschnitten wurde zunächst un-

tersucht, inwieweit sich diese durch das im Merk-

blatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkom-

missionen (M Uko 12) enthaltene Verfahren für die 

Zuordnung von Unfällen zu Knotenpunkten für die 

Ermittlung von Unfallhäufungsstellen durchführen 

ließ. Dabei wird im M Uko 12 zwischen Unfallhäu-

fungsstellen auf Innerortsstraßen, Landstraßen, so-

wie Autobahnen unterschieden. 

Für die Zuordnung von Unfällen zu innerörtlichen 

Knotenpunkten ist gemäß M Uko 12 ausgehend 

vom Schnittpunkt der Fahrbahnränder ein Einfluss-

bereich von 25 m anzunehmen. Alternativ wird im 

M Uko 12 empfohlen, 50 m vom Achsschnittpunkt 

der Straßen alle Unfälle zu erfassen. Dabei müssen 

jedoch mindestens 25 m jedes Knotenpunktarmes 

betrachtet werden. Eine maximale Längenausdeh-

nung von 50 m wird für die freie Strecke empfohlen. 

(FGSV 2012c: 15) 
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Dieses methodische Vorgehen für die Zuordnung 

von Unfällen zu Kontenpunkten ist ebenfalls für die 

Untersuchung von Unfällen auf Landstraßen anzu-

wenden. Die Längenausdehnung auf der freien 

Strecke von Landstraßen sollte dabei jedoch nicht 

länger als 300 m sein. (FGSV 2012c:16) 

Die Zuordnung von Unfällen auf Knotenpunkten von 

Autobahnen erfolgt durch die Betrachtung von Be-

reichen mit einer Länge von 250 m vor und nach ei-

nem Einfahr- oder Ausfahrbereich unter Berück-

sichtigung der Aus- und Einfädelungsstreifen. Für 

die freie Strecke sollte eine maximale Längenaus-

dehnung von 1.000 m eingehalten werden. (FGSV 

2012c:17) 

Es ist zu berücksichtigen, dass sich die zu untersu-

chenden Hochleistungsstraßen keiner der im 

M Uko 12 behandelten Straßentypen direkt zuord-

nen ließen. Bei der Untersuchung des Unfallge-

schehens der Knotenpunkte der urbanen Hochleis-

tungsstraßen war festzustellen, dass mit einem Be-

trachtungsbereich von 25 m in jeden Knotenpunkt-

arm hinein, das dem jeweiligen Knotenpunkt zuzu-

ordnende Unfallgeschehen nicht abgedeckt wurde. 

Bei der weiteren Analyse des Unfallgeschehens war 

beispielsweise festzustellen, das knotenpunkttypi-

sche Unfälle, wie das Auffahren auf ein Stauende, 

dass durch einen Rückstau ausgehend vom Kno-

tenpunkt hervorgerufen wurde, oder Spurwechsel-

vorgänge zum Einordnen in Abbiegefahrstreifen im 

Vorlauf der Knotenpunkte bei Anwendung des Ver-

fahrens des M Uko 12 nicht erfasst wurden. 

Bei der Analyse des Unfallgeschehens an Knoten-

punkten autobahnähnlicher Hochleistungsstraßen 

ist zu berücksichtigen, dass die zulässigen Höchst-

geschwindigkeiten (V. Zul.) sowie die Ausgestal-

tung der Entwurfselemente der Knotenpunkte der 

Hochleistungsstraßen nicht denen von Landstraßen 

oder Autobahnen entsprechen und daher das me-

thodische Vorgehen zur Zuordnung von Unfällen zu 

Knotenpunkten des M Uko 12 auch für diesen Ty-

pus von Hochleistungsstraßen nicht durchgeführt 

werden konnte. Bei der Anwendung des Verfahrens 

des M Uko 12 für die Zuordnung von Unfällen zu 

Knotenpunkten von Landstraßen wäre ein zu gerin-

ger Bereich erfasst, bei der Verwendung des Ver-

fahrens für Autobahnen wäre ein zu großer Ein-

flussbereich abgedeckt worden.  

Daher wurden die Einflussbereiche der Knoten-

punkte und die Streckenabschnitte zunächst indivi-

duell unter Berücksichtigung der Unfalltypen abge-

schätzt und in entsprechenden Unfalltypenkarten 

dargestellt. Die dargestellten Streckenabschnitte 

und Knotenpunkte wurden dabei für jede zu unter-

suchende Hochleistungsstraße durchnummeriert. 

Die so erstellten Unfalltypenkarten der Hochleis-

tungsstraßen befinden sich im Anhang 5. 

Im Anschluss erfolgte eine Überprüfung, inwieweit 

Unfälle im Vorlauf von Knotenpunkten, den Knoten-

punkten oder Streckenabschnitten zuzuordnen wa-

ren, wobei die Unfallart betrachtet wurde. Sofern 

beispielsweise ein typischer Unfall im Vorlauf eines 

Knotenpunktes (z.B. Auffahren auf ein Stauende, 

das durch einen Rückstau ausgehend vom Knoten-

punkt entstanden ist oder ein Fahrstreifenwechsel 

aufgrund einer Einordnung in Abbiegestreifen) auf 

einem Streckenabschnitt lagt, so wurde dieser dem 

jeweils anliegenden Knotenpunkt zugeordnet. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass eine Zuordnung von 

Unfällen im Vorlauf von Knotenpunkten nur eindeu-

tig möglich war, wenn sich im Vorlauf der Knoten-

punkte keine Randeinflüsse durch Einmündungen, 

Grundstückszufahrten oder Ein- und Ausfädelungs-

streifen befinden. Andernfalls konnte nicht eindeutig 

ausgeschlossen werden, dass die Unfälle durch die 

genannten Randeinflüsse entstanden sind. Sofern 

auf Streckenabschnitten vor Knotenpunkten Rand-

einflüsse vorhanden waren, konnten die entspre-

chenden Unfälle nicht dem jeweiligen Knotenpunkt 

zugeordnet werden und wurden so bei den Unfällen 

des Streckenabschnitts berücksichtigt. Durch eine 

Nummerierung der Unfälle entsprechend den zuge-

ordneten Bereichen war schließlich in den Unfallty-

penkarten ersichtlich, welche Unfälle den Strecken-

abschnitten und welche den Knotenpunkten zuge-

ordnet wurden. 

Bei dieser Betrachtung wurde das Unfallgeschehen 

mit Getöteten, Schwer- und Leichtverletzten, sowie 

schwerem Sachschaden berücksichtigt. Das Unfall-

geschehen mit leichtem Sachschaden wurde dabei 

außer Acht gelassen, da dieses nicht auf allen Stra-

ßenabschnitten erfasst wurde. 

Für Hochleistungsstraßen existieren keine spezifi-

schen Unfallkenngrößen. Auch ein Vergleich von 

Hochleistungsstraßen mit Hauptverkehrsstraßen o-

der Stadtautobahnen ist nicht möglich, da bislang 

keine, für einen Vergleich verwendbare Unfallkenn-

größen für Hauptverkehrsstraßen oder Stadtauto-

bahnen existieren. Es finden sich zwar Angaben zu 

Hauptverkehrsstraßen im Entwurf des Handbuchs 

für Verkehrssicherheit von Straßen (HVS), diese 

sind jedoch sehr pauschal und nicht hinreichend be-

legt. Weiterhin sind für die meisten zu untersuchen-

den Hochleistungsstraßen keine Knotenpunktbe-

lastungen vorhanden. 

Insofern konnten nur Unfallhäufigkeiten der Knoten-

punkte und Streckenabschnitte der Hochleistungs-

straßen betrachtet werden. Dabei wurden Bereiche 

mit, bezogen auf das Unfallkollektiv, überdurch-

schnittlich vielen oder wenigen bzw. keinen Unfällen 
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betrachtet und entsprechende Erkenntnisse aus 

den dort vorhandenen Entwurfsparametern und der 

Ausgestaltung der Infrastruktur abgeleitet. 

Weiterhin erfolgte eine Gegenüberstellung des Un-

fallgeschehens von Knotenpunkten und Strecken-

abschnitten aller untersuchten Hochleistungsstra-

ßen, um festzustellen, ob bestimmte Ausgestaltun-

gen und Entwurfsparameter auch bei unterschiedli-

chen Hochleistungsstraßen relativ sicher sind oder 

Unfallauffälligkeiten aufweisen. Dabei wurden ni-

veaugleiche und niveaufreie Knotenpunkte sowie 

Knotenpunkte mit Sonderformen mit gleichartigen 

Entwurfsparametern unterschieden und überprüft, 

ob sich entsprechende Erkenntnisse ableiten lie-

ßen. Auch bei der Gegenüberstellung des Unfallge-

schehens auf Streckenabschnitten mit und ohne 

Randeinfluss wurde differenziert, welche Art von 

Randeinfluss vorhanden ist. Weiterhin wurde über-

prüft, ob sich an Streckenabschnitten mit gleicharti-

gen Entwurfsparametern die oben genannten Er-

kenntnisse ableiten ließen.  

Die gesammelten Erkenntnisse wurden schließlich 

zur Ableitung von Erkenntnissen zu Hochleistungs-

straßen verwendet. 

8.3 Bewertungs- und Analysever-
fahren für die Zugänglichkeit der 
Hochleistungsstraßen für Ver-
kehrsteilnehmer des nicht moto-
risierten Individualverkehrs 

Bewertungsverfahren zur Bewertung der Zu-

gänglichkeit der Hochleistungsstraßen für Ver-

kehrsteilnehmer des nicht motorisierten Indivi-

dualverkehrs 

Die Zugänglichkeit und Qualität der Straßenab-

schnitte für den nicht motorisierten Verkehr stellt 

eine wichtige Voraussetzung für innerstädtische 

Hochleistungsstraßen dar. 

Daher wurden bei dieser Bewertung die Fußgänger- 

und Radverkehrsanlagen im Längs- und Querver-

kehr sowie die Haltestellen des ÖPNV/SPNV be-

rücksichtigt. Um die Zugänglichkeit der Straßenab-

schnitte analysieren zu können, wurden die seitens 

der Städte bereitgestellten Luftbildaufnahmen, La-

gepläne, sowie Luftbilder untersucht, um die jewei-

lige Situation bewerten zu können. 

Autobahnähnliche Straßenabschnitte, die weder 

über Fußgänger- noch Radverkehrsanlagen oder 

ÖPNV-Haltestellen verfügen, weisen generell eine 

schlechtere Zugänglichkeit und Qualität für den 

nicht motorisierten Individualverkehr auf als urbane 

Hochleistungsstraßen. Sofern bei diesen Straßen-

typen weder Fußgänger- noch Radverkehrsanlagen 

oder Haltestellen des ÖPNV vorhanden waren, wur-

den die entsprechenden Fragen negativ bewertet. 

Die Fußänger- und Radverkehrsanlagen im Längs- 

und Querverkehr wurden hinsichtlich der eingehal-

tenen Empfehlungen der Entwurfsregelwerke über-

prüft.  

Bei der Fußverkehrsführung im Längsverkehr 

wurde untersucht, ob die im Seitenraum vorhande-

nen Gehwege die Regelbreite von 2,5 m, die in den 

RASt 06 (FGSV 2006: 81) oder den Empfehlungen 

für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA) (FGSV 2002: 

16) gegeben werden, einhalten. Die in den Ent-

wurfsregelwerken enthaltene Regelbreite für Sei-

tenräume von 2,50 m ist dabei als Regelfall anzuse-

hen. Diese kann sich gemäß RASt 06 abhängig von 

der Entwurfssituation verbreitern. Für die Standard-

fälle wird auf die empfohlenen Seitenraumbreiten 

aus den typischen Entwurfssituationen verwiesen. 

(FGSV 2006: 81) 

Es ist davon auszugehen, dass innerstädtische 

Hochleistungsstraßen hohe Fußverkehrsmengen 

bewältigen müssen. Entsprechende Empfehlungen 

für Seitenraumbreiten bei Verkehrsstärken, die auf 

den betrachteten Hochleistungsstraßen vorherr-

schen, existieren in den Regelwerken bislang nicht. 

Als Orientierungswert wurden daher die Empfehlun-

gen zu Seitenraumbreiten aus den typischen Ent-

wurfssituationen der RASt 06 für Hauptgeschäfts-

straßen mit Verkehrsbelastungen von 1600 bis über 

2600 Kfz in der Spitzenstunde herangezogen. Da-

bei werden in den typischen Entwurfssituationen für 

Hauptgeschäftsstraßen Seitenraumbreiten von 

mindestens 4,00 m empfohlen. (FGSV 2006: 51 ff.)  

Gehwege, die durchgängig in einer Breite von rund 

4,00 m ausgestaltet sind, wurden als positiv bewer-

tet. Sofern die Gehwege mindestens den Regelma-

ßen von 2,5 m entsprechen, so wurde eine neutrale 

Bewertung vorgenommen und wenn die Gehwege 

schmaler als 2,5 m ausgestaltet sind, erfolgte eine 

negative Bewertung. 

Neben den aufgeführten Empfehlungen zu Geh-

wegbreiten aus den Entwurfsregelwerken wurde 

weiterhin untersucht, ob der Straßenabschnitt 

durchgängig über einen Gehweg verfügt und ob die-

ser barrierefrei nutzbar ist. 

Bei der Fußverkehrsführung im Querverkehr wurde 

zunächst untersucht, ob im analysierten Straßenab-

schnitt Überquerungsmöglichkeiten an den Knoten-

punkten vorhanden sind. Weiterhin wurde überprüft, 

ob die Überquerungsmöglichkeiten in einem ange-

messenen Abstand erreicht werden können. Da 

diesbezüglich keine Empfehlungen in den Regel-

werken existieren, wurde angenommen, dass bei 
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einer Umfeldnutzung, die durch Wohnbebauung o-

der Einzelhandel geprägt ist, Überquerungsmög-

lichkeiten maximal 150 m voneinander entfernt sein 

sollten. Sofern eine Umfeldnutzung durch Industrie, 

Gewerbe oder Naturraum vorhanden ist, wurde un-

terstellt, dass eine Entfernung der Überquerungs-

stellen von 300 m als angemessen bewertet werden 

kann. Daher wurden Überquerungsanlagen, die un-

ter 150m bzw. 300 m voneinander entfernt liegen, 

positiv bewertet. Liegen die Entfernungen bei rund 

150 bzw. 300 m so wurden die Überquerungsanla-

gen neutral und bei einer Entfernung, über 150 bzw. 

300 m wurden diese negativ bewertet.  

Zusätzlich wurde untersucht, ob die vorhandenen 

Überquerungsanlagen plangleich oder planfrei aus-

gestaltet wurden. Es wurde unterstellt, dass sich 

planfreie Überquerungsanlagen negativ auf den 

Komfort des Fußverkehrs auswirken. Plangleiche 

Überquerungsanlagen wurden schließlich positiv 

bewertet, planfreie, beispielsweise durch Fußgän-

gerbrücken oder Unterführungen negativ. Sofern in 

einem Straßenabschnitt planfreie als auch planglei-

che Überquerungsmöglichkeiten vorhanden waren, 

so wurden diese neutral bewertet.  

Eine vollständige Untersuchung der Barrierefreiheit 

konnte aufgrund fehlender Unterlagen nicht durch-

geführt werden. Das Vorhandensein von Bodenin-

dikatoren wurde mithilfe von Luftbildaufnahmen 

überprüft. Eine Untersuchung, ob die verwendeten 

Bodenindikatoren richtlinienkonform aufgebracht 

wurden, konnte aufgrund der Qualität der Luftbild-

aufnahmen jedoch nicht erfolgen.  

Straßenabschnitte, die über Bodenindikatoren ver-

fügen, wurden positiv bewertet. Straßenabschnitte, 

bei denen nur stellenweise Bodenindikatoren vor-

handen waren, wurden hingegen neutral, bzw. Stra-

ßenabschnitte ohne taktile Führungselemente ne-

gativ bewertet. 

Bei der Radverkehrsführung im Längsverkehr 

wurde untersucht, ob Radverkehrsanlagen in bei-

den Fahrtrichtungen vorhanden sind. Auch dabei 

wurde überprüft, ob die Entwurfsparameter der vor-

handenen Führungsformen den Entwurfsregelwer-

ken RASt 06 (FGSV 2006: 82 ff.) oder den Empfeh-

lungen für Radverkehrsanlagen (ERA 10) (FGSV 

2010b: 22 ff.) entsprechen und eine durchgängige 

regelwerkskonforme Breite inkl. Sicherheitsabstän-

den aufweisen. Sofern die Breite den Entwurfsre-

gelwerken durchgängig entsprach oder übertraf, 

wurde eine positive Bewertung vorgenommen. So-

bald die Führungsformen teilweise bzw. geringfügig 

von den Empfehlungen der Regelwerke abwichen, 

erfolgte eine neutrale Bewertung und sobald diese 

deutlich von den Regelwerken abwichen oder ab-

schnittsweise eine deutliche Unterschreitung vor-

handen war, wurde die Radverkehrsführung der 

entsprechenden Straßenabschnitte negativ bewer-

tet. 

Neben der Untersuchung der Führungsformen im 

Längsverkehr, erfolgte weiterhin eine Untersuchung 

der Überquerungsanlagen für den Radverkehr, wo-

bei analysiert wurde, ob diese plangleich oder plan-

frei ausgestaltet wurden. Dabei wurden plangleiche 

Überquerungsanlagen positiv bewertet, da in die-

sem Fall keine Steigung überwunden werden muss. 

Bei planfreien Überquerungsanlagen ist davon aus-

zugehen, dass diese den Komfort der Radfahrer 

einschränken, da entsprechende Steigungen über-

wunden werden müssen. Waren daher im Straßen-

abschnitt plangleiche und planfreie Überquerungs-

anlagen vorhanden, so wurden diese neutral bewer-

tet und sofern nur planfreie Knotenpunkte im Stra-

ßen-abschnitt vorzufinden waren, erfolgte eine ne-

gative Bewertung. 

Weiterhin wurde untersucht, ob die vorhandenen 

Überquerungsanlagen den Empfehlungen der RASt 

06 (FGSV 2006: 93) oder der ERA 10 (FGSV 

2010b: 37 ff. und 57 ff.) entsprechen und eine darin 

empfohlene Ausgestaltung aufweisen. Dabei wur-

den neben Überquerungsanlagen an Knotenpunk-

ten weiterhin Überquerungsanlagen auf der freien 

Strecke untersucht. 

So wurde die Führung des Radverkehrs an Lichtsig-

nalgeregelten Knotenpunkten überprüft, wobei die 

Führung von geradeausfahrenden und linksabbie-

genden Radfahrenden untersucht wurde. 

Sofern die Führung des linksabbiegenden Radver-

kehrs indirekt mit einer Aufstellfläche am Fahrbahn-

rand mit gesonderter Signalisierung des Radver-

kehrs entsprechend der Regelwerke erfolgt, so 

wurde dies positiv bewertet. Eine neutrale Bewer-

tung erfolgte bei einer entsprechenden Ausführung 

und einer Signalisierung mit dem Fahrzeugverkehr. 

Eine negative Bewertung wurde durchgeführt, so-

bald die Führung des linksabbiegenden Radver-

kehrs gemeinsam mit dem Fußverkehr erfolgte. 

Eine Bewertung des geradeausfahrenden Radver-

kehrs wurde entsprechend dem zuvor beschriebe-

nen Verfahren durchgeführt. 

Außerdem wurden die Haltestellen des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) analysiert. Dabei 

wurde untersucht, ob die Haltestellen in einer an-

sprechenden Entfernung erreicht werden können. 

Die Empfehlungen für Planung und Betrieb des öf-

fentlichen Personennahverkehrs (EPBöP) weisen 

dabei eine Luftlinienentfernung der Haltestellenein-

zugsbereiche differenziert nach dem System der 
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„Zentralen Orte“ aus (FGSV 2010a: 8). Die zu un-

tersuchenden Straßenabschnitte befinden sich alle 

in Oberzentren und daher wurde die in den EPBöP 

enthaltene Luftlinienentfernung für Haltestellenein-

zugsbereiche von Oberzentren gewählt. Diese liegt 

für Bus- und Straßenbahnhaltestellen bei 300 bis 

500 m. (FGSV 2010a: 8) 

Daher wurde untersucht, ob in einem solchen Ra-

dius alle an den Straßenabschnitt anliegenden 

Wohngebäude an Bus- oder Straßenbahnhaltestel-

len angebunden sind. Sofern Haltestellen vorhan-

den sind, die in der oben genannten oder einer ge-

ringeren Luftlinienentfernung von der anliegenden 

Wohnbebauung erreicht werden können, wurden 

positiv bewertet. Lag eine Entfernung von 500 m bis 

550 m vor, so wurde dies als neutral bewertet und 

sofern die Entfernung bei über 550 m lag, erfolgte 

eine negative Bewertung. 

Im Bewertungsbogen zur Zugänglichkeit der Stra-

ßenabschnitte für den nicht motorisierten Individu-

alverkehr (NMIV) sind entsprechende Fragestellun-

gen zur Bewertung der Hochleistungsstraßen auf-

geführt. Ein Bewertungsbogen zur Zugänglichkeit 

des Straßenabschnitts für Verkehrsteilnehmer des 

NMIV ist am Beispiel des Rheinlanddamms in Dort-

mund (u) in Anhang 6 enthalten. Dabei wurde eine 

positive Bewertung mit einem Punkt bewertet, eine 

neutrale Bewertung mit null Punkten und eine nega-

tive mit einem Minuspunkt. 

Dieses Bewertungsverfahren wurde schließlich für 

alle der zu untersuchenden urbanen Hochleistungs-

straßen durchgeführt. Bei den autobahnähnlichen 

Straßenabschnitten wurde auf eine entsprechende 

Bewertung verzichtet, da diese Straßenabschnitte 

nicht durchgängig über Fußgänger- oder Radver-

kehrsanlagen bzw. Haltestellen für den öffentlichen 

Personennahverkehr verfügen. Dabei wurde zu-

sätzlich überprüft, ob in der unmittelbaren Umge-

bung der autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen 

eine entsprechende Infrastruktur für den NMIV vor-

handen ist, die parallel zur Hochleistungsstraße ge-

führt wird. Eine durchgängig parallele Führung des 

Fuß- und Radverkehrs war, bis auf lückenhafte Teil-

abschnitte der B38 in Mannheim (a), bei keiner der 

autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen vorzufin-

den. Haltestellen des ÖPNV sind lediglich bei der 

Universitätsstraße in Bochum (a) vorhanden. Aus 

diesem Grund wurde auf eine weitere Betrachtung 

der Zugänglichkeit der autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen für Verkehrsteilnehmer des NMIV 

verzichtet. Für die Ableitung von Erkenntnissen für 

Handlungsempfehlungen von Hochleistungsstra-

ßen wurde die Ausgestaltung der aufgezeigten au-

tobahnähnlichen Hochleistungsstraßen jedoch be-

rücksichtigt. 

Die zusammengefassten Bewertungsergebnisse 

der Zugänglichkeit der urbanen Hochleistungsstra-

ßen für den NMIV sind in der nachfolgenden Tab. 

35 dargestellt. 

Um vertiefende Erkenntnisse zu den verschiedenen 

Entwurfselementen der Hochleistungsstraßen ab-

zuleiten, wurden die nachfolgend beschriebenen 

Detailanalysen der Entwurfselemente durchgeführt. 

 

Rang nach Gesamtbewertung Stadt Straßenabschnitt Typ 

Gesamtbewertung der Zu-

gänglichkeit für Verkehrs-

teilnehmer des NMIV 

1 Frankfurt  Miquelallee urban 3 

2 Berlin Landsberger Allee urban 2,5 

3 Berlin Gertraudenstraße urban 1 

4 Essen Ruhrallee urban 0 

5 Essen Hindenburgstraße urban -0,5 

6 Dortmund Rheinlanddamm urban -3 

7 Rostock Lübecker Straße urban -4 

Tab. 35: Rangfolge der Straßenabschnitte nach der Gesamtbewertung der Zugänglichkeit für den NMIV 

Detailanalyseverfahren zur Untersuchung der 

Zugänglichkeit der Hochleistungsstraßen für 

den nicht motorisierten Individualverkehr 

Durch das durchgeführte Bewertungsverfahren 

konnte, wie vorab beschrieben, eine Rangfolge der 

urbanen Hochleistungsstraßen in Abhängigkeit der 

Bewertungsergebnisse zur Zugänglichkeit für den 

NMIV ermittelt werden.  

Auf Basis dieser Ergebnisse wurden zunächst die 

Hochleistungsstraßen mit einer guten Bewertung 

untersucht, wobei analysiert wurde, ob sich inner-

halb der jeweiligen Hochleistungsstraße Bereiche 
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befinden, bei denen eine besonders gute Zugäng-

lichkeit für Verkehrsteilnehmer des NMIV festzustel-

len ist. Dabei erfolgte die Analyse zum einen für die 

generelle Zugänglichkeit für alle Verkehrsteilneh-

mer des NMIV. Zum anderen wurde überprüft, ob 

bestimmte Aspekte in Teilbereichen der jeweiligen 

Hochleistungsstraße vorhanden sind, die als Bei-

spiele einer gut gelungenen Zugänglichkeit für zu 

Fuß Gehende, Radfahrende oder den ÖPNV heran-

gezogen werden können. 

Ebenfalls wurden für die Ableitung von Erkenntnis-

sen Hochleistungsstraßen berücksichtigt, die zwar 

insgesamt über eine niedrige Bewertung der Zu-

gänglichkeit für Verkehrsteilnehmer des NMIV ver-

fügen, jedoch in einzelnen Teilaspekten eine gelun-

gene Ausgestaltung von Fußgänger- oder Radver-

kehrsanlagen, bzw. Haltestellen des ÖPNV aufwei-

sen. 

Für diese Analysen wurde der in Anhang 6 ersicht-

liche Bewertungsbogen verwendet, um alle wesent-

lichen Aspekte der Zugänglichkeit für Verkehrsteil-

nehmer des NMIV zu berücksichtigen.  

Aus den so gewonnenen Erkenntnissen wurden 

schließlich Erkenntnisse für die Ausgestaltung der 

Fußgänger- und Radverkehrsanlagen, sowie Halte-

stellen des öffentlichen Personennahverkehrs von 

Hochleistungsstraßen abgeleitet. 

 

8.4 Bewertungs- und Analysever-
fahren für die Lärmimmissionen 
von Hochleistungsstraßen 

Bewertungsverfahren für die Lärmimmissionen 

eines gesamten Straßenabschnitts einer Hoch-

leistungsstraße 

Um die Lärmimmissionen an den zu betrachteten 

Straßenabschnitten bewerten zu können, wurden 

die in den jeweiligen Lärmkarten der Städte enthal-

tenen Immissionswerte für die Randbebauung der 

Straßenabschnitte analysiert. Die Lärmkarten ba-

sieren auf der Umgebungslärmrichtlinie 

2002/49/EG der Europäischen Kommission und die 

darin enthaltenen Lärmimmissionen sind nach ei-

nem einheitlichen Berechnungsverfahren ermittelt 

worden. Dadurch können diese im Rahmen der Be-

wertung der Lärmimmissionen einheitlich bewertet 

und verglichen werden. 

Die Lärmkarten beinhalten dabei Angaben für die 

folgenden zwei Lärmindizes: 

 𝐿𝐷𝐸𝑁 und 

 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 . 

Dabei ist der 𝐿𝐷𝐸𝑁 als „konstruierte Einwertangabe 

der Geräuschbelastung für 24 Stunden eines Ta-

ges“ (Popp, et al 2016: 38) definiert. Für die Berech-

nung des 𝐿𝐷𝐸𝑁 werden die Pegel der energieäqui-
valenten Dauerschallpegel 𝐿𝑒𝑞 in den vier Abend-

stunden (18:00 – 22:00 Uhr) mit einem Zuschlag 

von 5 dB(A) und die der acht Nachtstunden (22:00 

– 06:00 Uhr) mit 10 dB(A) beaufschlagt. Die Pegel 

der zwölf Tagesstunden werden hingegen nicht mit 

Zuschlägen versehen. (Popp, et al 2016: 38) 

Der Lärmindex 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 stellt die Lärmbelastung in 

den Nachstunden (22:00 – 06:00 Uhr) dar und dient 

der Bewertung von Schlafstörungen (MVIBW 2013: 

123 f).  

Die Lärmindizes 𝐿𝐷𝐸𝑁 und 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 werden nach der 

Vorläufigen Berechnungsmethode für den Umge-

bungslärm an Straßen (VBUS) berechnet, jedoch 

gilt die VBUS nicht für Schallberechnungen nach 

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). 

Die VBUS ist an die Richtlinien für den Lärmschutz 

an Straßen (RLS-90) angelehnt. Es werden aus-

schließlich äquivalente Dauerschallpegel berück-

sichtigt, ohne Beurteilungszu- oder -abschläge vor-

zunehmen. Weiterhin unberücksichtigt bleibt, ein für 

die Lärmemission ausschlaggebendes und hinsicht-

lich der Witterungsbedingungen durchschnittliches 

Jahr sowie die Lage der Ermittlungspunkte der Im-

missionspegel. (VBUS 2006: 5) 

Somit liegen diesen Lärmindizes keine Berech-

nungsverfahren der nationalen Richtlinien zu-

grunde, daher können die in den Lärmkarten enthal-

tenen Lärmimmissionen nicht unmittelbar mit den 

Grenz- oder Richtwerten verglichen werden 

(MVIBW 2013, S. 124).  

Im Rahmen der Datenbeschaffung konnten keine 

zusätzlichen Informationen zu den Lärmimmissio-

nen aus den Lärmkarten von den Städten bereitge-

stellt werden. Aus diesem Grund wurden für die Be-

wertung der Lärmimmissionen der jeweiligen Stra-

ßenabschnitte die, durch die Richtlinie über die Be-

wertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

2002/49/EG der Europäischen Kommission, vorge-

gebenen Pegelbereiche für den  𝐿𝐷𝐸𝑁 und den 
𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 verwendet. Gemäß Richtlinie 2002/49/EG 

sind die Lärmimmissionen für den 𝐿𝐷𝐸𝑁 an Haupt-

verkehrsstraßen wie folgt zu untergliedern: 

- > 55 bis ≤ 60 Dezibel (dB(A)), 

- > 60 bis ≤ 65 dB(A), 

- > 65 bis ≤ 70 dB(A), 

- > 70 bis ≤ 75 dB(A) und  

- > 75 dB(A).  

(EG 2002: Art. 10, Anhang 6, Nr. 2, Satz 2.5) 
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Für den 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 an Hauptverkehrsstraßen ist entspre-

chend Richtlinie 2002/49/EG die folgende Unterglie-

derung der Lärmemissionen vorgegeben: 

- > 50 bis ≤ 55 dB(A), 

- > 55 bis ≤ 60 dB(A), 

- > 60 bis ≤ 65 dB(A), 

- > 65 bis ≤ 70 dB(A) und  

- > 70 dB(A).  

(EG 2002: Art. 10, Anhang 6, Nr. 2, Satz 2.6) 

Diese Untergliederung der Lärmimmissionen diente 

schließlich als Grundlage, um eine Bewertung der 

Lärmsituation am jeweiligen Straßenabschnitt 

durchführen zu können. Dabei ist zu berücksichti-

gen, dass ein gewisser Lärm an Hochleistungsstra-

ßen unvermeidbar ist und die Bewertung des Lärm-

schutzes entsprechend angepasst wurde. 

So wurden Lärmimmissionen des 𝐿𝐷𝐸𝑁 mit einem 

Lärmpegel von 55 bis 65 dB(A) positiv bewertet. 

Lärmimmissionen zwischen 65 und 70 dB(A) wur-

den neutral und Lärmimmissionen des 𝐿𝐷𝐸𝑁 zwi-

schen 70 und größer 75 dB(A) wurden negativ be-

wertet. 

Lärmimmissionen in den Nachtstunden zwischen 

22:00 und 06:00 Uhr können bereits bei niedrigen 

Dauerschallpegeln einen Anstieg des Erkrankungs-

risikos der Anwohner haben (UBA 2013: 48). 

Daher wurden die Lärmimmissionen des 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 be-

reits bei geringeren Lärmpegeln empfindlicher be-
wertet. Die Lärmimmissionen des 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 wurden po-

sitiv bewertet, sofern ein Lärmpegel zwischen 50 bis 

unter 55 dB(A) festzustellen war. Sobald die Lärm-
immissionen des 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 zwischen 55 und 60 dB(A) 

lagen wurde eine neutrale Bewertung durchgeführt 

und bei Lärmimmissionen zwischen 60 und größer 

65 dB(A) erfolgte eine negative Bewertung.  

Sowohl für die Bewertung des 𝐿𝐷𝐸𝑁 als auch für die 
Bewertung des 𝐿𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡 wurde bei einer entsprechend 

positiven Bewertung ein Punkt, bei einer neutralen 

Bewertung null Punkte und bei einer negativen Be-

wertung ein Minuspunkt vergeben.  

Die Einstufung in die jeweilige Bewertungskategorie 

erfolgte, wenn bei angebauten Straßenabschnitten 

mind. bei 80 % dem Straßenabschnitt zugewandten 

Gebäudeseiten und bei anbaufreien Straßenab-

schnitten mind. 80 % des Straßenabschnitts in 5 - 

10 m Entfernung vom Ende der Fahrbahn, eine ein-

heitliche Lärmbelastung vorhanden war. Sofern bei 

angebauten Straßenabschnitten unter 80 % dem 

Straßenabschnitt zugewandten Gebäudeseiten 

eine Lärmbelastung einer Kategorie aufweisen oder 

bei anbaufreien Straßenabschnitten unter 80 % in 5 

- 10 m Entfernung vom Ende der Fahrbahn eine ein-

heitliche Lärmbelastung vorhanden war, erfolgte 

eine Bewertung in der jeweils relevanten Kategorie. 

Sofern eine unterschiedliche Lärmbelastung auf 

den Straßenabschnitten festgestellt wurde, wurden 

die Bewertungsergebnisse der jeweiligen Kategorie 

zusammengefasst bei der Gesamtbewertung be-

rücksichtigt. 

Eine Bewertung der eingesetzten Lärmschutzmaß-

nahmen an den Straßenabschnitten war nicht mög-

lich, da für viele Straßenabschnitte keine Informati-

onen vorlagen, ob Lärmschutzmaßnahmen, wie 

beispielsweise schallmindernde Fahrbahnoberflä-

chen, Schallschutzfenster, eine Verstärkung von 

Dächern, Außenwänden und Außentüren vorhan-

den sind.  

Sofern Lärmschutzmaßnahmen an den Straßenab-

schnitten vorhanden waren, fehlten teilweise Infor-

mationen, inwieweit diese zu einer Reduzierung der 

Lärmimmissionen beitragen. Aus diesen Gründen 

wurde auf eine Bewertung der Lärmschutzmaßnah-

men verzichtet. 

Die zusammengefassten Bewertungsergebnisse zu 

den Lärmimmissionen der Hochleistungsstraßen 

sind in der nachfolgenden Tab. 36 dargestellt. 

Um konkrete Erkenntnisse von Lärmschutzmaß-

nahmen an Hochleistungsstraßen abzuleiten, wur-

den die nachfolgend beschriebenen Detailanalysen 

durchgeführt. 
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Rang nach Gesamtbewertung Stadt Straßenabschnitt Typ 
Gesamtbewertung der 
Lärmimmissionen 

1 Nürnberg 
Äußere Bayreuther 
Straße 

autobahnähnlich -1 

1 Essen Ruhrallee urban -1 

1 Bielefeld Ostwestfahlendamm autobahnähnlich -1 

1 Frankfurt  Miquelallee urban -1 

2 Nürnberg Frankenschnellweg autobahnähnlich -1,5 

3 Ludwigshafen Kaiserwörthdamm autobahnähnlich -2 

3 Bochum Universitätsstraße autobahnähnlich -2 

3 Mannheim B38 autobahnähnlich -2 

3 Dortmund Rheinlanddamm urban -2 

3 Rostock Lübecker Straße urban -2 

3 Essen Hindenburgstraße urban -2 

3 Berlin Landsberger Allee urban -2 

3 Berlin Gertraudenstraße urban -2 

Tab. 36: Rangfolge der Straßenabschnitte nach der Gesamtbewertung der Lärmimmissionen

 

Detailanalyseverfahren zur Untersuchung der 

Lärmimmissionen der Hochleistungsstraßen 

Die Detailanalysen zu den Lärmimmissionen der 

Hochleistungsstraßen wurden auf Beispiele be-

schränkt, bei denen festzustellen war, dass diese 

eine Reduktion der Lärmimmissionen darstellen.  

Da für diese Analyse lediglich auf Lärmkarten zu-

rückgegriffen werden konnte, beschränkte sich die 

Analyse auf Lärmschutzmaßnahmen in Form von 

lärmmindernder Gebäudestellungen sowie Lärm-

schutzwänden und –wällen. Dabei wurde unter-

sucht, wie sich die untersuchten Lärmschutzmaß-

nahmen auf die Lärmausbreitung auswirken. 

8.5 Bewertungs- und Analysever-
fahren für die städtebauliche In-
tegration von Hochleistungs-
straßen 

Bewertungsverfahren für die städtebauliche In-

tegration eines gesamten Straßenabschnitts ei-

ner Hochleistungsstraße 

Dieses Bewertungsverfahren wurde vom Lehr- und 

Forschungsgebiet für Umweltverträgliche Infra-

strukturplanung, Stadtbauwesen der Bergischen 

Universität Wuppertal und dem Büro für Stadtpla-

nung und Stadtforschung, Orange Edge erarbeitet. 

Für die Bewertung der städtebaulichen Integration 

wurden hauptsächlich Luftbilder untersucht, da die 

Bewertung auf dem visuellen Erscheinungsbild des 

jeweiligen Straßenabschnittes beruht.  

Die städtebauliche Integration der Straßenab-

schnitte wurde schließlich in die zwei nachfolgen-

den Analyseschritte untergliedert: 

1. Welche Qualität weist der Straßenraum an 

sich auf, 

2. welche Straßenraumqualität ist in Bezug 

auf die Seitenräume vorhanden? 

Bei der Qualität des Straßenraumes wurde zu-

nächst untersucht, ob die Bebauung der Straßenab-

schnitte zur Straße hin orientiert ist, oder sich ab-

wendet. Bei einer durchgängig direkt orientierten 

Bebauung wurde eine positive Bewertung vorge-

nommen. Sofern die Bebauung nur stellenweise di-

rekt orientiert war, erfolgte eine neutrale Bewertung 

und eine sich von der Straße abwendende Bebau-

ung wurde negativ bewertet. 

Anschließend wurde ermittelt, ob sich auf beiden 

Straßenseitenräumen der zu betrachtenden Stra-

ßenabschnitte eine Bebauung befindet. Lag ein Be-

zug zwischen der Bebauung auf den verschiedenen 

Straßenseitenräumen vor, bzw. existierte eine Ori-

entierung der Bebauung über die Straße hinweg, so 

wurde dies positiv bewertet. Sobald in den gegen-

überliegenden Straßenseitenräumen unterschiedli-

che Nutzungsformen der anliegenden Gebäude 

vorhanden waren, diese jedoch stellenweise einen 

Bezug bzw. eine Orientierung zueinander hatten, 

wurde eine neutrale Bewertung vorgenommen. War 

die Bebauung nicht zur Straße hin orientiert, oder 

existierte nicht auf beiden Straßenseiten, wurde 

dies negativ bewertet. 

Weiterhin wurde untersucht, ob der Straßenraum 

über eine räumlich definierte Gestaltung verfügt, 
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bzw. ein durchgängiges Gestaltungskonzept durch 

eine Allee oder durch Raumkanten. Sofern eine sol-

che räumlich definierte Gestaltung vorhanden war, 

erfolgte eine positive Bewertung. Lag eine räumlich 

definierte Gestaltung nur stellenweise vor (mindes-

tens über 50 % des Straßenabschnitts), so wurde 

dies neutral bewertet und sofern keine räumlich de-

finierte Gestaltung vorhanden war, wurde eine ne-

gative Bewertung vorgenommen.  

Abschließend wurde die Qualität des Straßenrau-

mes hinsichtlich der Integration des Lärmschutzes 

mit der Bebauung untersucht. Straßenabschnitte, 

auf denen städtebaulich integrierte Lärmschutz-

maßnahmen, in Form einer lärmangepassten Ge-

bäudestellung, lärmmindernder Gebäudefassaden 

oder einen lärmmindernden Asphalt vorhanden wa-

ren, wurden positiv bewertet. Sofern die Lärm-

schutzmaßnahmen nur stellenweise (Anteil mindes-

tens 50 %) städtebaulich integriert wurden, erfolgte 

eine neutrale Bewertung und beim Vorhandensein 

von Lärmschutzwänden und ähnlichen Lärmschutz-

maßnahmen, welche über keine städtebauliche In-

tegration verfügen, wurde eine negative Bewertung 

vorgenommen. 

Für die Gesamtbewertung der Qualität des Straßen-

raumes wurde jeder Merkmalsausprägung, die po-

sitiv bewertet wurde ein Bewertungspunkt zugeord-

net. Sofern eine neutrale Bewertung erfolgte, wur-

den null Punkte vergeben und bei einer negativen 

Bewertung wurde dies mit einem Minuspunkt be-

punktet. Um eine Gesamtbewertung der Qualität 

des Straßenraumes des jeweiligen Straßenab-

schnitts durchführen zu können, erfolgte schließlich 

eine Addition der Bewertungen der einzelnen Merk-

malsausprägungen. 

Dieses Bewertungsverfahren wurde ebenfalls für 

die Bewertung der Straßenraumqualität in Bezug 

auf die Bebauung angewendet. 

Dabei wurde unter anderem untersucht, ob in den 

Straßenabschnitten Seitenräume vorhanden sind, 

die die Klammerfunktion erfüllen. 

Die Klammerfunktion kann dabei als Aufenthalts-

funktion, die der Straße funktional zugeordnet ist, 

verstanden werden. Dabei ist beispielsweise zu be-

rücksichtigen, welche Erdgeschossnutzung vorhan-

den ist und ob entsprechende Aufenthaltsflächen im 

Straßenabschnitt vorhanden sind. Außerdem ist zu 

prüfen, ob die vorhandenen Breiten der Seiten-

räume richtlinienkonform ausgestaltet wurden. Eine 

entsprechende Bewertung der Breite der Seiten-

räume erfolgte jedoch bereits bei der Bewertung der 

Zugänglichkeit der Straßenabschnitte für alle Ver-

kehrsteilnehmer und wurde an dieser Stelle nicht er-

neut berücksichtigt. 

Sofern die Straßenabschnitte die Klammerfunktion 

erfüllten, wurde dies positiv bewertet. War die Klam-

merfunktion nur teilweise oder nicht erfüllt, erfolgte 

eine neutrale bzw. negative Bewertung. 

Zusätzlich wurden die Straßenabschnitte hinsicht-

lich der folgenden Kriterien untersucht: 

1. ist eine Erschließung der Bebauung direkt, 

parallel oder nur rückwärtig möglich, 

2. sind Zu- und Abfahrten im Bezug zur Stadt-

struktur vorhanden? 

Zusätzlich ist bei der Bewertung der städtebauli-

chen Integration die angemessene Entfernung der 

Überquerungsmöglichkeiten für den Fuß- und Rad-

verkehr zu berücksichtigen. Außerdem ist zu über-

prüfen, ob alle Verkehrsmittel des Umweltverbun-

des berücksichtigt werden. Entsprechende Bewer-

tungen erfolgten jedoch bereits bei der Bewertung 

der Zugänglichkeit der Straßenabschnitte und wur-

den daher an dieser Stelle nicht erneut durchge-

führt. 

Bei der Erschließungsform der Bebauung wurde 

eine positive Bewertung vorgenommen, wenn die 

Bebauung direkt von der Straße erschlossen wird. 

Bei einer Parallelerschließung oder einer nur teil-

weisen direkten Erschließung erfolgte eine neutrale 

Bewertung und bei einer rückwärtigen Erschließung 

eine negative. 

Die Bewertung der Auf- und Abfahrten der Straße 

im Bezug zur Stadtstruktur wurde positiv bewertet, 

sofern der Straßenabschnitt über Auf- und Abfahr-

ten im Kontext der Stadtstruktur (Blockabstand) ver-

fügt. Eine neutrale Bewertung wurde vorgenom-

men, sofern die beschriebene Eigenschaft nur stel-

lenweise vorhanden war. Wenn keine Auf- und Ab-

fahrten der Straße im Bezug zur Stadtstruktur vor-

handen waren, erfolgte schließlich eine negative 

Bewertung. 

Sobald bestimmte Merkmalsausprägungen in den 

unmittelbar an den Straßenabschnitt anliegenden 

Bereichen vorhanden waren, wurden die Analysen 

nachrichtlich auf diese Bereiche ausgeweitet.  

Die dargestellten Fragestellungen zu den Analyse-

schritten sind im Bewertungsbogen zur städtebauli-

chen Integration in Anhang 7 enthalten, der bei-

spielhaft für den Straßenabschnitt des Rheinland-

damms in Dortmund (u) ausgefüllt wurde. Dabei er-

möglicht der erstellte Bewertungsbogen einen Ver-

gleich der städtebaulichen Integration der unter-

suchten Hochleistungsstraßen und durch die er-

zielte Gesamtbewertung der Hochleistungsstraßen 

ist weiterhin die Erstellung einer Rangfolge möglich.  
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Das durchgeführte Bewertungsverfahren zur städ-

tebaulichen Integration wurde zunächst jedoch nur 

für urbane Hochleistungsstraßen angewendet, da 

auf autobahnähnlichen Straßenabschnitten wesent-

liche Merkmale, wie beispielsweise Seitenräume, 

nicht vorhanden sind. 

Die ermittelten Bewertungsergebnisse der analy-

sierten urbanen Hochleistungsstraßen sind in der 

nachfolgenden Tab. 37 zusammengefasst. 

Eine Ableitung von Erkenntnissen zur städtebauli-

chen Integration der Hochleistungsstraßen, war 

durch die erstellte Bewertung der gesamten Stra-

ßenabschnitte nicht direkt möglich. Daher erfolgten 

die nachfolgend beschriebenen Detailanalysen. 

 

 

 

Rang nach Gesamtbewertung Stadt 
Straßen- 

abschnitt 
Typ 

Gesamtbewertung der 

städtebaulichen Integration 

1 Essen Hindenburgstraße urban 6 

2 Berlin Landsberger Allee urban 5 

3 Essen Ruhrallee urban 4 

4 Berlin Gertraudenstraße urban 3 

5 Frankfurt  Miquelallee urban 2 

6 Dortmund Rheinlanddamm urban 2 

7 Rostock Lübecker Straße urban -2 

Tab. 37: Rangfolge der Straßenabschnitte nach der Gesamtbewertung der städtebaulichen Integration 

 

Detailanalyseverfahren zur Untersuchung der 

städtebaulichen Integration von Hochleistungs-

straßen 

Dieses Bewertungsverfahren wurde vom Lehr- und 

Forschungsgebiet für Umweltverträgliche Infra-

strukturplanung, Stadtbauwesen der Bergischen 

Universität Wuppertal und dem Büro für Stadtpla-

nung und Stadtforschung, Orange Edge erarbeitet. 

Um aus dem durchgeführten Bewertungsverfahren 

Erkenntnisse zur städtebaulichen Integration von 

Hochleistungsstraßen zu ermitteln, wurden zu-

nächst die urbanen Straßenabschnitte untersucht, 

die über eine gute Bewertung der städtebaulichen 

Integration verfügen. Weiterhin wurde die Qualität 

des Straßenraumes der autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen untersucht, da die autobahnähnli-

chen Straßenabschnitte zwar nicht über Seiten-

räume jedoch teilweise über eine unmittelbar anlie-

gende Bebauung verfügen.  

Bei den urbanen sowie autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen wurde überprüft, ob sich innerhalb 

des Straßenabschnitts Bereiche befinden, die über 

eine besonders gute städtebauliche Integration ver-

fügen. Weiterhin wurde untersucht, ob bestimmte 

Aspekte der städtebaulichen Integration in Teilbe-

reichen der Straßenabschnitte vorhanden sind, die 

als Beispiele einer gut gelungenen städtebaulichen 

Integration dieses Teilaspektes herangezogen wer-

den können. 

Ebenfalls wurden Hochleistungsstraßen berück-

sichtigt, die zwar insgesamt über eine niedrige Be-

wertung der städtebaulichen Integration verfügen, 

jedoch in einzelnen Teilaspekten eine städtebaulich 

integrierte Ausgestaltung aufweisen. 

Für diese Analysen wurden die in Anhang 7 ersicht-

lichen Bewertungsbögen herangezogen, um alle 

wesentlichen Aspekte der städtebaulichen Integra-

tion zu berücksichtigen. 

 

8.6 Bewertungs- und Analysever-
fahren zu den stadtplanerischen 
Aspekten von Hochleistungs-
straßen 

Bewertungsverfahren zu den stadtplanerischen 

Aspekten eines gesamten Straßenabschnitts ei-

ner Hochleistungsstraße 

Das Bewertungsverfahren zu den stadtplanerischen 

Aspekten der Hochleistungsstraßen wurde vom 

Lehr- und Forschungsgebiet für Umweltverträgliche 

Infrastrukturplanung, Stadtbauwesen der Bergi-

schen Universität Wuppertal und dem Büro für 

Stadtplanung und Stadtforschung, Orange Edge er-

arbeitet. 

Bei der Bewertung der stadtplanerischen Aspekte 

wurden neben Bodenpreisen und den Nutzungsfor-

men der Straßenräume und umliegender Gebiete, 
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weiterhin die Sozialstrukturdaten der jeweiligen 

Straßenabschnitte betrachtet. 

Bei der Betrachtung der Bodenpreise wurden für die 

Straßenabschnitte, die sich in NRW befinden, die 

Bodenpreise des zentralen Informationssystems 

der Gutachterausschüsse und des Oberen Gut-

achterausschusses für Grundstückswerte über den 

Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen (BORIS-

NRW) analysiert. Die Bodenpreise der Straßenab-

schnitte der weiteren Bundesländer wurden eben-

falls mit Hilfe von onlinebasierten Bodenrichtwert-

karten ermittelt. Für Bayern war ein solches Portal 

nicht verfügbar. Daher wurden in diesem Fall Bo-

denrichtwertkarten von der Stadt Nürnberg bereit-

gestellt. Weiterhin wurden Flächennutzungspläne 

untersucht, um die Nutzungsformen der an die 

Hochleistungsstraßen anliegenden Gebiete zu er-

mitteln. Zusätzlich wurde mittels Bildaufnahmen der 

Straßenräume ermittelt, welche Unternehmen sich 

an den Straßenabschnitten angesiedelt hatten. 

Die Analyse der Straßenabschnitte hinsichtlich der 

Bodenpreise wurde unter Berücksichtigung der fol-

genden Kriterien durchgeführt: 

1. Lassen sich für die Umgebung des betrach-

teten Straßenabschnitts im Vergleich zu 

den anliegenden Gebieten reduzierte Bo-

denpreise feststellen? 

2. Stellen die Bodenpreise der Umgebung des 

Straßenabschnitts im Vergleich zu den an-

liegenden Gebieten eine Grenze zwischen 

Gebieten mit unterschiedlichen Bodenprei-

sen dar? (z.B. Arm, Straßenabschnitt, 

Reich) 

Schließlich wurde für die Bewertung der an den 

Straßenabschnitt anliegenden Gebiete eine positive 

Bewertung vorgenommen, sofern sich die Boden-

preise der an den Straßenabschnitt anliegenden 

Gebiete nicht, bzw. kaum unterscheiden unterschie-

den und die Abweichung unter 15 % liegt. Sobald 

eine Abweichung zwischen 15 bis 30 % festzustel-

len war, erfolgte eine neutrale Bewertung da die Bo-

denpreise der anliegenden Gebiete variieren. Lag 

die Abweichung bei über 30 %, so wurde eine ne-

gative Bewertung vorgenommen. 

Die Nutzungsformen der Straßenabschnitte wurden 

hinsichtlich der folgenden Merkmalsausprägungen 

untersucht.  

1. Lassen sich für die Umgebung des betrach-

teten Straßenabschnitts im Vergleich zu 

den anliegenden Gebieten unterschiedliche 

Nutzungsformen feststellen? 

2. Weisen die an den Straßenabschnitt anlie-

genden Gebiete unterschiedliche Nut-

zungsformen auf, welche durch den Stra-

ßenabschnitt voneinander getrennt wer-

den? 

3. Welche Unternehmen haben sich in den 

Gebäuden angesiedelt, die unmittelbar an 

den Straßenabschnitt angeschlossen sind? 

Waren im Vergleich der Umgebung der Straßenab-

schnitte zu anliegenden Gebieten gleiche Nut-

zungsformen vorhanden, so erfolgte eine positive 

Bewertung. Sobald nur teilweise gleiche Nutzungs-

formen vorhanden waren, erfolgte eine neutrale Be-

wertung und wenn unterschiedliche Nutzungsfor-

men festzustellen waren eine negative Bewertung. 

Bei der Betrachtung der angesiedelten Unterneh-

men erfolgte eine positive Bewertung, sobald „hoch-

wertige“ Unternehmen (Außenstellen großer Unter-

nehmen, Fachgeschäfte, Restaurants, etc.) entlang 

der Straßenabschnitte angesiedelt waren. Eine 

neutrale Bewertung wurde durchgeführt, sofern die 

angesiedelten Unternehmen als mittelwertig zu be-

zeichnen waren (Discounter, kleinere Kaufläden, 

etc.) und eine negative Bewertung erfolgte, wenn 

nur geringwertige Unternehmen, wie beispielsweise 

Imbissläden, 1-Euro-Shops, etc. angesiedelt waren. 

Die Sozialstrukturdaten der Straßenabschnitte wur-

den unter Verwendung der verfügbaren Informatio-

nen des Zensus 2011 analysiert (Zensus 2011). Da 

die verfügbaren Daten des Zensus 2011 nur eine 

grobe Zuordnung der Sozialstrukturdaten zu den 

umliegenden Gebieten der untersuchten Straßen-

abschnitte zulassen und keine weiteren Unterlagen 

seitens der Städte bereitgestellt werden konnten, 

erfolgten die Bewertungen dieser Merkmalsausprä-

gungen nur nach der groben Einteilung der Ergeb-

nisse des Zensus 2011. 

Dabei wurde untersucht, ob die Umgebung der 

Hochleistungsstraßen im Vergleich zu angrenzen-

den Gebieten eine höhere Leerstandquote aufweist. 

Sofern eine Leerstandquote der Umgebung der 

Straßenabschnitte im Vergleich zur angrenzenden 

Gebieten eine Abweichung von unter 15 % aufwies, 

so wurde eine positive Bewertung vorgenommen. 

Lag die Abweichung der Leerstandquote zwischen 

15 und 30 % so erfolgte eine neutrale Bewertung 

und sobald eine deutliche Abweichung über 30 % 

zu verzeichnen war, so wurde dies negativ bewer-

tet. 

Die aufgeführten Fragestellungen sind im Bewer-

tungsbogen zu den stadtplanerischen Aspekten der 

Hochleistungsstraßen enthalten. Der Bewertungs-

bogen, der am Beispiel des Rheinlanddamms in 
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Dortmund (u) ausgefüllt wurde, befindet sich im An-

hang 8. Sofern eine positive Bewertung vorlag 

wurde ein Punkt vergeben. Eine neutrale Bewer-

tung wurde mit null Punkten gewichtet und eine ne-

gative mit einem Minuspunkt. 

Dieser Bewertungsbogen wurde schließlich für alle 

zu untersuchenden Hochleistungsstraßen ausge-

füllt, sodass schließlich für jede Hochleistungs-

straße eine Gesamtbewertung ermittelt werden 

konnte. Abhängig von der erzielten Gesamtbewer-

tung wurde die in Tab. 38 dargestellte Rangfolge 

der Hochleistungsstraßen gebildet. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass für die Äußere Bayreuther 

Straße in Nürnberg (a) keine Bewertung der stadt-

planerischen Aspekte durchgeführt werden konnte, 

da dieser Straßenabschnitt anbaufrei ist und Wald-

flächen anliegen.  

Es ist zu berücksichtigen, dass die stadtplaneri-

schen Strukturen teilweise historisch bedingt sind 

und aufgrund fehlender Informationen nicht klar dif-

ferenziert werden konnte, welche stadtplanerischen 

Strukturen auf die jeweilige Hochleistungsstraße 

zurückzuführen sind. So konnte beispielsweise 

nicht ermittelt werden, ob bereits vor der Ausfüh-

rung der Straße als Hochleistungsstraße die anlie-

genden Gebiete über verschiedene Nutzungsfor-

men, Bodenpreise oder Sozialstrukturdaten verfüg-

ten. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch die 

Nähe zum Stadtzentrum oder anderen Gebieten 

eine Auswirkung auf Bodenpreise, Nutzungsformen 

oder Sozialstrukturdaten der anliegenden Gebiete 

haben können.  

Um Erkenntnisse zu den stadtplanerischen Auswir-

kungen von Hochleistungsstraßen abzuleiten, wur-

den die nachfolgend beschriebenen Detailanalysen 

durchgeführt. 

 

Detailanalyseverfahren zu den stadtplaneri-

schen Aspekten von Hochleistungsstraßen 

Die Anpassungen des Bewertungsverfahrens wur-

den vom Lehr- und Forschungsgebiet für Umwelt-

verträgliche Infrastrukturplanung, Stadtbauwesen 

der Bergischen Universität Wuppertal und dem 

Büro für Stadtplanung und Stadtforschung, Orange 

Edge durchgeführt.  

Es wurde anhand der zu untersuchenden Hochleis-

tungsstraßen überprüft, ob sich typische Merkmale 

von Hochleistungsstraßen ableiten lassen, die zu 

stadtplanerischen Problemen wie beispielsweise 

Zerschneidungseffekten zwischen verschiedenen 

Gebieten oder der Hochleistungsstraße an sich im 

Vergleich zu den anliegenden Gebieten führen. Da-

bei wurden auch die Erkenntnisse aus der Analyse 

der städtebaulichen Integration berücksichtigt, da 

davon auszugehen ist, dass diese einen wesentli-

chen Einfluss auf die stadtplanerischen Aspekte ha-

ben.  

 

Rang nach Gesamtbewer-

tung 
Stadt 

Straßen- 

abschnitt 
Typ 

Gesamtbewertung der stadt-

planerischen Aspekte 

1 Berlin Gertraudenstraße urban 5 

2 Dortmund Rheinlanddamm urban 3,5 

3 Essen Ruhrallee urban 3 

4 Berlin Landsberger Allee urban 2 

5 Rostock Lübecker Straße urban 2 

6 Essen Hindenburgstraße urban 1 

7 Bochum Universitätsstraße autobahnähnlich 0 

8 Nürnberg Frankenschnellweg autobahnähnlich 0 

9 Mannheim B38 autobahnähnlich -0,5 

10 Frankfurt  Miquelallee urban -1 

11 Bielefeld Ostwestfahlendamm autobahnähnlich -2 

12 Ludwigshafen Kaiserwörthdamm autobahnähnlich -5 

13 Nürnberg 
Äußere Bayreuther 

Straße 
autobahnähnlich 

nicht mögl. da nur Waldflächen 

anliegen. 

Tab. 38: Rangfolge der Straßenabschnitte nach der Gesamtbewertung der stadtplanerischen Aspekte
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9. Durchführung des angepass-
ten Analyseverfahrens der 
Hochleistungsstraßen und Zu-
sammenfassung von Erkennt-
nissen 

Die nachfolgend dargestellten zusammengefassten 

Erkenntnisse zu den verschiedenen Analyseberei-

chen basieren auf dem Untersuchungskollektiv der 

Hochleistungsstraßen, die im Rahmen dieser Arbeit 

analysiert wurden. 

9.1 Fahrtgeschwindigkeit  

Nachfolgend wurden die Erkenntnisse zu den Ana-

lysen der Fahrtgeschwindigkeit der Hochleistungs-

straßen dargestellt. In den Tabellen sind Reduzie-

rungen der V15 entsprechend der folgenden farbli-

chen Markierung eingestuft: 

- Rot: die Reduzierung der V15 war eindeutig 

dem jeweiligen Knotenpunkt zuzuordnen, 

- Gelb: die Reduzierung der V15 war nicht 

eindeutig auf den Knotenpunkt zurückzu-

führen, 

- Grün: keine Reduzierung der V15 am Kno-

tenpunkt vorhanden. 

 

9.1.1 Niveaugleiche Kreuzungen 

Insgesamt wurden 29 niveaugleiche signalisierte 

Kreuzungen in beiden Fahrtrichtungen untersucht. 

Die untersuchten niveaugleichen Kreuzungen sind 

in Tab. 39 dargestellt, wobei zusätzlich ersichtlich 

ist, inwieweit die Beeinflussung der Fahrtgeschwin-

digkeit auf den jeweiligen Knotenpunkt zurückzu-

führen ist. 

Tab. 39 verdeutlicht, dass ein Großteil der niveau-

gleichen Kreuzungen einen direkten bzw. nicht ein-

deutig zuzuordnenden Einfluss auf die V15 haben. 

Bei der Detailanalyse dieser Kreuzungen konnten 

die nachfolgend aufgeführten infrastrukturellen Auf-

fälligkeiten ermittelt werden. Ansonsten ist davon 

auszugehen, dass die Reduzierungen der V15 

durch eine verkehrliche Überlastung der Kreuzun-

gen entstanden sind.  

So war bei der Detailanalyse der niveaugleichen 

Kreuzungen festzustellen, dass an drei Kreuzungen 

mit einer Reduzierung der V15, die in beiden Fahrt-

richtungen eindeutig dem Knotenpunkt zugeordnet 

werden konnte, Haltestellen des ÖPNV in Mittellage 

vorhanden sind. Dies war bei den nachfolgend auf-

geführten Kontenpunkten festzustellen. 

- KP: Petersburger Straße, Landsberger Al-

lee Berlin (u), 

- KP: Danziger Straße, Landsberger Allee  

Berlin (u), 

- KP: Voßkuhle, Rheinlanddamm Dortmund 

(u). 

Bild 60 zeigt exemplarisch den Knotenpunkt Voß-

kuhle des Rheinlanddamms in Dortmund (u), wobei 

die integrierte Straßenbahnhaltestelle im östlichen 

Bereich des Knotenpunktes angeschlossen ist und 

über zwei signalisierte Fußgängerfurten erschlos-

sen wird. 
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Stadt HLS KP Nr. KP Name 
Beeinflussung der V15 in jewei-

liger Fahrtrichtung  

Berlin Gertraudenstraße (u) 5 Breite Straße 
 Alex-

anderplatz 

Potsdamer 

Platz 

Berlin Landsberger Allee (u) 1 Petersburger Straße  Lichtenberg  Stadtzentrum 

Berlin Landsberger Allee (u) 2 Conrad-Blenke-Straße  Lichtenberg Stadtzentrum 

Berlin Landsberger Allee (u) 5 Danziger Straße  Lichtenberg Stadtzentrum 

Berlin Landsberger Allee (u) 6 Karl-Lade-Straße  Lichtenberg Stadtzentrum 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 11 Voßkuhle  Unna Bochum  

Dortmund Rheinlanddamm (u) 12 Lübkestraße  Unna Bochum 

Essen Hindenburgstraße (u) 6 Hachestraße  Südviertel  Nordviertel 

Essen Hindenburgstraße (u) 7 Bert-Brecht-Straße  Südviertel Nordviertel 

Essen Hindenburgstraße (u) 8 Kruppstraße  Südviertel Nordviertel 

Essen Ruhrallee (u) 4 Ahrfeldstraße 
 Relling-

hausen 
 Stadtzentrum 

Essen Ruhrallee (u) 5 Am krausen Bäumchen 
 Relling-

hausen 
 Stadtzentrum 

Essen Ruhrallee (u) 8 Lionweg 
 Relling-

hausen 
Stadtzentrum 

Essen Ruhrallee (u) 9 Westfalenstraße 
 Relling-

hausen 
 Stadtzentrum 

Frankfurt Miquelallee (u) 1 Hansallee 
 Nordend 

West 
 Westend Nord 

Frankfurt Miquelallee (u) 4 Eschersheimer Landstraße 
 Nordend 

West 
 Westend Nord 

Ludwigs-

hafen 
Kaiserwörthdamm (u) 1 Saarlandstraße  Limburgerhof Mundenheim 

Ludwigs-

hafen 
Kaiserwörthdamm (u) 2 Mundenheimer Straße  Limburgerhof  Mundenheim 

Ludwigs-

hafen 
Kaiserwörthdamm (u) 3 An der Feuerwache  Limburgerhof Mundenheim 

Ludwigs-

hafen 
Kaiserwörthdamm (u) 5 Wegelnburgstraße  Limburgerhof Mundenheim 

Nürnberg 
Äußere Bayreuther Straße 

(a) 
1 Bierweg  Nürnberg  Heroldsberg 

Rostock Lübecker Straße (u) 1 Holbeinplatz  Dierkow  Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 3 Maßmannstraße  Dierkow  Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 4 Doberaner Straße  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 5 Am Kabutzenhof  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 9 Am Kanonsberg  Dierkow  Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 12 Stadthafen  Dierkow  Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 14 Gaffelschonerweg  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 15 Verbindungsweg  Dierkow Rostock 

Tab. 39: Beeinflussung der V15 an niveaugleichen Kreuzungen der untersuchten Hochleistungsstraßen 
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Bild 60: Haltestelle in Mittellage des Knotenpunktes Voßkuhle, Rheinlanddamm Dortmund (u), Eigene Bearbeitung auf Kartengrund-

lage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20  

Dabei ist davon auszugehen, dass unter anderem 

durch einen Fahrgastwechsel von einer Beeinflus-

sung des Kfz-Verkehrs am entsprechenden Knoten-

punkt auszugehen ist, da schlagartig eine Vielzahl 

von Personen die Straße überqueren muss um die 

Haltestelle, bzw. die jeweilige Straßenseite zu errei-

chen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die 

Freigabe für die Fußgängerfurten der Haltestelle in 

Mittellage parallel mit dem Verkehr aus den anlie-

genden Nebenstraßen erfolgt, wobei nicht auszu-

schließen ist, dass weitere Freigaben für die Fuß-

gängerfurten eingeplant sind und der Verkehr auf 

dem Rheinlanddamm (u) so beeinflusst wird. Eine 

tiefgreifendere Analyse der Freigabezeiten der ent-

sprechenden Fußgängerfurten konnte aufgrund 

fehlender Signalzeitenpläne und Verkehrsbelas-

tungsdaten nicht durchgeführt werden. 

9.1.2 Fahrtgeschwindigkeit an niveau-

freien Kreuzungen  

Es wurden insgesamt 17 niveaufreie Kreuzungen in 

beiden Fahrtrichtungen analysiert. Die Ergebnisse 

der Analyse der V15 sind für die untersuchten Kno-

tenpunkte, in der nachfolgenden Tab. 40 zusam-

mengefasst.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf im Vorlauf 

der Kreuzung Voßkuhle auf dem Rheinlanddamm in 

Dortmund, als auch an verschiedenen Kreuzungen 

des Kaiserwörthdamms in Bielefeld sehr weit von 

den jeweiligen Knotenpunkten abgesetzte Ein- und 

Ausfädelungsstreifen angeordnet waren. Im Rah-

men der Untersuchungen zur Fahrtgeschwindigkeit 

der niveaugleichen Kreuzungen wurden diese nicht 

gesondert in den Fahrtgeschwindigkeitsdiagram-

men eingezeichnet, sondern lediglich die Mitte des 

jeweiligen Knotenpunktes dargestellt. Sofern sich 

an diesen Stellen Reduzierungen der Fahrtge-

schwindigkeiten ergaben, so wurden diese der je-

weiligen Kreuzung zugeordnet. 

Wie in Tab. 40 ersichtlich ist, ließ sich bei den meis-

ten der untersuchten niveaufreien Kreuzungen 

keine Beeinträchtigung der V15 im Bereich des je-

weiligen Knotenpunktes feststellen. So war lediglich 

beim Knotenpunkt Stapenhornstraße auf dem Ost-

westfalendamm in Bielefeld (a) in beide Fahrtrich-

tungen eine Reduzierung der V15 festzustellen, die 

eindeutig auf den jeweiligen Knotenpunkt zurückzu-

führen war. 

Dabei waren bei der Detailanalyse dieses Knoten-

punktes keine infrastrukturellen Auffälligkeiten fest-

zustellen.  

Bei der Detailanalyse der Kreuzungen war festzu-

stellen, dass bei einigen Knotenpunkten, trotz Ein- 

und Ausfädelungsstreifen, die zum Teil deutlich un-

ter den für Stadtautobahnen empfohlenen Längen 

von 100-150 m liegen (FGSV 2008b: 71, 76) und 

eine Reduzierung der Fahrtgeschwindigkeit auf-

grund von Aus- und Einfädelungsvorgängen vermu-

tet wurde, keine Geschwindigkeitsreduzierungen im 

Knotenpunktbereich vorhanden waren.  

Die Länge der Ein- und Ausfädelungsstreifen wurde 

ermittelt, indem die Länge des unterbrochenen 

Breitstrichs durch Luftbildaufnahmen gemessen 

wurde und so der Bereich ermittelt werden konnte, 

in dem Aus- und Einfädelungsvorgänge möglich 

sind. Beim Knotenpunkt Markstraße der Universi-

tätsstraße in Bochum (a) war in Fahrtrichtung Lan-

gendreer eine Einfahrt ohne Verflechtungsstreifen 

vorzufinden, die die Fahrtgeschwindigkeit an dieser 

Stelle nicht beeinflusste. Dieses war ebenfalls an 
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der Ausfahrt ohne Verflechtungsstreifen am Kno-

tenpunkt A43 der Universitätsstraße festzustellen.  

Bei der weiteren Analyse der niveaufreien Kreuzun-

gen wurde außerdem ermittelt, dass der Knoten-

punkt Schattbachstraße auf der Universitätsstraße 

in Bochum (a) in Fahrtrichtung Wiemelhausen über 

einen kombinierten Ein- und Ausfädelungsstreifen 

mit einer Länge von ca. 90 m verfügt. Dabei war die-

ser kombinierte Ein- und Ausfädelungsstreifen der 

mit Abstand kürzeste aller untersuchten niveau-

freien Knotenpunkte. An dieser Stelle war kein Ein-

fluss auf die Fahrtgeschwindigkeit festzustellen.  

Da für die Ein- und Ausfahrten keine Verkehrsbe-

lastungsdaten vorlagen, konnten entsprechenden 

Rückschlüsse nicht gezogen werden. Jedoch ist bei 

den untersuchten Knotenpunkten davon auszuge-

hen, dass beträchtliche Verkehrsmengen die jewei-

ligen Fahrstreifen nutzen.

Stadt HLS 
KP 
Nr. 

KP Name 

Beeinflus-
sung der V15 
in jeweiliger 

Fahrtrichtung 

Längen der Ein- und Ausfahr-
ten mit unterschiedlichen Aus-

gestaltungen  
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Bielefeld Ostwestfalendamm (a) 1 
Stapenhorst-

straße 

 Stadtzentrum 
 Ca. 155 m Ca. 230 m  

Bethel Ca. 140 m   Ca. 515 m 

Bochum Universitätsstraße (a) 1 Markstraße 
 Langendreer Ca. 45 m  Ca. 55 m  

Wiemelhausen Ca. 70 m Ca. 55 m  

Bochum Universitätsstraße (a) 2 
Max-Imdahl-

Straße 

 Langendreer 
 Ca. 135 m Ca. 190 m 

Wiemelhausen Cs. 120 m  Ca. 255 m 

Bochum Universitätsstraße (a) 3 
Ausfahrt  

Universität 

 Langendreer Ca. 160 m  Ca. 190 m 

Wiemelhausen  Ca. 195 m Ca. 255 m 

Bochum Universitätsstraße (a) 4 Schatbachstraße 
 Langendreer 

 Ca. 50 m Ca. 250 m 

Wiemelhausen   Ca. 90 m  

Bochum Universitätsstraße (a) 5 Hustadtring 
 Langendreer Ca. 130 m  Ca. 250 m 

Wiemelhausen Ca. 130 m Ca. 130 m  

Dortmund Rheinlanddamm (u) 1 Wittekindstraße 
 Unna Ca. 110 m Ca. 195 m Ca. 135 m 

Bochum Ca. 185 m Ca. 230 m  

Dortmund Rheinlanddamm (u) 5 Ruhrallee 
 Unna 

 Ca. 60 m 1. ca. 110 m 

2. ca. 195 m 

Bochum Ca. 100 m Ca. 110 m Ca. 145 m 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 17 B236 

 Unna 
1. ca. 165 m 

2. ca. 110 m 

Ca. 50 m  

Bochum 
1. ca. 160 m 

2. ca. 95 m 

 Ca. 375 m 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (a) 6 
Rheingönheim 

Straße 

 Limburgerhof 
 Ca. 65 m  

Mundenheim    

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (a) 7 
Zufahrt 

Hauptstraße 

 Limburgerhof Ca. 90 m Ca. 70 m  

Mundenheim  Ca. 195 m  

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (a) 8 K7 
 Limburgerhof 

 Ca. 120 m Ca. 145 m 

Mundenheim Ca. 115 m  Ca. 260 m 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (a) 9 Hauptstraße 
 Limburgerhof 

  Ca. 145 m 

Mundenheim   Ca. 260 m 

Fortgesetzte Tabelle auf nächster Seite 
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Fortgesetzte Tabelle 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (a) 10 B9 
 Limburgerhof Ca. 125 m  Ca. 150 m  

Mundenheim   Ca. 250 m 

Mannheim B38 (a) 3 Waldstraße 
 Viernheim Ca. 115 m 

Ca. 40 m 

zwei-FS 

 

Mannheim  ca. 110 m   

Mannheim B38 (a) 4 
Magdeburger 

Straße 

 Viernheim 
 Ca. 110 m Ca. 390 m 

Mannheim Ca. 110 m  Ca. 590 m 

Mannheim B38 (a) 5 
Viernheimer 

Kreuz 

 Viernheim Ca. 180 m 
 1. ca. 390 m 

2. ca. 475 m 

Mannheim  
Ca. 200 m 1. ca. 740 m 

2. ca. 590 m 

Tab. 40: Beeinflussung der V15 und Länge der Ein- und Ausfahrten mit unterschiedlichen Ausgestaltungen an niveaufreien Kreu-

zungen der Hochleistungsstraßen 

 

9.1.3 Knotenpunkte mit Sonderform 

Im Untersuchungskollektiv befanden sich weiterhin 

acht Knotenpunkte mit Sonderformen, die in Tab. 

41 aufgeführt sind. Dabei ist in Tab. 41 wiederum 

der Einfluss des jeweiligen Knotenpunktes auf die 

V15 fahrtrichtungsbezogen ersichtlich. 

Es war auffällig, dass bis auf die Knotenpunkte Jöl-

lenbecker Straße auf dem Ostwestfalendamm in 

Bielefeld (a) und A52 auf der Ruhrallee in Essen (u), 

alle untersuchten Knotenpunkte einen Einfluss auf 

die V15 in beiden Fahrtrichtungen hatten, der unmit-

telbar dem jeweiligen Knotenpunkt zuzuordnen war.  

Bei der Detailanalyse der Knotenpunkte war festzu-

stellen, dass bei den Knotenpunkten Märkische 

Straße auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u) 

und dem Knotenpunkt Jansenbrücke auf dem Fran-

kenschnellweg in Nürnberg (a) der Geradeausver-

kehr unterführt wird und die Abbiegeverkehre ober-

halb niveaufrei erfolgen. Bei diesen Knotenpunkten 

war trotz der vom Geradeausverkehr getrennten 

Abbiegeverkehre festzustellen, dass sich Beeinflus-

sungen der V15 ergaben, wobei beim Knotenpunkt 

Märkische Straße nicht ausgeschlossen werden 

konnte, dass es sich bei der Beeinflussung der 

Fahrtgeschwindigkeit um eine Rückstauung des 

nachfolgenden Knotenpunktes Voßkuhle handelte. 

Der Kreisverkehr Berliner Platz auf der Hindenburg-

straße in Essen (u) war der einzige Kreisverkehr im 

Untersuchungskollektiv, wobei bemerkbar war, 

dass in beiden Fahrtrichtungen die Reduzierung der 

V15 eindeutig dem Knotenpunkt zugeordnet wer-

den konnte. Dabei wird angenommen, dass die Re-

duzierung der V15 dieses Knotenpunkts darauf zu-

rückzuführen ist, dass vermutlich Knotenpunktarme 

überlastet waren und dadurch ein Rückstau in die 

Kreisfahrbahn entstanden ist und somit eine Beein-

trächtigung der Leistungsfähigkeit des gesamten 

Knotenpunktes entstand. 

 

Stadt HLS KP Nr. KP Name 
Beeinflussung derV15 in jewei-

liger Fahrtrichtung 

Bielefeld Ostwestfalendamm (a) 2 Jöllenbecker Straße 
Stadt- 

zentrum 
Bethel 

Bochum Universitätsstraße (a) 6 A43 
 Langen-

dreer 
Wiemelhausen 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 7 Märkische Straße  Unna Bochum 

Essen Hindenburgstraße (u) 1 
Kreisverkehr Berliner 

Platz 
 Südviertel Nordviertel 

Essen Hindenburgstraße (u) 2/3 Limbecker Platz Südviertel Nordviertel 

Essen Ruhrallee (u) 1 A 52 
 Relling-

hausen 
Stadtzentrum 

Mannheim B38 (a) 1 Mannheimer Straße  Viernheim Mannheim 

Nürnberg Frankenschnellweg (a) 1 Jansenbrücke 
 St. Leon-

hard 
Fürth 

Tab. 41: Beeinflussung der Fahrtgeschwindigkeit an Knotenpunkten mit Sonderformen auf den untersuchten Hochleistungsstraßen 
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9.1.4 Signalisierte Einmündungen 

Die Beeinflussungen der V15 der sieben signalisier-

ten Einmündungen der untersuchten Hochleis-

tungsstraßen sind in der nachfolgenden Tab. 42 

aufgeführt. Dabei wurde deutlich, dass alle unter-

suchten Einmündungen, bis auf die Knotenpunkte 

Axel-Springer-Straße auf der Gertraudenstraße in 

Berlin (u) und Maxstraße sowie Weserstraße in Es-

sen, mindestens in eine Fahrtrichtung einen Ein-

fluss auf die Fahrtgeschwindigkeit hatten, die direkt 

dem jeweiligen Knotenpunkt zuzuordnen war. Beim 

Knotenpunkt Axel-Springer Straße auf der Gertrau-

denstraße in Berlin (u) war in beide Fahrtrichtungen 

die Reduzierung der Fahrtgeschwindigkeit nicht ein-

deutig dem Knotenpunkt zuzuordnen. 

Im Rahmen der Detailanalyse der signalisierten Ein-

mündungen waren keine infrastrukturellen Auffällig-

keiten festzustellen, durch die die Reduzierung der 

Fahrtgeschwindigkeit an den jeweiligen Knoten-

punkten begründet wäre. 

 

Stadt HLS KP Nr. KP Name 
Beeinflussung derV15 in jewei-

liger Fahrtrichtung 

Berlin 
Gertraudenstraße 
(u) 

1 Axel-Springer-Straße 
 Alex-
anderplatz 

Potsdamer Platz 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

5 Maxstraße  Südviertel Nordviertel 

Essen Ruhrallee (u) 6 Weserstraße 
 Relling-
hausen 

 Stadtzentrum 

Rostock Lübecker Straße (u) 2 Max-Eyth-Straße  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 13 Am Strande  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 7 Friedrichstraße  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 10 Am Kanonsberg Dierkow Rostock 

Tab. 42: Beeinflussung der Fahrtgeschwindigkeit an signalisierten Einmündungen der untersuchten Hochleistungsstraßen 

 

9.1.5 Vorfahrtgeregelte Einmündungen  

An den Einmündungen der zwei untersuchten Pa-

rallelerschließungsstraßen waren keine Beeinflus-

sungen der Fahrtgeschwindigkeit festzustellen. 

Die Beeinflussung der Fahrtgeschwindigkeit der 

restlichen 21 untersuchten vorfahrtgeregelten Ein-

mündungen der Hochleistungsstraßen sind in der 

nachfolgenden Tab. 43 zusammengefasst. Es ist zu 

berücksichtigen, dass bei den vorfahrtgeregelten 

Einmündungen keine Linksabbiegeverkehre mög-

lich waren.  

Es ist anzumerken, dass bei den Einmündungen, 

bei denen die Fahrtgeschwindigkeitsreduzierungen 

nicht eindeutig der jeweiligen Einmündung zugeord-

net werden konnten, größtenteils davon auszuge-

hen war, dass die Reduzierungen der Fahrtge-

schwindigkeit aus Rückstauungen der nachgelager-

ten Kreuzungen entstanden sind. Aufgrund der ver-

muteten geringen Verkehrsbelastung dieser Neben-

straßen mit weniger als 2 Fahrstreifen je Fahrtrich-

tung und dem Charakter einer Erschließungsstraße, 

ist nicht von einer Beeinflussung der Fahrtge-

schwindigkeit auf der Hauptfahrbahn der Hochleis-

tungsstraßen auszugehen.  

Bei den vorfahrtgeregelten Einmündungen war bis 

auf die in Tab. 44 aufgeführten Einmündungen fest-

zustellen, dass Ein- oder Ausfahrten, ohne Ver-

flechtungsstreifen vorhanden sind und dabei keine 

Beeinflussung der Fahrtgeschwindigkeit ermittelt 

werden konnte. Lediglich bei der Einmündung Lin-

demannstraße auf dem Rheinlanddamm in Dort-

mund (u) und der Einmündung Kehrwieder auf der 

Lübecker Straße in Rostock (u), war festzustellen, 

dass die Reduzierung der V15 eindeutig der jewei-

ligen Einmündung zuzuordnen war. Da die Linde-

mannstraße in Dortmund im Vergleich zu den ande-

ren vorfahrtgeregelten Einmündungen aufgrund de-

ren Ausgestaltung vermutlich eine höhere Ver-

kehrsbelastung aufweist, könnte die Geschwindig-

keitsreduzierung trotz der vorhandenen Ein- und 

Ausfädelungsstreifen darauf zurückzuführen sein.  

Bei der Einmündung Kehrwieder war trotz des ab-

geschätzten geringen Verkehrsaufkommens eben-

falls eine Beeinflussung der V15 festzustellen. Da-

bei verfügt diese Einmündung über einen ca. 50 m 

langen Ausfädelungsstreifen. Die Einfädelung auf 

die Lübecker Straße (u) erfolgt hingegen direkt. Da-

bei konnte nicht abgeschätzt werden, wodurch die 

Beeinträchtigung der V15 an dieser Stelle entstan-

den ist. Die Einfahrt zu den Westfalenhallen weist 

vergleichsweise einen sehr langen Ein- und Ausfä-

delungsstreifen auf, wobei zu berücksichtigen ist, 
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dass lediglich bei einer Veranstaltung in den West-

falenhallen oder dem angrenzenden Stadion mit ei-

nem sehr hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen 

ist und daher keine Beeinflussung der V15 festzu-

stellen war. 

Neben den dargestellten Einmündungen wurden 

vorfahrtgeregelte Einmündungen mit geringen ab-

geschätzten Verkehrsmengen zwar nicht in die 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme eingetragen, je-

doch hinsichtlich deren Beeinflussung auf die V15 

untersucht. Dabei war festzustellen, dass bei den 

23 weiteren vorfahrtgeregelten Einmündungen mit 

geringen Verkehrsstärken keine Beeinflussungen 

der V15 vorhanden waren, die direkt der jeweiligen 

Einmündung zuzuordnen waren. 

Stadt HLS KP Nr. KP Name 
Beeinflussung derV15 in 
die jeweilige Fahrtrich-

tung 

Berlin Gertraudenstraße (u) 3 Kurstraße  Potsdamer Platz 

Berlin Gertraudenstraße (u) 4 Fischerinsel  Alexanderplatz 

Berlin Gertraudenstraße (u) 5 Fischerinsel  Alexanderplatz 

Berlin Gertraudenstraße (u) 2 Niderwallstraße  Potsdamer Platz 

Berlin Gertraudenstraße (u) 2 Seydelstraße  Alexanderplatz 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 2 Lindemannstraße  Bochum 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 3 Einfahrt Westfalenhallen  Unna  

Dortmund Rheinlanddamm (u) 4 Alter Mühlenweg  Bochum 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 6 Am Kaiserhain  Unna 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 8 Karl-Liebknecht-Straße  Unna 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 9 Karl-Marx-Straße  Bochum 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 10 Raudestraße  Unna 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 14 Detmar-Mülher-Straße  Bochum 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 15 Frensdorffstraße  Bochum 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 16 Max-Eyth-Straße  Unna 

Essen Ruhrallee (u) 3 Potthoffs Börde  Stadtzentrum 

Essen Ruhrallee (u) 7 Bonsiepen  Stadtzentrum 

Frankfurt Miquelallee (u) 2 Walter-vom-Rath-Str  Westend Nord 

Frankfurt Miquelallee (u) 3 Duisbergstraße  Westend Nord 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (u) 4 Altriper Straße  Limburgerhof 

Rostock Lübecker Straße (u) 6 Kehrwieder  Dierkow 

Tab. 43: Beeinflussung der Fahrtgeschwindigkeit an vorfahrtgeregelten Einmündungen der Hochleistungsstraßen

Stadt Hochleistungsstraße Fahrtrichtung KP Nr. KP Name 
Länge  
Einfädelungs-
streifen 

Länge  
Ausfädelungs-
streifen 

Dortmund Rheinlanddamm (u) Bochum 2 Lindemann-
straße 

ca. 160 m komb. 
mit KP Witte-
kind-straße 

ca. 75 m 

Dortmund Rheinlanddamm (u) Unna 3 Einfahrt West-
falen-hallen 

ca. 110 m ca. 150 m 

Dortmund Rheinlanddamm (u) Bochum 4 Alter Mühlen-
weg 

 ca. 40 m 

Rostock Lübecker Straße (u) Dierkow 6 Kehrwieder  ca. 50 m 

Tab. 44: Einmündungen an urbanen Hochleistungsstraßen mit Verflechtungsstreifen  
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9.1.6 Signalisierte Fußgängerfurten und 

Grundstückszufahrten 

Bei den vier untersuchten signalisierten Fußgänger-

furten, die in der Tab. 45 zusammengefasst wurden, 

war festzustellen, dass diese größtenteils einen Ein-

fluss auf die V15 haben, der direkt der Fußgänger-

furt zugeordnet werden konnte. 

Bei der Detailanalyse der Fußgängerfurten war auf-

fällig, dass bei den signalisierten Fußgängerfurten 

an der Elbestraße und der Weserstraße auf der 

Ruhrallee in Essen (u), sowie der Haedgestraße auf 

der Lübecker Straße in Rostock (u) anliegende Ein-

mündungen vorhanden sind, wobei anzunehmen 

ist, dass sich durch die Freigabezeiten des Fußver-

kehrs an den anliegenden Einmündungen Zeitlü-

cken für einbiegende Fahrzeuge ergeben. Bei allen 

untersuchten signalisierten Fußgängerfurten ist 

weiterhin ein höheres Fußverkehrsaufkommen an-

zunehmen, wobei davon auszugehen ist, dass die 

signalisierten Fußgängerfurten anforderungsge-

steuert freigegeben werden.  

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden zwar die 

an die Hochleistungsstraßen anliegenden Grund-

stückszufahrten nicht in die Fahrtgeschwindigkeits-

diagramme eingezeichnet, jedoch wurden diese 

ebenfalls im Rahmen einer Detailanalyse betrach-

tet. Linksabbiegeverkehre waren an den untersuch-

ten Grundstückszufahrten nicht möglich.  

Es war festzustellen, dass auch bei mehreren hin-

tereinander folgenden, privat oder gewerblich ge-

nutzten, Grundstückszufahrten größtenteils kein 

Einfluss der V15 der Hochleistungsstraßen festzu-

stellen war, bzw. der Einfluss auf die V15 mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf anliegende Knotenpunkte 

zurückzuführen ist. So war bei 73 Grundstückszu-

fahrten keine Beeinflussung der V15 festzustellen 

und bei 30 Grundstückzufahrten war die vorhan-

dene Beeinflussung der V15 mit hoher Wahrschein-

lichkeit durch Rückstauungen von anliegenden 

Knotenpunkten entstanden. Zwei der untersuchten 

Grundstückszufahrten führten zu Geschwindig-

keitsreduzierungen auf den Untersuchungsab-

schnitten, die eindeutig auf die jeweilige Grund-

stückszufahrt zurückzuführen waren. Dabei han-

delte es sich um zwei Grundstückszufahrten auf der 

Hindenburgstraße in Essen (u), wobei durch die 

Grundstückszufahrten eine größere Tankstelle und 

ein großes Parkhaus erschlossen werden und da-

her von einem stetig hohen und fluktuierenden Ver-

kehrsaufkommen auszugehen ist. 

Stadt HLS KP Nr. KP Name 
Beeinflussung derV15 in 
jeweiliger Fahrtrichtung 

Essen Hindenburgstraße (u) 4 FGÜ Eugen-Sulz-Straße  Südviertel Nordviertel 

Essen Ruhrallee (u) 2 FGÜ Elbestraße 
 Relling-
hausen 

 Stadt-
zentrum 

Rostock Lübecker Straße (u) 8 Haedgestraße  Dierkow Rostock 

Rostock Lübecker Straße (u) 11 FGÜ Schnickmannstraße  Dierkow Rostock 

Tab. 45: Beeinflussung der Fahrtgeschwindigkeit  an signalisierten Fußgängerfurten der Hochleistungsstraßen 

 

9.1.7 Untersuchung der Rückstaulängen 

der Knotenpunkte und signalisierten 

Fußgängerfurten 

Neben der Untersuchung der Beeinflussung der 

Fahrtgeschwindigkeit der 105 Knotenpunkte, vier 

signalisierten Fußgängerfurten und 105 Grund-

stückszufahrten wurde zusätzlich überprüft, welche 

Rückstaulängen sich an den entsprechenden Berei-

chen innerhalb der untersuchten Spitzenzeiträume 

ergaben. Dabei wurde analysiert, inwieweit sich im 

Bereich des Vorlaufs des jeweiligen Knotenpunktes 

eine Reduzierung der V15 unter 20 km/h ergab und 

über welche Länge sich diese erstreckte. Bereiche, 

in denen Rückstauungen über mehrere Knoten-

punkte festzustellen waren, wurden entsprechend 

gekennzeichnet. Dabei wurden in einem solchen 

Fall die Bereiche bis zum nächsten Knotenpunkt ge-

messen und die ermittelten Längen vermerkt. 

Auf eine Untersuchung von Rückstaulängen an 

Grundstückszufahrten und vorfahrtgeregelten Ein-

mündungen wurde verzichtet, da wie in Kapitel 

9.1.5 und Kapitel 9.1.6 beschrieben wurde, an die-

sen Stellen größtenteils keine Rückstauungen fest-

zustellen waren. Auch an Ein- und Ausfahrten von 

Parallelerschließungsstraßen ließen sich keine 

Rückstauungen feststellen, die auf die anliegende 

Parallelerschließungsstraße zurückzuführen wären. 

Die Ergebnisse der Analysen wurden in der nach-

folgenden Tab. 46 für die untersuchten Hochleis-

tungsstraßen zusammengefasst, wobei zwischen 

den verschiedenen Knotenpunktformen und signa-

lisierten Fußgängerfurten unterschieden wurde.  
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Stadt HLS 

Minimale und Maximale Rückstaulängen bei den jeweils betrachteten Knoten-
punktformen (die Rückstaulängen mehrerer Knotenpunkte einer Knotenpunktform 
wurden zusammengefasst) 

Niveaugleiche 
Kreuzungen 

Niveaufreie 
Kreuzungen 

Knoten-
punkte mit 
Sonderfor-

men 

Signalisierte 
Einmündun-

gen 

Signalisierte 
Fußgänger-

furten 

Berlin Gertraudenstraße (u) 
Die V15 lag über den gesamten untersuchten Streckenabschnitt unter 20 km/h, daher 

konnten keine Erkenntnisse zur Rückstaulänge abgeleitet werden. 

Berlin  Landsberger Allee (u) Ca. 100-240 m* - - Ca. 0-20 m - 

Bochum Universitätsstraße (a) - 0 m Ca. 0-75 m - - 

Bielefeld Ostwestfalendamm (a) - Ca. 0-60 m Ca. 0-75 m - - 

Dortmund Rheinlanddamm (u) Ca. 100-715 m* Ca. 0-100 m 
Ca. 75-175 

m 
Ca. 0-520 m* - 

Essen Hindenburgstraße (u) Ca. 0-110 m* - Ca. 40-100m - Ca: 80-120 m 

Essen Ruhrallee (u) Ca. 0-290 m* - Ca. 60-80 m Ca. 40-120 m Ca. 40-160 m 

Frankfurt Miquelallee (u) Ca. 190-200 m - - - - 

Ludwigs-
hafen 

Kaiserwörthdamm (a/u) Ca. 50-175 m Ca. 0-100 m - Ca. 25 m - 

Mannheim B38 (a) Ca. 50-75 m 0 m - - - 

Nürnberg 
Äußere Bayreuther 
Straße (a) Ca. 50-90 m - - - - 

Nürnberg Frankenschnellweg (a) - - 
Ca. 60-340 

m 
- - 

Rostock Lübecker Straße (u) 50-450 m* - - Ca. 50-100 m Ca. 0-75 m 

Legende: 
* : Teilweise waren Rückstauungen über mehrere Knotenpunkte hinweg festzustellen, die jedoch höchstwahr-

scheinlich an niveaugleichen Knotenpunkten ausgelöst wurden 

Tab. 46: Minimale und maximale Rückstaulängen der betrachteten Knotenpunktformen

Tab. 46 zeigt deutlich, dass die Rückstaulängen der 

niveaugleichen Kreuzungen im Vergleich zu niveau-

freien Kreuzungen länger ausfielen. Die Rückstau-

längen von Knotenpunkten mit Sonderformen sind 

eher mit denen von niveaufreien Kreuzungen ver-

gleichbar.  

Signalisierte Einmündungen wiesen bis auf den 

Rheinlanddamm in Dortmund (u) ebenfalls Rück-

staulängen auf, die mit denen von niveaufreien 

Kreuzungen vergleichbar sind. Bei den signalisier-

ten Einmündungen des Rheinlanddamms in Dort-

mund (u) ist davon auszugehen, dass sich der 

Rückstau mit einer maximalen Länge von 520 m 

durch eine Überstauung des vorgelagerten Knoten-

punktes Voßkuhle ergeben hat. 

Die signalisierten Fußgängerfurten wiesen Rück-

staulängen von bis zu 160 m auf. Sie liegen damit 

über den durchschnittlichen Rückstaulängen ni-

veaufreier Kreuzungen. 

9.2  Verkehrssicherheit 

Im Rahmen von Detailanalysen wurde überprüft, in-

wieweit sich an den Knotenpunkten oder Strecken-

abschnitten Unfallauffälligkeiten ergaben und wel-

che Bereiche eine geringe Unfallhäufigkeit aufwie-

sen. Um das Unfallgeschehen der Knotenpunkte 

bzw. Streckenabschnitte einer Kategorie unterei-

nander vergleichen zu können, wurde das durch-

schnittliche Unfallgeschehen über alle Knoten-

punkte bzw. Streckenabschnitte einer Kategorie er-

mittelt. Dabei wurde für die verschiedenen Knoten-

punktformen und Streckenabschnitte das in Tab. 47 

dargestellte durchschnittliche Unfallgeschehen er-

mittelt. Die Einflussbereiche der Knotenpunkte auf 

das vorhandene Unfallgeschehen konnten im Rah-

men der Analysen nicht ermittelt werden, da die 

Knotenpunkte teilweise sehr unterschiedlich ausge-

staltet sind. 

In Tab. 47 wird ersichtlich, dass das durchschnittli-

che Unfallgeschehen auf niveaugleichen Knoten-

punkten höher ausfällt als auf niveaufreien Knoten-

punkten. Knotenpunkte mit Sonderformen weisen 

durchschnittlich das gleiche Unfallgeschehen auf, 

wie niveaugleiche Knotenpunkte. Weiterhin ist auf-

fällig, dass das Unfallgeschehen auf Streckenab-

schnitten mit und ohne Randeinfluss im Vergleich 

zum Unfallgeschehen an Knotenpunkten als gering 
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bezeichnet werden kann. Dabei ist zu beachten, 

dass sich im Untersuchungskollektiv lediglich zwei 

Streckenabschnitte mit einem Randeinfluss durch 

Parallelerschließungsstraßen befanden und das 

durchschnittliche Unfallgeschehen daher nicht re-

präsentativ ist. 

Das Unfallgeschehen mit Fuß- und Radverkehrsbe-

teiligung an den verschiedenen Kontenpunkt- und 

Streckenabschnittsformen wurde gesondert unter-

sucht. Dabei war das in Tab. 48 aufgezeigte Unfall-

geschehen zu ermitteln. 

Sofern festzustellen war, dass das Unfallgeschehen 

mit Fuß- oder Radverkehrsbeteiligung auf infra-

strukturelle Auffälligkeiten zurückzuführen war, so 

wurde dies in den nachfolgenden Abschnitten ent-

sprechend beschrieben. 

Knotenpunkt- / Streckenabschnittsform 
Anzahl Knotenpunkte 
/ Streckenabschnitte 

Durchschnittliches Unfallgeschehen  
2013-2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Niveaugleiche Knotenpunkte 31 0 1 12 2 

Niveaufreie Knotenpunkte 13 0 1 4 2 

Knotenpunkte mit Sonderformen 8 0 1 13 2 

Streckenabschnitte ohne Randeinfluss 41 0 0 1 0 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch 
Einmündungen und/oder Grundstückszu-
fahrten 

31 0 0 2 0 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch 
Parallelerschließungsstraßen 

2 0 1 4 2 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch 
Ein- und Ausfädelungsstreifen 

10 0 0 1 0 

Tab. 47: Durchschnittliches Unfallgeschehen der verschiedenen Knotenpunktformen und Streckenabschnitte der Hochleistungsstra-

ßen im Zeitraum von 2013 - 2015 

 

Unfallgeschehen mit Fuß- und Radver-
kehrsbeteiligung an jeweiliger Knoten-
punkt- / Streckenabschnittsform im Zeit-
raum von 2013 - 2015 

Prozentuale Verteilung der Unfälle des jeweiligen Unfalltyps 
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Niveaugleiche Knotenpunkte  

- 34 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung 0 23,5 2,9 52,9 0 0 20,6 

- 114 Unfälle mit Radverkehrs- 
   beteiligung 

3,5 43,9 23,7 5,3 2,6 11,4 9,6 

Niveaufreie Knotenpunkte  

- 2 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung 0 0 0 50 0 0 50 

- 7 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung 0 0 85,7 0 0 0 14,3 

Knotenpunkte mit Sonderformen  

- 3 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung 0 33,3 0 66,7 0 0 0 

- 13 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung 0 30,8 53,8 0 0 0 15,4 

Streckenabschnitte ohne Randeinfluss  

- 3 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung 0 33,3 0 33,3 0 0 33,3 

- 1 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung 0 0 100 0 0 0 0 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch 
Einmündungen und Grundstückszufahrten 

 

- 5 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung 0 0 0 60 0 0 40 

Fortgesetzte Tabelle auf nächster Seite 
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Fortgesetzte Tabelle 

- 33 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung 6,1 39,4 39,4 0 0 12,1 3 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch 
Parallelerschließungsstraßen 

 

- 0 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung Keine Unfälle 

- 1 Unfall mit Radverkehrsbeteiligung 0 0 100 0 0 0 0 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch 
Ein- und Ausfädelungsstreifen 

 

- 0 Unfälle mit Fußverkehrsbeteiligung Keine Unfälle 

- 0 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung Keine Unfälle 

Tab. 48 Unfallgeschehen mit Fuß- und Radverkehrsbeteiligung an verschiedenen Knotenpunkt- bzw. Streckenabschnittsformen im 

Zeitraum von 2013-2015 

9.2.1 Niveaugleiche Kreuzungen und sig-

nalisierte Einmündungen 

Bei der Analyse der sieben niveaugleichen Knoten-

punkte, die Wohnstraßen mit unter zwei Fahrstrei-

fen in beide Fahrtrichtungen anbinden und so ein 

abgeschätztes geringes Verkehrsaufkommen auf 

den Nebenstraßen aufweisen, war das in Tab. 49 

dargestellte Unfallgeschehen festzustellen. Dabei 

war auffällig, dass das Unfallgeschehen an diesen 

Knotenpunkten, bis auf den Knotenpunkt 

Lübkestraße auf dem Rheinlanddamm (u), als un-

terdurchschnittlich zu bezeichnen ist.  

Im Rahmen einer Detailanalyse dieser Knoten-

punkte waren bei allen Knotenpunkten keine Infra-

strukturellen Auffälligkeiten festzustellen, auf die 

das Unfallgeschehen zurückzuführen wäre.  

Das Unfallgeschehen der 24 Knotenpunkte, die Ne-

benstraßen mit einem abgeschätzten hohen Ver-

kehrsaufkommen mit mehr als einem Fahrstreifen je 

Fahrtrichtung anbinden, ist in Tab. 50 aufgeführt. 

Bei der Tab. 50 ist zu berücksichtigen, dass für die 

Knotenpunkte Saarlandstraße und Mundenheimer 

Straße auf dem Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen 

(a), sowie für den Knotenpunkt Axel-Springer-

Straße auf der Gertraudenstraße in Berlin (u) sei-

tens der Städte keine Unfalldaten bereitgestellt wur-

den. 

Beim Betrachten der Tab. 50 wird deutlich, dass 

über ein Drittel der Knotenpunkte ein unterdurch-

schnittliches Unfallgeschehen aufwiesen. Bei der 

Detailanalyse dieser Knotenpunkte waren keine inf-

rastrukturellen Auffälligkeiten festzustellen. Beson-

ders positiv hervorzuheben ist der Knotenpunkt 

Hansaallee auf der Miquelallee in Frankfurt (u). Bei 

diesem Knotenpunkt war trotz der abgeschätzten 

hohen Verkehrsbelastungen aus den Nebenstraßen 

ein unterdurchschnittliches Unfallgeschehen festzu-

stellen, wobei sich dieser Knotenpunkt durch recht-

winklig angeordnete Knotenpunktarme und eine 

übersichtliche und begreifbare Führung des MIV 

und NMIV auszeichnete. 

Bei der Detailanalyse der Knotenpunkte mit einem 

durchschnittlichen bzw. überdurchschnittlichen Un-

fallgeschehen waren ebenfalls keine infrastrukturel-

len Auffälligkeiten vorzufinden, durch die das Unfall-

geschehen entstanden sein könnte. Lediglich beim 

Kontenpunkt Voßkuhle auf dem Rheinlanddamm in 

Dortmund (u) war festzustellen, dass sich das Un-

fallgeschehen größtenteils auf die Wartefläche in 

Mittellage konzentrierte (vgl. Anhang 5). Weitere 

Analysen des Unfallgeschehens an diesem Knoten-

punkt waren nicht möglich, da keine Informationen 

zum Unfallhergang vorlagen. Es ist jedoch anzu-

nehmen, dass die Unfälle zum einen durch die un-

übersichtliche und schwer zu begreifende Führung 

des Abbiegeverkehrs und zum anderen durch 

Rückstauungen ausgehend von der Wartefläche in 

Mittellage entstanden sind.  

Bei den nachfolgend aufgeführten Knotenpunkten 

waren außerdem vermehrt Unfälle mit Radver-

kehrsbeteiligung festzustellen, wobei zu berück-

sichtigen ist, dass keine Angaben zum Radver-

kehrsaufkommen vorlagen und daher keine Zusam-

menhänge zwischen dem Unfallgeschehen und der 

Radverkehrsstärke ermittelt werden konnten. Am 

Knotenpunkt Holbeinplatz auf der Lübecker 

Straße/Am Strande in Rostock (u) waren vermehrt 

Abbiegeunfälle festzustellen (vgl. Unfalltypenkarte 

im Anhang 5), wobei aufgrund fehlender Informatio-

nen zum Unfallhergang nicht weiter untersucht wer-

den konnte, wie sich die Unfälle explizit ereigneten. 

An diesem Knotenpunkt ist jedoch davon auszuge-

hen, dass Radfahrende größtenteils bei Rechtsab-

biegevorgängen von Pkw übersehen wurden. Beim 

südlichen Knotenpunktarm war dabei auffällig, dass 

sich vermehrt Unfälle am Rechtsabbiegefahrstrei-

fen ergeben haben und davon auszugehen ist, dass 

sich diese Unfälle ereigneten, da der zunächst ge-

meinsam mit dem Fußverkehr geführte Radverkehr 

unmittelbar im Bereich des Rechtsabbiegefahrstrei-

fens mittels eines rot eingefärbten Radfahrstreifen 

auf die Fahrbahn geführt wird. 
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Am Knotenpunkt Breite Straße auf der Gertrauden-

straße in Berlin (u) waren ebenfalls vermehrt Abbie-

geunfälle mit Radverkehrsbeteiligung festzustellen. 

Da die Unfälle jedoch nur dem Knotenpunkt, nicht 

aber der genauen Örtlichkeit am Knotenpunkt zuge-

ordnet werden konnten, war eine tiefgreifende Ana-

lyse des Unfallgeschehens an diesem Knotenpunkt 

nicht möglich. Gleiches gilt für den Knotenpunkt 

Storkower Straße auf der Landsberger Allee in Ber-

lin (u). Auch an diesem Knotenpunkt ereigneten 

sich größtenteils Abbiegeunfälle mit Radverkehrs-

beteiligung.  

Eine Sonderlösung der Radverkehrsführung war 

am Knotenpunkt Hansaallee auf der Miquelallee in 

Frankfurt (u) festzustellen. Dieser Knotenpunkt wies 

als einziger Knotenpunkt im südlich gelegenen Kno-

tenpunktarm einen Zweirichtungsradweg auf, an 

dem lediglich ein Unfall mit Radverkehrsbeteiligung 

geschehen ist (vgl. Bild 61). 

 

Stadt HLS 
Knotenpunkt 
Nummer 

Knotenpunkt 
Name 

Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Essen Hindenburgstraße (u) 6 Bert-Brecht-Straße 0 0 3 1 

Rostock Am Strande (u) 23 Am Strande 0 0 4 0 

Berlin Landsberger Allee (u) 6 Karl-Lade-Straße 0 0 8 1 

Essen Ruhrallee (u) 8 Lionsweg 0 1 5 0 

Essen Ruhrallee (u) 4 Ahrfeldstraße 0 1 8 1 

Essen  Ruhrallee (u) 5 
Am Krausen 
Bäumchen 

0 1 8 1 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 21 Lübkestraße 0 1 13 2 

Tab. 49: Unfallgeschehen an niveaugleichen Knotenpunkten mit abgeschätzten geringen Verkehrsbelastungen auf den Nebenstra-

ßen im Zeitraum von 2013 - 2015  

  

Stadt HLS 
Knotenpunkt 
Nummer 

Knotenpunkt Name 
Unfallgeschehen 2013 – 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Nürnberg 
Äußere Bay-
reuther Straße (a) 

1 Bierweg 0 0 3 0 

Rostock Am Strande (u) 17 Stadthafen 0 0 4 1 

Rostock Am Strande (u) 12 Friedrichstraße 0 0 5 0 

Rostock Am Strande (u) 30 Verbindungsweg  0 0 6 0 

Rostock Am Strande (u) 6 Doberaner Str. 0 0 13 0 

Frankfurt Miquelallee (u) 1 Hansaallee 0 0 13 5 

Rostock Am Strande (u) 2 Max-Eyth-Str. 0 1 5 0 

Rostock Am Strande (u) 27 Gaffelschoner-weg 0 1 6 2 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

7 Kruppstraße 0 1 11 1 

Essen Ruhrallee (u) 11 Westfalenstr. 0 1 12 2 

Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

2 
Conrad-Blenke-
Straße 

0 1 12 2 

Rostock Am Strande (u) 20 Grubenstraße 0 1 13 3 

Ludwigs-hafen 
Kaiserwörthdamm 
(u) 

8 Wegelnburgstraße 0 1 13 7 

Rostock Am Strande (u) 16 Am Kanonsberg 0 1 17 1 

Ludwigs-hafen 
Kaiserwörthdamm 
(u) 

5 An der Feuerwache 0 2 7 3 

Rostock Am Strande (u) 9 Am Kabutzenhof  0 2 9 2 

Frankfurt Miquelallee (u) 4 
Eschersheimer 
Landstraße 

0 2 28 6 

Fortgesetzte Tabelle auf nächster Seite 
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Fortgesetzte Tabelle 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

5 Hachestraße 0 3 8 1 

Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

1 Danziger Straße 0 3 14 3 

Rostock Am Strande (u) 1 Holbeinplatz 0 3 18 2 

Berlin 
Gertraudenstraße 
(u) 

4 Breite Straße 0 3 28 0 

Rostock Am Strande (u) 5 Maßmannstr. 0 4 12 1 

Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

5 Storkower Straße 0 5 33 2 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

18 Voßkuhle 1 3 27 4 

Tab. 50: Unfallgeschehen an niveaugleichen Knotenpunkten mit abgeschätzten hohen Verkehrsbelastungen auf den Nebenstraßen  

im Zeitraum von 2013 - 2015

 

Bild 61: Unfallgeschehen am Knotenpunkt Hansaallee auf der Miquelallee in Frankfurt (u) im Zeitraum von 2013 - 2015 

 

9.2.2 Niveaufreie Kreuzungen 

Bei der Analyse der niveaufreien Knotenpunkte 

wurde das in Tab. 51 zusammengefasste Unfallge-

schehen ermittelt. Teilweise waren auf dem Rhein-

landdamm in Dortmund, sowie auf dem Kaiser-

wörthdamm in Ludwigshafen Ein- und Ausfäde-

lungsstreifen von Knotenpunkten vorhaben, die 

sehr weit vom jeweiligen Knotenpunkt abgesetzt 

waren. Aus diesem Grund wurden diese teilweise 

gesondert als Streckenabschnitte mit einem Rand-

einfluss durch Ein- und Ausfädelungsstreifen be-

trachtet. 

In Tab. 51 ist ersichtlich, dass knapp zwei Drittel der 

untersuchten Knotenpunkte ein unterdurchschnittli-

ches Unfallgeschehen aufweisen. Bei diesen Kno-

tenpunkten waren, bis auf die nachfolgend aufge-

führten Knotenpunkte keine infrastrukturellen Auf-

fälligkeiten vorhanden.  

Die im Folgenden aufgeführten Angaben zur Länge 

der Ein- und Ausfädelungsstreifen wurde ermittelt, 

indem die Länge des unterbrochenen Breitstrichs 

durch Luftbildaufnahmen gemessen wurde und so 

der Bereich ermittelt werden konnte, in dem Aus- 

und Einfädelungsvorgänge möglich sind. So war 

beim Knotenpunkt 6, Schattbachstraße, auf der Uni-

versitätsstraße in Bochum (a) festzustellen, dass 
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sich am ca. 90 m langen kombinierten Ein- und Aus-

fädelungsstreifen in Fahrtrichtung Wiemelhausen, 

als auch am ca. 70 m langen Ausfädelungsstreifen 

in Fahrtrichtung Langendreer trotz der im Vergleich 

zu den anderen untersuchten, als kurz zu bezeich-

nenden Ein- und Ausfädelungsstreifen, keine Un-

fälle ergeben haben (vgl. Bild 62). 

Am Knotenpunkt 26, B236, auf dem Rheinland-

damm in Dortmund (u) war ein ca. 60 m langer Aus-

fädelungsstreifen vorhanden, wobei sich dort zwei 

Unfälle ergeben haben (vgl. Bild 63), die unmittelbar 

dem, im Vergleich zu den anderen Ausfädelungs-

streifen, als kurz zu bezeichnenden Ausfädelungs-

streifen zugeordnet werden konnten. 

Etwa ein Drittel der niveaufreien Knotenpunkte wies 

ein überdurchschnittliches Unfallgeschehen auf. Im 

Rahmen der Detailanalyse dieser Knotenpunkte 

konnten die nachfolgend aufgeführten infrastruktu-

rellen Auffälligkeiten ermittelt werden. 

Am Knotenpunkt 1, Markstraße, auf der Universi-

tätsstraße in Bochum (a) war auffällig, dass sich an 

der Einfädelung in Fahrtrichtung Langendreer, die 

keinen Verflechtungsstreifen aufweist, keine Unfälle 

ergeben haben und sich am darauffolgenden ca. 

70 m langen Einfädelungsstreifen, der im Vergleich 

zu den anderen untersuchten Einfädelungsstreifen 

als kurz zu bezeichnen ist, eine Unfallhäufung fest-

stellen ließ (vgl. Bild 64). Zusätzlich ist an diesen 

Stellen ein Radfahrstreifen integriert, sodass der 

einfahrende MIV neben dem rückwärtigen Verkehr 

auf der Universitätsstraße (a) zusätzlich den Rad-

verkehr beachten muss. Dabei ist am ca. 70 m lan-

gen Einfädelungsstreifen nicht auszuschließen, 

dass sich auch Unfälle durch den integrierten Rad-

fahrstreifen ergeben haben. Eine genaue Analyse 

der Unfälle in diesem Bereich war jedoch aufgrund 

fehlender Informationen zum Unfallhergang nicht 

möglich. 

 

 

Stadt HLS 
Knotenpunkt 
Nummer 

Knotenpunkt Name 
Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Ludwigs-hafen KWD (a) 23 B9 0 0 0 0 

Mannheim B38 (a) 1 Viernheimer Kreuz 0 0 0 0 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

6 Schattbach-straße 0 0 0 1 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

26 B 236 0 0 10 2 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a)  

8 Hustadtring 0 1 0 0 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

2 
Max-Imdahl-Straße / 
Hustadtring 

0 1 0 1 

Mannheim  B38 (a) 3 Magdeburger Straße 0 1 0 3 

Bielefeld 
Ostwestfalen-
damm (a) 

4 Stapenhornstraße 0 1 2 0 

Bochum Universitätsstraße  1 Markstraße 0 1 6 2 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a)  

3 Universität 0 2 2 1 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

1 Wittekindstraße 0 2 9 2 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

7 B54 0 5 20 2 

Mannheim B38 (a) 6 Waldstraße 1 0 3 7 

Tab. 51: Unfallgeschehen an niveaufreien Knotenpunkten im Zeitraum von 2013 - 2015
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Bild 62: Unfallgeschehen am Knotenpunkt Schattbachstraße auf der Universitätsstraße in Bochum (a) im Zeitraum von 2013 - 2015 

 

 

Bild 63: Unfallgeschehen am Knotenpunkt B236 auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u) im Zeitraum von 2013 - 2015
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Bild 64: Unfallgeschehen am Knotenpunkt Markstraße auf der Universitätsstraße in Bochum (a) im Zeitraum von 2013 - 2015

Am Knotenpunkt 9, Waldstraße, auf der B38 in 

Mannheim (a) war am ca. 40 m langen zweistreifi-

gen Ausfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Viern-

heim, der im Vergleich zu anderen Ausfädelungs-

streifen sehr kurz ausgeführt ist, kein Unfall festzu-

stellen der dem Ausfädelungsstreifen zugeordnet 

werden konnte (vgl. Bild 65). Dieser zweistreifige 

Ausfädelungsstreifen war in dieser Form einzigartig 

im Untersuchungskollektiv. Daher konnte diese Ge-

staltung des Ausfädelungsstreifens nicht mit weite-

ren ähnlich ausgeführten Ausfädelungsstreifen ver-

glichen werden. 

Eine Unfallhäufung war hingegen am Knotenpunkt 

7, B54, auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u) 

zu verzeichnen. Dort waren am ca. 100 m langen 

Ausfädelungsstreifen eine Vielzahl von Unfällen 

festzustellen (vgl. Bild 66), wobei an den Ausfäde-

lungsstreifen eine Tankstellenzufahrt integriert ist. 

Eine detaillierte Analyse des Unfallhergangs an die-

sem Ausfädelungsstreifen war aufgrund fehlender 

Informationen nicht möglich. Es ist anzunehmen, 

dass sich einige der Unfälle aufgrund der integrier-

ten Tankstellenzufahrt ergeben haben könnten. 
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Bild 65: Unfallgeschehen am Knotenpunkt Waldstraße auf der B38 in Mannheim (a) im Zeitraum von 2013 - 2015 

 

Bild 66: Unfallgeschehen am Knotenpunkt B54 auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u) im Zeitraum von 2013 – 2015 

  



100 

9.2.3 Knotenpunkte mit Sonderformen 

Das Unfallgeschehen, welches sich auf den Kno-

tenpunkten mit Sonderformen ergeben hat, ist in der 

Tab. 52 dargestellt. Die fünf der Knotenpunkte mit 

Sonderformen wies dabei ein unterdurchschnittli-

ches Unfallgeschehen, die anderen drei ein über-

durchschnittliches Unfallgeschehen auf. Bei der De-

tailanalyse dieser Knotenpunkte waren keine infra-

strukturellen Auffälligkeiten festzustellen.

Stadt HLS 
Knotenpunkt 
Nummer 

Knotenpunkt Name 
Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Nürnberg 
Frankenschnell-
weg (a) 

1 Jansenbrücke 0 0 6 3 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

10 A43 0 0 7 1 

Bielefeld 
Ostwestfalen-
damm (a) 

1 Jöllenbecker Str. 0 1 1 1 

Mannheim B38 (a) 9 Mannheimer Straße 0 1 5 3 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

1 Berliner Platz 0 1 18 3 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

2 Limbecker Platz 0 1 20 1 

Dortmund  
Rheinlanddamm 
(u) 

11 Märkische Straße 0 2 21 3 

Essen  Ruhrallee (u) 1 A52 1 3 22 2 

Tab. 52: Unfallgeschehen an Knotenpunkten mit Sonderformen im Zeitraum von 2013 - 2015 

 

9.2.4 Streckenabschnitte mit und ohne 

Randeinfluss 

Streckenabschnitte ohne Randeinfluss 

Das Unfallgeschehen der Streckenabschnitte ohne 

Randeinfluss ist in der nachfolgenden Tab. 53 dar-

gestellt. Neben dem Unfallgeschehen wurde zu-

sätzlich die Länge des jeweiligen Streckenab-

schnitts eingefügt. Beim Betrachten der Tab. 53 

wird deutlich, dass sich auf den Streckenabschnit-

ten ohne Randeinfluss kaum Unfälle zugetragen ha-

ben. So waren bei 25 der untersuchten Streckenab-

schnitte keine Unfälle festzustellen und bei 15 Stre-

ckenabschnitten lag ein durchschnittliches bzw. 

überdurchschnittliches Unfallgeschehen vor.  

Im Rahmen einer Detailanalyse der Streckenab-

schnitte ohne Randeinfluss konnten keine infra-

strukturellen Auffälligkeiten festgestellt werden, 

durch die die geschehenen Unfälle begründet wä-

ren. 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch vor-

fahrtgeregelte Einmündungen und/oder Grund-

stückszufahrten bzw. signalisierte Fußgänger-

furten 

In Tab. 54 ist das Unfallgeschehen der Streckenab-

schnitte mit einem Randeinfluss durch Einmündun-

gen, Grundstückszufahrten und signalisierte Fuß-

gängerfurten zusammengefasst. Zusätzlich wurden 

die Länge und die Anzahl der im jeweiligen Stre-

ckenabschnitt befindlichen Einmündungen und 

Grundstückszufahrten vermerkt. Wie in der Tab. 54 

ersichtlich ist, weisen neun der untersuchten Stre-

ckenabschnitte trotz dem Vorhandensein von Ein-

mündungen und Grundstückszufahrten keine Un-

fälle auf. Bei weiteren sieben Streckenabschnitten 

war ein unterdurchschnittliches Unfallgeschehen 

festzustellen und bei weiteren 15 Streckenabschnit-

ten ereignete sich ein durchschnittliches bzw. über-

durchschnittliches Unfallgeschehen. Dabei waren 

beim Großteil der untersuchten Streckenabschnitte 

mit einem überdurchschnittlichen Unfallgeschehen 

bis zu drei Einmündungen bzw. 17 Grundstückszu-

fahrten vorhanden. 

Im Rahmen einer Detailanalyse konnten bei diesen 

Streckenabschnitten ebenfalls keine Infrastrukturel-

len Auffälligkeiten festgestellt werden, durch die das 

Unfallgeschehen begründet wäre. Weiterhin ließen 

sich keine Unfallhäufungen an den Grundstückszu-

fahrten und Einmündungen feststellen. 

Ergänzend wurde das Unfallgeschehen mit Fuß- 

und Radverkehrsbeteiligung an den Einmündungen 

überprüft. Dabei war auffällig, dass kein höheres 

Unfallgeschehen an Fuß- und Radverkehrsfurten 

festzustellen war, die mehr als drei Meter von der 

Fahrbahn abgesetzt waren, wobei angenommen 

wurde, dass sich aufgrund der schlechteren Sicht-

beziehungen zwischen dem MIV und den zu Fuß 

Gehenden und Radfahrenden ein höheres Unfallri-

siko ergeben könnte. Auch ließ sich kein Zusam-

menhang zum Unfallgeschehen an eingefärbten 

und nicht eingefärbten Radfahrerfurten im Einmün-

dungsbereich feststellen.  
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Stadt HLS 
Streckenab-
schnitts Num-
mer 

Länge des 
Strecken-ab-
schnitts 

Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Bielefeld 
Ostwestfalen-
damm (a) 

2 60 m 0 0 0 0 

Bielefeld 
Ostwestfalen-
damm (a) 

3 321 m 0 0 0 0 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

4 634 m 0 0 0 0 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

5 608 m 0 0 0 0 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

7 369 m 0 0 0 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

25 117 m 0 0 0 0 

Dortmund  
Rheinlanddamm 
(u) 

9 447 m 0 0 0 0 

Dortmund  
Rheinlanddamm 
(u) 

10 236 m 0 0 0 0 

Essen Ruhrallee (u) 10 160 m  0 0 0 0 

Frankfurt Miquelallee (u) 2 132 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

7 640 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

11 685 m  0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

12 680 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

15 965 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

16 620 m  0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

21 415 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

22 670 m  0 0 0 0 

Mannheim B38 (a) 2 195 m 0 0 0 0 

Nürnberg 
Äußere Bayreu-
ther Straße (a) 

2 315 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 7 111 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 8 173 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 22 68 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 25 123 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 28 478 m 0 0 0 0 

Rostock  Am Strande (u) 4 243 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 24 58 m 0 0 0 1 

Bochum 
Universtätsstraße 
(a) 

9 468 m 0 0 1 0 

Essen Ruhrallee (u) 9 155 m  0 0 1 0 

Nürnberg 
Frankenschnell-
weg (a) 

3 1065 m 0 0 1 0 

Rostock Am Strande (u) 11 443 m 0 0 1 0 

Rostock Am Strande (u) 14 321 m 0 0 1 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

24 67 m 0 0 1 1 

Nürnberg 
Äußere Bayreu-
ther Straße (a) 

3 240 m 0 0 2 0 

Rostock Am Strande (u) 29 563 m 0 0 2 1 

Nürnberg 
Frankenschnell-
weg (a) 

2 1165 m 0 0 3 1 

Rostock Am Strande (u) 19 571 m 0 0 4 0 

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 



102 

Fortgesetzte Tabelle 

Mannheim  B38 (a) 4 575 m 0 1 0 0 

Mannheim  B38 (a) 5 800 m 0 1 0 1 

Rostock Am Strande (u) 3 275 m  0 1 2 0 

Mannheim  B38 (a) 7 875 m 0 1 2 2 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

6 290 m 1 0 1 0 

Tab. 53: Unfallgeschehen an Streckenabschnitten ohne Randeinfluss 

 

Stadt HLS 
Strecken-
abschnitts 
Nummer 

Anzahl der Ein-
mündungen (EM) 
/ Grundstückszu-
fahrten (GZ) / 
Fußgängerfurten 
(FF) 

Länge des 
Strecken-
abschnitts 

Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U
 (

G
e
t)

 

U
 (

S
V

) 

U
 (

L
V

) 

U
 (

S
S

) 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(u) 

2 0 EM 1 GZ 210 m 0 0 0 0 

Ludwigs-hafen 
Kaiserwörthdamm 
(u) 

3 1 EM 1 GZ 215 m 0 0 0 0 

Ludwigs-hafen 
Kaiserwörthdamm 
(u) 

6 1 EM 1 GZ 620 m  0 0 0 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

8 1 EM  183 m 0 0 0 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

12 1 EM 202 m 0 0 0 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

13 1 EM 165 m 0 0 0 0 

Frankfurt Miquelallee (u) 3 2 EM 111 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 13 1 EM 191 m 0 0 0 0 

Rostock Am Strande (u) 21 1 EM 126 m 0 0 0 0 

Berlin 
Gertraudenstraße 
(u) 

2 1 EM 247 m 0 0 1 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

16 2 EM 3 GZ 185 m 0 0 1 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

4 1 EM  390 m 0 0 1 0 

Dortmund  
Rheinlanddamm 
(u) 

20 1 EM 4 GZ 385 m 0 0 1 0 

Rostock Am Strande (u) 15 1 EM 1 FF 174 m 0 0 1 0 

Rostock Am Strande (u) 18 1 EM 1 FF 513 m 0 0 1 1 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

23 3 EM 1 GZ 357 m 0 0 1 2 

Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

4 2 EM 329 m 0 0 2 0 

Essen Ruhrallee (u) 3 1 EM 2 GZ 225 m  0 0 2 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

2 1 EM  325 m 0 0 2 2 

Essen Ruhrallee (u) 7 2 EM 1 GZ 425 m 0 0 6 0 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

3 3 EM 1 FF 340 m 0 0 6 3 

Berlin 
Gertraudenstraße 
(u) 

3 1 EM 303 m 0 0 10 0 

Essen 
Hindenburgstraße 
(u) 

4 2 EM 370 m 0 1 2 0 

Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

3 1 EM 350 m 0 1 2 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

5 1 EM  246 m 0 1 2 0 

Essen Ruhrallee (u) 2 1 EM 6 GZ 1 FF 265 m 0 1 3 0 

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

22 3 EM 12 GZ 506 m 0 1 5 1 

Rostock Am Strande (u) 10 2 EM 12 GZ 493 m  0 1 8 2 

Essen Ruhrallee (u) 6 1 EM 17 GZ 425 m 0 1 9 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

19 3 EM 12 GZ 457 m 0 2 4 1 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

3 1 EM AE 575 m 1 0 1 1 

Tab. 54: Unfallgeschehen an Streckenabschnitten mit einem Randeinfluss durch vorfahrtgeregelte Einmündungen, Grundstückszu-

fahrten und signalisierte Fußgängerfurten 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch Pa-

rallelerschließungsstraßen 

Im Untersuchungskollektiv befanden sich lediglich 

zwei Streckenabschnitte, die einen Randeinfluss 

durch Parallelerschließungsstraßen aufwiesen. Das 

Unfallgeschehen dieser Streckenabschnitte ist in 

der nachfolgenden Tab. 55 ersichtlich. Bei beiden 

Streckenabschnitten waren keine infrastrukturellen 

Auffälligkeiten vorhanden, durch die die Unfälle ent-

standen sein könnten, auch waren keine Unfallhäu-

fungen festzustellen. 

Streckenabschnitte mit Randeinfluss durch Ein- 

und Ausfahrten 

Das Unfallgeschehen der untersuchten Streckenab-

schnitte mit einem Randeinfluss durch Ein- und 

Ausfahrten ist in der Tab. 56 dargestellt. Wie einlei-

tend dargestellt wurde, handelt es sich bei diesen 

Ein- und Ausfahrten um weit abgesetzte Ein- und 

Ausfädelungsstreifen von niveaufreien Knoten-

punkten. Bei der Untersuchung des Unfallgesche-

hens war festzustellen, dass sich bei sieben der 

Streckenabschnitte keine Unfälle ergeben haben 

und bei weiteren drei Streckenabschnitten ein 

durchschnittliches bzw. überdurchschnittliches Un-

fallgeschehen zu verzeichnen war. 

Bei der Detailanalyse der Streckenabschnitte konn-

ten keine infrastrukturellen Auffälligkeiten festge-

stellt werden. Lediglich der Streckenabschnitt 13 

des Kaiserwörthdamms fiel durch einen vergleichs-

weise kurzen Einfädelungsstreifen mit einer Länge 

von ca. 85 m auf, wobei sich innerhalb dieses Stre-

ckenabschnitts keine Unfälle ereigneten (vgl. Bild 

67). 

 

Stadt HLS 
Streckenab-
schnitts  
Nummer 

Länge des  
Streckenabschnitts 

Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

17 224 m 0 0 3 1 

Mannheim B38 (a) 8 805 m 0 2 5 3 

Tab. 55: Unfallgeschehen an Streckenabschnitten mit einem Randeinfluss durch Parallelerschließungsstraße im Zeitraum von 2013 

– 2015

Stadt HLS 
Streckenab-
schnitts  
Nummer 

Länge des  
Streckenabschnitts 

Unfallgeschehen 2013 - 2015 

U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

13 190 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

14 270 m  0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

17 260 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

18 275 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

19 440 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

20 290 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

9 155 m 0 0 0 0 

Ludwigshafen  
Kaiserwörthdamm 
(a) 

10 100 m  0 0 1 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

15 437 m 0 0 1 0 

Dortmund 
Rheinlanddamm 
(u) 

14 397 m 0 0 4 0 

Tab. 56: Unfallgeschehen auf Streckenabschnitten mit einem Randeinfluss durch Ein- und Ausfahrten im Zeitraum von 2013 - 2015
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Bild 67 Unfallgeschehen der Streckenabschnitte 13 und 14 des Kaiserwörthdamms in Ludwigshafen im Zeitraum von 2013 - 2015

Zusätzlich wurde überprüft, ob auf den untersuch-

ten Streckenabschnitten mit und ohne Randeinfluss 

ein Zusammenhang zwischen dem Unfallgesche-

hen und der Anzahl der Fahrstreifen und deren 

Breite festzustellen war. Entsprechende Zusam-

menhänge waren bei den untersuchten Streckenab-

schnitten der Hochleistungsstraßen jedoch nicht 

vorhanden. 

9.3 Zugänglichkeit der Hochleis-
tungsstraßen für Verkehrsteil-
nehmer des nicht motorisierten 
Individualverkehrs 

9.3.1 Fuß- und Radverkehrsführung im 

Längsverkehr 

Bei urbanen Hochleistungsstraßen war festzustel-

len, dass meist gemeinsame Geh- und Radwege o-

der teilweise gesonderte Radwege vorhanden wa-

ren, die größtenteils den Mindestmaßen der Regel-

werke entsprachen. Auffällig gestaltete Fuß- und 

Radverkehrsinfrastruktur im Längsverkehr war bei 

der Detailanalyse der urbanen Hochleistungsstra-

ßen nicht festzustellen. 

Entlang der autobahnähnlichen Hochleistungsstra-

ßen waren, bis auf Teilabschnitte des Kaiserwörth-

damms in Ludwigshafen (a) und der Universitäts-

straße in Bochum (a) und keine Fuß- oder Radver-

kehrsanlagen vorhanden. Auf dem Kaiserwörth-

damm in Ludwigshafen (a) waren lediglich auf dem 

urbanen Teilstück in der Nähe des Knotenpunktes 

Mundenheimer Straße Fuß- und Radwege bzw. ge-

meinsame Geh- und Radwege angeordnet, die ent-

sprechend den Mindestmaßen der Regelwerke aus-

gestaltet waren, bzw. stellenweise Unterschreitun-

gen dieser Abmessungen auftraten. Radfahrstreifen 

waren am Knotenpunkt Markstraße auf der Univer-

sitätsstraße in Bochum (a) vorhanden (vgl. Bild 68). 

Die Abmessungen dieser Radfahrstreifen entspra-

chen dabei mit einer Breite von ca. 1,85 m den Vor-

gaben der ERA 10 (FGSV 2010b: 24), wobei die 

Radfahrstreifen in die Einfahrt ohne Verflechtungs-

streifen bzw. in die Ein- und Ausfädelungsstreifen 

des Knotenpunktes integriert wurden. An einem 

Einfädelungsstreifen war bei der Betrachtung der 

Verkehrssicherheit dieses Knotenpunktes, die in 

Kapitel 9.2.2 zusammengefasst wurde, eine Unfall-

häufung festzustellen, die vermutlich auch auf den 

integrierten Radfahrstreifen zurückzuführen sein 

könnte. 
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Bild 68: Radfahrstreifen an einem Teilstück des Knotenpunktes Markstraße auf der Universitätsstraße in Bochum (a), Eigene Bear-

beitung auf Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://www.wms.nrw.de/geoba-

sis/wms_nw_dop20 

9.3.2 Fuß- und Radverkehrsführung im 

Querverkehr 

Im Querverkehr der Hochleistungsstraßen war fest-

zustellen, dass der Fußverkehr teilweise über Brü-

cken oder gesonderte signalisierte Fußgängerfurten 

geführt wird, meist jedoch gemeinsame Führungs-

formen mit dem Radverkehr an niveaugleichen sig-

nalisierten Knotenpunkten vorhanden sind. Die un-

tersuchten Fuß- und Radverkehrsanlagen entspre-

chen größtenteils den Vorgaben der Regelwerke, 

oftmals war jedoch festzustellen, dass die Überque-

rungsstellen bei einer Umfeldnutzung durch Einzel-

handel und Wohnen mehr als 150 m, bei einer Um-

feldnutzung durch Gewerbe und Industrie mehr als 

300 m voneinander entfernt waren. 

Als Besonderheit sind die indirekten Führungsfor-

men des Radverkehrs an niveaugleichen Knoten-

punkten aufzuführen, an denen, bis auf den Knoten-

punkt Axel-Springer-Straße auf der Gertrauden-

straße in Berlin (u), für den keine Unfalldaten bereit-

gestellt werden konnten, im Rahmen der Untersu-

chung der Verkehrssicherheit keine Unfallauffällig-

keiten festzustellen waren (vgl. Kapitel 9.2). Indirek-

tes Linksabbiegen des Radverkehrs war bei den in 

der nachfolgenden Tab. 57 aufgeführten Knoten-

punkte vorhanden. 

Stadt 
Hochleistungs-
straße 

Knotenpunkt 

Berlin 
Gertraudenstraße 
(u) 

Axel-Springer-
Straße 

Berlin 
Landsberger Allee 
(u) 

Danziger Straße 

Berlin  
Landsberger Allee 
(u) 

Storkower Straße 

Frankfurt Miquelallee (u) Hansaallee 

Frankfurt Miquelallee (u) 
Eschersheimer 
Landstraße 

Tab. 57: Knotenpunkte von Hochleistungsstraßen mit indirekten 

Führungsformen des Radverkehrs 

Die indirekte Radverkehrsführung des linksabbie-

genden Radverkehrs der Knotenpunkte Danziger 

Straße und Storkower Straße auf der Landsberger 

Allee in Berlin (u) ist exemplarisch in Bild 69 und Bild 

70 dargestellt. Dabei ist festzustellen, dass die indi-

rekte Führung des Radverkehrs annähernd den 

Vorgaben aus den Regelwerken entspricht (FGSV 

2010b: 47). So wurden die Radfahrstreifen für links-

abbiegende Radfahrende kurz vor der Aufstellflä-

che aufgeweitet, damit ein entsprechender Abbie-

gevorgang ermöglicht werden kann. 

Bei den Knotenpunkten Hansaallee und Eschers-

heimer Landstraße auf der Miquelallee in Frankfurt 

(u), die in Bild 71 und Bild 72 dargestellt sind, war 

hingegen festzustellen, dass die Führung des links-

abbiegenden Radverkehrs abweichend von den 

https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
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Vorgaben aus den ERA 10 (FGSV 2010b: 47) an-

geordnet wurde. Bei diesen Knotenpunkten wurden 

die Radfahrstreifen des linksabbiegenden Radver-

kehrs schon etwa auf Höhe der angeordneten Mit-

telinseln abgezweigt und an die Aufstellfläche der 

Nebenstraße angeschlossen. Beim Knotenpunkt 

Hansaallee war, als einziger Knotenpunkt im ge-

samten Untersuchungskollektiv, im Bereich des 

südlichen Knotenpunktarmes ein Zweirichtungsrad-

weg integriert. Dabei ist auffällig, dass in der Haupt-

fahrtrichtung dieses Zweirichtungsradwegs eine in-

direkte Linksabbiegemöglichkeit besteht, in die Ge-

genfahrtrichtung ein entsprechendes Rechtsabbie-

gen lediglich gemeinsam mit dem Fußverkehr mög-

lich ist. Trotz dieser einzigartigen Ausgestaltung der 

indirekten Radverkehrsführung waren an diesem 

Zweirichtungsradweg keine Unfallauffälligkeiten 

vorhanden (vgl. Kapitel 9.2.1). Der Knotenpunkt     

Eschersheimer Landstraße auf der Miquelallee in 

Frankfurt (u) wies, bis auf den Zweirichtungsrad-

weg, eine ähnliche Ausgestaltung der Radverkehrs-

infrastruktur auf, wie der Knotenpunkt Hansaallee.  

 

Bild 69: Indirekte Radverkehrsführung am Knotenpunkt Danziger Straße auf der Landsberger Allee in Berlin (u), Eigene Bearbeitung 

auf Kartengrundlage: Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Digitale Luftbilder Berlin DOP 2016 / Abt.III 
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Bild 70: Indirekte Radverkehrsführung am Knotenpunkt Storkower Straße auf der Landsberger Allee in Berlin (u), Eigene Bearbeitung 

auf Kartengrundlage: Geoportal Berlin / Digitale Orthophotos 2015 (DOP20RGB), Bildaufnahmedatum 2015, http://fbin-

ter.stadt-berlin.de/fb/?loginkey= showMap&mapId=k_luftbild2015_rgb@senstadt 

 

Bild 71: Indirekte Radverkehrsführung am Knotenpunkt Hansaallee auf der Miquelallee in Frankfurt (u), Eigene Bearbeitung auf Kar-

tengrundlage: © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, Bildaufnahmedatum 2017, https:// geoinfo.frankfurt.de/mapben-

der/application/stadtplan?visiblelayers=866/4236&scale=2500&center=477190,5551460  
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Bild 72: Indirekte Radverkehrsführung am Knotenpunkt Eschersheimer Landstraße auf der Miquelallee in Frankfurt (u), Eigene Bear-

beitung auf Kartengrundlage: © Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, Bildaufnahmedatum 2017, https:// geoinfo.frank-

furt.de/mapbender/application/stadtplan?visiblelayers=866/4236&scale=2500&center=477190,5551460 

 

9.3.3 Analyse der Fuß- und Radverkehrs-

führung hinsichtlich Komfortaspek-

ten 

Neben der Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur 

wurde weiterhin untersucht, ob sich bei den be-

trachteten Hochleistungsstraßen Führungsformen 

des Fuß- und Radverkehrs feststellen ließen, die ei-

nen deutlichen Einfluss auf den Komfort der zu Fuß 

gehenden oder Radfahrenden haben. Entspre-

chende Einflüsse waren an Knotenpunkten des 

Rheinlanddamms in Dortmund (u) sowie der Ruhr-

allee in Essen (u) und dem Frankenschnellweg in 

Nürnberg (a) festzustellen. 

An den niveaufrei ausgeführten Knotenpunkten 

Wittekindstraße und Ruhrallee auf dem Rheinland-

damm in Dortmund (u) müssen von Fußgängern 

teilweise erhebliche Umwege in Kauf genommen 

und ungesicherte Überquerungsstellen passiert 

werden, um die angeschlossenen Straßen zu über-

queren bzw. in eine angeschlossene Straße abzu-

biegen. Die Fußverkehrsführung im Längs- und 

Querverkehr sowie die ungesicherten Überque-

rungsstellen des planfreien Knotenpunktes Witte-

kindstraße sind in Bild 73 und die des planfreien 

Knotenpunktes Ruhrallee sind in Bild 74 dargestellt. 

Dabei wird deutlich, dass sich Umwege für Fußgän-

ger hauptsächlich im Querverkehr der Knoten-

punkte ergeben und sowohl im Längs- als auch im 

Querverkehr eine Vielzahl von ungesicherten Über-

querungsstellen passiert werden müssen. Es ist an-

zumerken, dass sich an den ungesicherten Über-

querungsstellen bei der Analyse der Verkehrssi-

cherheit keine Unfallhäufungen feststellen ließen, 

diese jedoch einen erheblichen Einfluss auf den 

Komfort und das Sicherheitsempfinden der Fußgän-

ger haben. 
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Bild 73: Fußverkehrsführung im Längs- und Querverkehr am Knotenpunkt Wittekindstraße auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u), 

Eigene Bearbeitung auf Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://www.wms.nrw.de/ge-

obasis/wms_nw_dop20 

 

Bild 74: Fußverkehrsführung im Längs- und Querverkehr am Knotenpunkt Ruhrallee auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u), Eigene 

Bearbeitung auf Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://www.wms.nrw.de/geoba-

sis/wms_nw_dop20 

https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
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Bild 75: Fußverkehrsführung im Längs- und Querverkehr am Knotenpunkt Voßkuhle auf dem Rheinlanddamm in Dortmund (u), Eigene 

Bearbeitung auf Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://www.wms.nrw.de/geoba-

sis/wms_nw_dop20 

 

 

Bild 76: Fußverkehrsführung im Längs- und Querverkehr am Knotenpunkt Märkische Straße auf dem Rheinlanddamm in Dortmund 

(u), Eigene Bearbeitung auf Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, 

https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20 

 

https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop20
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Im Bereich des niveaugleich geführten Knotenpunk-

tes Voßkuhle und dem Knotenpunkt mit Sonderform 

Märkische Straße sind knotenpunkttypische Über-

querungsmöglichkeiten für zu Fuß Gehende vor-

handen. Die Fußverkehrsführung im Längs- und 

Querverkehr des Knotenpunktes Voßkuhle ist in 

Bild 75, die des Knotenpunktes Märkische Straße in 

Bild 76 ersichtlich. Dabei wird deutlich, dass an bei-

den Knotenpunkten im Längs- sowie dem Querver-

kehr mehrere, durch Lichtsignalanlagen gesicherte, 

Überquerungsstellen von Fußgängern genutzt wer-

den müssen, um die Straßenseiten zu wechseln. 

Dabei war festzustellen, dass die hohe Anzahl an 

Überquerungsstellen an diesen Knotenpunkten 

hauptsächlich durch signalisierte Rechtsabbiege-

fahrstreifen mit anliegenden Dreiecksinseln begrün-

det ist, die entsprechend RASt 06 (FGSV 2006: 

122) aus Gründen einer problematischen Fuß- und 

Radverkehrsführung an angebauten Hauptver-

kehrsstraßen vermieden werden sollten. 

Wie in Kapitel 8 beschrieben wurde, wird auf eine 

Untersuchung von Signalzeitenplänen verzichtet, 

da diese nicht für alle Knotenpunkte und Einmün-

dungen vorlagen. Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass sich an den betrachteten plangleichen Knoten-

punkten, vor allem im Querverkehr, lange Wartezei-

ten ergeben, was zu einer schlechten Qualität für 

den Fußverkehr führt. 

Auch beim Knotenpunkt der A52 auf der Ruhrallee 

in Essen (u) war eine unkomfortable Führung des 

Fußverkehrs festzustellen (vgl. Bild 77). Bei diesem 

Knotenpunkt müssen von Fußgängern im Längs-

verkehr mehrere gesicherte und ungesicherte Über-

querungsstellen passiert werden, um der Straße zu 

folgen oder diese zu überqueren. Unfallauffälligkei-

ten waren im Rahmen der Untersuchung der Ver-

kehrssicherheit dieses Knotenpunktes an den Über-

querungsstellen nicht zu ermitteln. Gleiches gilt für 

den Knotenpunkt Jansenbrücke auf dem Franken-

schnellweg in Nürnberg (a), der, bis auf nicht vor-

handene Führung des Fußverkehrs im Querver-

kehr, ähnlich ausgestaltet ist. 

Eine gesonderte Untersuchung der Radverkehrs-

führung wurde an den zuvor dargestellten Knoten-

punkten nicht durchgeführt, da diese kombiniert mit 

der Fußverkehrsführung erfolgte und die gleichen 

gesicherten bzw. ungesicherten Überquerungsstel-

len genutzt werden müssen. Daher ist an den aus-

geführten Knotenpunkten auch für Radfahrende 

von einem verminderten Komfort durch Wartezeiten 

an den signalisierten und unsignalisierten Überque-

rungsstellen auszugehen. 

 

 

 

Bild 77: Fußverkehrsführung im Längs- und Querverkehr am Knotenpunkt A52 auf der Ruhrallee in Essen (u), Eigene Bearbeitung 

auf Kartengrundlage: Bezirksregierung Köln, www.govdata.de/dl-de/by-2-0, https://www.wms.nrw.de/geoba-

sis/wms_nw_dop20 
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9.3.4 Analyse der Haltestellenabstände 

des ÖPNV 

Neben der Analyse der Fuß- und Radverkehrsinfra-

struktur und den entsprechenden Führungsformen 

an Knotenpunkten wurden außerdem die Haltestel-

lenabstände des ÖPNV und deren bauliche Ausfüh-

rung auf den Hochleistungsstraßen untersucht. Da-

bei waren die in Tab. 58 zusammengefassten 

durchschnittlichen Haltestellenabstände und Halte-

stelleninfrastruktur auf den Hochleistungsstraßen 

vorhanden. 

Bei der Analyse der Fahrtgeschwindigkeit auf den 

Hochleistungsstraßen war auffällig, dass sich an 

Knotenpunkten, an denen Straßenbahnhaltestellen 

in Mittellage integriert waren, Beeinflussungen der 

Fahrtgeschwindigkeit festzustellen waren, die wahr-

scheinlich unter anderem auf die Haltestellen zu-

rückzuführen sind (vgl. Kapitel 9.1.1). Weitere Auf-

fälligkeiten waren bei der Analyse der Haltestellen 

des ÖPNV auf den Hochleistungsstraßen nicht fest-

zustellen. 

Stadt Hochleistungsstraße Haltestellenabstand Ausführung der Haltestelle 

Berlin Gertraudenstraße (u) Ca. 450 m Bussonderfahrstreifen / Busbuchten 

Berlin Landsberger Allee (u) Ca. 300 m 
Straßenbahnhaltestellen in Mittel-
lage an Knotenpunkten 

Bielefeld Ostwestfalendamm (a) Keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden 

Bochum Universitätsstraße (a) Ca. 500 – 600 m 
Straßenbahnhaltestellen in Mittel-
lage unabhängig von der Hochleis-
tungsstraße 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 300 – 500 m 

Straßenbahnhaltestellen in Mittel-
lage teilweise an Knotenpunkten o-
der auf Streckenabschnitten mit 
Überführungen 

Essen Hindenburgstraße (u) 500 – 550 m Buskaps 

Essen  Ruhrallee (u) 300 – 500 m Buskaps / Busbuchten 

Frankfurt  Miquelallee (u) 300 – 500 m Busbuchten / Bussonderfahrstreifen 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (a/u) Keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden 

Mannheim B38 (a) Keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden 

Nürnberg 
Äußere Bayreuther Straße 
(a) 

Keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden 

Nürnberg Frankenschnellweg (a) Keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden 

Rostock Lübecker Straße (u) Keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden 

Tab. 58: Haltestellenabstände und –infrastruktur auf den untersuchten Hochleistungsstraßen 

9.4 Lärmausbreitung 

9.4.1 Knotenpunkte 

Nachfolgend wird die Lärmausbreitung an Knoten-

punkten beschrieben, wobei die Wirkungen von 

Lärmschutzmaßnahmen in den nachfolgenden Ka-

piteln zur Lärmausbreitung an Streckenabschnitten 

exemplarisch aufgezeigt wird.  

Bei den untersuchten niveaufreien Knotenpunkten 

war keine Randbebauung oder sonstige Lärm-

schutzmaßnahmen vorhanden, sodass sich der 

Lärm an diesen Stellen weit in die nachgelagerten 

Bereiche ausbreiten konnte. Niveaugleiche Knoten-

punkte wiesen hingegen größtenteils Randbebau-

ungen auf, durch die die Lärmausbreitung weitest-

gehend unterbunden wurde und sich demnach nur 

geringfügig in die nachgelagerten Bereiche ausbrei-

tete. 

An Knotenpunkten mit Sonderformen waren bei den 

Knotenpunkten ohne anliegende Randbebauung 

Lärmausbreitungen bis in weit nachgelagerte Berei-

che feststellbar. Dies war bei den nachfolgend auf-

geführten Knotenpunkten festzustellen: 

- Jansenbrücke, Frankenschnellweg Nürn-

berg (a), 

- Jöllenbecker Str., Ostwestfahlendamm 

Bielefeld (a), 

- A 52, Ruhrallee Essen (u). 
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9.4.2 Streckenabschnitte ohne geschlos-

sene Gebäudestellungen 

Bei der Analyse der Hochleistungsstraßen hinsicht-

lich geeigneter Lärmschutzmaßnahmen wurden 

exemplarische Beispiele entlang der untersuchten 

Hochleistungsstraßen betrachtet, die insgesamt die 

wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen, die 

aus den Lärmschutzmaßnahmen der untersuchten 

Hochleistungsstraßen gewonnen werden konnten. 

Bei der Detailanalyse Lärmkarten aus dem Jahr 

2017 war auffällig, dass einige der Gebäude entlang 

der Hochleistungsstraßen keine geschlossenen 

Straßenfrontseiten aufweisen und der Lärm so un-

gehindert in die nachgelagerten Bereiche eindrin-

gen kann. Dies war stellenweise bei den nachfol-

gend in Tab. 59 dargestellten Hochleistungsstraßen 

festzustellen. 

Stadt 
Hochleistungs-
straße 

Schallausbreitung in 
nachgelagerte Berei-
che über 55 dB(A) 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

Ca. 100,0 m 

Dortmund Rheinlanddamm (u) Ca. 100,0 m 

Essen Ruhrallee (u) Ca. 80,0-100,0 m  

Frankfurt Miquelallee (u) Ca. 120,0 m 

Mannheim B38 (a) Ca. 90,0 m 

Rostock Lübecker Straße (u) Ca. 35,0-50,0 m 

Tab. 59: Hochleistungsstraßen, an denen stellenweise keine 

geschlossenen Gebäudestellungen vorhanden sind 

Auf Bild 78, Bild 79 und Bild 80 ist exemplarisch die 

Lärmausbreitung an Straßenabschnitten ohne lärm-

mindernde Gebäudestellungen dargestellt. Auf den 

Bildern ist ersichtlich, dass bei verschiedenen For-

men der Gebäudestellungen der Lärm ungehindert 

bis in weit von der Straße entfernte Bereiche ein-

dringt. Auf Bild 78 sind Gründerzeitvillen entlang 

des Rheinlanddamms in Dortmund (u) abgebildet. 

Dabei weisen diese Bauwerke großzügige Ab-

stände zueinander auf, durch die der Lärm in die 

nachgelagerten Bereiche eindringt. Bild 79 zeigt 

dicht hintereinander folgende Nebenstraßen ent-

lang der B38 in Mannheim. Die durch die Neben-

straßen erschlossenen Doppelhaushälften bzw. 

Mehrfamilienhäuser sind entlang der Nebenstraßen 

angeordnet, ohne dass sich ein Gebäude an der 

Straßenfrontseite der B38 (a) befindet. Neben dem 

eindringenden Lärm in die Nebenstraßen ist so eine 

Schallausbreitung in die Gärten der anliegenden 

Gebäude festzustellen. Die L-förmig gebauten 

Wohnanlagen entlang der Lübecker Straße (u) in 

Rostock sind in Bild 80 aufgeführt. Dabei ist auffäl-

lig, dass durch die nicht geschlossenen Gebäude-

fronseiten eine Lärmausbreitung in die Eingangsbe-

reiche und Gartenanlagen der Wohnanlagen festzu-

stellen ist. 
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Bild 78: Fehlende lärmmindernde Gebäudestellung am Beispiel des Rheinlanddamms in Dortmund (u) 

 

 

Bild 79: Fehlende lärmmindernde Gebäudestellung am Beispiel der B38 in Mannheim (a) 
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Bild 80: Fehlende lärmmindernde Gebäudestellung am Beispiel der Lübecker Straße in Rostock (u) 

 

9.4.3 Streckenabschnitte mit geschlosse-

ner Gebäudestellung 

Im Rahmen der Detailanalyse der Hochleistungs-

straßen waren weiterhin geschlossene Gebäude-

stellungen festzustellen, bei denen jedoch Lücken 

zwischen den Gebäuden dazu führten, dass der 

Lärm in nachgelagerte Bereiche eindringt. Dies war 

stellenweise bei den in Tab. 61 aufgeführten Hoch-

leistungsstraßen festzustellen. 

Anhand der nachfolgend aufgeführten Bilder soll 

exemplarisch die Lärmausbreitung in nachgelagerte 

Bereiche bei Lücken in der sonst geschlossenen 

Gebäudestellung verdeutlicht werden. Auf Bild 81 

ist ein Streckenabschnitt auf dem Rheinlanddamm 

(u) abgebildet, bei dem eine ca. 40 m breite Lücke 

zwischen den Gebäuden eine Lärmausbreitung im 

Innenhof der Gebäude verursacht. Auf Bild 82 ist er-

sichtlich, dass durch das Gebäude mit nur einem 

Geschoss auf der Hindenburgstraße in Essen (u), 

ebenfalls Lärm in den Innenhof der sonst geschlos-

senen Gebäudestellung eindringt. 

 

Stadt 
Hochleistungs-
straße 

Geschosszahl der 
Gebäude 

Berlin Gertraudenstraße (u) 10 Geschosse 

Berlin Landsberger Allee (u) 8 Geschosse 

Bielefeld Ostwestfalendamm (a) 3-4 Geschosse 

Bochum Universitätsstraße (a) 3-5 Geschosse 

Dortmund Rheinlanddamm (u) 3 Geschosse + Dach 

Essen Hindenburgstraße (u) 3-6 Geschosse 

Mannheim B38 (a) 
2-3 Geschosse + 

Dach 

Rostock Lübecker Straße (u) 3 Geschosse 

Tab. 60: Hochleistungsstraßen, an denen stellenweise effektive 

lärmmindernde Gebäudestellungen vorhanden sind 

Bereiche der Hochleistungsstraßen, bei denen 

lärmmindernde Gebäudestellungen vorhanden wa-

ren, die den Lärm der jeweiligen Hochleistungs-

straße effektiv eindämmen und nachgelagerte Be-

reiche schützen, waren stellenweise entlang der in 

Tab. 60 aufgeführten Hochleistungsstraßen festzu-

stellen. Eine beispielhafte Ausgestaltung der lärm-

mindernden Gebäudestellung war am Knotenpunkt 

Märkische Straße auf dem Rheinlanddamm in Dort-
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mund (u) (vgl. Bild 83) und auf der Hindenburg-

straße (u) am Knotenpunkt Hachestraße (vgl. Bild 

84) vorhanden, wobei die Lärmausbreitung in die In-

nenhöfe aufgrund der geschlossenen Gebäudestel-

lungen unterbunden wird. 

Eine Auswirkung auf die Lärmausbreitung in Abhän-

gigkeit der Entfernung der Gebäude zur Emissions-

quelle konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht ermit-

telt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

die abschirmende Wirkung umso größer ist, je nä-

her die Gebäude am Emissionsquelle, also der je-

weiligen Hochleistungsstraße stehen. Die Gebäude 

der untersuchten Hochleistungsstraßen, die über 

eine geschlossene Gebäudestellung verfügen, be-

finden sich unmittelbar angrenzend an die jeweili-

gen Seitenräume. Dabei sind Seitenraumbreiten 

von ca. 6 – 15 m vorhanden. 

 

Stadt Hochleistungsstraße 
Breite der Lücken in der 
lärmmindernden Gebäu-
destellung 

Geschossanzahl 
der Gebäude 

Schallausbreitung in 
nachgelagerte Berei-
che 

Berlin Gertraudenstraße (u) Ca. 5,0 m  7 Geschosse Ca. 15,0 m 

Berlin Landsberger Allee (u) 
Ca. 20,0 m  4 Geschosse Ca. 130,0 m 

Ca. 13,0 m 6-11 Geschosse Ca. 70,0 m 

Dortmund Rheinlanddamm (u) Ca. 40,0 m 6-9 Geschosse Ca. 50,0 m 

Essen Hindenburgstraße (u) ca. 24,0 m 
5-6 Geschosse tw. + 

Dach 

Ca. 25,0-30,0 m,  

ca. 110,0 m, ca. 75,0 m 

Essen Ruhrallee (u) Ca. 6,0 m 2 Geschosse + Dach Ca. 60,0 m 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm (u/a) 
Ca. 31,0 m  

4-5 Geschosse + 

Dach 
Ca. 75,0 m 

Ca. 40,0 m 5-7 Geschosse Ca. 110,0-130,0 m 

Mannheim B38 (a) Ca. 10,0-15,0 m  4-5 Geschosse Ca. 60,0 m 

Nürnberg Frankenschnellweg (a) Ca. 7,0-10,0 m 
1-4 Geschosse + 

Dach 
Ca. 50,0 m 

Rostock Lübecker Straße (u) Ca. 24,0 m 3-6 Geschosse Ca. 30,0 m 

Tab. 61: Hochleistungsstraßen bei denen stellenweise lärmmindernde Gebäudestellungen mit Lücken zwischen den Gebäuden 

vorhanden sind
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Bild 81: Lücke in der geschlossenen Gebäudestellung am Beispiel des Rheinlanddamms in Dortmund (u) 

 

 

Bild 82: Lücke in der geschlossenen Gebäudestellung am Beispiel der Hindenburgstraße in Essen (u)
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Bild 83: Lärmmindernde Gebäudestellung am Beispiel des Rheinlanddamms in Dortmund (u) 

 

 

Bild 84: Lärmmindernde Gebäudestellung am Beispiel der Hindenburgstraße in Essen (u) 
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9.4.4 Streckenabschnitte mit einer Lärm-

schutzwand und weiteren Schall-

schutzmaßnahmen 

Bei den in Tab. 62 aufgeführten Hochleistungsstra-

ßen waren abschnittsweise Lärmschutzwände, teil-

weise in Kombination mit Lärmschutzwällen vorhan-

den, wobei festzustellen war, dass sich der Lärm 

trotz dieser Lärmschutzmaßnahmen in die nachge-

lagerten Bereiche ausbreitete. 

Die Kombination einer Lärmschutzwand und einem 

Lärmschutzwall auf dem Kaiserwörthdamm in Lud-

wigshafen (a) weist eine Höhe von ca. 5-6 m auf. 

Dabei ist ersichtlich, dass, trotz der Kombination 

aus einer Lärmschutzwand und einem Lärmschutz-

wall, der Lärm maximal 100 m weit in die nachgela-

gerten Bereiche eindringt (vgl. Bild 85). 

Eine Lärmschutzwand in Kombination mit einer ge-

schlossenen Gebäudestellung war lediglich bei 

zwei der untersuchten Hochleistungsstraßen fest-

zustellen, die in Tab. 63 aufgeführt sind. 

Dabei ist die Lärmausbreitung an den in Tab. 63 

aufgeführten Streckenabschnitten auf den nachfol-

genden Bildern dargestellt. Beim Betrachten von 

Bild 86 wird deutlich, dass die ca. 4 m hohe Lärm-

schutzwand entlang des Streckenabschnitts der 

B38 in Mannheim (a) den Lärm nur bedingt von den 

nachgelagerten Bereichen abschirmen kann. Au-

ßerdem ist ersichtlich, dass durch die Lücken in der 

geschlossenen Gebäudestellung der Lärm noch 

weit in nachgelagerte Bereiche eindringt. Auch am 

Beispiel der Universitätsstraße (a), das in Bild 87 er-

sichtlich ist, wurde deutlich, dass die ca. 6 m hohe 

Lärmschutzwand nicht ausreicht, um eine Lärmaus-

breitung in die nachgelagerten Bereiche zu verhin-

dern. So war festzustellen, dass erst durch die 

nachfolgenden Gebäude, die eine geschlossene 

Gebäudestellung aufweisen, der Lärm davon abge-

halten wird, sich in die nachgelagerten Bereiche 

auszubreiten.  

Im Untersuchungskollektiv der Hochleistungsstra-

ßen befand sich lediglich der Ostwestfalendamm in 

Bielefeld (a), der als Hochstraße ausgebaut ist. Da-

bei war festzustellen, dass unabhängig davon, ob 

eine ca. 4 m hohe Lärmschutzwand vorhanden war 

oder nicht, sich der Lärm über 110 m weit in nach-

gelagerte Bereiche ausbreitete. 

 

 

Stadt 
Hochleistungs-
straße 

Höhe der Lärm-
schutzwand 

Geschossanzahl 
der Gebäude 

Schallausbreitung hinter der Lärm-
schutzwand bis in nachgelagerte 
Bereiche 

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

Ca. 6,0 m 
2 Geschosse + 
Dach 

Ca. 80,0 m 

Frankfurt Miquelallee (u) Ca. 3,0-4,0 m 4-5 Geschosse Ca. 120,0 m 

Ludwigshafen 
Kaiserwörthdamm 
(a) 

Ca. 5,0-6,0 m inkl. 
Lärmschutzwall 

2-3 Geschosse + 
Dach 

Ca. 100,0 m 

Mannheim B38 (a) Ca. 4,0 m 
3-4 Geschosse + 
Dach 

Ca. 80,0 m 

Tab. 62: Hochleistungsstraßen, an denen Lärmschutzwände teilweise in Kombination mit Lärmschutzwällen vorhanden sind
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Bild 85: Kombination eines am Beispiel des Kaiserwörthdamms in Ludwigshafen (a)

 

  

Stadt 
Hochleistungs-
straße 

Höhe der Lärm-
schutzwand 

Geschossanzahl 
der Gebäude 

Schallausbreitung hinter der Lärm-
schutzwand bis in nachgelagerte 
Bereiche 

Mannheim B38 (a) Ca. 4,0 m 
3-4 Geschosse + 
Dach 

Ca. 80,0 m  

Bochum 
Universitätsstraße 
(a) 

Ca. 6,0 m 
2 Geschosse + 
Dach 

Ca. 35,0 m (bis zur geschlossenen 
Gebäudestellung) 

Tab. 63: Hochleistungsstraßen an denen Lärmschutzwände in Kombination mit einer geschlossenen Gebäudestellung vorhanden 

sind  
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Bild 86: Lärmschutzwand mit nachgelagerter geschlossener Gebäudestellung am Beispiel der B38 in Mannheim (a) 

 

 

Bild 87: Lärmschutzwand mit nachgelagerter geschlossener Gebäudestellung am Beispiel der Universitätsstraße in Bochum (a) 
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9.5 Städtebaulichen Integration und 
stadtplanerische Aspekte 

9.5.1 Städtebauliche Integration 

Die städtebaulichen und stadtplanerischen Analy-

sen zu den Hochleistungsstraßen wurden vom 

Lehr- und Forschungsgebiet für Umweltverträgliche 

Infrastrukturplanung, Stadtbauwesen der Bergi-

schen Universität Wuppertal und dem Büro für 

Stadtplanung und Stadtforschung, Orange Edge er-

arbeitet. 

Für die Analyse der städtebaulichen Integration 

wurden zunächst die wesentlichen räumlichen 

Strukturen und Gestaltungselemente der Fallbei-

spiele beschrieben sowie Auffälligkeiten und Be-

sonderheiten herausgearbeitet. 

Im Untersuchungskollektiv der Hochleistungsstra-

ßen befand sich keine Hochleistungsstraße, die in 

allen Aspekten als städtebaulich integriert bezeich-

net werden konnte. Daher wurden nachfolgend auf-

geführten Beispiele zu einzelnen Aspekten der 

städtebaulichen Integration dargestellt, die beson-

ders auffällig waren, bzw. beispielhaft die städte-

bauliche Integration der jeweils untersuchten Hoch-

leistungsstraße darstellen. Dabei wurden zunächst 

die Erkenntnisse aus der Detailanalyse der urbanen 

Hochleistungsstraßen dargestellt. 

Grundsätzlich war zu bemerken, dass die unter-

suchten niveaufreien Knotenpunkte auf urbanen 

Hochleistungsstraßen im Vergleich zu niveauglei-

chen Formen eine negative Auswirkung auf die 

städtebauliche Integration haben, da diese, auf-

grund deren hohen Flächenbedarf, eine Barrierewir-

kung zwischen den Straßenseiten hervorrufen und 

weiterhin keine ansprechenden Seitenräume vor-

handen sind. Bei niveaugleichen Knotenpunkten 

war hingegen festzustellen, dass diese durch die 

anliegenden Seitenräume und daran anschließen-

den Gebäude städtebaulich integrierte Ausgestal-

tungen des Straßenraumes ermöglichen. 

Die einzige aufgeständerte Hochleistungsstraße im 

Untersuchungskollektiv ist der Ostwestfalendamm 

in Bielefeld. Dabei ist durch diese Straße zwar in 

weiten Teilen keine Barrierewirkung zwischen den 

verschiedenen Straßenseiten vorhanden, jedoch 

ergeben sich durch die aufgeständerte Bauweise 

erhebliche städtebauliche Auswirkungen wie sie auf 

niveaugleichen autobahnähnlichen Hochleistungs-

straßen vorherrschen. 

Bei der Gertraudenstraße in Berlin (u) war im Rah-

men der Detailanalyse dieser Hochleistungsstraße 

festzustellen, dass teilweise eine nicht geschlos-

sene und indirekt erschlossene Randbebauung vor-

lag und die Seitenräume teilweise sehr unterschied-

lich breit ausgeprägt waren. Weiterhin war auffällig, 

dass keine räumlich definierte Gestaltung oder 

Raumkanten im Straßenraum vorhanden waren, 

obwohl Potential dafür vorhanden wäre. Beispiels-

weise war im Streckenabschnitt vor dem Knoten-

punkt Breitestraße, der eine Querschnittsbreite von 

ca. 40 m aufweist, eine Sperrfläche in Mittellage 

vorhanden, die in eine Grünfläche mit Bäumen um-

gewandelt werden könnte, um den Straßenraum 

räumlich zu definieren (vgl. Bild 88).  

Der Querschnitt der Gertraudenstraße (u) vor dem 

Knotenpunkt Breite Straße ist in Bild 89 dargestellt, 

wobei ebenfalls die Breiten der einzelnen Elemente 

sichtbar sind.  

Bei der Landsberger Allee in Berlin (u) war der Stre-

ckenabschnitt zwischen dem Knotenpunkt Danziger 

Straße und Conrad-Blenke-Straße ein Streckenab-

schnitt mit einer Querschnittsbreite von ca. 60 m 

vorhanden, der viele Aspekte der städtebaulichen 

Integration beinhaltet. Dabei war auffällig, dass die 

Randbebauung zwar teilweise nicht direkt erschlos-

sen ist, jedoch über eine geschlossene Gebäude-

stellung verfügt, die zur Straße hin ausgerichtet ist 

und so ein Bezug der Gebäude über die Straße hin-

weg sichergestellt ist. Die angrenzenden Gehwege 

verfügen weiterhin über ausreichende Breiten und 

sind durch Baumreihen vom fließenden Verkehr ab-

gegrenzt. In Mittellage der Straße befindet sich wei-

terhin eine gesonderte Straßenbahntrasse, die 

ebenfalls mit Baumreihen eingefasst ist. Südlich der 

Landsberger Allee (u) ist an dieser Stelle eine Pa-

rallelerschließungsstraße vorhanden, die den anlie-

genden Wohnkomplex erschließt und über Schräg- 

sowie längsparkstände verfügt. Durch die vorhan-

denen Baumreihen wird dieser Straßenraum räum-

lich definiert. Die Breiten der einzelnen Entwurfsele-

mente des Abschnitte der Landsberger Allee in Ber-

lin (u) sind in Bild 90 dargestellt.  
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Bild 88: Sperrfläche in Mittellage auf der Gertraudenstraße in Berlin (u), Eigene Bearbeitung auf Kartengrundlage: Senatsverwaltung 

Berlin, Bildaufnahmedatum 2015, http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/?loginkey= showMap&mapId=k_luftbild2015_rgb@senstadt 

 

 

Bild 89: Querschnitt der Gertraudenstraße in Berlin (u) vor dem Knotenpunkt Breitestraße mit einer Sperrfläche in Mittellage, die zur 

Grünfläche umgewandelt werden könnte 
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Bild 90: Städtebaulich ansprechend integrierter Querschnitt der Landsberger Allee in Berlin (u) vor dem Knotenpunkt Conrad-Blenke-

Straße

Auch beim Streckenabschnitt westlich des Knoten-

punktes Voßkuhle des Rheinlanddamms in Dort-

mund (u), der über eine Querschnittsbreite von ca. 

59 m verfügt, ist eine räumlich definierte Gestaltung 

durch Baumreihen vorhanden. Dabei ist festzustel-

len, dass die Gebäude direkt von der Straße er-

schlossen sind und auch eine Orientierung der Ge-

bäude zur Straße hin besteht, sodass ein Bezug der 

Gebäude über die Straße hinweg gegeben ist. Die 

daran angrenzenden Gehwege sind im Vergleich 

zum restlichen Straßenraum sehr schmal ausgelegt 

und weisen eine Breite von insgesamt lediglich      

8,3 m auf beiden Straßenseiten auf. Dabei werden 

die Gehwege durch Baumreihen von den anschlie-

ßenden Fahrbahnen abgegrenzt. Der Mittelstreifen 

dieses Streckenabschnitts hat eine Breite von ca. 

12,8 m und ist ebenfalls durch Baumreihen einge-

fasst. Südlich des Mittelstreifens ist eine Straßen-

bahntrasse integriert. Im nördlichen Teil des Stre-

ckenabschnitts ist eine Parallelerschließungsstraße 

vorhanden, die den angeschlossenen Gebäude-

komplex erschließt. Dabei sind in der Paralleler-

schließungsstraße Senkrechtparkstände angeord-

net. Bei diesem Straßenquerschnitt würde es sich 

empfehlen, die Grünfläche in Mittellage zu verklei-

nern und zugunsten der schmalen Seitenräume zu 

verwenden. In Bild 91 sind die Entwurfselemente 

mit den entsprechenden Breiten des Abschnitts des 

Rheinlanddamms in Dortmund (u) entnehmen. 

Der Streckenabschnitt auf der Miquelallee in Frank-

furt (u) zwischen den Knotenpunkten Hansaallee 

und Eschersheimer Landstraße mit einer Breite von 

insgesamt ca. 39 m beinhaltet ebenfalls Elemente 

der städtebaulichen Integration. So war bei diesem 

Streckenabschnitt auffällig, dass eine nicht ge-

schlossene und nicht zur Straße hin orientierte Ge-

bäudestellung vorlag. Somit war der Bezug der Ge-

bäude über die Straße hinweg nicht gegeben. Wei-

terhin war festzustellen, dass lediglich auf der süd-

lichen Straßenseite eine räumlich definierte Gestal-

tung durch die vorhandenen Grünstreifen mit Baum-

besatz gegeben war, die den Geh- und Zweirich-

tungsradweg vom fließenden Verkehr trennen (vgl. 

Bild 92). Hier könnte die Grünfläche in Seitenlage 

verkleinert werden, um den gegenüberliegenden 

Seitenraum zu vergrößern. 

Auch beim Streckenabschnitt auf der Hindenburg-

straße in Essen (u), zwischen dem Knotenpunkt der 

Eugen-Sulz-Straße und der Maxstraße war eine 

räumlich definierte Gestaltung des Straßenraumes 

vorhanden, wobei ein, im Vergleich zu den bereits 

dargestellten Streckenabschnitten, schmalerer 

Straßenquerschnitt mit einer Breite von ca. 30 m 

vorlag. Die Bebauung an diesem Streckenabschnitt 

ist direkt erschlossen, der Straße zugewendet und 

es besteht ein Bezug zur Bebauung auf der gegen-

überliegenden Straßenseite. Die Seitenräume ver-

fügen dabei über eine Breite von ca. 3,5 m je Stra-

ßenseite, wobei jeweils ein ca. 1,25 m Radweg in-

tegriert ist. Neben dem Radweg sind Längspark-

streifen angeordnet, die stellenweise durch Pflanz-

beete mit einem Baumbesatz unterbrochen werden. 

Der Straßenraum verfügt weiterhin über einen Mit-

telstreifen mit einem Baumbesatz. Durch den 

Baumbesatz an den Parkstreifen und auf dem Mit-

telstreifen wird der Straßenraum räumlich definiert. 

Die Entwurfselemente, die auf dem Streckenab-

schnitt der Hindenburgstraße (u) verwendet wur-

den, sind, unter Angabe der entsprechenden Brei-

ten, in Bild 93 dargestellt. Dabei sind die sehr 

schmal ausgeführten Seitenräume aus städtebauli-

cher Sicht kritisch einzustufen. 

Bei der Ruhrallee in Essen (u) war ebenfalls ein 

Baumbesatz vorhanden, durch den der ca. 35 m 

breite Streckenabschnitt zwischen den Knoten-

punkten Ahrfeldstraße und Am krausen Bäumchen 

räumlich definiert wurde. Die Randbebauung dieses 

Streckenabschnitts ist durchweg direkt erschlossen 
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und zur Straße hin orientiert, wodurch ein Bezug der 

Bebauung zur jeweils gegenüberliegenden Stra-

ßenseite sichergestellt ist. Weiterhin verfügt der 

Streckenabschnitt auf der nordöstlichen Seite über 

einen Gehweg und einen daran anschließenden 

Radweg, der durch eine Baumbepflanzung vom flie-

ßendem Verkehr abgesetzt ist. Auf der südwestli-

chen Seite des Streckenabschnitts ist ebenfalls ein 

Gehweg mit einer angrenzenden Busbucht vorhan-

den, wobei auf dieser Straßenseite keine Baumbe-

pflanzung vorhanden ist. Auf dem großzügigen Mit-

telstreifen befindet sich ebenfalls eine Baumbe-

pflanzung. So kann der Streckenabschnitt durch die 

Baumbepflanzung insgesamt als räumlich definiert 

bezeichnet werden. Der nicht durch Baumreihen 

eingefasste Seitenraum ist hingegen durch seine 

sehr schmale Ausführung aus städtebaulicher Sicht 

verbesserungswürdig. Die Entwurfselemente des 

Streckenabschnittes auf der Ruhrallee in Essen (u) 

sind Bild 94 zu entnehmen. 

Auf den autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen 

waren grundsätzlich keine städtebaulich anspre-

chenden Ausgestaltungen vorhanden. So waren 

keine Seitenräume vorhanden und die anliegende 

Bebauung war meist weit von der jeweiligen Hoch-

leistungsstraße abgerückt. 

 

Bild 91: Räumlich definierte Gestaltung des Querschnitts des Rheinlanddamms in Dortmund (u) westlich des Knotenpunktes Voßkuhle 

 

 

Bild 92: Gelungene Trennung des Seitenraumes durch eine breite Grünfläche auf dem Querschnitt der Miquelallee in Frankfurt (u) 

zwischen den Knotenpunkten Hansaallee und Eschersheimer Landstraße 
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Bild 93: Räumlich definierte Gestaltung des Straßenraums bei beengten Verhältnissen am Beispiel des Querschnitts der Hindenburg-

straße in Essen (u) zwischen den Knotenpunkten Eugen-Sulz-Straße und Maxstraße 

 

 

Bild 94: Räumlich definierter Gestaltung des Querschnitts der Ruhrallee in Essen (u) zwischen den Knotenpunkten Ahrfeldstraße und 

Am krausen Bäumchen 

Im Gegensatz zu autobahnähnlichen Hochleis-

tungsstraßen verbinden die untersuchten urbanen 

Hochleistungsstraßen Leistungsfähigkeit und Le-

bendigkeit des öffentlichen Raums miteinander. Die 

RASt definiert für Stadtstraßen als Grundregel zur 

Aufteilung des Straßenraum ein Verhältnis von 

30/40/30 für Seitenraumbreite/Fahrbahnbreite/ Sei-

tenraumbreite (FGSV 2006: 21). Aus der Analyse 

existierender Straßen kann für urbane Hochleis-

tungsstraßen ein ähnliches Verhältnis nicht abgelei-

tet werden. Die Flächenanteile des Seitenraums 

sind oft schmaler. Sofern keine genügenden Flä-

chen für die Bildung von ausreichend großer Seiten-

räume zur Verfügung stehen, scheinen für die Ver-

bindung von Leistungsfähigkeit und Lebendigkeit 

folgende weitere Planungsprinzipien entscheidend 

zu sein: 

- Sicherstellung einer direkten Erschließung 

der Gebäude von der Hochleistungsstraße.  

- Berücksichtigung möglichst vieler unter-

schiedlicher Verkehrsträger. 

- Integration möglichst vieler funktionaler und 

gestalterischer Elemente im Stadtraum. 

Aufgrund der hohen Lärmbelastungen an Hochleis-

tungsstraßen ist ein angemessener passiver Lärm-

schutz über entsprechende Schallschutzfenster und 

schalltechnisch organisierte Grundrisse notwendig. 

Lärmabsorbierende Fassadengestaltungen können 

die Lärmbelastung im Straßenraum weiter reduzie-

ren. 

So wie es in der Systematik der Verkehrsplanung 

bislang keine Vorgaben oder Empfehlungen für 

Hochleistungsstraßen gibt, gibt es auch kein ent-

sprechendes Leitbild in der Stadtplanung für die in-

tegrierte Betrachtung dieser Straßentypen. Platz- 

und Straßenraumgestaltung für Innenstädte und die 

Gestaltung der Flächen für Fußgänger sind Teil des 

städtebaulichen Diskurses. Die städtebauliche In-

tegration und die Frage nach stadtverträglichen 

Verkehrsmengen und –organisationen auf leitungs-

starken Straßen für den MIV werden dabei in der 

Regel nicht betrachtet. Weder in der Bauleitplanung 
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noch in der integrierten Stadtentwicklungsplanung 

spielt die stadtverträgliche Integration des Verkehrs 

in diesem Sinne eine Rolle. 

Aus der Analyse und den aufgezeigten Erkenntnis-

sen können folgende stadtplanerische Aspekte ab-

geleitet werden, die zukünftig verstärkt bearbeitet 

werden sollten: 

- Die gestalterische Integration verschiede-

ner Verkehrsmittel in den Straßenraum. 

- Der Umgang mit Lärm über städtebauliche 

Lösungen sowie aktiven Lärmschutz im Ge-

bäude oder an Fassaden. 

- Die planerische Vorbereitung einer ange-

messenen Nutzungsmischung an Hochleis-

tungsstraßen als prägnante Adressen der 

Städte. 

- Die planerische Vorbereitung einer ange-

messenen Nachverdichtung an Hochleis-

tungsstraßen. 

- Die Entwicklung von Planungsprozessen 

und organisatorischen Planungsstrukturen, 

die die Logiken und Planungsabläufe der 

Stadt- und der Verkehrsplanung aufeinan-

der abstimmen.  

9.5.2 Stadtplanerische Aspekte  

Bei allen untersuchten Hochleistungsstraßen waren 

keine stadtplanerischen Auffälligkeiten ableitbar, 

die unmittelbar auf die jeweilige Hochleistungs-

straße zurückzuführen waren, da Informationen zu 

den stadtplanerischen Gegebenheiten der anlie-

genden Gebiete vor der Ausführung der Straße als 

Hochleistungsstraße nicht vorlagen. Deutliche Zer-

schneidungseffekte von Gebieten mit unterschiedli-

chen stadtplanerischen Gegebenheiten waren bei 

der Detailanalyse der Hochleistungsstraßen nicht 

festzustellen. 

Autobahnähnliche Hochleistungsstraßen sind je-

doch typische Beispiele für die autogerechte Stadt 

der 1970 er Jahre. Sofern Umbaumaßnahmen zu 

urbanen Hochleistungsstraßen stattfinden, ist da-

von auszugehen, dass sich deutliche Auswirkungen 

auf die stadtplanerischen Aspekte ergeben, da sich 

an den Straßen „Adressen“ bilden.  
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10. Zusammenfassung wesentli-
cher Erkenntnisse des durch-
geführten Analyseverfahrens 
der Hochleistungsstraßen 

In Tab. 64 wurden die Erkenntnisse aus den ver-

schiedenen Analysebereichen der untersuchten 

Hochleistungsstraßen mit Hinweisen auf die Wir-

kung des jeweiligen Entwurfselementes zusam-

mengefasst. Dabei sind die Vor- und Nachteile ei-

nes Entwurfselements in den verschiedenen Analy-

sebereichen ersichtlich. 

Zusätzlich wurden die Erkenntnisse aus den Analy-

sen der Lärmausbreitung mit Hinweisen zur Wir-

kung unterschiedlicher Lärmschutzmaßnahmen auf 

die jeweiligen Analysebereiche in Tab. 65 zusam-

mengefasst. 

Neben den in Tab. 64 und Tab. 65 dargestellten Er-

kenntnissen der Analysen, die bei den Entwurfsele-

menten vermehrt auftraten, wurden im Rahmen der 

Untersuchung auch die nachfolgend aufgeführten 

spezifischen Auffälligkeiten bestimmter Ent-

wurfselemente festgestellt. 

Fahrtgeschwindigkeit 

Bei der Analyse der Fahrtgeschwindigkeit der ni-

veaugleichen Kreuzungen war festzustellen, dass 

an Knotenpunkten an denen Straßenbahnhaltestel-

len in Mittellage angeordnet wurden, Reduzierun-

gen der Fahrtgeschwindigkeit auftraten. Dabei ist 

anzunehmen, dass dies unter anderem aufgrund ei-

nes erhöhten Fahrgastaufkommens, dass die Hal-

testelle verlassen oder erreichen möchte, Beeinflus-

sungen des geradesausfahrenden Kfz-Verkehrs 

entstehen. 

Bei der Analyse der niveaufreien Knotenpunkte 

wurde ermittelt, dass auch bei Ein- und Ausfäde-

lungsstreifen, die deutlich kürzer als die in den RAA 

08 für Stadtautobahnen empfohlenen Längen von 

100 – 150 m ausgeführt wurden, keine Beeinflus-

sungen der Fahrtgeschwindigkeit festzustellen wa-

ren. Auch bei einem kombinierten Ein- und Ausfä-

delungsstreifen mit einer Länge von ca. 90 m wur-

den ebenfalls keine Auswirkungen auf die Fahrtge-

schwindigkeit ermittelt. 

Im Rahmen der Analyse der Knotenpunkte mit Son-

derformen war auffällig, dass bei dem Knotenpunkt 

Berliner Platz auf der Hindenburgstraße in Essen 

(u), der als Kreisverkehr ausgeführt wurde, deutli-

che Überlastungserscheinungen festzustellen wa-

ren, die vermutlich durch eine Überlastung von Kno-

tenpunktarmen zurückzuführen sind. 

Vorfahrtgeregelte Einmündungen ohne Verflech-

tungsstreifen hatten größtenteils keine Auswirkung 

auf die Fahrtgeschwindigkeit der Hochleistungsstra-

ßen. Lediglich bei zwei Einmündungen mit Verflech-

tungsstreifen, die vermutlich hohe Verkehrsmengen 

abwickeln, waren Überlastungserscheinungen fest-

zustellen, die eindeutig auf die Einmündungen zu-

rückzuführen waren. 

Verkehrssicherheit 

Hinsichtlich der Verkehrssicherheit fiel besonders 

der niveaugleiche Knotenpunkt Hansaallee der 

Miquelallee in Frankfurt (u) auf. Trotz der sehr ho-

hen Verkehrsmengen ereigneten sich an diesem 

Knotenpunkt nur wenige Unfälle. Dabei zeichnete 

sich dieser Knotenpunkt durch rechtwinklig ange-

ordnete Knotenpunktarme und eine leicht begreif-

bare Führung des motorisierten und nicht motori-

sierten Verkehrs aus. Am südlichen Knotenpunkt-

arm ist außerdem ein Zweirichtungsradweg ange-

ordnet, bei dem keine Unfallhäufigkeiten mit Rad-

verkehrsbeteiligung festzustellen waren. 

Beim Knotenpunkt Voßkuhle auf dem Rheinland-

damm in Dortmund (u) war hingegen festzustellen, 

dass sich das Unfallgeschehen auf die Wartefläche 

in Mittellage konzentrierte. 

Bei der Analyse der niveaufreien Knotenpunkte 

wurde ermittelt, dass die Ein- und Ausfädelungs-

streifen, die zum Teil deutlich kürzer als die empfoh-

lenen Längen der RAA 08 ausgeführt wurden, keine 

Auswirkung auf die Verkehrssicherheit hatten. So 

ereigneten sich, wenn überhaupt, nur wenige Un-

fälle im Bereich der Ein- und Ausfädelungsstreifen. 

Lediglich an einem Einfädelungsstreifen eines ni-

veaufreien Knotenpunktes auf der Universitäts-

straße in Bochum (a), bei dem ein Radfahrstreifen 

integriert war, waren vermehrt Unfälle festzustellen. 

Dabei ist davon auszugehen, dass sich diese Un-

fälle auch durch den angeordneten Radfahrstreifen 

ergeben haben könnten. 

Außerdem ereigneten sich vermehrt Unfälle an ei-

nem Ausfädelungsstreifen eines niveaufreien Kno-

tenpunktes des Rheinlanddamms in Dortmund (u). 

Dabei verfügt dieser Ausfädelungsstreifen über eine 

anliegende Tankstellenzufahrt. Es war nicht auszu-

schließen, dass das Unfallgeschehen an dieser 

Stelle auch durch die anliegende Tankstellenzufahrt 

begründet sein könnte. 

Auf Streckenabschnitten ohne Randeinfluss ereig-

neten sich kaum Unfälle, infrastrukturelle Auffällig-

keiten waren nicht festzustellen. 
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Zugänglichkeit der Hochleistungsstraßen für 

Verkehrsteilnehmer des nicht motorisierten Ver-

kehrs 

Im Rahmen der Analysen zur Zugänglichkeit der 

Hochleistungsstraßen war festzustellen, dass die 

untersuchten urbanen Hochleistungsstraßen größ-

tenteils Fuß- und Radverkehrsanlagen aufwiesen, 

die den Regelwerken entsprechen. Dabei ist jedoch 

keine entsprechende Infrastruktur vorhanden, die 

die Empfehlungen der Regelwerke übertrifft. 

Lediglich an den Knotenpunkten Eschersheimer 

Landstraße und Hansaallee auf der Miquelallee in 

Frankfurt (u) war indirektes Linksabbiegen für Rad-

fahrende möglich, wobei die Markierungen die ab-

weichend der Regelwerksvorgaben ausgeführt wur-

den. Am Knotenpunkt Hansaallee war ein Zweirich-

tungsradweg vorhanden, wobei an dieser Stelle, so-

wie an den restlichen niveaugleichen Knotenpunk-

ten mit indirekten Linksabbiegemöglichkeiten für 

Radfahrende, keine Unfallauffälligkeiten festzustel-

len waren. 

Bei der Untersuchung der Fuß- und Radverkehrs-

anlagen hinsichtlich Komfortaspekten wurde ermit-

telt, dass an niveaufreien Knotenpunkten und ni-

veaugleichen Knotenpunkten mit Mittelstreifen eine 

besonders hohe Anzahl an gesicherten und ungesi-

cherten Überquerungsstellen vorhanden ist. Dabei 

wirken sich diese nachteilig auf den Komfort der zu 

Fuß Gehenden und Radfahrenden aus, da lange 

Wartezeiten entstehen können. 

Städtebauliche Integration 

Bei der Analyse der städtebaulichen Integration war 

festzustellen, dass vor allem Teilabschnitte des 

Rheinlanddamms in Dortmund sowie der Landsber-

ger Allee, bis auf wenige Teilaspekte, eine gelun-

gene städtebauliche Integration aufweisen. Dabei 

ist auf dem Rheinlanddamm besonders der Stra-

ßenabschnitt vor dem Knotenpunkt Voßkuhle, auf 

der Landberger Allee der Bereich vor dem Knoten-

punkt Conrad-Blenke-Straße hervorzuheben. 

Definition von urbanen und autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen 

Auf Grundlage der Erkenntnisse der Detailanalysen 

der Hochleistungsstraßen wurden die in Kapitel 4 

eingeführten Definitionen autobahnähnlicher und 

urbaner Hochleistungsstraßen bestätigt. Eine wei-

tere Anpassung oder Untergliederung war nicht not-

wendig. 

 

Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den verschiedenen Analysebereichen mit Hinweisen auf die Wir-
kung der jeweiligen Entwurfselemente 

Betrachtete  
Entwurfselemente* 

Fahrt-
geschwindig-

keit 

Verkehrs- 
sicherheit 

Zugänglichkeit 
für Verkehrs- 

teilnehmer des 
NMIV 

Städtebauliche  
Integration 

und stadtpla-
nerische As-

pekte 

Lärmschutz 

Knotenpunkt- und Streckenabschnittsgestaltung: 

- 27 niveaufreie  
Kreuzungen* 

Die meisten der 
untersuchten 
niveaufreien 
Knotenpunkte 
weisen keine 
Beeinflussun-
gen der V15 
unter 20 km/h 
auf. Die Rück-
staulängen die-
ser Knoten-
punkte fallen 
geringer aus 
als die von an-
deren Knoten-
punkten. 

Im Vergleich zu 
niveaugleichen 
Knotenpunkten 
ist ein geringe-
res Unfallge-
schehen zu ver-
zeichnen.  

Sofern an ni-
veaufreien Kno-
tenpunkten 
Fuß- und Rad-
verkehrsanla-
gen vorhanden 
waren, sind so-
wohl im Längs- 
als auch im 
Querverkehr 
eine Vielzahl 
von Überque-
rungsstellen 
vorhanden, die 
sich negativ auf 
den Komfort 
der zu Fuß ge-
henden und 
Radfahrenden 
auswirken. 

Die untersuch-
ten niveaufreien 
Knotenpunkte 
weisen eine 
städtebaulich 
nachteilige Aus-
gestaltung auf. 

An den niveau-
freien Knoten-
punkten ohne 
anliegende 
Randbebauung 
breitet sich 
Lärm weit in die 
nachgelagerten 
Gebiete aus. 

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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Fortgesetzte Tabelle 

- 31 niveaugleiche  
Kreuzungen* 

Bei einem 
Großteil der un-
tersuchten ni-
veau- 
gleichen Kno-
tenpunkte wa-
ren Reduzie-
rungen der V15 
unter 20 km/h 
im Zulauf fest-
zustellen, die 
auf die Knoten-
punkte zurück-
zuführen wa-
ren. Die Rück-
staulängen die-
ser Knoten-
punkte fallen 
höher aus als 
die anderer 
Knotenpunkte. 

Im Vergleich zu 
niveaufreien 
Knotenpunkten 
ist ein höheres 
durchschnittli-
ches Unfallge-
schehen zu ver-
zeichnen. 

Größtenteils 
sind gemein-
same Füh-
rungsformen 
des Fuß- und 
Radverkehrs 
vorhanden. An 
vier der unter-
suchten Kno-
tenpunkte sind 
indirekte Links-
abbiegemög-
lichkeiten für 
Radfahrende 
angelegt, wobei 
sich an diesen 
Stellen keine 
Unfallauffällig-
keiten zeigen.  

Durch die ange-
ordneten Sei-
tenräume und 
daran anschlie-
ßenden Ge-
bäude ist eine 
städtebaulich 
integrierte Aus-
gestaltung ge-
geben. 

Ein Großteil der 
untersuchten 
niveaugleichen 
Knotenpunkte 
verfügte über 
eine Randbe-
bauung, die bei 
einer geschlos-
senen Gebäu-
destellung die 
Ausbreitung der 
Lärmimmissio-
nen in die nach-
gelagerten Be-
reiche unterbin-
den kann. 

- 8 Knotenpunkte 
mit Sonderformen 

Alle der unter-
suchten Kno-
tenpunkte mit 
Sonderformen 
weisen mindes-
tens in eine 
Fahrtrichtung 
Reduzierungen 
der V15 unter 
20 km/h im Zu-
lauf auf. Die 
Rückstaulän-
gen sind mit 
denen von ni-
veaufreien Kno-
tenpunkten ver-
gleichbar.  

Das Unfallge-
schehen  
ist mit dem von 
niveaugleichen 
Knotenpunkten 
vergleichbar. 

Bei zwei Kno-
tenpunkten mit 
Sonderformen 
sind zusätzliche 
Rechtsabbiege-
fahrstreifen vor-
handen, sodass 
dadurch zusätz-
liche Überque-
rungsstellen 
von zu Fuß ge-
henden und 
Radfahrenden 
zu überwinden 
sind, was sich 
nachteilig auf 
den Komfort 
der zu Fuß Ge-
henden und 
Radfahrenden 
auswirkt. 

Die niveau-
freien Knoten-
punkte mit Son-
derformen wei-
sen eine städte-
baulich nachtei-
lige Ausgestal-
tung auf. Bei 
den niveauglei-
chen Knoten-
punkten mit 
Sonderformen 
ist durch die an-
geordneten Sei-
tenräume und 
daran anschlie-
ßenden Gebäu-
den eine städ-
tebaulich inte-
grierte Ausge-
staltung gege-
ben.  

Sofern eine di-
rekt anschlie-
ßende Randbe-
bauung vorhan-
den ist, können 
die Lärmimmis-
sionen größten-
teils abge-
schirmt werden. 
Sofern diese 
fehlt, breiten 
sich die Lärm-
immissionen 
weit in die 
nachgelagerten 
Bereiche aus. 

- 7 signalisierte Ein-
mündungen 

Beim überwie-
genden Anteil 
der signalisier-
ten Einmündun-
gen sind min-
destens in eine 
Fahrtrichtung 
Reduzierungen 
der V15 unter 
20 km/h im Zu-
lauf vorhanden. 
Die Rückstau-
längen sind in 
etwa mit denen 
von niveau-
freien Knoten-
punkten ver-
gleichbar. 

An den signali-
sierten Einmün-
dungen ist kein 
überdurch-
schnittliches 
Unfallgesche-
hen zu ver-
zeichnen. 

Es sind keine 
Auffälligkeiten 
festzustellen.  

Einmündungen 
und Grund-
stückszufahrten 
sind generell 
als städtebau-
lich geeignet zu 
bezeichnen. 

Einmündungen 
und Grund-
stückszufahrten 
wirken wie Lü-
cken in Gebäu-
dereihen, so-
dass Lärmim-
missionen in 
die nachgela-
gerten Bereiche 
eindringen kön-
nen. 

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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Fortgesetzte Tabelle 

Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den verschiedenen Analysebereichen mit Hinweisen auf die Wir-
kung der jeweiligen Entwurfselemente 

Betrachtete Ent-
wurfselemente* 

Fahrt-
geschwindig-

keit 

Verkehrs- 
sicherheit 

Zugänglichkeit 
für Verkehrs- 

teilnehmer des 
NMIV 

Städtebauliche 
Integration 

und stadtpla-
nerische As-

pekte 

Lärmschutz 

Knotenpunkt- und Streckenabschnittsgestaltung: 

- 44 vorfahrtgere-
gelte Einmündun-
gen* 

Nahezu alle un-
tersuchten vor-
fahrtgeregelten 
Einmündungen 
weisen keine 
Beeinflussun-
gen der V15 
unter 20 km/h 
auf. 

Selbst bei meh-
reren hinterei-
nander folgen-
den Einmün-
dungen und 
Grundstückszu-
fahrten sind 
keine Unfallauf-
fälligkeiten zu 
verzeichnen. 

Hinsichtlich der 
Zugänglichkeit 
für Verkehrsteil-
nehmer des 
NMIV ergeben 
sich keine Auf-
fälligkeiten. Die 
eher gering 
ausgelasteten 
Einmündungen 
können von zu 
Fuß Gehenden 
und Radfahren-
den meist ohne 
lange Wartezei-
ten überquert 
werden. 

Einmündungen 
und Grund-
stückszufahrten 
sind generell 
als städtebau-
lich geeignet zu 
bezeichnen. 

Einmündungen 
und Grund-
stückszufahrten 
wirken wie Lü-
cken in Gebäu-
dereihen, so-
dass Lärmim-
missionen in 
die nachgela-
gerten Bereiche 
eindringen kön-
nen. 

- 73 Grundstückszu-
fahrten 

Grundstückszu-
fahrten haben 
meist keinen 
Einfluss auf die 
V15. Lediglich 
bei zwei der un-
tersuchten 
Grundstückszu-
fahrten mit ho-
hen Verkehrs-
mengen sind 
V15 unter 20 
km/h vorhan-
den. 

Auch bei meh-
reren hinterei-
nander folgen-
den Einmün-
dungen und 
Grundstückszu-
fahrten sind 
keine Unfallauf-
fälligkeiten vor-
handen. 

An Grund-
stückszufahrten 
sind keine Auf-
fälligkeiten fest-
zustellen, die 
sich nachteilig 
auf den NMIV 
auswirken wür-
den. 

- 4 signalisierte Fuß-
gängerfurten 

Bei allen unter-
suchten signali-
sierten Fußgän-
gerfurten sind 
mindestens in 
eine Fahrtrich-
tung V15 unter 
20 km/h im Zu-
lauf festzustel-
len. Die Rück-
staulängen sind 
länger als an 
niveaufreien 
Knotenpunkten. 

An signalisier-
ten Fußgänger-
furten sind 
keine Unfallauf-
fälligkeiten fest-
zustellen. 

Es sind keine 
Auffälligkeiten 
vorhanden.  

Signalisierte 
Fußgängerfur-
ten eignen sich 
dazu, um die 
Zugänglichkeit 
der Seiten-
räume zu ge-
währleisten. 

Einflüsse auf 
die Lärmaus-
breitung sind 
nicht zu ver-
zeichnen. 

Legende: 
*: Die Anzahl der untersuchten Entwurfselemente variierte je nach betrachtetem Analy-
sebereich. 

Tab. 64: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den verschiedenen Analysebereichen mit Hinweisen auf die Wirkung der jeweili-

gen Entwurfselemente 
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Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Analysen zur Lärmausbreitung mit Hinweisen auf die Wir-
kung der jeweiligen Lärmschutzmaßnahmen 

Betrachtete Gestal-
tung der Seiten-

räume 

Zugänglichkeit für Ver-
kehrs- 

teilnehmer des NMIV 

Städtebauliche  
Integration und stadtplane-

rische Aspekte 
Lärmschutz 

Gestaltung von baulichen Lärmschutzmaßnahmen 

- keine geschlos-
sene  
Gebäudestellung 

Nicht relevant für die Zu-
gänglichkeit der Verkehrs-
teilnehmer des NMIV 

Sofern keine geschlossene 
Gebäudestellung im Seiten-
raum der Hochleistungsstra-
ßen vorhanden ist, wirkt sich 
dies negativ auf die städte-
bauliche Integration aus. 

Der Lärm breitet sich weit in 
die nachgelagerten Bereiche 
der Hochleistungsstraßen 
aus. 

- Lücken in der ge-
schlossenen  
Gebäudestellung 

Lücken in der sonst ge-
schlossenen Gebäudestel-
lung wirken sich nachteilig 
auf die städtebauliche In-
tegration der Hochleistungs-
straßen aus. 

Bei Lücken in der sonst ge-
schlossenen Gebäudestel-
lung dringt der Lärm in die 
nachgelagerten Bereiche 
ein. 

- geschlossene  
Gebäudestellung 

Eine geschlossene Gebäu-
destellung wirkt sich positiv 
auf die städtebauliche In-
tegration aus. 

Bei einer geschlossenen Ge-
bäudestellung mit mindes-
tens 2 Geschossen und 
Dachstuhl ist eine abschir-
mende Wirkung der Lärmim-
missionen für nachgelagerte 
Bereiche festzustellen. 

- Lärmschutzwand 

Es ist davon auszugehen, 
dass sich durch Lärm-
schutzwände unüberwind-
bare Barrieren für zu Fuß 
gehende und Radfahrende 
ergeben, die einen deutli-
chen Einfluss auf den 
Komfort dieser Nutzer-
gruppen haben. 

Lärmschutzwände wirken 
sich negativ auf die städte-
bauliche Integration aus, da 
durch Lärmschutzwände 
Barrieren zwischen den ver-
schiedenen Straßenseiten 
entstehen. 

Selbst bei einer Lärmschutz-
wand mit ca. 6 m Höhe 
dringt der Lärm in die nach-
gelagerten Bereiche ein. 

- Lärmschutzwand 
in Kombination mit 
geschlossener  
Gebäudestellung 

Siehe Erkenntnisse zu Lärmschutzwänden 

Durch eine Kombination von 
Lärmschutzwänden und ge-
schlossenen Gebäudestel-
lungen mit mindestens 2 Ge-
schossen und einem Dach-
stuhl kann die Lärmausbrei-
tung in nachgelagerte Berei-
che der Hochleistungsstra-
ßen unterbunden werden. 

Tab. 65: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Analysen zur Lärmausbreitung mit Hinweisen auf die Wirkung der jeweiligen 

Lärmschutzmaßnahmen 
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11. Zusammenfassung von Er-
kenntnissen und Ableitung von 
Handlungsempfehlungen für 
Hochleistungsstraßen 

Die nachfolgend aufgeführten Empfehlungen für 

Hochleistungsstraßen basieren auf den Erkenntnis-

sen, die im Rahmen dieser Arbeit für die untersuch-

ten Straßenabschnitte ermittelt werden konnten. 

Dabei wurden ausgewählte Hochleistungsstraßen 

hinsichtlich  

- der Fahrtgeschwindigkeit, 

- der Verkehrssicherheit, 

- den Lärmimmissionen, 

- der Zugänglichkeit für Verkehrsteilnehmer 

des nicht motorisierten Individualverkehrs 

- und der städtebaulichen Integration detail-

liert untersucht.  

So wurden zunächst Analysen durchgeführt, die ei-

nen gesamten Straßenabschnitt einer Hochleis-

tungsstraße betreffen und im Anschluss erfolgte 

eine Untersuchung einzelner Entwurfslösungen und 

Entwurfselemente. 

Zusammenfassung von Erkenntnissen aus den 

Analysen der gesamten Straßenabschnitte 

Bei der Betrachtung der gesamten Straßenab-

schnitte der Hochleistungsstraßen war festzustel-

len, dass sich auf den Hochleistungsstraßen nur 

wenige Unfälle ereigneten und die durchschnittli-

chen Fahrtgeschwindigkeiten in den Untersu-

chungszeiten insgesamt als hinreichend schnell be-

zeichnet werden können. Dabei war bei allen urba-

nen Hochleistungsstraßen eine zulässige Höchst-

geschwindigkeit von 50 km/h vorhanden, bei den 

autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen lag diese 

zwischen 60 – 100 km/h. 

So fielen die mit Kostensätzen für Verkehrsstraßen 

errechneten Sicherheitspotentiale der Hochleis-

tungsstraßen gering bzw. negativ aus Dies lässt 

den Rückschluss zu, dass auf den Hochleistungs-

straßen im Vergleich zu verkehrlich deutlich gerin-

ger belasteten Verkehrsstraßen ein ähnliches Un-

fallgeschehen vorherrscht. Das Unfallgeschehen 

auf autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen fiel 

dabei geringer aus als das auf urbanen Hochleis-

tungsstraßen. Bei dieser Betrachtung ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass im Vergleich zu urbanen 

Hochleistungsstraßen autobahnähnliche Hochleis-

tungsstraßen lediglich dem MIV vorbehalten sind 

und das Unfallgeschehen von zu Fuß Gehenden 

und Radfahrenden auf dem umliegenden Straßen-

netz nicht untersucht wurde. Insofern ist zu berück-

sichtigen, dass sich das Verhältnis des Unfallge-

schehens von autobahnähnlichen und urbanen 

Hochleistungsstraßen möglicherweise weiter an-

gleichen würde, sofern diese Nutzergruppen bei der 

Bewertung der Verkehrssicherheit autobahnähnli-

cher Hochleistungsstraßen berücksichtigt würden. 

Auch die auf den gesamten Straßenabschnitten er-

mittelten mittleren Fahrtgeschwindigkeiten der auto-

bahnähnlichen und urbanen Hochleistungsstraßen 

waren im Mittel der jeweils 3 Stunden der Hauptver-

kehrszeiten im Vergleich zu den angestrebten mitt-

leren Pkw-Fahrtgeschwindigkeiten von Hauptver-

kehrsstraßen als hinreichend hoch zu bezeichnen. 

So lagen selbst die mittleren Fahrtgeschwindigkei-

ten der urbanen Hochleistungsstraßen, die größten-

teils niveaugleiche Knotenpunkte und Überque-

rungsverkehre von Verkehrsteilnehmern des NMIV 

aufweisen, über den angestrebten mittleren Pkw-

Fahrtgeschwindigkeiten von angebauten Hauptver-

kehrsstraßen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die angestrebte mittlere Pkw-Fahrtgeschwindigkeit 

als Angebotsqualität für Netzabschnitte zu verste-

hen ist. Die zu untersuchenden Straßenabschnitte 

der Hochleistungsstraßen lagen jedoch nur auf Teil-

abschnitten von Netzabschnitten und die Katego-

riengruppen der RIN 08 waren nicht eindeutig zuzu-

ordnen. Aus diesem Grund stellen die aufgeführten 

Erkenntnisse lediglich einen groben Anhaltspunkt 

für die Fahrtgeschwindigkeit auf den gesamten 

Straßenabschnitten der Hochleistungsstraßen dar. 

Bei den aufgeführten Erkenntnissen der Analysen 

der gesamten Straßenabschnitte ist zu berücksich-

tigen, dass keine tiefgreifenden Analysen, wie bei-

spielsweise Leistungsfähigkeitsberechnungen des 

HBS 15, durchgeführt werden konnten, da keine 

hinreichenden Angaben zu Knotenstrombelastun-

gen vorlagen. Gleichwohl zeigt die Tendenz, dass 

sowohl urbane als auch autobahnähnliche Hoch-

leistungsstraßen ihre Verkehrs- und Erschließungs-

funktion weitgehend leistungsfähig und sicher erfül-

len können. Um die Verkehrsbelastung der Hoch-

leistungsstraßen im Innenstadtgebiet zu reduzieren, 

sollte jedoch überprüft werden, inwieweit Durch-

gangsverkehre über das umliegende leistungsfä-

hige Straßen- bzw. Autobahnnetz abgewickelt wer-

den können. 

Ableitung von Handlungsempfehlungen aus 

den Analysen der Entwurfselemente 

Bei der Betrachtung der einzelnen Entwurfslösun-

gen sowie der unterschiedlichen Gestaltung einzel-

ner Entwurfselemente waren spezifische Vor- und 

Nachteile in den untersuchten Wirkungsbereichen 

festzustellen (vgl. Kapitel 10). 
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Verbesserungsnotwendigkeiten zeigen sich insbe-

sondere in den Bereichen des Lärmschutzes und 

der städtebaulichen Integration der Hochleistungs-

straßen. 

So sind nur an wenigen Hochleistungsstraßen 

Lärmschutzmaßnahmen vorhanden, die eine 

Lärmausbreitung in nachgelagerte Bereiche effektiv 

unterbinden können. Geschlossene Gebäudestel-

lungen eignen sich dabei besonders, um die 

Lärmausbreitung an Hochleistungsstraßen, unter 

Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte, effektiv 

einzudämmen - sie sind aber bei weitem nicht 

durchgehend vorhanden. Es ist anzunehmen, dass 

die abschirmende Wirkung für nachgelagerte Berei-

che umso größer ist, je näher die Gebäude an der 

jeweiligen Hochleistungs-straße stehen. Die ge-

schlossenen Gebäudestellungen der untersuchten 

Hochleistungsstraßen grenzten dabei unmittelbar 

an den Seitenraum an, eine Empfehlung für den Ab-

stand der Gebäude zur Straße ließ sich jedoch nicht 

ableiten. 

Mit geschlossenen Gebäudestellungen ist neben 

der Reduzierung der Lärmimmissionen der nachge-

lagerten Wohnbebauung vor allem von einer Ab-

schirmung der Außenbereiche und damit den In-

nenhöfen, Terrassen und Balkonen auszugehen. 

Dabei sollten die straßenzugewandten Gebäude-

fronten durch lärmunempfindliche Nutzungsformen 

genutzt werden. Lärmmindernde Gebäudefrontsei-

ten und Asphaltdeckschichten, sowie eine Reduzie-

rung der Fahrtgeschwindigkeit können zusätzlich 

helfen, die Lärmimmissionen der Hochleistungs-

straßen zu reduzieren. Ferner ermöglichen Fahrtge-

schwindigkeitsreduzierungen Lärmminderungen, 

die kurzfristig und erschwinglich umzusetzen sind. 

Die RLS 90 weisen darauf hin, dass in Abhängigkeit 

der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und dem 

Lkw-Anteil Pegel-minderungen möglich sind. Bei ei-

ner Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit von 80 km/h auf 50 km/h und einem Lkw-An-

teil von ca. 15 % ist beispielsweise von einer Redu-

zierung der Lärmemissionen um 3 dB(A) auszuge-

hen. (FGSV 1990: 27) 

Keine der untersuchten Hochleistungsstraßen weist 

in allen Aspekten eine städtebaulich integrierte Aus-

gestaltung auf. Beispiele wie der Rheinlanddamm in 

Dortmund zeigen aber, wie mit der vielfältigen Kom-

bination von Gestaltungselementen wie Eingangs-

bereichen und Zufahrten, Nutzungsmischung in den 

Erdgeschoßzonen, Straßengrün und vor allem plan-

gleichen Überquerungsmöglichkeiten ein lebendi-

ger und aus verkehrlicher Sicht leistungsfähiger 

Straßen- und Stadtraum gestaltet werden kann. 

Aufgeständerte Hochleistungsstraßen stellen zwar 

in weiten Teilen keine Barrieren zwischen den ver-

schiedenen Straßenseiten dar, jedoch ergeben sich 

für die anliegenden Bereiche erhebliche städtebau-

liche Auswirkungen, ähnlich denen von autobahn-

ähnlichen Hochleistungsstraßen. 

Aus städtebaulicher Sicht sind autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen im urbanen Bereich nur im 

Ausnahmefall eine adäquate Option. Aufgrund der 

potenziellen Leistungsfähigkeit integrierter urbaner 

Hochleistungsstraßen haben autobahnähnliche 

Straßenzüge aus städtebaulicher Sicht eher ein Po-

tenzial für die Nachverdichtung. Dabei kann der 

Verkauf der gewonnenen Freiflächen dafür genutzt 

werden, den Umbau einer autobahn-ähnlichen zu 

einer urbanen Hochleistungsstraße zu subventio-

nieren. 

Eine Untertunnelung des MIV stellt ferner eine am-

bivalente Möglichkeit dar, Freiflächen für städtebau-

lich integrierte Ausgestaltungen zu schaffen, die je-

doch aus der städtebaulichen Situation begründet 

sein muss. So können ausreichend lange Tunnel 

dazu beitragen, den darüber liegenden Bereich zu 

attraktivieren und sicherer zu machen (vgl. Rhein-

ufertunnel Düsseldorf). Jedoch sind durch die Ent-

wicklungslängen der Ein- und Ausfahrten kaum ge-

eigneten Erschließungsfunktionen im Innenstadtbe-

reich möglich. Erschließungsverkehre müssen da-

bei weitgehend auf das nachfolgende Straßennetz 

verlagert werden, welches so zusätzlich belastet 

wird. Weiterhin ergibt sich an den Tunnelein- und –

ausfahrten eine deutliche Zäsurwirkung. An diesen 

Stellen ergeben sich weiterhin erhöhte Schadstoff- 

und Lärmimmissionen. Ferner sind die Bau- und Er-

haltungskosten der Untertunnelung des MIV deut-

lich höher als die von niveaugleichen Ausgestaltun-

gen. Daher sollte einzelfallbezogen abgewogen 

werden, inwieweit Tunnellösungen im Innenstadt-

bereich geeignet sind. Troglösungen sind dagegen 

wenig stadtverträglich.  

Verbessert werden müssen vor allem die Planungs-

prozesse. Die Planung urbaner Hochleistungsstra-

ßen ist weder alleine die Aufgabe von Verkehrspla-

nern, noch alleine die Aufgabe von Stadtplanern. 

Die Entwicklung qualitativ hochwertiger Stadträume 

kann nur gelingen, wenn beide Disziplinen gemein-

sam planen und die Logiken des jeweils anderen 

mitdenken. Zur Gestaltung lebenswerter Städte 

sollten bei den Planungen weiterhin Landschafts-

planer hinzugezogen werden. 

Die Fahrtgeschwindigkeit auf Hochleistungsstraßen 

war zu einzelnen Zeiträumen besonders hoher Spit-

zennachfrage vor allem an niveaugleichen Knoten-

punkten beeinflusst. Hier kam es in einzelnen Zeit-

bereichen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht näher 
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umgrenzt werden konnten, zu Stauungen. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass diese Knotenpunkte auf 

urbanen Hochleistungsstraßen liegen und die Leis-

tungsfähigkeit neben dem Kfz-Verkehr, zusätzlich 

durch den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentli-

chen Verkehr beeinflusst wird. An niveaufreien Kno-

tenpunkten, die größtenteils auf autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen liegen und hauptsächlich 

dem Kfz-Verkehr vorbehalten sind, waren demge-

genüber recht selten entsprechende Überlastungs-

erscheinungen festzustellen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass der Fuß- und Radverkehr sowie der 

öffentliche Verkehr bei diesen Hochleistungsstra-

ßen größtenteils auf das umliegende Straßennetz 

verlagert ist und im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht weiter analysiert wurde. 

Niveaufreie Knotenpunkte weisen weiterhin ein ge-

ringeres Unfallgeschehen auf, als niveaugleiche 

Knotenpunkte. Hierbei sind jedoch die zuvor aufge-

führten unterschiedlichen Nutzungsformen dieser 

Straßen zu berücksichtigen. So wurden bei der Be-

trachtung der Verkehrssicherheit der autobahnähn-

lichen Hochleistungsstraßen Fuß-, Rad- und öffent-

liche Verkehre auf dem umliegenden Straßennetz 

nicht betrachtet. Sofern das Unfallgeschehen dieser 

Nutzergruppen berücksichtigt würde, ist es möglich, 

dass sich das Unfallgeschehen niveaugleicher und 

niveaufreier Knotenpunkte weiter angleichen 

würde.  

Sofern Aspekte der Zugänglichkeit der Verkehrsteil-

nehmer des NMIV, die städtebauliche Integration o-

der Lärmschutzaspekte hinzugezogen werden, er-

weisen sich niveaugleiche Knotenpunkte an Hoch-

leistungsstraßen als vorteilhafter. 

Die RAA 08 empfehlen Ein- und Ausfädelungsstrei-

fen von Stadtautobahnen je nach Ein- oder Aus-

fahrtstyp 100 – 150 m lang auszugestalten (FGSV 

2008b: 71, 76). Bei der Analyse der Ein- und Ausfä-

delungsstreifen der Hochleistungsstraßen, war hin-

gegen festzustellen, dass auch bei deutlich geringe-

ren Längen keine Auswirkungen auf die Verkehrssi-

cherheit und die Fahrtgeschwindigkeit vorhanden 

waren.  

Vorfahrtgeregelte Einmündungen und Grund-

stückszufahrten, an denen nur Rechtsabbiegever-

kehre möglich sind und die geringe Verkehrsmen-

gen aufweisen, wirkten sich bis auf zwei Bereiche, 

bei denen hohe fluktuierende Verkehrsmengen 

durch eine Tankstellen- und Parkhauseinfahrt zu er-

warten sind, nicht nachteilig auf die Fahrtgeschwin-

digkeit der Hauptfahrbahnen urbaner Hochleis-

tungsstraßen aus. An diesen Bereichen waren wei-

terhin keine Unfallauffälligkeiten zu verzeichnen. 

Auch hinsichtlich der Zugänglichkeit der Verkehrs-

teilnehmer des NMIV sowie der städtebaulichen In-

tegration waren keine nachteiligen Auswirkungen 

festzustellen. Die Erschließung anliegender Stra-

ßen mit geringen Verkehrsmengen und Grundstü-

cken durch diese Entwurfselemente kann daher 

möglich sein, ohne dass negative Auswirkungen zu 

erwarten sind. 

Niveaugleiche signalisierte Rad- und Fußgängerfur-

ten können zu Stauerscheinungen in den Spitzen-

zeiträumen führen, steigern aber die Attraktivität 

des Fuß- und Radverkehrs. Hier ist im Einzelfall ab-

zuwägen, wie möglichst barrierefreie Überque-

rungsmöglichkeiten geschaffen werden können. 

Im Längs- als auch im Querverkehr von Hochleis-

tungsstraßen sollten Fuß- und Radverkehrsanlagen 

sowie Anlagen des ÖPNV vorhanden sein, die min-

destens den aktuellen Vorgaben bzw. Empfehlun-

gen der Regelwerke entsprechen. Den Überque-

rungsbedürfnissen des Fuß- und Radverkehrs sollte 

ebenso ausreichend Rechnung getragen werden, 

wie dem Anspruch, entlang einer urbanen Hochleis-

tungsstraße zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren. 

Diese Entwurfselemente sollten dabei auch in Be-

tracht gezogen werden, um den städtebaulichen 

Kontext und die städtebauliche Maßstäblichkeit zu 

bewahren. 

Vorschläge für empfohlene Straßenquer-

schnitte von Hochleistungsstraßen 

Aus den Gesamtbetrachtungen sowie der Analyse 

der einzelnen Entwurfselemente wurden schließlich 

Vorschläge für die Erweiterung der typischen Ent-

wurfssituationen hinsichtlich der Anforderungen von 

Hochleistungsstraßen abgeleitet.  

Dabei war festzustellen, dass die Hindenburgstraße 

(u) sowie die Ruhrallee in Essen (u) abschnitts-

weise ähnliche Entwurfsparameter aufweisen, wie 

die bereits in den RASt 06 enthaltene typische Ent-

wurfssituation der Hauptgeschäftsstraße für Ver-

kehrsstärken zwischen 1.600 und 2.600 Kfz in der 

Spitzenstunde (FGSV 2006: 52). Die Verkehrs-

stärke der Hindenburgstraße (u) liegt jedoch bei rd. 

35.700 Kfz/24h, die der Ruhrallee (u) bei rd. 

53.500 Kfz/24h im Querschnitt. Somit liegen die 

Verkehrsbelastungen in der Spitzenstunde, beson-

ders bei der Ruhrallee in Essen (u), deutlich über 

der empfohlenen Verkehrsbelastung einer Haupt-

geschäftsstraße. Um den Anforderungen urbaner 

Hochleistungsstraßen gerecht zu werden, sollte 

überprüft werden, ob die empfohlenen Verkehrsbe-

lastungen der typischen Entwurfssituation der 

Hauptgeschäftsstraße für Querschnitte mit vier 

Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen erhöht wer-

den können. 
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Bei den weiteren untersuchten urbanen Hochleis-

tungsstraßen waren Entwurfsparameter vorhanden, 

die nicht mit den empfohlenen Querschnitten der ty-

pischen Entwurfssituationen der RASt 06 vergleich-

bar sind. 

Die Entwurfsparameter der Gertraudenstraße in 

Berlin (u) sowie der Miquelallee (u) in Frankfurt sind 

abschnittsweise vergleichbar mit dem in Bild 95 ent-

worfenen Straßenquerschnitt einer urbanen Hoch-

leistungsstraße mit einer Querschnittsbreite von 

41,0 m mit sechs Fahrstreifen und integrierten Bus-

sonderfahrstreifen. Dabei weist die Gertrauden-

straße in Berlin (u) einen DTV von rd. 

62.000 Kfz/24h und die Miquelallee in Frankfurt (u) 

einen DTV von rd. 83.200 Kfz/24h auf. Die Seiten-

raumbreiten des vorgeschlagenen Querschnitts 

sollten bei verfügbaren Freiflächen breiter ausge-

staltet werden. 

Der Entwurf eines typischen Querschnitts einer ur-

banen Hochleistungsstraße mit einer Querschnitts-

breite von 60 m und 6 Fahrstreifen sowie einem be-

sonderen Bahnkörper in Mittellage und einer Paral-

lelerschließung ist in Bild 96 dargestellt. Dieser 

Querschnitt ist abschnittsweise ähnlich den Ent-

wurfsparametern der Landsberger Allee in Berlin (u) 

und dem Rheinlanddamm in Dortmund (u) ausge-

staltet. Dabei weist die Landsberger Allee (u) eine 

Verkehrsbelastung von rd. 46.400 – 49.000 Kfz/24h 

und der Rheinlanddamm (u) eine Verkehrsbelas-

tung von 71.300 – 84.700 Kfz/24h auf. Auch in die-

sem Fall sollten die Seitenraumbreiten des vorge-

schlagenen Querschnitts breiter ausgebaut werden, 

sofern entsprechende Freiflächen zur Verfügung 

stehen. 

Die autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen wie-

sen Entwurfsparameter auf, die in etwa mit denen 

der EKA 3 der RAA 08 vergleichbar sind. So war 

festzustellen, dass der Ostwestfalendamm in Biele-

feld (a) sowie die Äußere Bayreuther Straße (a) und 

der Frankenschnellweg in Nürnberg (a) sowie der 

Kaiserwörthdamm in Ludwigshafen (a) Entwurfspa-

rameter aufweisen, die stellenweise annähernd de-

nen des Regelquerschnitts (RQ) 25 der EKA 3 der 

RAA 08 (FGSV 2008b: 23) entsprechen. Dabei wei-

sen die aufgeführten Hochleistungsstraßen Ver-

kehrsbelastungen auf, die in den RAA 08 für den 

RQ 25 der EKA 3 empfohlen werden. Die Entwurf-

sparameter der B38 in Mannheim (a) und der Uni-

versitätsstraße in Bochum (a) wiesen hingegen Ent-

wurfsparameter auf, die abschnittsweise denen des 

RQ 31,5 der EKA 3 der RAA 08 ähneln (FGSV 

2008b: 23). Dabei entsprechen die Verkehrsbelas-

tungen beider Hochleistungsstraßen nicht den emp-

fohlenen, deutlich höheren, Verkehrsbelastungen 

für den Einsatz des RQ 31,5. 

Weitere abgeleitete Vorschläge für typische Ent-

wurfssituationen urbaner Hochleistungsstraßen fin-

den sich im Anhang 9.  

Empfohlen wird insofern, die Regelquerschnitte bei-

zubehalten und die Anwendungsbereiche sowie die 

Entwurfsvorgaben anzupassen. 

Durch die Fortschreibung oder Anpassung der Re-

gelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen 

und Verkehrswesen hinsichtlich den Anforderungen 

von Hochleistungsstraßen, würde eine Planungs-

grundlage für die Straßenbauverwaltung und Kom-

munen geschaffen, Umgestaltungsvorhaben richtli-

nienkonform ausführen zu können. 

 

 

 

Bild 95: Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleistungsstraße mit einem Querschnitt von 41,0 m und 

6 Fahrstreifen sowie Bussonderfahrstreifen 
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Bild 96: Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleistungsstraße mit einem Querschnitt von 60,5 m und 

6 Fahrstreifen mit besonderem Bahnkörper in Mittellage und Parallelerschließung
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12. Anpassung der Regelwerke 
und weiterer Forschungsbedarf 
hinsichtlich der Anforderungen 
von Hochleistungsstraßen 

Einleitend sei darauf verwiesen, dass die Erkennt-

nisse für die Anpassung der Regelwerke auf dem 

Kollektiv der untersuchten Hochleistungsstraßen 

beruhen. 

Anpassung der Regelwerke zur integrierten Ver-

kehrsnetzbetrachtung und zur Bemessung von 

Straßenverkehrsanlagen 

RIN 08: 

Wie im Kapitel 8.1 dieser Arbeit dargestellt wurde, 

ließen sich die untersuchten Hochleistungsstraßen 

nur bedingt den bestehenden Straßenkategorien 

VS und HS der RIN 08 zuordnen.  

So ist die Kategoriengruppe VS gemäß den RIN 08 

folgendermaßen definiert, wobei die kursiven Er-

gänzungen berücksichtigt werden müssen, um die 

Kategoriengruppe hinsichtlich autobahnähnlicher 

Hochleistungsstraßen anzupassen. 

„Die Kategoriengruppe VS (anbaufreie Hauptver-

kehrsstraßen und autobahnähnliche Hochleistungs-

straßen) umfasst anbaufreie Straßen im Vorfeld o-

der innerhalb bebauter Gebiete. Diese Straßen 

übernehmen im Wesentlichen Verbindungsfunktio-

nen (Verbindungsstraßen). Im Vorfeld bebauter Ge-

biete handelt es sich um die Fortsetzung der Stra-

ßen der Kategoriengruppe LS bei der Annäherung 

an größere zusammenhängend bebaute Gebiete. 

Die Straßenseitenräume sind häufig geprägt von ei-

ner lockeren Bebauung mit Einrichtungen der terti-

ären Nutzung, deshalb bleibt die Erschließungs-

funktion gering. Die Straßen sind einbahnig oder 

zweibahnig, die Verknüpfung mit dem übrigen Stra-

ßennetz erfolgt auf Hauptverkehrsstraßen überwie-

gend durch plangleiche Knotenpunkte mit Lichtsig-

nalanlage oder Kreisverkehren. Auf autobahnähnli-

chen Hochleistungsstraßen ist die Verknüpfung mit 

dem übrigen Straßennetz hingegen oftmals durch 

planfreie Knotenpunkte organisiert. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit beträgt im Vorfeld bebauter 

Gebiete in der Regel 70 km/h und innerhalb bebau-

ter Gebiete in der Regel 50 km/h. Autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen weisen hingegen auch inner-

halb bebauter Gebiete zulässige Höchstgeschwin-

digkeiten von 50 bis 80 km/h auf. Hinsichtlich der 

straßenrechtlichen Widmung kann es sich um Bun-

des-, Landes- bzw. Staats-, Kreis- oder Gemein-

destraßen handeln.“ (FGSV 2008a: 14f und eigene 

Ergänzungen) 

Die Kategoriengruppe HS wird in den RIN 08 wie 

nachfolgend dargestellt beschrieben und müsste 

um die kursiv dargestellten Ergänzungen erweitert 

werden, um den Anforderungen von urbanen Hoch-

leistungsstraßen zu genügen. 

„Die Kategoriengruppe HS (angebaute Hauptver-

kehrsstraßen und urbane Hochleistungsstraßen) 

umfasst angebaute Straßen innerhalb bebauter Ge-

biete, die im Wesentlichen der Verbindung dienen 

bzw. den Verkehr aus Erschließungsstraßen sam-

meln. Urbane Hochleistungsstraßen stellen weiter-

hin die Verbindung zu weiteren Hauptverkehrsstra-

ßen oder Autobahnen sicher. Sie übernehmen in 

der Regel auch die Linien des öffentlichen Perso-

nenverkehrs. Sie können auch Bestandteile zwi-

schengemeindlicher Verbindungen sein (Ortsdurch-

fahrten). Die Straßen sind einbahnig oder zweibah-

nig ausgebildet. Die Verknüpfung mit Straßen der 

gleichen Kategoriengruppe erfolgt im Allgemeinen 

durch plangleiche Knotenpunkte mit Lichtsignalan-

lage oder Kreisverkehren. Bei stark ausgelasteten 

urbanen Hochleistungsstraßen kann auch eine Ver-

knüpfung durch planfreie Knotenpunkte vorhanden 

sein, die jedoch aus Gründen der Zugänglichkeit für 

Verkehrsteilnehmer des NMIV und der städtebauli-

chen Integration vermieden werden sollte. Da die 

angrenzenden baulichen Nutzungen unmittelbar 

von der Straße erschlossen werden, sind die Stra-

ßen durch Flächen des ruhenden Verkehrs geprägt. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in der 

Regel 50 km/h. Hinsichtlich der straßenrechtlichen 

Widmung kann es sich um Bundes-, Landes- bzw. 

Staats-, Kreis- oder Gemeindestraßen handeln.“ 

(FGSV 2008a: 15 und eigene Ergänzungen) 

Neben der Änderung der Definitionen müsste wei-

terhin auch eine Anpassung der entsprechenden 

Abbildung für die Kategoriengruppen (vgl. Bild 97) 

vorgenommen werden. Eine entsprechende Anpas-

sung ist in Bild 98 dargestellt. 

 

Bild 97: Kategoriengruppen der Verkehrswege für den Kfz-Ver-

kehr (FGSV 2008a: 14) 
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Bild 98: Angepasste Darstellung zu den Kategoriengruppen der 

Verkehrswege für den Kfz-Verkehr (FGSV 2008a: 14 

und eigene Ergänzungen) 

Die autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen wur-

den im Rahmen dieser Arbeit der Straßenkategorie 

VS II, die der urbanen Hochleistungsstraßen der 

Straßenkategorie HS III zugeordnet (vgl. Kapitel 

8.1), wobei teilweise Konflikte zwischen der Verbin-

dungsfunktionsstufe und der Straßenkategorie fest-

zustellen waren. Bei den aufgeführten Erkenntnis-

sen ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit keine tiefgreifenden Analysen zur 

Bestimmung der maßgebenden Verbindungsfunkti-

onsstufe durchgeführt werden konnten. Die Ten-

denz deutet jedoch darauf hin, dass sowohl urbane 

als auch autobahnähnliche Hochleistungsstraßen 

über den aktuell gültigen Verkehrswegekategorien 

liegen. Dabei wurde ermittelt, dass Hochleistungs-

straßen neben regionalen und überregionalen Ver-

bindungen auch großräumige Erschließungen er-

möglichen, sodass die Straßenkategorien um die 

bislang als problematisch eingestuften, bzw. nicht 

vorkommenden Kategorien VS I sowie HS II zu er-

gänzen wären. Demnach wäre die in den RIN 08 

dargestellte Tabelle 5 (FGSV 2008a: 15) (vgl. Tab. 

66) entsprechend der in Tab. 67 dargestellten Än-

derungen anzupassen. 

 

Tab. 66: Verknüpfungsmatrix zur Ableitung der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr (FGSV 2008a: 15) 

 

 

Tab. 67: Angepasste Verknüpfungsmatrix der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr (FGSV 2008a: 15 und eigene Ergän-

zungen)
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Auch die Bezeichnungen der Verkehrswegekatego-

rien, die in Tabelle 6 der RIN 08 enthalten sind (vgl. 

Tab. 68), müssten hinsichtlich der an Hochleis-

tungsstraßen anzupassenden Verkehrswegekate-

gorien ergänzt werden. So müssten die Bezeich-

nungen der Verkehrswegekategorien, wie in Tab. 

69 dargestellt, erweitert werden. 

Im Kapitel 5 „Qualitätsvorgaben zur Gestaltung von 

Verkehrsnetzen, Netzabschnitten und Verknüp-

fungspunkten“ der RIN 08 werden unter anderem in 

Abhängigkeit der Verkehrswegekategorien ange-

strebte Pkw-Fahrtgeschwindigkeiten dargestellt 

(FGSV 2008a: 24). Im Rahmen dieser Arbeit konn-

ten keine tiefgreifenden Analysen zur anzustreben-

den Fahrtgeschwindigkeit von Hochleistungsstra-

ßen durchgeführt werden. Gleichwohl war jedoch 

festzustellen, dass die durchschnittlichen Ge-

schwindigkeiten über den angestrebten mittleren 

Pkw-Fahrtgeschwindigkeiten lagen, die sich mittels 

des HBS 15 für angebaute und anbaufreie Haupt-

verkehrsstraßen errechnen lassen. Auf diese The-

matik wurde im Rahmen der Änderungen des HBS 

15 detaillierter eingegangen. Zusammenfassend ist 

jedoch festzuhalten, dass weitere Untersuchungen 

zur anzustrebenden Fahrtgeschwindigkeit von 

Hochleistungsstraßen durchgeführt werden müs-

sen, um entsprechende Erweiterungen für Hoch-

leistungsstraßen im Kapitel 5 der RIN 08 durchfüh-

ren zu können. 

Die in den RIN 08 in Anhang A 1.3 dargestellte Nah-

bereichskorrektur dient dazu, dass hochrangige 

Straßennetze nicht bis in das Zentrum von zentra-

len Orten geführt werden. Dabei sollen nur Straßen 

als hochrangig eingestuft werden, die für durchge-

hende Verkehre innerhalb zentraler Orte notwendig 

sind. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Korrektur 

der ermittelten Verbindungsfunktionsstufen von 

Straßennetzen durchzuführen. Dabei werden ledig-

lich den Verbindungen hochrangige Verbindungs-

funktionsstufen zugewiesen, die nicht im jeweiligen 

Zentrum beginnen oder enden. (FGSV 2008a:37) 

Die untersuchten Hochleistungsstraßen verbinden 

teilweise Autobahnen mit Zentren von Großstädten, 

wobei ein hohes Verkehrsaufkommen bewältigt 

wird. Mit den bislang vorhandenen Verkehrswege-

kategorien wurden für diese Verbindungen Ausbau-

formen als Stadtautobahnen oder angebaute, bzw. 

anbaufreie Hauptverkehrsstraßen empfohlen. Da-

bei reichen die Verkehrsabwicklungskapazitäten 

der Hauptverkehrsstraßen oftmals nicht aus, um 

das Verkehrsaufkommen abwickeln zu können. 

Durch die Erweiterung der RIN 08 und der entspre-

chenden Entwurfsregelwerke wäre eine Grundlage 

geschaffen, eine Leistungsfähige Anbindung an die 

Zentren von Städte zu ermöglichen, die sich ver-

gleichsweise gut in das städtische Umfeld integriert. 

Da im Rahmen dieser Dissertation keine tiefgreifen-

den Analysen zur Ermittlung der maßgebenden 

Verbindungsfunktionsstufen der untersuchten 

Hochleistungsstraßen möglich war, sollten die dar-

gestellten Erkenntnisse als Basis weiterer For-

schungsarbeiten verwendet werden, um eine Erwei-

terung der Straßenkategorien der RIN 08 hinsicht-

lich des Straßentypus Hochleistungsstraße zu er-

möglichen. 

 

Tab. 68: Bezeichnungen der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr (FGSV 2008a: 15) 
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Tab. 69: Angepasste Bezeichnungen der Verkehrswegekategorien für den Kfz-Verkehr (FGSV 2008a: 15 und eigene Ergänzungen) 

 

HBS 15: 

Der Geltungsbereich des HBS 15 ist in der nachfol-

genden Tab. 70 ersichtlich, wobei dieser hinsichtlich 

der Straßenkategorien für Hochleistungsstraßen er-

weitert werden muss. Der um die Straßenkatego-

rien der Hochleistungsstraßen erweiterte Geltungs-

bereich des HBS 15 ist in der Tab. 71 dargestellt. 

Bei der Durchführung der Analysen zur Fahrtge-

schwindigkeit der Hochleistungsstraßen wurden die 

angestrebten mittleren Pkw-Fahrtgeschwindigkei-

ten der urbanen und autobahnähnlichen Straßenab-

schnitte der Hochleistungsstraßen errechnet (vgl. 

Kapitel 8.1). Es war festzustellen, dass diese teil-

weise deutlich geringer ausfielen, als die ermittelten 

durchschnittlichen Fahrtgeschwindigkeiten, die auf 

den Hochleistungsstraßen erreicht wurden. Dies 

lässt den Rückschluss zu, dass die Berechnungs-

verfahren des HBS, zur Ermittlung der angestrebten 

mittleren Pkw-Fahrtgeschwindigkeit, nicht auf 

Hochleistungsstraßen übertragbar sind.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten, neben 

den dargestellten Berechnungsverfahren, keine tief-

greifenden Leistungsfähigkeitsberechnungen für 

Hochleistungsstraßen durchgeführt werden. Je-

doch war auffällig, dass die Berechnungsverfahren 

zur Leistungsfähigkeit von Stadtstraßen nur bedingt 

für Hochleistungsstraßen anwendbar zu sein schei-

nen. Berechnungsverfahren, mit Hilfe derer ange-

strebte mittlere Fahrtgeschwindigkeiten für die Stra-

ßenkategorien VS I und HS II ermittelt werden kön-

nen, konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht abge-

leitet werden.  

Es sollte überprüft werden, inwieweit die Anwend-

barkeit der Leistungsfähigkeitsberechnungen des 

HBS für Hochleistungsstraßen möglich ist, und bei 

Bedarf sollten entsprechende Anpassungen erfol-

gen. Dazu müssten weitere Forschungsarbeiten 

durchgeführt werden, die basierend auf den darge-

stellten Erkenntnissen entsprechende Überprüfun-

gen und eventuelle Anpassungen der Berech-

nungsverfahren des HBS 15 ermöglichen.  

 



142 

 

Tab. 70: Straßenkategorien gemäß den RIN (2008) und Geltungsbereiche des Teils S des HBS (FGSV 2015: S1-2) 

 

 

Tab. 71: Angepasste Straßenkategorien gemäß den RIN (2008) und Geltungsbereiche des Teils S des HBS (FGSV 2015: S1-2 und 

eigene Ergänzungen)  

 

Anpassung der Entwurfsregelwerke 

RASt 06: 

Der Geltungsbereich der RASt 06 beschränkt sich 

aktuell auf folgende Straßenkategorien (FSGV 

2006: 13): 

- VS: VS II, VS III 

- HS: HS III, HS IV 

- ES: ES IV, ES V 

Um die Anforderungen von urbanen Hochleistungs-

straßen zu berücksichtigen, müssen die Straßenka-

tegorien entsprechend Tab. 72 um VS I sowie HS II 

erweitert werden. 

Außerdem müsste die Definition der urbanen Hoch-

leistungsstraße einleitend definiert und wesentliche 

Anforderungen aufgezeigt werden. 

Wie in Kapitel 11 dieser Arbeit dargestellt wurde, 

wiesen zwei der untersuchten urbanen Hochleis-

tungsstraßen Querschnitte auf, die dem in Bild 99 

dargestellten Querschnitt 7.7 der örtlichen Ge-

schäftsstraße mit einer Breite von 30,2 m und vier 

Fahrstreifen ähneln. Mit geringfügigen Abweichun-

gen im Bereich der etwas schmaler gestalteten Sei-

tenräume, ließen sich die Querschnitte der urbanen 

Hochleistungsstraßen auch mit dem der Hauptge-

schäftsstraße mit einer Querschnittsbreite von 

33,0 m (Querschnitt 8.8) vergleichen, der in Bild 100 

dargestellt ist. Da die charakteristischen Eigen-

schaften von Hochleistungsstraßen jedoch nur be-

dingt mit denen der örtlichen Geschäftsstraße ver-

gleichbar sind, sollte lediglich der in den RASt 06 

enthaltene der Querschnitt 8.8 für Hauptverkehrs-
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straßen unverändert für urbane Hochleistungsstra-

ßen herangezogen werden. Es sind jedoch Ände-

rungen hinsichtlich der Charakterisierung, der typi-

schen Randbedingungen und Anforderungen sowie 

den besonderen Hinweisen von Hauptgeschäfts-

straßen zur Integration von urbanen Hochleistungs-

straßen notwendig. Die entsprechenden Änderun-

gen werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels be-

schrieben. 

Die Leistungsfähigkeit des in den RASt 06 vorhan-

denen vierstreifigen Querschnitts 8.8 kann dabei bis 

zu 4.500 Kfz/h erhöht werden.  

Die restlichen untersuchten Hochleistungsstraßen 

wiesen hingegen Querschnitte auf, die nicht mit de-

nen der bestehenden typischen Entwurfssituationen 

der RASt 06 für bis zu vier Fahrstreifen vergleichbar 

sind, da teilweise sechs Fahrstreifen in beide Fahrt-

richtungen vorhanden waren. Um die Anforderun-

gen von sechsstreifigen urbanen Hochleistungs-

straßen abzudecken, müssten entsprechende Stra-

ßenquerschnitte in den RASt 06 ergänzt werden. 

Sechsstreifige Querschnitte, die sich im Rahmen 

dieser Dissertation als besonders geeignet darstell-

ten, sind in Bild 101, Bild 102 und Bild 103 darge-

stellt. Dabei könnten diese Querschnitte zur Ergän-

zung der typischen Entwurfssituation von Hauptge-

schäftsstraßen verwendet werden. Dazu müssten 

die Abbildungen mit den empfohlenen Straßenquer-

schnitten auf den Seiten 51 bis 53 der RASt 06 um 

die dargestellten Bilder der sechsstreifigen Quer-

schnitte ergänzt werden. Bild 101 mit einem Quer-

schnitt mit einer Gesamtbreite von rd. 40,5 m wäre 

nach dem Querschnitt 8.8 der Hauptgeschäfts-

straße als empfohlener Querschnitt 8.9 mit sechs 

Fahrstreifen und Linienbusverkehr darzustellen. 

Analog müsste eine Erweiterung der sechsstreifi-

gen Querschnitte mit Straßenbahnen, die in Bild 

102 und Bild 103 dargestellt sind, verfahren werden. 

So wären die Querschnitte in Bild 102 und Bild 103 

nach dem Querschnitt 8.13 der Hauptgeschäfts-

straße als Querschnitt 8.14 und 8.15 anzusiedeln. 

Die sechsstreifigen Querschnitte ermöglichen dabei 

Verkehrsbelastungen zwischen 4.500 Kfz/h bis zu 

6.200 Kfz/h. 

 

Bild 99: Empfohlener Querschnitt (7.7) für die Typische Entwurfs-

situation „Örtliche Geschäftsstraße“ mit Linienbusver-

kehr und über 2600 Kfz/h (FGSV 2006: 49) 

 

Bild 100: Empfohlener Querschnitt (8.8) für die Typische Ent-

wurfssituation „Hauptgeschäftsstraße“ mit Linienbusver-

kehr und bis zu 2600 Kfz/h (FGSV 2006: 52) 
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Tab. 72: Angepasster Geltungsbereich der RASt für die Straßenkategorien der RIN (FGSV 2006: 13 und eigene Ergänzungen)  

 

 

Bild 101: Empfohlener Straßenquerschnitt einer urbanen Hochleistungsstraße mit einem Querschnitt von 40,5 m und 6 Fahrstreifen 

sowie der Freigabe des Bussonderfahrstreifens für den Radverkehr für Verkehrsbelastungen zwischen 4.500 Kfz/h bis 6.200 

Kfz/h, als Ergänzungsquerschnitt 8.9 der Hauptgeschäftsstraße 

 

 

Bild 102: Empfohlener Straßenquerschnitt einer urbanen Hochleistungsstraße mit einem Querschnitt von 49,5 m und 6 Fahrstreifen 

sowie besonderem Bahnkörper in Mittellage für Verkehrsbelastungen zwischen 4.500 kfz/h bis 6.200 kfz/h, als Ergänzungs-

querschnitt 8.14 der Hauptgeschäftsstraße 
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Bild 103: Empfohlener Straßenquerschnitt einer urbanen Hochleistungsstraße mit einem Querschnitt von 53,5 m und 6 Fahrstreifen 

sowie besonderem Bahnkörper in Mittellage und einer Parallelerschließungsstraße für Verkehrsbelastungen zwischen 4.500 

kfz/h bis 6.200 kfz/h, als Ergänzungsquerschnitt 8.15 der Hauptgeschäftsstraße 

 

Die RASt 06 definieren die charakteristischen Ei-

genschaften, typischen Randbedingungen und An-

forderungen sowie die besonderen Hinweise der 

Hauptgeschäftsstraße folgendermaßen, wobei die 

kursiv dargestellten Ergänzungen vorgenommen 

werden müssen, um die Anforderungen von urba-

nen Hochleistungsstraßen zu berücksichtigen. 

„Charakterisierung 

- Erschließungsstraße/Hauptverkehrsstraße 

(ES IV, HS IV), urbane Hochleistungs-

straße (HS III, HS II). 

- Hauptgeschäftsstraßen liegen in Zentren 

von Groß- und Mittelstädten. 

- Dichter Geschäftsbesatz in geschlossener 

Bauweise, nur ausnahmsweise Wohnen. 

An urbanen Hochleistungsstraßen sollte 

eine geschlossene Bauweise mit mindes-

tens drei Geschossen und einem angren-

zenden Dachstuhl vorhanden sein, um eine 

Lärmabschirmung für die nachgelagerten 

Bereiche zu ermöglichen. 

- Je nach Stadtgröße 300 m bis 1 000 m lang 

- Verkehrsstärke Erschließungsstraße / 

Hauptverkehrsstraße zwischen 800 Kfz/h 

bis 2600 Kfz/h, urbane Hochleistungs-

straße zwischen 2.600 Kfz/h bis 6.200 

Kfz/h. 

- Besondere Nutzungsansprüche: Fußgän-

gerlängs- und -querverkehr, Parken, Lie-

fern und Laden, Radverkehr, ÖPNV und 

Aufenthalt. 

Typische Randbedingungen und Anforderun-

gen 

- Wichtig ist die Bereitstellung ausreichender 

Seitenraumflächen und die Gewährleistung 

linearer Überquerbarkeit. 

- Wegen des linearen Überquerungsbedarfs 

sind niedrige/angemessene Geschwindig-

keiten und der Sichtkontakt Fußgän-

ger/Fahrzeug sicher zu stellen. 

Besondere Hinweise 

- Auf die Geschäftsnutzung abgestimmte 

Seitenraumgestaltung ist erforderlich, die 

Anordnung von Baumpflanzungen ist wün-

schenswert. 

- Bei Querschnitten von Erschließungsstra-

ßen und Hauptverkehrsstraßen mit beidsei-

tigen Parkständen ist die abschnittsweise 

Kombination mit Mittelinseln als Überque-

rungshilfen in ausreichender Dichte not-

wendig. Auf urbanen Hochleistungsstraßen 

sollten Überquerungshilfen für zu Fuß Ge-

hende und Radfahrende mit Lichtsignalan-

lagen ausgestattet sein. 

- Lösungen zur Führung des Radverkehrs er-

folgen in Abhängigkeit von der Kraftfahr-

zeugverkehrsstärke. Auf urbanen Hochleis-

tungsstraßen sollte der Radverkehr ge-

schützt vom Kfz-Verkehr geführt werden. 

Dabei eignen sich Radwege, gemeinsame 

Geh- und Radwege oder, bei Vorhanden-

sein, eine Mitbenutzung von ÖPNV-Son-

derfahrstreifen. 

- Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 

und Verringerung der Trennwirkung können 

Hauptgeschäftsstraßen in großstädtischen 

Zentren auch dem ÖPNV vorbehalten wer-

den (Taxi, Liefer- und Fahrradverkehr frei), 
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sofern diese als Erschließungs-

straße/Hauptverkehrsstraße kategorisiert 

sind. Aufgrund der verkehrlichen Bedeu-

tung kommt eine ausschließliche Nutzung 

durch den ÖPNV auf urbanen Hochleis-

tungsstraßen nicht in Frage. 

- In Querschnitten mit Straßenbahnen sind 

gegebenenfalls besondere Flächen für 

Fahrleitungsmaste vorzusehen. 

- Entlang einer Straßenbahntrasse dürfen 

Baumkronen nicht in den lichten Raum hin-

einreichen oder ihn überwachsen.“ (FGSV 

2006: 51 und eigene Ergänzungen) 

In den RASt 06 ist bislang hinsichtlich der städte-

baulichen Bemessung im Rahmen des individuellen 

Entwurfsvorgangs beschrieben, dass zunächst der 

erforderliche Seitenraum ermittelt werden sollte und 

dieser im Anschluss gegenüber der verkehrlich not-

wendigen Fahrbahnbreite abgewogen werden 

muss. Dabei wird empfohlen, eine städtebauliche 

Bemessung in einem Verhältnis von 60 % Seiten-

raum und 40 % Straßenraum durchzuführen. 

(FGSV 2006: 21). 

Bei den untersuchten Hochleistungsstraßen war je-

doch festzustellen, dass die angestrebten Proporti-

onen der städtebaulichen Bemessung in einem Ver-

hältnis von 60 % Seitenraum und 40 % Straßen-

raum aufgrund der verkehrlichen Bedeutung der 

Straßen und der begrenzten Flächenverfügbarkeit 

im urbanen Raum nicht eingehalten werden konn-

ten. Dabei erwiesen sich jedoch städtebaulich an-

sprechend ausgestaltete Seitenräume als wichtiges 

Element urbaner Hochleistungsstraßen, wobei bei 

einem individuellen Entwurfsvorgang auf eine qua-

litativ hochwertige Ausgestaltung der Seitenräume 

geachtet werden sollte.  

In den RASt 06 wird die städtebauliche Bemessung 

wie folgt beschrieben und müsste um die kursiv ge-

schriebenen Sätze ergänzt werden, um entspre-

chende Ergänzungen hinsichtlich urbaner Hochleis-

tungsstraßen einzufügen. 

„Die städtebauliche Bemessung basiert auf drei 

Faktoren: 

- Zwischen Gehbereich und äußerem Rand 

des Straßenraums ist ein Bereich anzuord-

nen, in dem die Ansprüche der angrenzen-

den baulichen Nutzung erfüllt werden kön-

nen (Verweilflächen, Wirtschaftsflächen, 

Distanzbereich, Vorgärten). 

- Sowohl für den Fußgängerverkehr und ge-

gebenenfalls für den Radverkehr müssen 

die je nach Bedeutung des Straßenraums 

erforderlichen Flächen im Seitenraum be-

reitgestellt werden. 

- Damit Fußgänger sich wohlfühlen, müssen 

die Seitenräume in einem angenehmen 

Breitenverhältnis zur Fahrbahn stehen; als 

angenehm wird eine Aufteilung von Seiten-

räumen zur Fahrbahn von 30 : 40 : 30 emp-

funden. Nach Möglichkeit sollte dieses Ver-

hältnis auch auf urbanen Hochleistungs-

straßen gewährleistet werden. Sofern je-

doch aufgrund der verkehrlichen Bedeu-

tung und der geringen Flächenverfügbar-

keit im urbanen Raum entsprechend breite 

Seitenräume nicht umgesetzt werden kön-

nen, so sollten diese eine ansprechende 

städtebauliche Qualität aufweisen.“ (FGSV 

2006: 21 f. und eigene Ergänzungen) 

Weitere Anpassungen sind im Kapitel 6 „Ent-

wurfselemente“ der RASt 06 vorzunehmen, um die 

Anforderungen urbaner Hochleistungsstraßen im 

Rahmen eines individuellen Entwurfsvorgangs zu 

berücksichtigen.  

So werden im Kapitel 6.1 „Strecke“ der RASt 06 Ent-

wurfsempfehlungen für Fahrbahnen mit bis zu vier 

Fahrstreifen gegeben. Die empfohlenen Verkehrs-

stärken für vierstreifige Fahrbahnen liegen dabei 

zwischen 1.800 – 2.600 Kfz/h je Richtung (FGSV 

2006: 70). Da die empfohlenen Verkehrsstärken 

das Verkehrsaufkommen der vierstreifigen Hoch-

leistungsstraßen ausreichend abdecken, müssen 

an dieser Stelle keine Änderungen vorgenommen 

werden. Im Kapitel 6.1.1.4 der RASt 06 werden die 

Anforderungen vierstreifiger Fahrbahnen ohne Mit-

telstreifen zusammengefasst. Dabei ist in diesem 

Kapitel folgendes zusammengefasst, wobei die kur-

siv dargestellten Änderungen vorgenommen wer-

den müssten, um die Empfehlungen hinsichtlich der 

Anforderungen urbaner Hochleistungsstraßen zu 

erweitern. 

„Bei vierstreifigen Fahrbahnen ohne Mittelstreifen 

ergeben sich mit analogen Fahrstreifenbreiten wie 

bei den vierstreifigen Fahrbahnen mit Mittelstreifen 

(Tabelle 9) Fahrbahnbreiten von 13,00 m sowie 

12,00 m. Sie sind einsetzbar bei erheblich einge-

schränkter Flächenverfügbarkeit und geringen Bus-

/ Schwerverkehrsstärken. Sie sind schlecht über-

querbar und nur zweckmäßig, wenn ihre große Ka-

pazität auch in den angrenzenden Knotenpunkten 

vorhanden ist und zumindest punktuell Mittelinseln 

(gegebenenfalls in Verbindung mit Einengungen) 

unterzubringen sind. 

Wegen der fehlenden baulichen Richtungstrennung 

sind unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten die 

Verkehrszusammensetzung und das erwartbare 

Geschwindigkeitsniveau besonders zu beachten. 

Vierstreifige Fahrbahnen ohne Mittelstreifen eignen 

sich auf urbanen Hochleistungsstraßen aufgrund 
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deren hohen Verkehrsstärken nur bedingt. Ausge-

staltungen mit Mittelstreifen sollten dabei präferiert 

werden.“ (FGSV 2006: 70 und eigene Ergänzun-

gen) 

Zu ergänzen wären weiterhin Ausführungen zu 

sechstreifigen Fahrbahnen von urbanen Hochleis-

tungsstraßen. So müsste nach dem Kapitel 6.1.1.4 

das folgende Kapitel eingefügt werden: 

Sechsstreifige Fahrbahnen mit Mittelstreifen von ur-

banen Hochleistungsstraßen 

Sechsstreifige Fahrbahnen mit Mittelstreifen von ur-

banen Hochleistungsstraßen bestehen aus 

dreistreifigen Richtungsfahrbahnen, die eine Ge-

samtbreite von 9,25 m aufweisen. Dabei ist eine 

Fahrstreifenbreite von 3,25 m beim rechten Fahr-

streifen, sowie bei den anschließenden Fahrstreifen 

eine Fahrstreifenbreite von jeweils 3,00 m anzuset-

zen. Sofern bei dominierendem Bus- und LKW-Ver-

kehr ein permanentes Nebeneinanderfahren ge-

währleitet werden soll, so sind, analog zu den Fahr-

streifenbreiten von vierstreifigen Fahrbahnen mit 

Mittelstreifen, der äußere und mittlere Fahrstreifen 

jeweils 3,50 m auszubauen. Die Gesamtbreite der 

Richtungsfahrbahn erhöht sich dabei auf eine Ge-

samtbreite von 10,00 m.  

Die Kapazität von sechsstreifigen Streckenab-

schnitten liegt zwischen 4.500 Kfz/h und 6.200 Kfz/h 

im Querschnitt, bzw. zwischen 2.250 Kfz/h und 

3.100 Kfz/h je Fahrtrichtung. 

Lage- und Höhenplanelemente von Hochleistungs-

straßen wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht un-

tersucht. Daher sind keine Aussagen zu eventuellen 

Anpassungen dieser Elemente möglich, die in den 

RASt 06 im Kapitel 6.1.4 „Lage- und Höhenplanele-

mente“ zusammengefasst sind. 

Informationen zur Überquerung von Fahrbahnen 

durch Fußgänger sind in den RASt 06 in Kapitel 

6.1.8 enthalten (FGSV 2006: 87). Zu den Einsatz-

bereichen für verschiedene Arten von Überque-

rungsanlagen auf der Strecke ist in den RASt 06 fol-

gendes beschrieben, wobei die Ausführungen um 

die kursiv geschriebenen Passagen zu ergänzen 

sind, um die Anforderungen von urbanen Hochleis-

tungsstraßen zu berücksichtigen. 

„Die Einsatzbereiche für verschiedene Arten von 

Überquerungsanlagen auf der Strecke zwischen 

Knotenpunkten des Kraftfahrzeugverkehrs sind von 

Umfeldbedingungen und Nutzungen abhängig. Sie 

können entsprechend dem Bild 77 aus den Ver-

kehrsstärken abgeleitet werden. Beim Einsatz von 

Mittelinseln bzw. -streifen erhöht sich die zulässige 

Kraftfahrzeugverkehrsstärke im Querschnitt, da die 

im Diagramm angegebene Kraftfahrzeugverkehrs-

stärke sich dann nur auf die Spitzenstunde für die 

stärker belastete Richtung bezieht.  

Auf urbanen Hochleistungsstraßen sollten aufgrund 

der hohen Fuß- und Kraftfahrzeugverkehrsstärken 

nur lichtsignalgeschützte Überquerungsanlagen    

oder Überführungen eingesetzt werden. Dabei 

sollte abgewogen werden, wie möglichst barriere-

freie Überquerungsmöglichkeiten geschaffen wer-

den können. Niveaugleiche signalgeschützte Über-

querungsmöglichkeiten sollten dabei nach Möglich-

keit an Knotenpunkten angeordnet und in die Sig-

nalschaltung integriert werden.“ (FGSV 2006: 88 

und eigene Ergänzungen) 

Entsprechende Anpassungen hinsichtlich der spe-

zifischen Gegebenheiten auf urbanen Hochleis-

tungsstraßen sind bezüglich der Überquerungsan-

lagen für den Radverkehr, die in Kapitel 6.1.9 der 

RASt 06 zusammengefasst sind, nicht durchzufüh-

ren. So decken die beschriebenen Ausführungen 

(FGSV 2006:93) die Anforderungen urbaner Hoch-

leistungsstraßen ab. 

Sonderformen von Knotenpunkten, speziell von 

Einmündungen sind in den RASt 06 in Kapitel 

6.3.7.1 beschrieben. Teilaufpflasterungen und 

Bordabsenkungen an entsprechenden Einmündun-

gen konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht analy-

siert werden. Daher sind diesbezüglich keine Aus-

sagen möglich. Im Kapitel 6.3.7.1 der RASt 06 sind 

folgende Ausführungen enthalten, wobei die not-

wendigen Änderungen zu urbanen Hochleistungs-

straßen in kursiver Schrift ergänzt wurden. 

„Wohnwege werden vorrangig mit fahrdynamisch 

wirksamen Teilaufpflasterungen mit Rampennei-

gungen 1: 10 bis 1 : 7 (Bild 114) oder mit Rad-/Geh-

wegüberfahrten (Bild 115) an übergeordnete Er-

schließungsstraßen und Hauptverkehrsstraßen an-

geschlossen. Sie dienen der Geschwindigkeits-

dän1pfung und ermöglichen Behinderten ein ange-

nehmes Überqueren der Einmündungen. Gehweg-

überfahrten sind geeignet, den Wechsel des Ent-

wurfsprinzips sowie den Vorrang des Rad- und Fuß-

gängerverkehrs auf straßenbegleitenden Rad- und 

Gehwegen optisch zu unterstützen. 

Grundstückszufahrten werden in der Regel mit Rad-

/Gehwegüberfahrten an Erschließungsstraßen und 

Hauptverkehrsstraßen angeschlossen (Tabelle 54). 

Auch an urbanen Hochleistungsstraßen eignen sich 

entsprechende Ausgestaltungen, ohne, dass 

dadurch Einbußen in der Leistungsfähigkeit oder 

der Verkehrssicherheit zu erwarten sind.  

Rad-/Gehwegüberfahrten entstehen durch Bordab-

senkungen an Einmündungen von Anliegerwegen 
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und Grundstückszufahrten. Zur baulichen Ausbil-

dung sind auch speziell dafür ausgebildete Einfahrt- 

und Rampensteine geeignet (Tabelle 55).“ (FGSV 

2006:119) 

Auch die Regelwerke EFA 02 und ERA 10 müssten 

hinsichtlich der aufgeführten Empfehlungen für 

Fuß- und Radverkehrsanlagen angepasst werden, 

um den Anforderungen von urbanen Hochleistungs-

straßen gerecht zu werden. Im Rahmen dieser Ar-

beit wurden die notwenigen Anpassungen dieser 

Regelwerke jedoch nicht weiter konkretisiert, da 

diese bereits ausschnittsweise bei den vorgeschla-

genen Änderungen der RASt 06 beschrieben wur-

den. Dabei würde es sich eignen, weitere For-

schungsarbeiten zu den konkreten Anforderungen 

zu Fuß- und Radverkehrsanlagen auf Hochleis-

tungsstraßen durchzuführen. 

RAA 08: 

Grundsätzlich sollten Hochleistungsstraßen inner-

halb bebauter Gebiete eher als urbane Hochleis-

tungsstraßen ausgestaltet werden, die die Zugäng-

lichkeit aller Verkehrsteilnehmer ermöglichen und 

eine Integration in das städtische Umfeld sicherstel-

len. Sofern jedoch entsprechende Merkmale nicht 

notwendig sind, so ist eine Ausgestaltung als auto-

bahnähnliche Hochleistungsstraße möglich. Dabei 

werden nachfolgend die Anpassungen des Ent-

wurfsregelwerks RAA 08 zusammengefasst, das 

sich für eine Erweiterung der Planungs- und Ent-

wurfsgrundsätze hinsichtlich autobahnähnlicher 

Hochleistungsstraßen eignet. 

Die RAA 08 gelten für die Straßenkategorien AS 0 

bis AS II (FGSV 2008a: 7). Um die Anforderungen 

von autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen zu 

berücksichtigen, müsste der Geltungsbereich um 

die Straßenkategorie VS I und VS II ergänzt wer-

den. Der angepasste Geltungsbereich der RAA 08 

ist in Tab. 73 ersichtlich.  

Weiterhin müsste einleitend die Definition von auto-

bahnähnlichen Hochleistungsstraßen eingefügt und 

die wesentlichen Anforderungen dargestellt wer-

den. 

In Kapitel 11 dieser Arbeit wurde beschrieben, dass 

die Entwurfsparameter der autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen denen der Stadtautobahnen 

(Straßenkategorie AS II) mit einem RQ 25 oder ei-

nem RQ 31,5 ähneln. Die Regelquerschnitte RQ 25 

und RQ 31,5 sind dabei in Bild 104 und Bild 105 er-

sichtlich. 

 

Bild 104: Regelquerschnitt RQ 25 für Autobahnen der EKA 3 

(FGSV 2008b:23) 

 

 

Bild 105: Regelquerschnitt RQ 31,5 für Autobahnen der EKA 3 

(FGSV 2008b:23) 

 

Tab. 73 Angepasster Geltungsbereich der RAA nach Straßenkategorien der RIN (FSGV 2008b:7 und eigene Ergänzungen) 
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Dabei würden für autobahnähnliche Hochleistungs-

straßen die entsprechend anzupassenden und 

nachfolgend beschriebenen Planungs- und Ent-

wurfsvorgaben der EKA 3 gelten. 

In Kapitel 3.2 der RAA 08 die werden die Straßen-

kategorien und Entwurfsklassen beschrieben. Hin-

sichtlich der EKA 3 ist das folgende erläutert, wobei 

die Ergänzungen hinsichtlich der Anforderungen 

von autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen in 

kursiver Schrift kenntlich gemacht wurden. 

„Stadtautobahnen führen weitgehend durch bebau-

tes, städtisches Gebiet. Sie sind in der Regel Be-

standteil des städtischen Hauptstraßennetzes und 

können als Verbindung vom städtischen Straßen-

netz zum übergeordneten Fernverkehrsnetz in das 

Netz der Fern- oder Überregionalautobahnen inte-

griert sein. Sie unterliegen fast immer Restriktionen 

aus dem bebauten Umfeld und werden nach der 

EKA3 entworfen. Dies gilt für autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen.“ (FGSV 2008b:16) 

Auch die in Tab. 74 ersichtlichen Entwurfsklassen 

für Straßen der Kategorie AS der RAA 08 müssten, 

wie in Tab. 75 dargestellt wurde, hinsichtlich des er-

weiterten Geltungsbereichs von autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen angepasst werden.  

 
 
 

Straßenkategorie AS 0 / AS I AS II 

Lage zu bebauten Gebieten außerhalb oder innerhalb 
außerhalb oder 

innerhalb 
außerhalb innerhalb 

Straßenwidmung BAB nicht BAB BAB nicht BAB alle 

Bezeichnung  Fernautobahn 
Autobahn- 

ähnliche Straße 
Überregional- 

autobahn 
Autobahn- 

ähnliche Straße 
Stadtautobahn 

Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 2 EKA 1 B EKA 2 EKA 3 

Tab. 74: Entwurfsklassen für Straßen der Kategorie AS (FGSV 2008b:16) 

 

Straßenkategorie AS 0 / AS I AS II VS I / VS II 

Lage zu bebauten Gebie-
ten 

außerhalb oder innerhalb 
außerhalb oder 

innerhalb 
außerhalb innerhalb innerhalb 

Straßenwidmung BAB nicht BAB BAB nicht BAB alle nicht BAB 

Bezeichnung  Fernautobahn 
Autobahn- 

ähnliche Straße 
Überregionalauto-

bahn 

Autobahn- 
ähnliche 
Straße 

Stadtauto-
bahn 

autobahnähnliche  
Hochleistungs-

straße 

Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 2 EKA 1 B EKA 2 EKA 3 

Tab. 75: Angepasste Entwurfsklassen für Straßen der Kategorie AS und VS (FGSV 2008b:16 und eigene Ergänzungen) 

 

In den RAA 08 wird im Kapitel 3.4 „Geschwindigkei-

ten“ folgendes ausgeführt, wobei die kursiven Er-

gänzungen Berücksichtigung finden müssen, um 

die Geschwindigkeit auf autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen zu definieren. 

„Der Berechnung der Grenzwerte für die Ent-

wurfselemente (Abschnitt 5) wurden folgende Ge-

schwindigkeiten bei Nässe zugrunde gelegt: 

- für Fernautobahnen (EKA 1 A) ein Wert von 

130 km/h,  

- für Überregionalautobahnen (EKA 1 B) ein 

Wert von 120 km/h,  

- für autobahnähnliche Straßen (EKA 2) ein 

Wert von 100 km/h und 

- für Stadtautobahnen (EKA 3) ein Wert von 

80 km/h. 

Autobahnen der EKA 3 sind dadurch gekennzeich-

net, dass auf ihnen die zulässige Geschwindigkeit 

durchgängig begrenzt ist. Werden diese Autobah-

nen im Bereich der Grenzwerte für die EKA 3 tras-

siert, beträgt die Geschwindigkeit in der Regel 80 

km/h, bei einer Trassierung mit deutlich größeren 

Werten kann sie ausnahmsweise auch 100 km/h 

betragen. Aber auch in diesen Fällen ist eine zuläs-

sige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h aufgrund 

der schmaleren Fahrstreifenbreite, der dichten 

Folge von Anschlussstellen und damit verbundener 
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Orientierungsprobleme hinsichtlich der Wegwei-

sung sowie der Vielzahl von Verflechtungsvorgän-

gen meist zweckmäßig. Auf autobahnähnlichen 

Hochleistungsstraßen sollten die zulässigen 

Höchstgeschwindigkeiten bei maximal 80 km/h lie-

gen. Bei dicht aufeinander folgenden Knotenpunk-

ten können auch Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h 

angesetzt werden, wobei dadurch nicht von einer 

verringerten Leistungsfähigkeit auszugehen ist.“ 

(FGSV 2008b:17 und eigene Ergänzungen).  

Dementsprechend müssten die Tab. 76 dargestell-

ten Entwurfsklassen der RAA 08 ebenfalls bezüg-

lich der Anforderungen von Hochleistungsstraßen 

erweitert werden (vgl. Tab. 77). 

 

 

 

 

Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 1 B1 EKA 2 EKA 3 

Bezeichnung Fernautobahn 
Überregionalauto-

bahn 
Autobahnähnliche 

Straße 
Stadtautobahn 

Beschilderung 
Z 330 StVO 

Z 331 StVO (Kraft-
fahrstraße) 

Z 330 oder  
Z 331 StVO 

Wegweisung blau gelb blau, gelb 

zulässige Höchstgeschwindig-
keit* 

keine keine ≤ 100 km/h 

empfohlene Knotenpunktab-
stände 

> 8 000 m >5 000 m > 5000 m keine 

Verkehrsführung in Arbeitsstellen 
vierstreifiger Straßen 

4+0 in der Regel erforderlich 4+0 nicht zwingend erforderlich 

* siehe Erläuterungen gemäß Abschnitt 3.4 

Tab. 76: Entwurfsklassen und Gestaltungsmerkmale (FGSV 2008b: 17) 

 

Entwurfsklasse EKA 1 A EKA 1 B1 EKA 2 EKA 3 

Bezeichnung Fernautobahn 
Überregional-

autobahn 
Autobahnähnliche 

Straße 
Stadtautobahn 

Autobahnähnliche 
Hochleistungs-

straße 

Beschilderung 
Z 330 StVO 

Z 331 StVO 
(Kraftfahrstraße) 

Z 330 oder  
Z 331 StVO 

Z 310 StVO 

Wegweisung blau gelb blau, gelb / 

zulässige Höchstgeschwindig-
keit* 

keine keine ≤ 100 km/h ≤ 80 km/h 

empfohlene Knotenpunktab-
stände 

> 8 000 m >5 000 m > 5000 m keine keine 

Verkehrsführung in Arbeitsstellen 
vierstreifiger Straßen 

4+0 in der Regel erforderlich 4+0 nicht zwingend erforderlich 
keine spezifischen 

Anforderungen 

* siehe Erläuterungen gemäß Abschnitt 3.4 
 

Tab. 77: Angepasste Entwurfsklassen und Gestaltungsmerkmale (FGSV 2008b: 17 und eigene Ergänzungen) 

 

Die Regelquerschnitte der EKA 3 sind in Kapitel 4.4 

„Überprüfung des Regelquerschnittes“ zusammen-

gefasst. Dabei sind auch die empfohlenen Ver-

kehrsstärken der verschiedenen Regelquerschnitte 

vermerkt (FGSV 2008b: 23). Bei der Analyse der 

autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen war fest-

zustellen, dass die Verkehrsbelastungen der vier-

streifigen Straßenabschnitte mit dem empfohlenen 

Einsatzbereich des RQ 25 übereinstimmen (vgl. Ka-

pitel 11). Daher sind an dieser Stelle keine Anpas-

sungen der empfohlenen Verkehrsstärken hinsicht-

lich vierstreifiger autobahnähnlicher Hochleistungs-

straßen vorzunehmen. Bei zwei der sechsstreifigen 

Straßenabschnitte der autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen, die dem RQ 31, 5 ähneln, waren 

jedoch Verkehrsbelastungen vorhanden, die unter 

dem empfohlenen Einsatzbereich des RQ 31,5 lie-

gen. Da sich das Untersuchungskollektiv in diesem 

Fall lediglich auf zwei untersuchte Hochleistungs-

straßen beschränkt, können an dieser Stelle keine 

Empfehlungen zur Anpassung des Einsatzberei-

ches des RQ 31,5 der RAA 08 gegeben werden. Im 

Rahmen weiterer Forschungsarbeiten sollte daher 

überprüft werden, inwiefern der Einsatzbereich des 

RQ 31,5 der RAA 08 angepasst werden muss, um 

den Anforderungen von autobahnähnlichen Hoch-

leistungsstraßen zu entsprechen. 
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Eine Untersuchung der Linienführung und der Lage- 

und Höhenplanelemente von Hochleistungsstraßen 

erfolgten im Rahmen dieser Arbeit nicht, sodass 

diesbezüglich keine Aussagen zur Anpassung der 

Vorgaben der EKA 3 im Kapitel 5 „Linienführung“ 

der RAA 08 möglich sind. Es ist jedoch davon aus-

zugehen, dass sofern die Empfehlungen von Stra-

ßen der EKA 3 für autobahnähnliche Hochleistungs-

straßen übernommen werden, eine qualitativ aus-

reichende Trassierung möglich ist.  

Planungsgrundlagen und Entwurfsempfehlungen 

für Knotenpunkte sind in den RAA 08 in Kapitel 6 

„Knotenpunkte“ beschrieben. Anpassungen im Be-

zug auf autobahnähnliche Hochleistungsstraßen 

sind lediglich bei den Knotenpunktelementen in Ka-

pitel 6.4 der RAA 08 vorzunehmen.  

So stellte sich bei der Untersuchung der niveau-

freien Knotenpunkte der Hochleistungsstraßen her-

aus, dass die Länge der Ein- und Ausfädelungs-

streifen teilweise unter den empfohlenen Längen 

der RAA 08 liegen (vgl. Kapitel 9.2.2). Sowohl bei 

der Analyse der Fahrtgeschwindigkeit als auch bei 

der Analyse des Unfallgeschehens der Hochleis-

tungsstraßen waren auch bei ca. 60 bis 70 m langen 

Ausfädelungsstreifen an niveaufreien Knotenpunk-

ten keine Unfallauffälligkeiten oder Einbrüche der 

Leistungsfähigkeit festzustellen (vgl. Kapitel 9.2.2). 

Aus diesem Grund sollten die in Tab. 78 dargestell-

ten Maßgrößen für verschiedene Ausfahrttypen ent-

sprechend der in Tab. 79 dargestellten Längenan-

gaben angepasst werden. 

Größe Ausfahrttyp EKA 1/EKA 2 EKA 3 

𝑙𝐴 

alle A-Typen 250 150 

AR 1 
AR 3 (Q 2), AR 4 (Q 2) 

150 100 

AR 1*  / 100 

AR 3 (Q 3), AR 4 (Q 3) 200 125 

𝑙𝑍 alle Typen 60 30 

Tab. 78: Zahlenwerte für die Maßgrößen 𝑙𝐴 und 𝑙𝑍  in den Aus-

fahrttypenplänen (Maße in [m]) (FGSV 2008b:71) 

 

Größe Ausfahrttyp EKA 1/EKA 2 EKA 3 

𝑙𝐴 

alle A-Typen 250 150 

AR 1 
AR 3 (Q 2), AR 4 (Q 2) 

150 
100 /  

60-70* 

AR 1*  / 
100 /  

60-70* 

AR 3 (Q 3), AR 4 (Q 3) 200 125 

𝑙𝑍 alle Typen 60 30 

*: An Knotenpunkten von Hochleistungsstraßen mit V Zul ≤ 
70 km/h 

Tab. 79: Angepasste Zahlenwerte für die Maßgrößen 𝑙𝐴 und 

𝑙𝑍 in den Ausfahrttypenplänen (Maße in [m]) (FGSV 

2008b:71 und eigene Ergänzungen) 

Bei der Untersuchung der Knotenpunkte der Hoch-

leistungsstraßen waren vereinzelt auch Einfäde-

lungsstreifen oder Verflechtungsstrecken festzu-

stellen, die kürzer ausgestaltet wurden, als es die 

RAA 08 empfehlen würde (FGSV 2008b: 76, 84). 

Da es sich dabei jedoch Einzelfälle handelt, wurden 

diese nicht herangezogen um die Längen der Einfä-

delungsstreifen oder Verflechtungsstrecken, die in 

den RAA 08 empfohlen werden, anzupassen. Um 

entsprechende Erkenntnisse für die Einfädelungs-

streifen und Verflechtungsstrecken von Hochleis-

tungsstraßen zu gewinnen, sollten weitere For-

schungsarbeiten durchgeführt werden. 

Anpassung der Regelwerke zur Bewertung der 

Verkehrssicherheit  

M Uko 12 und ESN 03 

Wie in Kapitel 8.4 dieser Arbeit dargestellt wurde, 

konnte das Unfallgeschehen von urbanen und auto-

bahnähnlichen Hochleistungsstraßen nicht durch 

die im M Uko 12 enthaltenen Verfahren für die Zu-

ordnung von Unfällen zu Unfallhäufungsstellen an 

Knotenpunkten und der freien Strecke eingeordnet 

werden. So war festzustellen, dass mit dem Verfah-

ren zur Zuordnung von Unfallhäufungsstellen Inner-

orts ein zu geringer Bereich erfasst würde, da die 

knotenpunkttypischen Unfälle an niveaugleichen 

Knotenpunkten von Hochleistungsstraßen auch 

noch deutlich nach dem empfohlenen Erfassungs-

bereich zu verzeichnen waren.  

Bei der Anwendung des Verfahrens zur Zuordnung 

von Unfällen zu Knotenpunkten an Landstraßen 

wurde ebenfalls ein zu geringer Einflussbereich der 

niveaugleichen Knotenpunkte erfasst. Bei der 

Durchführung des Verfahrens für Autobahnen wä-

ren hingegen zu große Bereiche der niveaufreien 

Knotenpunkte der Hochleistungsstraßen abgedeckt 

worden.  

Einflussbereiche der unterschiedlich ausgestalteten 

niveaugleichen und niveaufreien Knotenpunkte ur-

baner und autobahnähnlicher Hochleistungsstra-

ßen konnten bei der Durchführung des Analysever-

fahrens nicht ermittelt werden.  

Bislang ist in Kapitel 3.3.1 „UHS innerorts“ des 

M Uko 12 das Folgende hinsichtlich innerörtlichen 

Unfallhäufungsstellen beschrieben, wobei die kur-

siv geschriebenen Erweiterungen berücksichtigt 

werden müssen, um das Unfallgeschehen an Hoch-

leistungsstraßen zuordnen zu können. 

„Innerortsstraßen im Sinne dieses Merkblatts sind 

alle Straßen innerhalb der durch Verkehrszeichen 

310 StVO (Ortstafel) gekennzeichneten Gebiete. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, 
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dass Unfallhäufungen innerhalb geschlossener Ort-
schaften sowohl in der 1 JK als auch in der 3 JKU (SP), 

auftreten. Es konnte ferner nachgewiesen werden, 
dass die zusätzliche Auswertung der 3 JKU (SP)kei-

nen Mehrwert erbringt, da nahezu alle Unfallhäufun-
gen dieser Unfalltypenkarte auch in der 3 JKU (P) zu 

erkennen sind. 

 

Für innerörtliche Unfallhäufungsstellen gelten die 

folgenden Kriterien: 

- Die Festlegung erfolgt in der 1 JK und oder 

in der 3 JKU (P). 

- Der Grenzwert für die Festlegung einer Un-

fallhäufungsstelle in der 1 JK bezieht sich 

auf die Anzahl von gleichartigen Unfällen, 
also Unfälle gleichen Unfalltyps (UgTyp). 

Der Grenzwert für UHS-leicht beträgt 5 Un-
fälle gleichen Unfalltyps (UgTyp) in 12 Mo-

naten (1 JK). Bei deutlicher Überschreitung 

dieser Unfallzahlen vgl. die im Abschnitt 

3.3.1.1 getroffene Definition einer Massen-

unfallhäufungsstelle. 

- Der Grenzwert für eine UHS in der 
3 JKU (P)beträgt 5 Unfälle mit Personen-

schaden (U(P)) in 36 Monaten. Eine beson-

dere Berücksichtigung von Unfalltypen er-

folgt nicht. 

- Auf der freien Strecke wird eine maximale 

Längenausdehnung von 50 m empfohlen. 

Für Knotenpunkte gelten ausgehend vom 

Schnittpunkt der Fahrbahnränder 25 m, 

ausgehend vom Achsenschnittpunkt 50 m, 

mindestens aber 25 m in jeden Knoten-

punktarm hinein. 

Für Hochleistungsstraßen ist eine Zuordnung von 

Unfallhäufungsstellen von Knotenpunkten oder der 

freien Strecke individuell durch eine Analyse des 

vorhandenen Unfallgeschehens durchzuführen. 

Dabei ist für Knotenpunkte von Hochleistungsstra-

ßen mindestens die Längenausdehnung heranzu-

ziehen, die auch für Unfallhäufungsstellen auf In-

nerortsstraßen gilt. Im daran anschließenden Be-

reich ist durch eine Detailanalyse des Unfalltyps 

und weiterer Angaben zum Unfallhergang abzu-

schätzen, ob es sich um Unfälle im Vorlauf von Kno-

tenpunkten handelt, oder ob die Unfälle der freien 

Strecke zuzuordnen sind.  

Sind beispielsweise Unfälle vorhanden, die auf ein 

Auffahren auf ein Stauende, ausgehend vom Kno-

tenpunkt hindeuten, oder sich die Unfälle durch ein 

Einordnen in Abbiegefahrstreifen ereigneten, so 

sind diese dem jeweils anliegenden Knotenpunkt 

zuzuordnen. Alle weiteren Unfälle sind den an die 

Knotenpunkte anschließenden freien Strecken zu-

zuschreiben. 

Die Grenzwerte für die Festlegung einer Unfallhäu-

fungsstelle sind entsprechend den Vorgaben für 

Unfallhäufungsstellen auf Innerortsstraßen anzu-

setzen.“ (FGSV 2012c: 15 und eigene Ergänzun-

gen) 

Um eine weitere Präzisierung des angepassten 

Verfahrens für die Zuordnung von Unfallhäufungs-

stellen an Hochleistungsstraßen durchführen zu 

können, müssten ergänzende Forschungsabreiten 

durchgeführt werden. Dabei sollte überprüft wer-

den, ob sich Einflussbereiche des Unfallgesche-

hens an Knotenpunkten von Hochleistungsstraßen 

ableiten lassen. 

Aufgrund der speziellen Eigenschaften von urbanen 

und autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen sind 

weder die Unfallkostensätze und Grundunfallkos-

tenraten von Verkehrsstraßen, noch die von Auto-

bahnen für die Analyse des Unfallgeschehens ge-

eignet (vgl. Kapitel 8.2). Eine Ableitung von spezifi-

schen Unfallkostensätzen und Grundunfallkosten-

raten für Hochleistungsstraßen war im Rahmen die-

ser Arbeit nicht geplant, zumal keine Informationen 

zu leichten Sachschadenunfällen, sowie zu den tat-

sächlichen Unfallkosten vorlagen und der Untersu-

chungsumfang der Hochleistungsstraßen begrenzt 

ist.  

Sofern jedoch das Unfallkollektiv auf den untersuch-

ten Straßenabschnitten der Hochleistungsstraßen 

herangezogen wird, können überschlägig Unfall-

kostensätze und Grundunfallkostenraten urbaner 

und autobahnähnlicher Hochleistungsstraßen ab-

geleitet werden.  

Um entsprechende Kenngrößen ermitteln zu kön-

nen, wurde zunächst das Unfallgeschehen auf den 

Hochleistungsstraßen nach der Unfallkategorie 1 

(Unfall mit Getöteten) und 2 (Unfall mit Schwerver-

letzten) sowie der Unfallkategorie 3 (Unfall mit 

Leichtverletzten) und 4 bzw. 6 (schwerwiegender 

Unfall mit Sachschaden) zusammengefasst. Die 

Tab. 80, Tab. 81 und Tab. 82 weist dabei das Un-

fallgeschehen auf den untersuchten urbanen und 

autobahnähnlichen Hochleistungsstraßen differen-

ziert nach den Unfallkategorien aus.  
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Typ 
Anzahl an Unfällen mit schwe-

rem Personenschaden (Katego-
rie 1 und 2) 

Anzahl der Personenschäden 

Getötete  Schwerverletzte Leichtverletzte 

Alle Hochleistungsstraßen 81 5 81 27 

Urbane Hochleistungsstraßen 63 4 63 16 

Autobahnähnliche Hochleistungs-
straßen 

18 1 18 11 

Tab. 80: Anzahl der Unfälle mit schwerem Personenschaden auf Hochleistungsstraßen differenziert nach der Anzahl der Personen-

schäden 

Typ 
Anzahl an Unfällen mit leichtem Personen-

schaden (Kategorie 3) 

Anzahl der Personenschäden 

Leichtverletzte 

Alle Hochleistungsstraßen 608 782 

Urbane Hochleistungsstraßen 537 673 

Autobahnähnliche Hochleistungs-
straßen 

71 109 

Tab. 81: Anzahl der Unfälle mit leichtem Personenschaden auf Hochleistungsstraßen differenziert nach der Anzahl der leichten Per-

sonenschäden 

 

Typ 
Anzahl der schwerwiegen-
den Unfälle mit Sachscha-

den (Kategorie 4 und 6) 

Alle Hochleistungsstraßen 116 

Urbane Hochleistungsstraßen 75 

Autobahnähnliche Hochleis-
tungsstraßen 

41 

Tab. 82: Anzahl der schwerwiegenden Unfälle mit Sachschaden 

auf Hochleistungsstraßen 

 

  2016 

Getötete 1.164.328 

Schwerverletzte 123.964 

LV 5.094 

Tab. 83: Personenschadenkosten je verunglückte Person in 

Euro (BASt 2018) 

 

  2016 

Unfall mit Personenschaden 16.706 

Unfall mit Getöteten 47.626 

Unfall mit Schwerverletzten 22.889 

Unfall mit Leichtverletzten 14.865 

Schwerwiegender Unfall mit 
nur Sachschaden 

22.114 

Überwiegender Schadenun-
fall (einschließlich Alkoholun-
fall) 

6.086 

Tab. 84: Sachschadenkosten je Unfall in Euro (BASt 2018) 

 

Das Unfallgeschehen urbaner und autobahnähnli-

cher Hochleistungsstraßen wurde anschließend mit 

den Personenschadenkosten je verunglückte Per-

son sowie den Sachschadenkosten je Unfall, die in 

Tab. 83 und Tab. 84 aufgeführt sind, bewertet. So 

konnten schließlich die in Tab. 85 ersichtlichen Un-

fallkostensätze für urbane und autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen ermittelt werden. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass sich durch das beschriebene 

Verfahren keine gesonderten Unfallkostensätze für 

schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden errech-

nen ließen und diese den pauschalen Sachscha-

denkosten, die in Tab. 84 aufgeführt wurden, ent-

sprechen. Wie bereits beschrieben wurde, war es 

aufgrund fehlender Informationen außerdem nicht 

möglich, Unfallkostensätze für Unfälle mit leichtem 

Sachschaden auf Hochleistungsstraßen zu ermit-

teln. Entsprechende Unfallkostensätze müssten 

ebenfalls den pauschalen Sachschadenkosten, die 

in Tab. 84 zusammengefasst sind, entnommen wer-

den. 

Unfallkategorie 
(Schwerste Unfallfolge) 

Autobahn-
ähnliche HLS 

urbane  
HLS 

U SP 216.025 223.643 

U LV 22.685 21.249 

Tab. 85: Unfallkostensätze für urbane und autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen 

Die in den ESN 03 und im M Uko 12 enthaltene Ta-

belle 1 bzw. Tabelle 9 zu den Unfallkostensätzen 

der verschiedenen Straßenkategorien müssen um 

die Unfallkostensätze urbaner und autobahnähnli-
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cher Hochleistungsstraßen angepasst werden. Ent-

sprechende Ergänzungen sind in der Tab. 86 er-

sichtlich, wobei die errechneten Unfallkostensätze 

gerundet wurden. 

Die ermittelten Unfallkostensätze für Hochleistungs-

straßen wurden schließlich herangezogen, um 

Grundunfallkostenraten für Hochleistungsstraßen, 

entsprechend den Vorgaben aus den ESN 03, ab-

zuleiten. So wurden die in den ESN 03 dargestellten 

Grundunfallkostenraten auf Basis der mittleren Un-

fallkostenraten ausgesuchter Straßentypen der 

Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-

gen von Straßen (EWS 97) abgeleitet (FGSV 2003: 

9). Ein Expertengremium setzte dabei das 30%-

Quantil der Verteilung der Unfallkostenraten als 

Maßgröße für die Grundunfallkostenrate fest (Vie-

ten, M, et al 2010: 52). 

Um schließlich Grundunfallkostenraten für Hoch-

leistungsstraßen zu ermitteln, wurden zunächst die 

Unfallkostenraten der untersuchten Straßenab-

schnitte errechnet, die für urbane Hochleistungs-

straßen in Tab. 87 und für autobahnähnliche Hoch-

leistungsstraßen in Tab. 88 aufgeführt sind. 

 

 

Tab. 86: Angepasste Unfallkostensätze für verschiedene Straßenkategorien (FGSV 2012c: 41 und eigene Ergänzungen)  

 

Stadt Straßenabschnitt Typ 
DTV 

(Kfz/24h) 
Länge 
(km) 

Unfallgeschehen in 3 Jahren 

UKR [€/(1000 
Kfz*km) U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Dortmund Rheinlanddamm urban 78.000 5,190 3 17 128 24 18 

Rostock Lübecker Straße urban 40.000 4,200 0 15 134 17 37 

Essen Ruhrallee urban 53.500 1,650 1 9 76 6 43 

Berlin Gertraudenstraße urban 62.000 0,420 0 3 38 0 54 

Frankfurt  Miquelallee urban 83.200 0,280 0 2 41 11 64 

Essen Hindenburgstraße urban 35.700 1,170 0 7 67 10 73 

Berlin Landsberger Allee urban 47.700 1,000 0 10 71 8 78 

Tab. 87: Unfallkostenraten urbaner Hochleistungsstraßen 
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Stadt Straßenabschnitt Typ 
DTV 
(Kfz/ 
24 h) 

Länge 
(km) 

Unfallgeschehen in 3 Jahren 

UKR [€/(1000 
Kfz*km) U (Get) U (SV) U (LV) U (SS) 

Nürnberg Frankenschnellweg autobahnähnlich 46.700 1,570 0 0 10 4 4 

Nürnberg 
Äußere Bayreuther 
Straße 

autobahnähnlich 31.400 0,640 0 0 5 0 5 

Ludwigshafen Kaiserwörthdamm autobahnähnlich 33.500 4,650 0 3 22 11 8 

Mannheim B38 autobahnähnlich 60.000 4,000 1 7 15 19 9 

Bielefeld Ostwestfahlendamm autobahnähnlich 48.000 0,840 0 2 3 1 12 

Bochum Universitätsstraße autobahnähnlich 32.550 3,650 0 5 16 6 12 

Tab. 88: Unfallkostenraten autobahnähnlicher Hochleistungsstraßen 

 

Unter Berücksichtigung des 30%-Quantils der Ver-

teilung der Unfallkostenraten ist demnach für ur-

bane Hochleistungsstraßen eine Grundunfallkos-

tenrate für die Unfallkategorien 1 bis 4 und 6 von ca. 

40 [€/(1000 Kfz * km)] und für autobahnähnliche 

Hochleistungsstraßen eine Grundunfallkostenrate 

von ca. 5 [€/(1000 Kfz * km)] anzusetzen. 

Entsprechende Ergänzungen müssten in den ESN 

03 in Tabelle 2 vorgenommen werden. 

Da im Rahmen dieser Arbeit keine gesonderten Un-

fallkostensätze für Sachschadenunfälle ermittelt 

werden konnten, sollten weitere Forschungsarbei-

ten durchgeführt werden, um entsprechende Kenn-

größen zu ermitteln. Gleiches gilt für die Grundun-

fallkostenraten für Unfälle auf Hochleistungsstraßen 

mit der ausgewerteten Unfallkategorie 1 bis 6. Auch 

an dieser Stelle müsste durch weitere Untersuchun-

gen ermittelt werden, welchen Einfluss Unfälle mit 

leichten Sachschäden (Kategorie 5) auf die Unfall-

kostensätze und Grundunfallkostenraten von Hoch-

leistungsstraßen haben.  
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13. Resümee  

Im deutschen Straßennetz existieren Hochleis-

tungsstraßen in urbanen Gebieten, die sowohl dem 

Fernverkehr dienen als auch innerstädtische Ver-

kehre auf sich ziehen und damit das nachgeordnete 

Straßennetz entlasten. Dabei stellen diese Straßen 

in urbanen Gebieten, trotz einem vorhandenen An-

gebot des ÖPNV, wichtige Verkehrsachsen dar, die 

den innerstädtischen Verkehr maßgeblich abwi-

ckeln. 

Hochleistungsstraßen sind dabei entweder urban  

oder autobahnähnlich ausgestaltet und verfügen 

über breite Straßenquerschnitte mit mindestens vier 

Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen. Der Stra-

ßentypus Hochleistungsstraße ist dabei keine ein-

geführte Kategorie in den Regelwerken der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-

sen und entsprechende Entwurfsempfehlungen 

sind bislang nicht existent. Die Entwurfselemente, 

die sich im Bestand finden lassen, weichen teil-

weise erheblich von den derzeit gültigen anerkann-

ten Regeln für bestehende Kategorien von Stadt-

straßen oder Autobahnen ab. 

Wesentliche Aufgabe dieser Arbeit war die Entwick-

lung von geeigneten Entwurfsparametern für Hoch-

leistungsstraßen, unter Berücksichtigung der Ver-

kehrssicherheit, der Fahrtgeschwindigkeit, des 

Lärmschutzes sowie der städtebaulichen und stadt-

planerischen Qualität. Dabei sollten diese Kriterien 

von den Hochleistungsstraßen möglichst weitge-

hend erfüllt werden.  

Eine grundlegende Literaturanalyse ermöglichte zu-

nächst die Entwicklung einer Begriffsdefinition von 

urbanen und autobahnähnlichen Hochleistungs-

straßen. Im Anschluss wurde eine Befragung von 

Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern zu den 

im Stadtgebiet vorhandenen Hochleistungsstraßen 

durchgeführt. Dabei ist festzuhalten, dass zahlrei-

che Hochleistungsstraßen in vielen Städten wesent-

licher Bestandteil des Straßennetzes sind. 

Basierend auf der Befragung der Städte wurde ein 

Untersuchungskollektiv von 13 urbanen und auto-

bahnähnlichen Hochleistungsstraßen für weiterfüh-

rende Detailanalysen ausgewählt.  

Durch eine Detailanalyse der Straßenabschnitte der 

Hochleistungsstraßen konnten Erkenntnisse zu ver-

schiedenen Analyse- und Wirkungsbereichen ge-

wonnen werden. Grundsätzlich war dabei festzu-

stellen, dass Hochleistungsstraßen ihre Verkehrs- 

und Erschließungsfunktion weitestgehend leis-

tungsfähig und sicher erfüllen.  

Niveaufreie Knotenpunkte erwiesen sich im Ver-

gleich zu niveaugleichen Ausgestaltungen bei der 

Analyse der Fahrtgeschwindigkeit als auch der Ver-

kehrssicherheit zunächst als vorteilhafter. Sofern 

Lärmschutzaspekte sowie Aspekte der städtebauli-

chen Integration oder Aspekte der Zugänglichkeit 

für Verkehrsteilnehmer des nicht motorisierten Indi-

vidualverkehrs (NMIV) hinzugezogen werden, so 

zeichneten sich niveaugleich ausgestaltete Knoten-

punkte als geeigneter aus.  

Grundstückszufahrten und vorfahrtgeregelte Ein-

mündungen, die geringe Verkehrsmengen aufwei-

sen, wirkten sich nicht nachteilig auf das Unfallge-

schehen oder die Fahrtgeschwindigkeit der unter-

suchten Hochleistungsstraßen aus. Weiterhin wa-

ren auch hinsichtlich der städtebaulichen Integra-

tion und der Zugänglichkeit für Verkehrsteilnehmer 

des NMIV keine negativen Auffälligkeiten festzustel-

len. 

Geschlossene Gebäudestellungen mit mehr als drei 

Geschossen und einem angrenzenden Dachstuhl 

erwiesen sich bei der Betrachtung der Lärmimmis-

sionen der Hochleistungsstraßen auch im Hinblick 

auf städtebauliche Aspekte als geeignet, nachgela-

gerte Bereiche abzuschirmen.  

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Entwurf-

sparameter und Empfehlungen sollen dazu beitra-

gen, den bislang nicht existenten Straßentypus der 

Hochleistungsstraße in die Regelwerke der For-

schungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswe-

sen einzuführen, wobei neben verkehrlichen Belan-

gen auch städtebauliche sowie stadtplanerische As-

pekte berücksichtigt wurden. Durch weitere For-

schungsarbeiten könnten die entwickelten Vor-

schläge weiter präzisiert werden, sodass bei einer 

entsprechenden Fortschreibung bzw. Anpassung 

der Regelwerke eine Möglichkeit für Kommunen     

und die Straßenbauverwaltung bestünde, Hochleis-

tungsstraßen richtlinienkonform umzugestalten. 

So wären Umbaumaßnahmen von Hochleistungs-

straßen, die sich durch eine städtebauliche Integra-

tion ansprechend in das städtische Umfeld einglie-

dern, auch bei einer verstärkten Förderung des Um-

weltverbundes zukunftsfähig. 
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Anhang 3: Bewertungsverfahren für die Fahrtgeschwindigkeit der an 
die Hochleistungsstraßen anliegenden Nebenstraßen 

 

Weiterhin wurd die Fahrtgeschwindigkeit der an die 

Hochleistungsstraßen anliegenden Straßen be-

trachtet, um auch bei diesen Straßen zu überprüfen, 

ob sich Fahrtgeschwindigkeiten ermitteln lassen, 

die auf Stauungen oder stockenden Verkehr im Be-

trachtungszeitraum hinweisen. 

Damit wurde untersucht, ob die anliegenden Stra-

ßen im Vergleich zu der betrachteten Hochleis-

tungsstraße Staus oder stockenden Verkehr auf-

weisen oder ob auch auf diesen Straßen von einer 

angemessenen Fahrtgeschwindigkeit, ohne Stau-

ungen oder stockenden Verkehr, ausgegangen 

werden kann.  

Zur Ermittlung der Fahrtgeschwindigkeiten auf den 

anliegenden Straßen wurden ebenfalls die FCD aus 

dem Jahre 2012 verwendet und entsprechend dem 

einleitend beschriebenen Vorgehen gefiltert. 

Als Bewertungsgrundlage wurde jedoch nicht, wie 

bei der Betrachtung der Fahrtgeschwindigkeit auf 

der zu untersuchenden Hochleistungsstraße die 

V15 herangezogen, sondern es wurde die durch-

schnittliche Fahrtgeschwindigkeit von 50 % der 

Fahrzeuge ermittelt, die die jeweilige Fahrtge-

schwindigkeit erreicht bzw. unterschritten haben 

(V50). Dieses Vorgehen wurde durchgeführt, da die 

anliegenden Straßen teilweise über geringe Stich-

probengrößen der FCD verfügen und daher nicht 

auszuschließen war, dass bei der Verwendung der 

V15 als Bewertungsgrundlage vermehrt Anfahr- o-

der Abbremsvorgänge berücksichtigt wurden, die 

jedoch keine Rückschlüsse auf Stauungen oder sto-

ckenden Verkehr zulassen.  

Weiterhin wurden mindestens 200 m der anliegen-

den Straßen betrachtet und in Abständen von 50 m 

die vorhandene V50 ermittelt. Um Mehrfachsendun-

gen von FCD eines Fahrzeugs innerhalb eines 50 m 

Intervalls auszuschließen, wurde je Intervall ledig-

lich eine Sendung einer FCD eines Fahrzeugs zu-

gelassen. Sofern in einem Intervall von einem Fahr-

zeug mehrere FCD Sendungen vorkamen, wurden 

die hinterlegten Fahrtgeschwindigkeiten gemittelt 

zu einer FCD Sendung zusammengefasst. 

Um grafisch darzustellen, welche V50 auf den Inter-

vallen der anliegenden Straßen vorhanden waren, 

wurde die ermittelte V50 farblich in einer nachfol-

gend beschriebenen „Rot-Gelb-Grün Abstufung“ 

eingefärbt. 

Intervalle, bei denen eine V50 zwischen 0 und 10 

km/h festzustellen war, wurden rot, bei einer V50 

zwischen 10 und 20 km/h wurden die Intervalle gelb 

und bei einer V50 über 20 km/h wurden die Inter-

valle grün eingefärbt. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass bei verkehrlich wenig ausgelasteten Einmün-

dungen, an denen lediglich eine geringe Anzahl an 

gesendeten FCD vorhanden ist (Stichprobengröße 

< 10), keine verwertbaren Erkenntnisse ermittelt 

werden konnten, da die ermittelte Anzahl an FCD 

nicht repräsentativ ist, um die V50 auf der anliegen-

den Straße darzustellen. 

Die mithilfe dieses Verfahrens erstellten Grafiken 

werden nachfolgend dargestellt. 

 

  



175 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Getrau-
denstraße in Berlin 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Lands-
berger Allee in Berlin 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen des Ostwest-
falendamms in Bielefeld 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Universi-
tätsstraße in Bochum 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen des Rhein-
landdamms in Dortmund 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Hinden-
burgstraße in Essen 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Ruhrallee 
in Essen 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Miquelal-
lee in Frankfurt 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen des Kaiser-
wörthdamms in Ludwigshafen 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der B38 in 
Mannheim 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Äußeren 
Bayreuther Straße in Nürnberg 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen des Franken-
schnellwegs in Nürnberg 
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Fahrtgeschwindigkeitsdarstellung der anliegenden Nebenstraßen der Lübecker 
Straße in Rostock 
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191 

 

Anhang 4: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme: 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Gertraudenstraße in Berlin 

 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Axel-Springer-Straße 

2 
Seydelstraße / Nieder-

wallstr. 

3 Kurstraße 

4 Fischerinsel 

5 Breitestraße 

Tab. 89: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Gertraudenstraße Berlin 

 

Bild 106: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Gertraudenstraße in Berlin, Fahrtrichtung Alexanderplatz
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Bild 107: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Gertraudenstraße in Berlin, Fahrtrichtung Potsdamer Platz 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Landsberger Allee in Berlin 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Petersburger Straße 

2 Ebertystraße 

3 Hausburgstraße 

4 Fritz-Riedel-Straße 

5 Storkower Straße 

6 Oderbruchstraße 

Tab. 90: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Landsberger Allee Berlin 
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Bild 108: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Landsberger Allee in Berlin, Fahrtrichtung Lichtenberg 

 

Bild 109 Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Landsberger Allee in Berlin, Fahrtrichtung Stadtzentrum 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme des Ostwestfalendamms in Bielefeld 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Stapenhorststraße 

2 Jollenbecker Straße 

Tab. 91: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Ostwestfalendamm, Bielefeld 

 

Bild 110: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Ostwestfalendamms in Bielefeld, Fahrtrichtung Stadtzentrum 

 

Bild 111: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Ostwestfalendamms in Bielefeld, Fahrtrichtung Bethel 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Universitätsstraße in Bochum 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Markstraße 

2 Max-Imdahl-Straße 

3 Ausfahrt Universität 

4 Schatbachstraße 

5 Hustadtring 

6 A43 

Tab. 92: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Universitätsstraße, Bochum 

 

Bild 112: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Universitätsstraße in Bochum, Fahrtrichtung Langendreer 
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Bild 113: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Universitätsstraße in Bochum, Fahrtrichtung Wiemelhausen 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme des Rheinlanddamms in Dortmund 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Wittekindstraße 

2 Lindemannstraße 

3 
Einfahrt Westfalenhal-

len 

4 Alter Mühlenweg 

5 Ruhrallee 

6 Am Kaiserhain 

7 Märkische Straße 

8 Lübkestraße 

9 Karl-Marx-Straße 

10 Raudestraße 

11 Voßkuhle 

12 Lübkestraße 

14 Detmar-Mülher-Straße 

15 Frensdorfstraße 

16 Max-Eyth-Straße 

17 B236 

Tab. 93: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Rheinlanddamm, Dortmund 
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Bild 114: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Rheinlanddamms in Dortmund, Fahrtrichtung Unna 

 

 

Bild 115: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Rheinlanddamms in Dortmund, Fahrtrichtung Bochum 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Ruhrallee in Essen 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 A52 

2 FGÜ KP Elbestraße 

3 Potthoffs Börde 

4 Ahrfeldstraße 

5 Am krausen Bäumchen 

6 FGÜ KP Weserstraße 

7 Bonsiepen 

8 Lionweg 

9 Westfalenstraße 

Tab. 94: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Ruhrallee, Essen 

 

Bild 116: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Ruhrallee in Essen, Fahrtrichtung Rellinghausen 
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Bild 117: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Ruhrallee in Essen, Fahrtrichtung Stadtzentrum 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Hindenburgstraße in Essen 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Berliner Platz 

2 Frohnhauser Straße 

3 Ottilienstraße 

4 
FGÜ KP Eugen-Sulz-

Straße 

5 Maxstraße 

6 Hachestraße 

7 Bert-Brecht-Straße 

8 Kruppstraße 

Tab. 95: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Hindenburgstraße, Essen 
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Bild 118: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Hindenburgstraße in Essen, Fahrtrichtung Südviertel 

 

 

Bild 119: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Hindenburgstraße in Essen, Fahrtrichtung Nordviertel 

  



201 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Miquelallee in Frankfurt 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Hansaallee 

2 
Eschersheimer Land-

straße 

3 
Walter vom Rath 

Straße 

4 Duisbergstraße 

Tab. 96: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Miquelallee, Frankfurt 

 

Bild 120: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Miquelallee in Frankfurt, Fahrtrichtung Nordend West 
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Bild 121: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Miquelallee in Frankfurt, Fahrtrichtung Westend Nord 

 

Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme des Kaiserwörthdamms in Ludwigshafen 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Saarlandstraße 

2 Mundenheimer Straße 

3 Lagerhausstraße 

4 Altriper Straße 

5 Shellstraße 

6 Landeckstraße 

7 Giuliniplatz 

8 K7 

9 Hauptstraße 

10 B9 

Tab. 97: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Kaiserwörthdamm, Ludwigshafen 
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Bild 122: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Kaiserwörthdamms in Ludwigshafen, Fahrtrichtung Limburgerhof 

 

Bild 123: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Kaiserwörthdamms in Ludwigshafen, Fahrtrichtung Mundenheim 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der B38 in Mannheim 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Mannheimer Straße 

3 Waldstraße 

4 Magdeburger Straße 

5 Viernheimer Kreuz 

Tab. 98: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, B38, Mannheim 

 

Bild 124: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der B38 in Mannheim, Fahrtrichtung Viernheim 
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Bild 125: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der B38 in Mannheim, Fahrtrichtung Mannheim 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Bierweg 

Tab. 99: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Äußere Bayreuther Straße, Nürnberg 

 

Bild 126: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg, Fahrtrichtung Heroldsberg 

 

 

Bild 127: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg, Fahrtrichtung Nürnberg 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme des Frankenschnellwegs in Nürnberg 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Jansenbrücke 

Tab. 100: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Frankenschnellweg, Nürnberg 

 

Bild 128: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Frankenschnellwegs in Nürnberg, Fahrtrichtung Fürth 
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Bild 129: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm des Frankenschnellwegs in Nürnberg, Fahrtrichtung St. Leonhard 
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Fahrtgeschwindigkeitsdiagramme der Lübecker Straße in Rostock 

Knotenpunkt- 

nummer: 

Knotenpunkt: 

1 Karl-Marx-Straße 

2 Max-Eyth-Straße 

3 Maßmannstraße 

4 Doberaner Straße 

5 Am Kabutzenhof 

6 Kehrwieder 

7 Friedrichstraße 

8 Haedgestraße 

9 Am Kanonsberg 

10 Am Kanonsberg 

11 
FGÜ Schnickmann-

straße 

12 Grubenstraße 

13 Am Strande 

14 Am Petridamm 

15 Verbindungsweg 

Tab. 101: Zuordnung der Knotenpunkte mit Knotenpunktnummern, Lübecker Straße, Rostock 

 

Bild 130: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Lübecker Straße in Rostock, Fahrtrichtung Dierkow 
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Bild 131: Fahrtgeschwindigkeitsdiagramm der Lübecker Straße in Rostock, Fahrtrichtung Rostock 
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Anhang 5: Unfalltypenkarten der untersuchten Hochleistungsstraßen 
für den Zeitraum von 2013 - 2015 

Unfalltypenkarten der Gertraudenstraße in Berlin 
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Unfalltypenkarten der Landsberger Allee in Berlin 
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214 

Unfalltypenkarten des Ostwestfahlendamms in Bielefeld 
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Unfalltypenkarten der Universitätsstraße in Bochum 
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Unfalltypenkarten des Rheinlanddamms in Dortmund 
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Unfalltypenkarten der Ruhrallee in Essen 
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Unfalltypensteckkarten der Hindenburgstraße in Essen 
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Unfalltypenkarten der Miquelallee in Frankfurt 
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Unfalltypenkarten des Kaiserwörthdamms in Ludwigshafen 
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Unfalltypenkarten der B38 in Mannheim 
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Unfalltypenkarten der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg 
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Unfalltypenkarten des Frankenschnellwegs in Nürnberg 
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Unfalltypenkarten der Lübecker Straße in Rostock 
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Anhang 6: Bewertungsbogen zur Zugänglichkeit der Hochleistungs-
straßen für den nicht motorisierten Individualverkehr 

Bewertung der Zugänglichkeit und Qualität der Straßenabschnitte für den NMIV:  Dortmund Rheinland-

damm; Abschnitt: Wittekindstraße bis B236  

  : 1 Punkt     

  : 0 Punkte     

  : - 1 Punkt     

       

    
Bewer-
tung: Bemerkungen: 

A. Fußverkehrsführung im Längsverkehr 

A.1 Verfügt der Straßenabschnitt über einen durchgängigen Gehweg auf beiden Straßenseiten? Anmer-

kung: Bei einer unterschiedlichen Ausgestaltung der Straßenseiten mit Gehwegen, werden die Bewertungser-
gebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen. Sofern kein Gehweg vorhanden ist, wird dies mit - 8 Punkten 
bewertet und mit der Beantwortung von Feld C fortgefahren. 

  Der Straßenabschnitt verfügt über einen 
durchgängigen Gehweg.     

Der Straßenabschnitt verfügt über einen 
lückenhaften Gehweg (max. 30%). 0   

Der Straßenabschnitt verfügt über einen 
kaum durchgängigen (unter 70%) / kei-
nen Gehweg. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variie-
render Ausgestaltung der Straßenseiten 
mit Gehwegen: 

    

A.2 Entspricht der vorhandene Seitenraum den Regelbreiten der Regelwerke?  

Quellen: RASt 06 S. 81, EFA 02 S. 16  
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Seitenraumbreite werden die Bewertungsergebnisse im unteren 
Feld gemittelt eingetragen. Dies gilt auch für unterschiedlich breite Seitenräume der verschiedenen Straßensei-
ten. 

  

Die Gehwege der Seitenräume der 
Straße sind stets mit einer Breite von 
rund 4,00 m ausgeführt. 

    

Die Gehwege der Seitenräume der 
Straße sind durchgängig mindestens 
2,50 m breit ausgeführt. 

0   

Die Gehwege der Seitenräume der 
Straße sind schmaler als 2,50 m ausge-
führt. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark va-
riierenden Seitenraumbreiten oder unter-
schiedlichen Seitenraumbreiten der Stra-
ßenseiten: 

    

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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A.3 Ist der vorhandene Seitenraum in Längsrichtung barrierefrei ausgestaltet? 

Anmerkungen: Sind Treppen zu Überwinden? Sind Bodenindikatoren an den Einmündungen vorhanden?  
Bei einer stark variierenden Barrierefreiheit werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt ein-
getragen. Dies gilt auch für unterschiedlich barrierefreie Seitenräume der verschiedenen Straßenseiten.  

  Der Seitenraum ist durchgängig barrierefrei 
ausgestaltet.      

Der Seitenraum ist weitestgehend barrierefrei 
ausgestaltet (max. 1 Umweg aufgrund von 
Treppen < 20 m / Mind. 50% aller Einmündun-
gen verfügen über Bodenindikatoren). 

    

Der Straßenraum ist kaum/nicht  barrierefrei 
ausgestaltet (mehrere Umwege aufgrund von 
Treppen / unter 50% aller Einmündungen ver-
fügen über Bodenindikatoren). 

-1 
Der Straßenraum ist nicht 
durchgängig barrierefrei 
ausgestaltet 

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender 
Ausstattung der Seitenräume oder unter-
schiedlichen Ausstattungen der Seitenräume 
der verschiedenen Straßenseiten: 

    

B. Fußverkehrsführung im Querverkehr 

B.1 Verfügt der Straßenabschnitt über Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger an allen Knoten-
punkten? 

Anmerkungen: Bei einer variierenden Verfügbarkeit von Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger an Kno-
tenpunkten werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  Der Straßenabschnitt verfügt an allen Knoten-
punkten und Einmündungen über Überque-
rungsmöglichkeiten für Fußgänger.      

Der Straßenabschnitt verfügt an Knotenpunk-
ten und Einmündungen teilweise über Über-
querungsmöglichkeiten für Fußgänger (mind. 
50%). 

0   

Der Straßenabschnitt verfügt über kaum (unter 
50%) / keine Überquerungsmöglichkeiten für 
Fußgänger.     

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender 
Verfügbarkeit von Überquerungsmöglichkeiten 
für Fußgänger an Knotenpunkten:     

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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B.2 Ist der Abstand der Überquerungsmöglichkeiten für Fußgänger zum Überqueren des Straßenab-
schnittes in einem angemessenen Abstand im Straßenraum verteilt?  

Anmerkungen: Umfeldnutzung Einzelhandel und Wohnen: Abstand maximal 150m. Umfeldnutzung Gewerbe, 
Industrie und Naturraum: Abstand maximal 300m.  
Bei einer stark variierenden Entfernung der Überquerungsmöglichkeiten werden die Bewertungsergebnisse im 
unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  Der Abstand zwischen den Überquerungs-
möglichkeiten beträgt unter 150 m / 300 m.     

Der Abstand zwischen den Überquerungs-
möglichkeiten beträgt rd. 150 m / 300 m.     

Der Abstand zwischen den Überquerungs-
möglichkeiten beträgt über 150 m / 300 m. -1   

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei strak variie-
renden Entfernungen der Überquerungsmög-
lichkeiten: 

    

B.3 Welche Arten von Überquerungsmöglichkeiten sind im Straßenraum vorhanden?  

Anmerkungen: Bei einer variierenden Art der Überquerungsmöglichkeiten werden die Bewertungsergebnisse 
im unteren Feld gemittelt dargestellt.  

  Plangleiche Überquerungsmöglichkeiten. 
    

Planfreie Überquerungsmöglichkeiten in 
Form von Überführungen.     

Planfreie Überquerungsmöglichkeiten in 
Form von Unterführungen.     

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer variie-
renden Art der Überquerungsmöglichkeiten: 0,5 

Plangleiche Überquer-
ungsmöglichkeiten oder 
Überführungen 

B.4 Sind die vorhandenen Überquerungsmöglichkeiten barrierefrei ausgestaltet? 

Anmerkungen: Sind plangleiche Überquerungsmöglichkeiten mit Bodenindikatoren ausgestattet? Sind Über- 
oder Unterführungen ohne Treppen oder alternativ mit Aufzügen o.Ä. ausgestattet? 
Bei einer variierenden Ausstattung der Überquerungsmöglichkeiten werden die Bewertungsergebnisse im un-
teren Feld gemittelt dargestellt. 

  Die Überquerungsmöglichkeiten sind barrie-
refrei nutzbar.     

Die Überquerungsmöglichkeiten sind teil-
weise barrierefrei nutzbar (mind. 50%).     

Die Überquerungsmöglichkeiten sind kaum 
(unter 50%) / nicht barrierefrei nutzbar. -1   

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer variie-
renden Ausstattung der Überquerungsmög-
lichkeiten: 

    

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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C. Radverkehrsführung im Längsverkehr 

C.1 Verfügt der Straßenabschnitt durchgängig über Radverkehrsanlagen in beide Fahrtrichtungen? 

Anmerkungen: Sofern keine Radverkehrsanlagen vorhanden sind, wird dies an dieser Stelle mit - 8 Punkten 
bewertet und mit der Beantwortung von Feld E fortgefahren.   

  

Der Straßenabschnitt verfügt durchgän-
gig über Radverkehrsanlagen in beide 
Fahrtrichtungen. 

1 

 Keine Radverkehrsanlagen auf 
dem Streckenabschnitt zwi-
schen der Max-Eyth-Str. und 
dem KP B236 

Der Straßenabschnitt verfügt über lü-
ckenhafte (max 30%) Radverkehrsanlage 
in beide Fahrtrichtungen. 

   

Der Straßenabschnitt verfügt über eine 
kaum durchgängige (unter 70%) / keine 
Radverkehrsanlage in beide Fahrtrichtun-
gen. 

    

C.2 Abmessungen der vorhandenen Radverkehrsanlagen  

Anmerkungen: Bei verschiedenartigen Radverkehrsanlagen in eine Fahrtrichtung oder verschiedenartigen 
Radverkehrsanlagen auf den unterschiedlichen Straßenseiten, werden die Bewertungsergebnisse der einzel-
nen Radverkehrsanlagen in Feld C.2.5 gemittelt dargestellt. 

C.2.1 Radverkehrsfürhung auf Radfahrstreifen  

Quellen: RASt 06 S. 84, EFA 10 S. 24 
Anmerkungen: Bei einer variierenden Ausstattung der Radfahrstreifen werden die Bewertungsergebnisse im 
unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die Radfahrstreifen (inkl. Fahrbahnbe-
grenzung) weisen eine Breite von über 
2,00 m auf. Zu parkenden Fahrzeugen 
wurde ein Sicherheitstrennstreifen von 
min. 0,50 m (0,75 m bei Schrägparken) 
eingehalten und der anliegende Fahr-
streifen ist min. 2,75 m breit ausgeführt. 

    

Die Radfahrstreifen (inkl. Fahrbahnbe-
grenzung) weisen eine Breite von min. 
2,00 m auf. Zu parkenden Fahrzeugen 
wurde ein Sicherheitstrennstreifen von 
min. 0,50 m (0,75 m bei Schrägparken) 
eingehalten und der anliegende Fahr-
streifen ist min. 2,75 m breit ausgeführt. 

 0 
 Auf dem Straßenabschnitt nicht 
existent. 

Die Radfahrstreifen (inkl. Fahrbahnbe-
grenzung) weisen eine Breite von unter 
2,00 m auf und / oder zu parkenden 
Fahrzeugen wurde ein Sicherheitstrenn-
streifen von unter 0,50 m (0,75 m bei 
Schrägparken) eingehalten und / oder 
der anliegende Fahrstreifen ist weniger 
als 2,75 m breit ausgeführt. 

   

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer va-
riierenden Breite des Radfahrstreifens o-
der des Sicherheitstrennstreifens:  

    

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 



262 

C.2.2 Radverkehrsfürhung auf Radwegen  

Quellen: RASt 06 S. 84 f., EFA 10 S. 24 ff. 
Anmerkungen: Bei einer variierenden Ausstattung der Radfahrstreifen werden die Bewertungsergebnisse im 
unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die Radwege sind mindestens 2,00 m 
breit ausgeführt und verfügen über einen 
Begrenzungsstreifen von 0,30 m. Bei 
Längsparkständen oder einer angrenzen-
den Fahrbahn wurde ein Sicherheits-
trennstreifen von 0,75 m, bei Senkrecht 
oder Schrägparken von 1,10 m berück-
sichtigt. 

    

Die Radwege sind mindestens 1,60 m 
breit ausgeführt und verfügen über einen 
Begrenzungsstreifen von 0,30 m. Bei 
Längsparkständen oder einer angrenzen-
den Fahrbahn wurde ein Sicherheits-
trennstreifen von 0,50 m, bei Senkrecht 
oder Schrägparken von 1,10 m berück-
sichtigt. 

0   

Die Radwege sind unter 1,60 m breit aus-
geführt und / oder verfügen über einen 
Begrenzungsstreifen der eine Breite von 
unter  0,30 m aufweist. Bei Längspark-
ständen oder einer angrenzenden Fahr-
bahn weist der Sicherheitstrennstreifen 
eine Breite von unter 0,50 m, bei Senk-
recht oder Schrägparken eine Breite von 
unter 1,10 m auf. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer va-
riierenden Breite des Radwegs oder des 
Sicherheitstrennstreifens / Begrenzungs-
streifens: 

    

C.2.3 Radverkehrsfürhung auf gemeinsamen Geh- und Radwegen  

Quellen: RASt 06 S. 82, ERA 10 S. 27 f. 
Anmerkungen: Bei einer variierenden Ausstattung der gemeinsamen Geh- und Radwegs werden die Bewer-
tungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die gemeinsamen Geh- und Radwege 
weisen eine Breite von über 4,00 m auf 
und sind mit dem Zeichen 240 StVO oder 
den Zeichen 239 StVO mit Zusatzzeichen 
1022-10 versehen. 

    

Die gemeinsamen Geh- und Radwege 
weisen eine Breite von 3,00 - 4,00 m auf 
und sind mit dem Zeichen 240 StVO oder 
den Zeichen 239 StVO mit Zusatzzeichen 
1022-10 versehen. 

0   

Die gemeinsamen Geh- und Radwege 
weisen eine Breite von 2,50 - 3,00 m auf 
und sind mit dem Zeichen 240 StVO oder 
den Zeichen 239 StVO mit Zusatzzeichen 
1022-10 versehen. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer va-
riierenden Breite des gemeinsamen Geh- 
und Radwegs: 

    

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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C.2.4 Radverkehrsführung auf Fahrbahnen des ÖPNV  

Quellen: Freigabe von Bussonderfahrstreifen für den Radverkehr (RASt 06 S. 96 ff., EFA 10 S. 29 f.) / Radver-
kehr auf Fahrbahnen mit Straßenbahn (ERA 10 S. 30 ff.) 
Anmerkungen: Bei einer variierenden Ausstattung der Radverkehrsführung auf Fahrbahnen des ÖPNV wer-
den die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die Rahmenbedingungen für eine 
Radverkehrsführung auf Fahrbahnen 
des ÖPNV werden übertroffen. 

    

Die Rahmenbedingungen für eine 
Radverkehrsführung auf Fahrbahnen 
des ÖPNV werden eingehalten. 

0 auf Straßenabschnitt nicht existent 

Die Rahmenbedingungen für eine 
Radverkehrsführung auf Fahrbahnen 
des ÖPNV werden nicht eingehalten. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer 
variierenden Einhaltung der Rahmen-
bedigungen für eine Radverkehrsfüh-
rung auf Fahrbahnen des ÖPNV: 

    

C.2.5 Gemittelte Gesamtpunktzahl bei verschiedenartigen Radver-
kehrsanlagen / Gesamtpunktzahl bei nicht existenten Radverkehrs-
anlagen: 0 

  

D Radverkehrsführung im Querverkehr 

D.1 Verfügt der Straßenabschnitt über Überquerungsmöglichkeiten für Radfahrer welche sich in einem 
angemessenen Abstand im Straßenraum verteilen?  

Anmerkungen: Umfeldnutzung Einzelhandel und Wohnen: Abstand maximal 150m. Umfeldnutzung Gewerbe, 
Industrie und Naturraum: Abstand maximal 300m.  
Bei einer stark variierenden Entfernung der Überquerungsmöglichkeiten werden die Bewertungsergebnisse im 
unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  Der Abstand zwischen den Überque-
rungsmöglichkeiten beträgt unter 
150 m / 300 m. 

    

Der Abstand zwischen den Überque-
rungsmöglichkeiten beträgt rd. 150 m 
/ 300 m. 

    

Der Abstand zwischen den Überque-
rungsmöglichkeiten beträgt über 
150 m / 300 m. 

-1   

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei strak 
variierenden Entfernungen der Über-
querungsmöglichkeiten: 

    

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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D.2 Welche Arten von Überquerungsmöglichkeiten für Radfahrer sind im Straßenraum vorhanden?  

Anmerkungen: Bei einer variierenden Art der Überquerungsmöglichkeiten werden die Bewertungsergebnisse 
im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  Plangleiche Überquerungsmöglichkeiten 
    

Planfreie Überquerungsmöglichkeiten in 
Form von Überführungen     

Planfreie Überquerungsmöglichkeiten in 
Form von Unterführungen     

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer stark 
variierenden Entfernung  der Überquerungs-
möglichkeiten: 

0,5 
Plangleiche als auch Über-
führungen 

D.3 Verfügt der Straßenabschnitt über gesonderte Überquerungsmöglichkeiten für Radfahrer an Kno-
tenpunkten und Einmündungen?  

Anmerkungen: Bei einer variierenden Art der Überquerungsmöglichkeiten werden die Bewertungsergebnisse 
im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Der Straßenabschnitt verfügt über geson-
derte Überquerungsmöglichkeiten an Knoten-
punkten und Einmündungen. 

    

Der Straßenabschnitt verfügt teilweise über 
gesonderte Überquerungsmöglichkeiten an 
Knotenpunkten und Einmündungen (mind. 
50%). 

0   

Der Straßenabschnitt verfügt kaum (unter 
50%) / nicht über gesonderte Überquerungs-
möglichkeiten an Knotenpunkten und Ein-
mündungen. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer  variie-
renden Art  der Überquerungsmöglichkeiten:     

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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D.4 Führung des Radverkehrs an Knotenpunkten  

D.4.1 Führung des linksabbiegenden Radverkehrs an lichtsignalgeregelten Knotenpunkten  

Quellen: RASt 06 S. 112, ERA S. 39 ff., EGR 14 S. 12  
Anmerkungen: Bei verschiedenartigen  Führungsformen des Radverkehrs an Knotenpunkten werden die Be-
wertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dargestellt.  

  

Die Fürhung des Radverkehrs erfolgt in-
direkt mittels Aufstellfläche am Fahr-
bahnrand, bzw. im Seitenraum, mit ge-
sonderter Signalisierung für den Rad-
verkehr.   

    

Die Fürhung des Radverkehrs erfolgt in-
direkt mittels Aufstellfläche am Fahr-
bahnrand, bzw. im Seitenraum Signali-
sierung mit dem Kfz-Verkehr.             

    

Die Fürhung des Linksabbiegenden 
Radverkehrs erfolgt indirekt zusammen 
mit dem Fußverkehr auf Radwegen im 
Seitenraum.        

-1 

An den Knotenpunkten, an denen Füh-
rungsformen des Radverkehrs vorhan-
den sind, erfolgt die Führung zusam-
men mit den Fußgängern  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei ver-
schiedenartigen Führungsformen des 
Radverkehrs an Knotenpunkten: 

    

D.4.2 Führung des geradeausfahrenden Radverkehrs an lichtsignalgeregelten Knotenpunkten  

Quellen: ERA 10 S. 44 f.  
Anmerkungen: Bei verschiedenartigen  Führungsformen des Radverkehrs an Knotenpunkten werden die Be-
wertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die fahrbahnnahe Führung des Radver-
kehrs erfolgt mittels einer Radfahr-
schleuse mit einer um min. 4,0 m - 
5,0 m vorgezogenen Haltlinie und einer 
gesonderten Signalisierung mit einem 
Zeitvorsprung in der Signalisierung, o-
der die Führung des Radverkehrs im 
Seitenraum erfolgt mit einer gesonder-
ten Signalisierung und einem Zeitvor-
sprung vor dem Kfz-Verkehr. Die Rad-
verkehrsfurten sind in den Knotenpunkt-
zufahren eingefärbt. 

    

Die fahrbahnnahe Führung des Radver-
kehrs erfolgt direkt mittels einer Rad-
fahrschleuse mit einer um min. 3,0 m 
vorgezogenen Haltlinie ohne gesonderte 
Signalisierung, oder die Führung des 
Radverkehrs im Seitenraum erfolgt ohne 
gesonderte Signalisierung. Die Radver-
kehrsfurten sind in den Knotenpunktzu-
fahren teilweise eingefärbt. 

    

Die Fürhung des Radverkehrs erfolgt in-
direkt zusammen mit dem Fußverkehr 
auf Radwegen im Seitenraum, oder ent-
spricht nicht den oben genannten Anfor-
derungen.     

-1 

An den Knotenpunkten, an denen Füh-
rungsformen des Radverkehrs vorhan-
den sind, erfolgt die Führung zusam-
men mit den Fußgängern 

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei ver-
schiedenartigen Führungsformen des 
Radverkehrs an Knotenpunkten / Ge-
samtpunktzahl bei nicht existienten Füh-
rungsformen des Radverkehrs an Kno-
tenpunkten: 

    

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite  
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E. Haltestellen des ÖPNV 

E.1 In welcher Entfernung können die Bus- oder Straßenbahnhaltestellen von der anliegenden Wohn-
bebauung erreicht werden?  

Quellen: EPBöP 10, S. 8 Tabelle 5 --> OZ  
Anmerkungen: Bei einer variierenden Entfernung der Haltestellen des ÖPNV werden die Bewertungsergeb-
nisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. Sofern keine Haltestellen des ÖPNV vorhanden sind, wird dies im 
unteren Feld mit -2 Punkten bewertet) 

  

Der Straßenabschnitt verfügt über Bushal-
testellen, welche in 300 - 500 m Entfernung 
erreicht werden können. 

1 

Im Bereich in dem die Straßenbahn 
fährt, ist ein ausreichender Haltestel-
lenabstand vorhanden. Im restlichen 
Bereich in Richtung Wittekindstraße 
sind Bushaltestellen in einer entspre-
chenden Entfernung vorhanden 

Der Straßenabschnitt verfügt über Bushal-
testellen, welche in  500 - 550 m Entfer-
nung erreicht werden können. 

    

Der Straßenabschnitt verfügt über Bushal-
testellen, welche in über 550 m Entfernung 
erreicht werden können. 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variieren-
den Entfernungen der Haltestellen des 
ÖPNV / Gesamtpunktzahl bei nicht existi-
enten Haltestellen des ÖPNV: 

    

Gesamtpunktzahl : 
  

-3   
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Anhang 7: Bewertungsbögen zur städtebaulichen Integration von 
Hochleistungsstraßen 

Bewertung der städtebaulichen Integration:  Dortmund Rheinlanddamm; Abschnitt: Wittekindstraße bis B236  
 

  : 1 Punkt     

  : 0 Punkte     

  : -1 Punkt     

A) Qualität des Straßenraumes     

    
Einstufung: Bemerkungen: 

A.1 Ist eine direkt anliegende Bebauung auf beiden Straßenseiten vorhanden? 
Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Vorhandensein der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten entlang 
des Straßenabschnitts, werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen. Sofern keine direkt 
anliegende Bebauung vorhanden ist, wird dies im unteren Feld mit -6 Punkten bewertet und mit der Beantwortung der 
Frage A.4 fortgefahren. 

  

Eine Bebauung ist durchgängig auf beiden Straßenseiten 
vorhanden.   

  

Eine Bebauung ist bis auf wenige Lücken durchgängig auf 
beiden Straßenseiten vorhanden. (mehr als 70 % des 
Straßenabschnitts/Unterabschnitts weist eine beidseitige 
Bebauung auf). 

0 

  

Eine Bebauung ist nur auf einer der Straßenseiten vorhan-
den, bzw. ist sehr lückenhaft auf beiden Straßenseiten 
vorhanden (weniger als 70 % des Straßenabschnitts/Un-
terabschnitts weist eine beidseitige Bebauung auf).   

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierendem / keinem 
Vorhandensein einer Bebauung auf beiden Straßenseiten:    

  

A.2 Ist die Bebauung zur Straße hin orientiert? 
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Orientierung der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten, werden die 
Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Die Bebauung ist durchgängig direkt orientiert. 
1 

  

Die Bebauung ist stellenweise orientiert (mehr als 50 % 
des Straßenabschnitts weist eine direkte Orientierung 
auf). 

  

  

Die Bebauung ist sehr lückenhaft orientiert (weniger als 50 
% der Bebauung des Straßenabschnitts weist eine direkte 
Orientierung auf) / Die Bebauung wendet sich ab, bzw. 
zeigt Rückseite / keine Bebauung auf beiden Straßensei-
ten vorhanden. 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer stark variierenden 
Orientierung der Bebauung auf beiden Straßenseiten:  

  

  

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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A.3 Hat die Bebauung einen Bezug zur Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite?  
Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Bezug der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten, werden die Be-
wertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Der Bezug / die Orientierung der Bebauung besteht über die Straße 
hinweg. 1 

  

Die Bebauung der Straßenseitenräume weißt unterschiedliche Nut-
zungsarten auf, jedoch besteht ein Bezug / Orientierung der Bebauung 
der verschiedenen Straßenseiten.   

  

Die Bebauung der Straßenseitenräume ist nicht zur Straße hin orien-
tiert, demnach besteht kein Bezug der Bebauungen über den Straßen-
abschnitt hinweg.    

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierendem Bezug der Bebauung 
der Straßenseiten:    

  

A.4 Verfügt der Straßenraum über eine räumlich definierte Gestaltung (durchgängiges Gestaltungskonzept / 
Allee / Raumkante)?  
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden räumlichen Gestaltung, werden die Bewertungsergebnisse im unteren 
Feld gemittelt eingetragen.  

  

Der Straßenraum verfügt durchgängig über eine räumlich definierte 
Gestaltung durch eine lineare Bebauung oder durch Baumreihen. 1 

  

Der Straßenraum verfügt stellenweise über eine räumlich definierte 
Gestaltung durch eine lineare Bebauung oder durch Baumreihen 
(mind. 50 % des Straßenabschnitts/Unterabschnitts verfügen über eine 
räumlich definierte Gestaltung). 

  

  

Der Straßenraum verfügt über eine sehr lückenhafte räumliche Gestal-
tung (unter. 50 % des Straßenabschnitts/Unterabschnitts verfügen 
über eine räumlich definierte Gestaltung) / Der Straßenraum ist weder 
durch die Bebauung, noch durch sonstige Elemente räumlich definiert. 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender räumich definierter Ge-
staltung:    

  

A.5 Ist der Lärmschutzes der Straße in die Bebauung integriert? 
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Integration des Lärmschutzes in die Bebauung, werden die Bewertungs-
ergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen. 

  

Der Lärmschutz ist in die Bebauung integriert (Gebäudestellung, lärm-
mindernde Gebäudefassaden, Lärmmindernder Asphalt, etc.).   

  

Der Lärmschutz ist stellenweise in die Bebauung integriert (Lärmmin-
dernde Gebäudefassaden, Lärmmindernder Asphalt, etc.) (mind. 50 % 
des Straßenabschnitts weist einen in die Bebauung integrierten Lärm-
schutz auf). 

 0 

 keine Integration 
des Lärmschutzes 
in die Bebauung 
ersichtlich. Keine 
weiteren Anagben 
aufgund fehlender 
Informationen 
möglich. 

Der Lärmschutz ist kaum / nicht in die Bebauung integriert (Lärm-
schutzwand, etc.) (unter 50 % des Straßenabschnitts weist einen in die 
Bebauung integrierten Lärmschutz auf) / Es ist keine Bebauung vor-
handen. 

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender Integration des Lärm-
schutzes in die Bebauung:   

  

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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B) Straßenraumqualität in Bezug auf die Seitenräume     

B.1 Sind vor der Bebauung Straßenseitenräume vorhanden, die die Klammerfunktion erfüllen?  
Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Vorhandensein von Seitenräumen entlang des Straßenabschnitts, wer-
den die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen. Sofern keine Seitenräume entlang des Stra-
ßenabschnitts vorhanden sind, wird dies im unteren Feld mit -6 Punkten bewertet und mit der Beantwortung von 
Frage B.4 fortgefahren. Unter Klammerfunktion wird ein Vorhandensein von Aufenthaltsflächen entlang des Straßen-
abschnitts, sowie eine Erdgeschossnutzung verstanden. 

  

Vor der Bebauung sind durchgänig Straßenseitenräume vorhanden, 
die zusätzlich die Klammerfunktion erfüllen.   

  

Straßenseitenräume vor der Bebauung sind nur teilweise vorhanden 
(mind. 50 % des Straßenabschnitts /Unterabschnitts verfügt über Sei-
tenräume, die zusätzlich die Klammerfunktion erfüllen). 0 

  

Vor der Bebauung sind kaum / keine Straßenseitenräume vorhanden 
(unter 50 % des  Straßenabschnitts/Unterabschnitts verfügt über Sei-
tenräume, die zusätzlich die Klammerfunktion erfüllen).   

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierendem Vorhandensein von Sei-
tenräumen entlang des Straßenabschnitts / keinem Vorhandensein von 
Seitenräumen:   

  

B.2 Entspricht der vorhandene Seitenraum den Empfohlenen Proportionen der Regelwerke  
Quellen: (RASt 06, S. 22: 60% Seitenraum, 40 % Straßenraum) 
Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Vorhandensein von Seitenräumen entlang des Straßenabschnitts, wer-
den die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Die Proportionen der Seitenräume entsprechen oder übertreffen die 
Anforderungen der Regelwerke (Anteil Seitenraum am gesamten Stra-
ßenraum größer, bzw. gleich 60%).   

  

Die Proportionen der Seitenräume entsprechen den Anforderungen der 
Regelwerke (Anteil Seitenraum am gesamten Straßenraum rund 60%). 

    

Die Proportionen der Seitenräume entsprechen den Anforderungen der 
Regelwerke nicht (Anteil Seitenraum am gesamten Straßenraum unter 
60%). -1 

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierenden Proportionen der Seiten-
räume entlang des Straßenabschnitts:   

  

Fortgesetzte Tabelle auf der nächsten Seite 
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B.3 Ist die Bebauung direkt von der Straße erschlossen? 
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Erschließung der Bebauung entlang des Straßenabschnitts, werden die 
Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Die Bebauung wird direkt von der Straße erschlossen. 
1 

teilweise Paral-
lelerschließung 
vorhanden. 

Die Bebauung wird parallel oder nur stellenweise direkt erschlossen 
(mind. 50% der Bebauung des Straßenabschnitts wird direkt 
erschlossen).   

  

Die Bebauung wird kaum direkt, bzw. rückwärtig erschlossen (unter 50% 
der Bebauung des Straßenabschnitts wird direkt erschlossen). 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender Erschließung der Bebau-
ung entlang des Straßenabschnitts:   

  

B.4 Auf- und Abfahrten der Straße im Bezug zur Stadtstruktur (Blockabstand)  
Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Vorhandensein der Auf- und Abfahrten im Blockabstand entlang des Stra-
ßenabschnitts, werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Die Straße verfügt über Auf- und Abfahrten im Kontext der Stadtstruktur 
(Blockabstand).   

  

Die Straße verfügt stellenweise über Auf- und Abfahrten im Kontext der 
Stadtstruktur (Blockabstand).   

  

Die Straße verfügt lediglich über Auf- und Abfahrten, die sich nach dem 
übergeordneten Verkehr orientieren. -1 

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierendem Vorhandensein der Auf- 
und Abfahrten im Blockabstand entlang des Straßenabschnitts:   

  

Gesamtpunktzahl: 2   
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Bewertung der städtebaulichen Integration autobahnähnlicher Hochleistungsstraßen 

 

  

: 1 Punkt     

  : 0 Punkte     

  : -1 Punkt     

A) Qualität des Straßenraumes     

    Einstufung: Bemerkungen: 

A.1 Ist eine unmittelbar anliegende Bebauung auf beiden Straßenseiten vorhanden? 

Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Vorhandensein der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten entlang des Straßen-

abschnitts, werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen. Sofern keine direkt anliegende Bebauung 

vorhanden ist, wird dies im unteren Feld mit -6 Punkten bewertet und mit der Beantwortung der Frage A.4 fortgefahren. 

  

Eine Bebauung ist durchgängig auf beiden Straßenseiten vorhanden.     

Eine Bebauung ist bis auf wenige Lücken durchgängig auf beiden Straßenseiten vorhanden. 

(mehr als 70 % des Straßenabschnitts/Unterabschnitts weist eine beidseitige Bebauung auf). 
  

  

Eine Bebauung ist nur auf einer der Straßenseiten vorhanden, bzw. ist sehr lückenhaft auf 

beiden Straßenseiten vorhanden (weniger als 70 % des Straßenabschnitts/Unterabschnitts 

weist eine beidseitige Bebauung auf). 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierendem / keinem Vorhandensein einer Bebauung auf 

beiden Straßenseiten:  
  

  

A.2 Ist die Bebauung zur Straße hin orientiert? 

Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Orientierung der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten, werden die Bewertungs-

ergebnisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Die Bebauung ist durchgängig direkt orientiert.     

Die Bebauung ist stellenweise orientiert (mehr als 50 % des Straßenabschnitts weist eine 

direkte Orientierung auf).   
  

Die Bebauung ist sehr lückenhaft orientiert (weniger als 50 % der Bebauung des Straßenab-

schnitts weist eine direkte Orientierung auf) / Die Bebauung wendet sich ab, bzw. zeigt Rück-

seite / keine Bebauung auf beiden Straßenseiten vorhanden. 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei einer stark variierenden Orientierung der Bebauung auf bei-

den Straßenseiten:  
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A.3 Wie werden die anliegenden Gebäude erschlossen?  

Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Bezug der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten, werden die Bewertungsergeb-

nisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Die Bebauung wird direkt von der Straße erschlossen.     

Die Bebauung wird parallel oder nur stellenweise direkt erschlossen (mind. 50% der Bebau-

ung des Straßenabschnitts wird direkt erschlossen).   

  

Die Bebauung wird kaum direkt, bzw. rückwärtig erschlossen (unter 50% der Bebauung des 

Straßenabschnitts wird direkt erschlossen).   
  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender Erschließung der Bebauung entlang des Stra-

ßenabschnitts:   
  

A.4 Hat die Bebauung einen Bezug zur Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite?  

Anmerkungen: Bei einem stark variierenden Bezug der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten, werden die Bewertungsergeb-

nisse im unteren Feld gemittelt eingetragen.  

  

Der Bezug / die Orientierung der Bebauung besteht über die Straße hinweg.     

Die Bebauung der Straßenseitenräume weißt unterschiedliche Nutzungsarten auf, jedoch 

besteht ein Bezug / Orientierung der Bebauung der verschiedenen Straßenseiten.   

  

Die Bebauung der Straßenseitenräume ist nicht zur Straße hin orientiert, demnach besteht 

kein Bezug der Bebauungen über den Straßenabschnitt hinweg.  
  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierendem Bezug der Bebauung der Straßenseiten:      

A.5 Ist der Lärmschutzes der Straße in die Bebauung integriert? 

Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Integration des Lärmschutzes in die Bebauung, werden die Bewertungsergebnisse im 

unteren Feld gemittelt eingetragen. 

  

Der Lärmschutz ist in die Bebauung integriert (Gebäudestellung, lärmmindernde Gebäude-

fassaden, Lärmmindernder Asphalt, etc.). 
  

  

Der Lärmschutz ist stellenweise in die Bebauung integriert (Lärmmindernde Gebäudefassa-

den, Lärmmindernder Asphalt, etc.) (mind. 50 % des Straßenabschnitts weist einen in die 

Bebauung integrierten Lärmschutz auf). 
    

Der Lärmschutz ist kaum / nicht in die Bebauung integriert (Lärmschutzwand, etc.) (unter 50 

% des Straßenabschnitts weist einen in die Bebauung integrierten Lärmschutz auf) / Es ist 

keine Bebauung vorhanden. 
    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei variierender Integration des Lärmschutzes in die Bebauung:     

        

Gesamtpunktzahl:     
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Anhang 8: Bewertungsbogen für die stadtplanerischen Aspekte der 
Hochleistungsstraßen 

Bewertung der stadtplanerischen Aspekte:  
Dortmund Rheinlanddamm; Abschnitt: Wittekindstraße bis B236  
(Quellen: Bodenrichtwertkarten der Stadt; Flächennutzungspläne der Stadt; https://www.boris.nrw.de/borisplus/?lang=de;) 

  : 1 Punkt     

  : 0 Punkte     

  : -1 Punkt     
        

    
Bewertung: Bemerkungen: 

A. Bodenpreise 

A.1 Lassen sich für die Bodenpreise des Gebietes, durch das der Straßenabschnitt verläuft im Vergleich zu den unmittel-
bar daran angrenzenden Gebieten reduzierte Bodenpreise feststellen?  
Anmerkungen: z.B. die Bodenpreise in der unmittelbaren Umgebung des Straßenabschnitts sind geringer als in den Gebieten, die 
sich von dem Straßenabschnitt entfernt befinden. Es werden die direkt an den Straßenabschnitt anliegenden Gebiete mit den unmit-
telbar daran angrenzenden Gebieten verglichen. Dabei wird ein maximaler Abstand von der Straße von rd. 50 m berücksichtigt. 
Sofern in diesem Bereich keine Änderung des Gebietes mit entsprechendem Bodenpreis vorhanden ist, wird der Bodenpreis des bis 
dorthin gültigen Gebietes für die Bewertung verwendet.  
Bei einer stark variierenden Ausprägung der Bodenpreise werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die Bodenpreise der Umgebung des Straßenabschnitts 
weichen von den Bodenpreisen der anliegenden Gebiete 
nicht / kaum ab bzw. sind höher (Abweichung unter 15 
%?). 

  

  

Die Bodenpreise der Umgebung des Straßenabschnitts 
weichen von den Bodenpreisen der anliegenden Gebiete 
ab (Abweichung zwischen 15% und 30 % ?). 

  

  

Die Bodenpreise der Umgebung des Straßenabschnitts 
weichen deutlich von den Bodenpreisen der anliegenden 
Gebiete ab (Abweichung größer als 30 % ?) 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark variierenden Bo-
denpreisen: 

1 

Von der Wittekindstraße bis zur 
Voßkuhle sind die Bodenpreise 
des Gebietes, durch das der 
Straßenabschnitt führt höher 
als die der anliegenden Ge-
biete. Von der Voßkuhle bis zur 
B236 lassen sich teils leicht re-
duzierte, teils gleich hohe Bo-
denpreose feststellen. 

A.2 Stellt der Straßenabschnitt im Vergleich zu den unmittelbar anliegenden Gebieten eine Grenze zwischen Gebieten mit 
unterschiedlichen Bodenpreisen dar?  
Anmerkungen: z.B. die Bodenpreise in der unmittelbaren Umgebung des Straßenabschnitts sind auf der einen Straßenseite höher 
als auf der anderen Straßenseite, der Straßenabschnitt stellt daher eine Grenze zwischen Gebieten mit unterschiedlich hohen Bo-
denpreisen dar. Bei einer stark variierenden Ausprägung der Bodenpreise werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld ge-
mittelt dargestellt. 

  

Die Bodenpreise der unmittelbar an den Straßenab-
schnitt anliegenden Gebiete variieren nicht / kaum (Ab-
weichung der Bodenpreise der gegenüberliegenden Ge-
biete unter 15 % ?) 

  

  

Die Bodenpreise der unmittelbar an den Straßenab-
schnitt anliegenden Gebiete variieren  (Abweichung der 
Bodenpreise der gegenüberliegenden Gebiete zwischen 
15 % und 30 % ?) 

  

  

Die Bodenpreise der unmittelbar an den Straßenab-
schnitt anliegenden Gebiete variieren deutlich  (Abwei-
chung der Bodenpreise der gegenüberliegenden Ge-
biete  über 30 % ?) 

    

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark variierenden Bo-
denpreisen: 

0,5 

Von der Wittekindstraße bis zur 
Märkischen Straße Abweichung 
unter 15 %, von der Märkischen 
Straße bis B236 Abweichung 
unter 30% 

Fortgesetzte Tabelle auf nächster Seite 



274 

B. Nutzungsformen der Straßenräume und umliegender Gebiete   

B.1 Lassen sich für die Umgebung des betrachteten Straßenabschnitts im Vergleich zu den anliegenden Gebieten 
unterschiedliche Nutzungsformen feststellen? 
Anmerkungen: Es werden die direkt an den Straßenabschnitt anliegenden Gebiete mit den unmittelbar daran angrenzenden 
Gebieten verglichen. Dabei wird ein maximaler Abstand von der Straße von rd. 50 m berücksichtigt. Sofern in diesem Bereich 
keine Änderung der Nutzungsform vorhanden ist, wird die Nutzungsform des bis dorthin gültigen Gebietes für die Bewertung 
verwendet.  
Bei einer stark variierenden Nutzungsformen werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. 

  

Die Nutzungsformen des Straßenabschnitts variieren im 
Vergleich zu den Nutzungsformen der anliegenden Ge-
biete nicht/kaum (Gleiche Nutzungsformen) 

1 
Größtenteils gemischte 
Baufläche und Wohnbau-
fläche vorhanden. 

Die Nutzungsformen des Straßenabschnitts variieren im 
Vergleich zu den Nutzungsformen der anliegenden Ge-
biete  (teilweise gleiche Nutzungsformen) 

  

  

Die Nutzungsformen des Straßenabschnitts variieren im 
Vergleich zu den Nutzungsformen der anliegenden Ge-
biete erheblich (unterschiedliche Nutzungsformen) 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark variierenden Nut-
zungsformen: 

  
  

B.2 Weisen die, an den Straßenabschnitt anliegenden, Gebiete unterschiedliche Nutzungsformen auf, welche durch 
den Straßenabschnitt voneinander getrennt werden? 
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Nutzungsformen werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt dar-
gestellt. 

  

Bei den gegenüberliegenden Straßenabschnitten lassen 
sich keine unterschiedlichen Nutzungsformen feststellen 

1 

Keine Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Stra-
ßenseiten feststellbar, bis 
auf Westfalenhalle 

Bei den gegenüberliegenden Straßenabschnitten lassen 
sich teilweise unterschiedliche Nutzungsformen erken-
nen, welche durch den Straßenabschnitt voneinander ge-
trennt werden 

  

  

Bei den gegenüberliegenden Straßenabschnitten lassen 
sich unterschiedliche Nutzungsformen erkennen, welche 
durch den Straßenabschnitt voneinander getrennt wer-
den 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark variierenden Nut-
zungsformen:   

  

B.3 Welche Unternehmen haben sich in den Gebäuden angesiedelt, die unmittelbar an den Straßenabschnitt ange-
schlossen sind? 
Anmerkungen: Bei einer stark variierenden Unternehmenformen entlang des Straßenabschnitts werden die Bewertungsergeb-
nisse im unteren Feld gemittelt dargestellt. Sofern es sich um einen autobahnähnlichen Straßenabschnitt, ohne anliegende 
Unternehmen handelt, wird diese Frage im unteren Feld mit -2 Punkten bewertet. 

  

Die angesiedelten Unternehmen innerhalb der Gebäude, 
welche unmittelbar an den Straßenabschnitt angeschlos-
sen sind, sind als hochwertig zu bezeichnen (Versiche-
rungen, Arztpraxen, Kaufhäuser, Banken, Lebensmittel-
geschäfte etc.) 

  

  

Die angesiedelten Unternehmen innerhalb der Gebäude, 
welche unmittelbar an den Straßenabschnitt angeschlos-
sen sind, sind als mittelwertig zu bezeichnen (Discounter, 
Fachmärkte, Büros, kleinere Lebensmittelgeschäfte, 
Dienstleistungsgewerbe, etc.) 

0 
Westfalenhalle, Versi-
cherungen, ect. 

Die angesiedelten Unternehmen innerhalb der Gebäude, 
welche unmittelbar an den Straßenabschnitt angeschlos-
sen sind, sind als geringwertig zu bezeichnen (Imbissbu-
den, Spielotheken, 1€-Shops, Industire, etc.) 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark variierenden Unter-
nehmensformen / Keine anliegenden Unternehmen vor-
handen, da autobahnähnlicher Straßenabschnitt:   

  

Fortgesetzte Tabelle auf nächster Seite  
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C. Sozialstrukturdaten 

C.1 Weist die Umgebung durch die der Straßenabschnitt führt im Vergleich mit angrenzenden Gebieten eine höhere 
Leerstandsquote auf?  
Quellen: ZENSUS 2011 
Anmerkungen: Bei stark variierenden Leerstandsquoten werden die Bewertungsergebnisse im unteren Feld gemittelt darge-
stellt. Sofern auf der gegenüberliegenden Straßenseite keine Wohnbebauung, bzw. Industrie vorhanden ist, erfolgt keine Be-
wertung der Leerstandsquote (neutrale Bewertung). 

  

Die Leerstandsquote der Umgebung des Straßenab-
schnitts weicht im Vergleich zu angrenzenden Gebieten 
nicht / kaum ab, bzw. ist geringer (Abweichung der 
Leerstandsquote unter 10 % ?) 

  

  

Die Leerstandsquote der Umgebung des Straßenab-
schnitts weicht im Vergleich zu angrenzenden Gebieten 
ab (Abweichung der Leerstandsquote zwischen 10 % 
und 20 % ?) 

0 
Kein Zusammenhang 
erkennbar. 

Die Leerstandsquote der Umgebung des Straßenab-
schnitts weicht im Vergleich zu angrenzenden Gebieten 
deutlich ab (Abweichung der Leerstandsquote über 20 
% ?) 

  

  

Gemittelte Gesamtpunktzahl bei stark variierender 
Leerstandsquote:     

Gesamtpunktzahl:  3,5   
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Anhang 9: Vorschläge für empfohlene Straßenquerschnitte von urba-
nen Hochleistungsstraßen 

Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleis-
tungsstraße mit einem Querschnitt von 40,0 m und 4 Fahrstreifen sowie beson-
derem Bahnkörper in Mittellage 

 

Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleis-
tungsstraße mit einem Querschnitt von 50,0 m und 4 Fahrstreifen sowie beson-
derem Bahnkörper in Mittellage und einer Parallelerschließung 
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Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleis-
tungsstraße mit einem Querschnitt von 40,5 m und 6 Fahrstreifen sowie der 
Freigabe des Bussonderfahrstreifens für den Radverkehr 

 

Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleis-
tungsstraße mit einem Querschnitt von 43,5 m und 6 Fahrstreifen sowie beson-
derem Bahnkörper in Mittellage 
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Vorschlag eines empfohlenen Straßenquerschnitts einer urbanen Hochleis-
tungsstraße mit einem Querschnitt von 49,5 m und 6 Fahrstreifen sowie beson-
derem Bahnkörper in Mittellage 

 

 




